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EINLEITUNG: EINE GERECHTE 
SOZIAL-ÖKOLOGISCHE 
TRANSFORMATION IST MÖGLICH

Hartmut Dumke, Michael Getzner, Paul Hahnenkamp, Tatjana Neuhuber, 
Gesa Witthöft

1	 GERECHTIGKEITSFRAGEN AN DIE RAUMPLANUNG

Sich um Gerechtigkeit zu bemühen, ist keine einfache Aufgabe, bestehen 
doch sehr unterschiedliche, subjektiv wie gesellschaftlich geprägte Auffas-
sungen darüber, was denn eigentlich gerecht ist. Dennoch ist die Frage nach 
Gerechtigkeit in der sozial-ökologischen Transformation eine wesentliche Di-
mension im wissenschaftlichen und politischen Diskurs. So werden neben 
den ökologischen und ökonomischen Herausforderungen der Klima-, Mobi-
litäts- und Energiewende zugunsten von Dekarbonisierung, Dematerialisie-
rung, Boden-, Natur- und Artenschutz vor allem die sozialen Implikationen 
und die Verteilung der Kosten und Nutzeffekte in diesen Bereichen debattiert. 
Während Environmental Justice als ethische Subdisziplin seit Jahrzehnten 
diskutiert wird, werden Ansätze der Climate Justice und der Ausgestaltung ei-
ner Just Transition, also eine gerechte Transformation der Wirtschaft und Ge-
sellschaft hin zur Klimaneutralität, erst in den letzten Jahren verstärkt erörtert.

Wie geht die Raumplanung mit Fragen der Gerechtigkeit der sozial-
ökologischen Transformation um? Strategien und Lösungsansätze der Bio-
diversitäts-, Boden- und Klimakrisen sind lokal, aber auch national und inter-
national unmittelbar mit Debatten um die Verteilung der Lasten, aber auch 
der Nutzeffekte verbunden. Die notwendige Transformation scheitert bislang 
weniger an Fragen der Effektivität, der Effizienz oder der fehlenden Instru-
mente, sondern vielmehr an genau diesen Debatten empfundener oder tat-
sächlicher Verteilungsgerechtigkeit. Das Jahrbuch Raumplanung 2025 stellt 
entsprechend die Umwelt- und Klimagerechtigkeit der sozial-ökologischen 
Transformation in den Mittelpunkt.
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2	 GERECHTIGKEIT UND „JUST TRANSITION“ IN DIESEM 
JAHRBUCH

Am Anfang des vorliegenden Jahrbuchs Raumplanung steht der Beitrag von 
M. Getzner und L. Plank. Die Autoren stellen zunächst die Herausforderun-
gen an die Deckung der menschlichen Grundbedürfnisse bei gleichzeitiger 
Beachtung der planetaren Grenzen im Sinne der Ressourcenverfügbarkeit 
dar. Derzeit werden vor allem in den Industriestaaten des globalen Nordens 
die planetaren Grenzen vielfach überschritten. Es sind vor allem extraktive, 
finanzialisierte Bereiche der Wirtschaft und die national aber auch global sehr 
ungleiche Verteilung von Einkommen und Vermögen, die für die Überschrei-
tung der planetaren Grenzen die Hauptverantwortung tragen. Basierend auf 
einer Untersuchung zu den Anforderungen einer gerechten und sozial-öko-
logischen Daseinsvorsorge stellen die Autoren dar, dass die Alltagsökonomie 
(Foundational Economy) vor allem auf Prinzipien des Gemeinwohls und der 
Gemeinnützigkeit sowie der lokalen und regionalen Versorgung mit Gütern 
des täglichen Bedarfs beruht. Die Bedürfnisse der Menschen stehen hier im 
Mittelpunkt des Wirtschaftens – und hierfür muss das derzeitige Produktions- 
und Konsumregime kritisch hinterfragt und geändert werden. Messbar wäre 
dies entlang von Produktions- und Konsumkorridoren, in denen das Minimum 
des Ressourcenverbrauchs zur Deckung der Grundbedürfnisse sowie das 
ökologisch akzeptable Maximum zugrunde gelegt wird. Der Beitrag kommt 
zum Schluss, dass die notwendige sozial-ökologische Transformation nur 
im Rahmen einer öffentlich bereitgestellten, garantierten und regulierten Da-
seinsvorsorge erfolgreich sein wird.

Der zweite Beitrag des Jahrbuchs von S. Andessner, T. Pöchhacker 
und A. Rinnhofer befasst sich mit einem konkreten Instrument der Raumpla-
nung: Untersucht wird aus rechtswissenschaftlicher Perspektive, inwieweit 
die Vertragsraumordnung, also privatrechtliche Verträge zwischen Gemein-
den und Grundstückseigentümer_innen sowie Projektentwickler_innen, ein 
geeignetes Instrument darstellt, um im Rahmen der Raumentwicklung die 
Klima- und Mobilitätswende zu unterstützen. Die Autor_innen kommen zum 
Schluss, dass durch die Flexibilität von Verträgen auch Ziele der sozial-ökolo-
gischen Transformation vorgesehen und gefördert werden können. Gleichzei-
tig hinterfragen sie aber den vertraglichen Ansatz der Raumentwicklung, weil 
den Gemeinden auch eine Vielzahl hoheitlicher Instrumente zur Verfügung 
stehen bzw. auch entwickelt werden können, die den Zielsetzungen ebenfalls 
entsprechen. Es zeigt sich, dass sowohl die Gesetzgebung als auch Judikatur 
der Dringlichkeit der Klima- und Mobilitätswende hinterherhinkt, da Erfahrun-
gen mit den neuen und kürzlich präzisierten vertraglichen Instrumenten erst 
gesammelt werden müssen.

Mit einem neu konzipierten und experimentell angewendeten Instru-
ment der Raumplanung, dem „Klimaraumplan“, befasst sich der dritte Beitrag 
des Jahrbuchs, verfasst von T. Janesch und S. Zech. Die Autorinnen betrach-
ten die im Alpenraum besonders starke Erderwärmung und untersuchen, wie 
die Raumplanung mit passenden Instrumenten darauf reagieren kann. Der 
Beitrag stellt den visionären Ansatz des „Klimaraumplans“ mit einem stark 
visuellen Charakter dar. Als wichtigstes Ergebnis des Klimaraumplans werden 
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räumliche Strukturen und Maßnahmen planlich verortet und visualisiert, die 
nicht nur ein klimaschonendes Verhalten ermöglichen können, sondern auch 
im Klimaschutz und in der Klimawandelanpassung wirkungsvoll sind. Der Kli-
maraumplan befasst sich mit den grundlegenden Strukturen einer nachhalti-
gen Raumentwicklung am Beispiel alpiner Regionen, und ist somit auch ein 
transformativer Ansatz, der sich nicht mit marginalen Anpassungen begnügt, 
sondern eine gerechte sozial-ökologische Transformation in den Mittelpunkt 
stellt.

Der vierte Beitrag von D. Youssef, H. Dumke und E. Grinzinger geht 
dem Verständnis der Klimagerechtigkeit in den nationalen Energie- und Kli-
maplänen (NEKPs) nach. Diese Pläne dienen als zentraler Rahmen für die 
Erreichung nationaler Klima- und Energieziele, indem sie Strategien und 
Maßnahmen zur Verringerung von Treibhausgasemissionen und zur Verbes-
serung der Energieeffizienz festlegen. Der Beitrag befasst sich mit der Bewer-
tung der Gerechtigkeit in den nationalen NEKPs und basiert auf dem öster-
reichischen Forschungsprojekt „transFORMAT-LINK“ (t-LINK). Hierbei steht 
die Erfassung und Bewertung der Komplexität von Steuerung und Umsetzung 
des österreichischen NEKP im Mittelpunkt. Vorgestellt wird eine „Toolbox“, 
die einfacher als bisher die Energiewendeprozesse kommunal und konform 
zur EU Governance-Verordnung (Verordnung (EU) 2018/1999) visualisieren 
kann. Zur Berücksichtigung der Klimagerechtigkeit dient eine Darstellung der 
Gerechtigkeitszugänge (sozial, ökonomisch und räumlich), die beim künftigen 
Umbau des planerischen Instrumentariums zu beachten sind und die in der 
Toolbox ein zentrales Element darstellen.

Ganz im Sinne der Ausgestaltung der Just Transition, also einer ge-
rechten sozial-ökologischen Transformation, diskutieren G. Witthöft und 
D. Hölzl die Herausforderungen des Klimaschutzes und des Klimawandels im 
Handlungsfeld der Stadterneuerung. Im Rahmen des FFG-geförderten Pro-
jektes „Pocket Mannerhatten“ wurde ein innovativer Ansatz für die Neugestal-
tung des Instrumentariums für die Wiener Stadterneuerung entwickelt, der es 
ermöglicht, das Setting der Stadterneuerung entsprechend zu reformieren. 
Im Sinne der Just Transformation sieht er vor, dass Erneuerungsvorhaben 
nur dann gefördert werden, wenn sie a) grundsätzlich liegenschaftsübergrei-
fend konzipiert sind, b) dezidiert Nachhaltigkeitskriterien entsprechen und c) 
ausdrücklich einen Gemeinwohl-Impact aufweisen, der über das unmittel-
bare Bauvorhaben hinauswirkt. Der Beitrag erörtert die Operationalisierung 
des Gemeinwohls im Rahmen der Planung und Bewertung von Vorhaben der 
Stadterneuerung und entwickelt damit das Steuerungs- und Methodenspekt-
rum für eine sozial-ökologische Transformation in der Raumplanung wesent-
lich weiter.

J. Forster und S. Bindreiter befassen sich wie der vorgenannte Bei-
trag mit der Operationalisierung von Nachhaltigkeitszielen in der kommunalen 
Entwicklungsplanung. Gerade auf kommunaler Ebene fehlt oft das Wissen 
um entsprechende Methoden zur Bewertung, oder es sind die vorhandenen 
Evaluierungs- und Zertifizierungssysteme im Entwurfsprozess kommunaler 
Raumentwicklung nicht konkret einsetzbar. Dieser Beitrag präsentiert einen 
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ausführlichen Überblick über die unterschiedlichen formellen und informel-
len Instrumente im Bereich der Bewertungs- und Zertifizierungssysteme für 
die nachhaltige Quartiers- und Stadtentwicklung. Dabei wird die Lücke bei 
der Bewertung von kleinen und mittelgroßen Projektideen und Grobkonzep-
ten in frühen Planungsphasen aufgezeigt. Gleichzeitig wird die konzeptionelle 
Methode einer ganzheitlichen Nachhaltigkeitsevaluierung dargelegt, die auf 
ökologische, soziale, ökonomische und gestalterische Aspekte eingeht. Ein 
besonderer Fokus wird auf die Erfassung sozialer Nachhaltigkeit gelegt, wo-
durch Gerechtigkeitsdimensionen in Planungsprozessen eingebracht werden 
können.

Der siebte Beitrag des Jahrbuchs Raumplanung von M. Friesenecker 
und J. M. Lehner behandelt die steigenden Wohnkosten und den erschwer-
ten Zugang zu leistbarem und qualitativ hochwertigem Wohnraum. Besonders 
einkommensschwache Gruppen sind hiervon davon im Zuge der Dekarboni-
sierung von Gebäuden betroffen. Die Autor_innen analysieren die Wechsel-
wirkungen zwischen sozialräumlichen Wohnungsungleichheiten und klimapo-
litischen Maßnahmen in Österreich. Die Ergebnisse zeigen, dass bestehende 
Förder- und Regulierungsmechanismen teils unzureichend auf die strukturel-
len Unterschiede im Wohnungsmarkt abgestimmt sind. Während in Städten 
insbesondere Mieter_innen von steigenden Sanierungskosten betroffen sind, 
stehen in ländlichen Regionen Herausforderungen wie Leerstand und ineffizi-
ente Flächennutzung im Vordergrund. Der Beitrag schließt mit Empfehlungen 
für eine sozial gerechte Gestaltung der Energiewende im Wohnsektor, insbe-
sondere in Bezug auf gezielte Förderinstrumente, eine Reform des Mietrechts 
sowie integrierte Maßnahmen zur nachhaltigen Raumentwicklung.

Das Jahrbuch Raumplanung 2025 schließt J. S. Dangschat mit der 
Erörterung von Gerechtigkeitsdimensionen der Verkehrs- und Mobilitätswen-
de. Gerade im Verkehrs- und Mobilitätsbereich lassen sich gesellschaftliche 
Interessensgegensätze und unterschiedliche Grundhaltungen zeigen, welche 
aktuell die Transformationsherausforderungen begleiten. Dies spiegelt sich 
innerhalb der Bevölkerung wie auch in der (partei-)politischen Landschaft 
wider. Im Beitrag wird gezeigt, dass ein wesentlicher Grund für die zuneh-
menden Konflikte die Parallelität unterschiedlicher Gerechtigkeitsvorstellun-
gen moderner Gesellschaften ist, welche in Zeiten wirtschaftlicher Stagnation 
besonders sichtbar werden. Die Verkehrs- und Mobilitätswende soll zu einer 
nachhaltigeren Mobilität führen, d. h. dem Prinzip der Verteilungsgerechtigkeit 
folgen. Diese soll aber von Parteien umgesetzt werden, die traditionell und 
von ihrem Markenkern her entweder die Besitzstands-, Leistungs- oder Chan-
cengerechtigkeit in den Mittelpunkt stellen. Dieser grundlegende Konflikt wird 
in der kommunalen/regionalen Politik sowie der Raumordnung und -planung 
dahingehend „aufgelöst“, indem man sich auf die Verfahrensgerechtigkeit be-
ruft und den dahinterstehenden normativen Konflikt ausblendet.
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3	  AUSBLICK

Die Beiträge des Jahrbuchs Raumplanung bieten eine breite Diskussion von 
Gerechtigkeitsdimensionen in der Raumentwicklung. Neben grundlegen-
den Dimensionen und Konzepten der Gerechtigkeit der sozial-ökologischen 
Transformation werden Strategien und Empfehlungen für die Raumplanung 
und deren Instrumente formuliert, sowie konkrete Operationalisierungen einer 
Just Transition, zum Beispiel in Bewertungsverfahren und -methoden, erörtert. 
Deutlich wird in den Beiträgen, dass eine sozial-ökologische Transformation 
grundsätzlich nur dann erfolgreich sein kann, wenn der Gerechtigkeit entspre-
chende Aufmerksamkeit zuteilwird. Dies nicht nur aus ethischen Überlegun-
gen: Die Beachtung der planetaren Grenzen gelingt nur durch eine Reduk-
tion des Ressourcenverbrauchs bei gleichzeitig gerechterer Ausstattung mit 
Gütern und Dienstleistungen zur Abdeckung der Bedürfnisse der Menschen. 
Wie dieses Jahrbuch zeigt, kann die Raumplanung wichtige Beiträge für eine 
gerechte sozial-ökologische Transformation leisten.





PERSPEKTIVEN FÜR DIE 
DASEINSVORSORGE: EIN GUTES 
LEBEN FÜR ALLE INNERHALB 
PLANETARER GRENZEN?

Michael Getzner, Leonhard Plank

 
Zusammenfassung 
Die Daseinsvorsorge steht in Österreich vor großen Herausforderungen: neben den finanziellen 
und personellen Rahmenbedingungen (Budget- und Personalknappheit) zur Aufrechterhaltung 
der Leistungen der Daseinsvorsorge (z. B. Ver- und Entsorgung, Bildung, Gesundheit, Pflege, 
Energie, Mobilität) wachsen die Anforderungen im Rahmen einer sozial-ökologischen Transfor-
mation.
Ein „gutes Leben für alle innerhalb planetarer Grenzen“ fußt – so eine zentrale Hypothese im 
wissenschaftlichen Diskurs – auf einer funktionierenden, öffentlich bereitgestellten, regulierten 
und finanzierten Daseinsvorsorge.
Der Beitrag fasst die daraus resultierenden Anforderungen an die Daseinsvorsorge zusammen 
und argumentiert, warum die Bereitstellung von grundlegenden Gütern und Dienstleistungen 
(Universal Basic Services) effizienter und insgesamt gerechter sein kann als die (in Teilbereichen 
komplementäre) Sicherung eines bedingungslosen Grundeinkommens.
Für die Erfüllung der Ansprüche des guten Lebens für alle im Rahmen einer sozial-ökologischen 
Transformation sind eine Reihe von Grundbedingungen der Daseinsvorsorge zu diskutieren. 
Diese liegen u.  a. in der Ausrichtung der Daseinsvorsorge am Gemeinwohl und der Gemein-
nützigkeit, wodurch sich für die Bereitstellung sowie Regulierung und Finanzierung eine breite 
Palette an wirtschaftspolitischen Empfehlungen ableiten lässt. Diese Schlussfolgerungen und 
Empfehlungen werden im Beitrag präsentiert und in den Kontext der sozial-ökologischen Trans-
formation gestellt.

Stichwörter 
Daseinsvorsorge, sozial-ökologische Transformation, Gemeinwohl/Gemeinnützigkeit, Österreich, 
Entwicklung 2030

1	 EINLEITUNG: PLANETARE GRENZEN UND EIN AUSREICHENDER 
LEBENSSTANDARD

Wieviel Ressourcen stehen jeder_m Erdenbürger_in zur Verfügung? Diese 
Frage wurde bislang nicht umfassend beantwortet, vor allem, da sie funda-
mentale normative-ethische Festlegungen voraussetzt. Die Menge an Res-
sourcen (Land, Energie, Biomasse usf.), die nachhaltig (dauerhaft) bereit-
gestellt werden kann, ergibt sich natürlich aus den absoluten ökologischen 
Grenzen (z. B. nachhaltige Bereitstellung von Nahrungsmitteln und Energie-

https://doi.org/10.34727/2025/isbn.978-3-85448-086-0_1 
Dieser Beitrag ist unter CC BY-SA 4.0 lizenziert. Informationen zur Lizenz unter: 
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.de

https://doi.org/10.34727/2025/isbn.978-3-85448-086-0_1
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.de
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trägern; Aufnahmekapazität für Emissionen) und damit aus den biophysika-
lischen Prozessen (Steffen et al., 2015). Derartige Betrachtungen ergeben 
mit den großen Unsicherheiten und Ungewissheiten eventuell eine regionale 
oder auch globale Menge an nachhaltig zur Verfügung stehenden Ressour-
cen, um ein gutes Leben für alle innerhalb planetarer Grenzen (O’Neill et al., 
2018) zu ermöglichen. Ohne normative Festlegungen1 bleiben jedoch zentra-
le Dimensionen dieser Frage unbeantwortet (z. B. Drees et al., 2021):

	- Sollen jedem Menschen die quantitativ gleichen Ressourcen zur 
Verfügung stehen, welche Ungleichheiten sind für wen akzeptabel?

	- Wie können regionale und lokale Unterschiede berücksichtigt wer-
den?

	- Welche Beeinträchtigungen der natürlichen Umwelt (z. B. Biodiver-
sitätsverlust) sind ökologisch bzw. gesellschaftlich akzeptiert?

	- Welche Mechanismen (Institutionen, Rahmenbedingungen, Instru-
mente) können ein Nicht-Überschreiten der planetaren Grenzen si-
cherstellen, wie könnte ein Pfad zu einer nachhaltigen Entwicklung 
aussehen, und wie hoch ist die Akzeptanz für Suffizienzstrategien?

	- Welche Rolle kann die Infrastrukturplanung und -politik spielen, um 
die Grundbedürfnisse der Menschen bestmöglich zu befriedigen?

In den letzten Jahrzehnten wurden internationale Rahmenwerke und Verein-
barungen (z. B. Konvention zum Schutz der Biodiversität; Rahmenabkommen 
zum Schutz des Klimas) abgeschlossen, die zumindest das Ziel der Nach-
haltigkeit in sich tragen. Die Fortschritte auf dem Weg zur Nachhaltigkeit, ge-
messen beispielsweise durch die SDGs (Sustainable Development Goals der 
Vereinten Nationen), sind bescheiden, wenn der fortschreitende Verlust der 
biologischen Vielfalt oder die signifikant zunehmende Erderhitzung betrach-
tet werden. Zudem sind viele Ziel- und Indikatorsysteme nicht widerspruchs-
frei; so befördern die SDGs auch umweltschädliches Wirtschaftswachstum 
(Eisenmenger et al., 2020), welches die gegenwärtigen Krisen maßgeblich 
bestimmt (Wiedmann et al., 2020).

Global gesehen treffen diese Befunde auf eine krass ungleiche Inan-
spruchnahme von Ressourcen und damit auch auf eine stark unterschiedliche 
Verantwortung als Verursacher dieser Krisen (Oswald et al., 2020; Otto et al., 
2019). Global gesehen überschreitet die Menschheit derzeit sechs von neun 
planetaren Grenzen (Hjalsted et al., 2021; Richardson et al., 2023), beispiels-
weise in Bezug auf die Aneignung der Netto-Primärproduktion2, der Artenviel-
falt und des Klimaschutzes.
Zumindest als konzeptionelle Modelle, um die planetaren Grenzen zu ver-
deutlichen, stehen unter anderen Produktions- oder Konsumkorridore (Bärnt-

1	 Im Rahmen dieses Beitrags wird nicht im Detail auf grundlegende Fragen der Gerechtigkeit einge-
gangen; es wird für die Erörterungen lediglich die wohlfahrtsstaatlich orientierte Verteilungsgerechtigkeit (von 
Einkommen und Vermögen) als Maßstab herangezogen. Der Beitrag zur Verkehrswende von J. S. Dangschat 
im vorliegenden Band führt die verschiedenen Gerechtigkeitstheorien wesentlich breiter aus.
2	  Die Netto-Primärproduktion bezeichnet die durch die Ökosysteme der Erde gebundene Sonnen-
energie in Biomasse (d. h. Kohlenstoff), abzüglich der Energie- und Biomasseverluste im natürlichen Kreislauf 
autotrophe Respiration). Die menschliche Aneignung umfasst jene Menge an Biomasse, die für menschliche 
Aktivitäten (Produktion, Konsum) verwendet wird und nicht mehr für die Ökosysteme zur Verfügung steht. 
Somit nehmen die Bewertung und Monitoring des grundsätzlich ökologischen Konzepts der Primärproduktion 
auch auf sozio-ökonomische Entwicklungen und Treiber Bezug (Pan et al., 2014).
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haler & Gough, 2023), der Safe operating space (Rockström et al., 2009) und 
Vorstellungen zur Donut-Ökonomie (Raworth, 2017) zur Verfügung.

Aus naturwissenschaftlich-technischer Sicht sind für die Abdeckung 
des Energieverbrauchs auf der Erde ausreichend erneuerbare Energieträger 
(insb. Solarenergie) vorhanden (Desing et al., 2019). Unter verschiedenen 
Voraussetzungen, z. B. einer hauptsächlich veganen Ernährung, stehen in 
ausreichendem Maße Nahrungsmittel für alle Menschen (Annahme einer 
Bevölkerung von unter 11 Mrd. Menschen) zur Verfügung (Schlesier et al., 
2024). Die nachhaltige und die planetaren Grenzen beachtende Abdeckung 
des Nahrungsmittelbedarfs erfordert ein Energiesystem auf Basis erneuer-
barer Energieträger (vollständig ohne fossile Energieträger) und einen Stopp 
der Umwandlung natürlicher Ökosysteme (Feuchtgebiete, Wälder) in Agrar-
flächen, sowie einen Verzicht auf expansive Flächennutzungen zulasten 
bestehender Agrarflächen. Eine umfassende Ökologisierung und das Prinzip 
der Kreislaufwirtschaft (Desing et al., 2020) sind weitere wichtige Vorauss-
etzungen.

Hinsichtlich des Materialkonsums (DMC, domestic material consump-
tion) liegen ebenfalls empirische Schätzungen des ausreichenden Lebens-
standards (DLS, decent living standard) vor. Ein globaler Materialverbrauch in 
Höhe von rund 6 Tonnen pro Kopf und Jahr (mineralische, biologische, metal-
lische, jedoch keine fossilen Materialien) könnte innerhalb der ökologischen 
Schranken liegen (Bandbreite: 3–14 Tonnen pro Kopf und Jahr). Ein Material-
bestand (z. B. in Form von Infrastrukturen und Gebäuden) in Höhe von etwas 
über 40 Tonnen pro Kopf ist dafür ausreichend. Vom Materialkonsum würden 
nachhaltig etwa 39 % in Nahrungsmittel und 26 % in die Mobilität fließen 
(Vélez-Henao & Pauliuk, 2023). Österreich weist derzeit einen inländischen 
Materialverbrauch von rund 23 Tonnen pro Kopf und Jahr auf – somit werden 
die planetaren Grenzen diesbezüglich um etwa das Vierfache überschritten.

Der gegenwärtige globale Energieverbrauch ist etwa doppelt so hoch 
wie er notwendig wäre, um allen Menschen einen ausreichenden Lebens-
standard zu gewährleisten. Die Überschreitung planetarer Grenzen ist in den 
Industriestaaten besonders hoch; im Durchschnitt beträgt der Energiever-
brauch etwa das Vierfache dessen, was einen ausreichenden Lebensstan-
dard garantieren würde (Kikstra et al., 2021), während in vielen Ländern ein 
ausreichender Lebensstandard noch weit entfernt ist.

In Bezug auf die Emission von Treibhausgasen (THG) werden die plan-
etaren Grenzen ebenfalls signifikant überschritten. Für Österreich ergeben 
die aktuellen Untersuchungen, dass das Kohlenstoffbudget zur Nichtübersch-
reitung der Pariser Klimavorgaben bereits in den nächsten ein bis zwei Jahren 
aufgebraucht sein dürfte (Dickau et al., 2022; Lamboll et al., 2023; Steininger 
et al., 2022).

Die Reduktion der Inanspruchnahme der natürlichen Systeme inner-
halb der ökologischen Grenzen verdeutlicht, wie wesentlich die Suffizienz als 
grundlegende Entwicklungsstrategie sein müsste, und dass die Steigerung 
der Effizienz durch technische Errungenschaften zwar notwendig, aber kei-
neswegs hinreichend sein wird: Wie Millward-Hopkins et al. (2020) feststellen, 
können die grundlegenden Bedürfnisse in Bezug auf den Energieverbrauch 
innerhalb der planetaren Grenzen befriedigt werden, und zwar durch eine 
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technische Revolution gepaart mit massiven nachfrageseitigen Suffizienzpoli-
tiken. Deutlich wird damit auch die Rolle der Postwachstumsökonomie und 

-planung (Müller et al., 2024).
Die genannten Berechnungen zu den pro Kopf zur Verfügung stehen-

den Ressourcen basieren auf dem Recht jedes Menschen auf einen gleichen 
Zugang zu Ressourcen. Wie (Rao & Min, 2018) ausführen, beruht die Vor-
stellung des Rechts auf gleiche Lebensbedingungen oder -chancen auf einer 
Vielzahl an ethischen Theorien, die beispielsweise einen Mindeststandard 
oder Mindestausstattung an Gütern und Dienstleistungen ethisch begründen 
sowie die grundsätzlichen Möglichkeiten zur Entfaltung persönlicher Autono-
mie vorsehen (z. B. Blake, 2001; Rawls, 1971; Reinert, 2011). Ein Mangel 
an einer bestimmten Grundausstattung (Armut) führt zu Einschränkungen 
z. B. hinsichtlich der Gesundheit und Unversehrtheit, der persönlichen Ent-
faltung, des Denkens und des Ausdrucks von Emotionen (Nussbaum, 2000; 
Sen, 1993).

Vor dem Hintergrund der Überschreitung der planetaren Grenzen und 
der Konzeptionen ausreichender Lebensstandards (Decent living standards, 
DLS) präsentiert der vorliegende Beitrag die Ergebnisse eines Forschungs-
projektes (Getzner et al., 2024) zur Bedeutung der (öffentlichen) Daseinsvor-
sorge als Grundlage für ein „gutes Leben innerhalb der planetaren Grenzen“ 
für Österreich. Obgleich eine Quantifizierung des Ressourcenverbrauchs 
nicht erfolgte, ergab das Forschungsprojekt eine Reihe von grundlegenden 
strategischen Ansatzpunkten für die Bereitstellung einer öffentlichen Grund-
versorgung von Infrastrukturen und -dienstleistungen.

Bevor auf die einzelnen Ergebnisse des Projekts eingegangen wird, 
wird in Abschnitt 2 das Konzept der universellen Grundversorgung (Universal 
basic services, UBS) in knapper Form erörtert und in einen theoretischen 
Rahmen eingebettet, der von einem komplementären Verständnis der Funk-
tionen der Wirtschaft ausgeht. Im Zentrum stehen hier insbesondere Theorien 
zur Klassifizierung von wirtschaftlichen Aktivitäten sowie der grundsätzlichen 
Befriedigung von menschlichen Bedürfnissen.

2	 AUSGEWÄHLTE THEORETISCHE GRUNDLAGEN EINER 
UNIVERSELLEN GRUNDVERSORGUNG

2.1	 Kritik an ökonomischen Grundkonzepten

Die (neo-) klassische Volkswirtschaftslehre stellt individuelle und kollektive 
Entscheidungen in Bezug auf die Nutzung knapper Ressourcen in den Mit-
telpunkt des wissenschaftlichen Interesses. Ausgegangen wird hierbei von 
Wünschen, die die Wirtschaftssubjekte (private Haushalte als Konsument_in-
nen) haben, wobei die Triebkraft von wirtschaftlichen Entscheidungen (z. B. 
Konsum, Produktion, Innovation, Profitmaximierung) auf gleichsam unend-
lich großen Wünschen beruht. Viele Wünsche werden naturgemäß nicht be-
friedigt, da die Mittel (Ressourcen) dafür fehlen; wichtiger für die wirtschaft-
liche Analyse sind daher die Bedürfnisse der Menschen (z. B. Abdeckung der 
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Grundbedürfnisse im Sinne einer ausreichenden Ausstattung mit Ressour-
cen für Nahrung, Kleidung, Wohnen, Mobilität). Mit welcher Ressourcenin-
anspruchnahme die individuell unterschiedlichen Bedürfnisse befriedigt wer-
den können, ist jeweils kulturell und gesellschaftlich, kollektiv und individuell, 
unterschiedlich. Die Präferenzen für bestimmte Güter und Dienstleistungen, 
die sich daraus ergeben, sind ebenfalls individuell unterschiedlich und ohne 
Weiteres kaum interpersonell vergleichbar. Objektiv vergleichbar und mess-
bar ist der Bedarf an Gütern, um bestimmte Bedürfnisse (Präferenzen) zu 
befriedigen. Der Wunsch nach einer großen, warmen Behausung kann bei-
spielsweise objektiv mit einer bestimmten Immobilie befriedigt werden.

In diesem theoretischen Konzept der neoklassischen Ökonomie geht 
es um Entscheidungen, weniger aber um eine Sicht der Wirtschaft als ver-
sorgendes System (System of provisioning), in der die Abdeckung der Grund-
bedürfnisse im Sinne eines durchaus auch objektiv feststellbaren Bedarfs der 
Menschen im Mittelpunkt steht. Durch die angenommene Unendlichkeit der 
Wünsche betrachtet die neoklassische Ökonomie das Wirtschaftswachstum 
als quasi inhärent. Die Steigerung der Effizienz steht hierbei im Vordergrund, 
Fragen nach der Suffizienz, also nach den planetaren Grenzen, nach einem 
ausreichenden oder genügend hohen Standard, werden hierbei nicht gestellt 
(Di Giulio & Defila, 2021).

Die Sicherstellung einer ausreichenden Grundversorgung innerhalb 
planetarer Grenzen ist daher nicht nur eine Frage der Mindestausstattung, 
sondern zwangsweise auch eine der Begrenzung der oberen Schranke des 
Ressourcenverbrauchs. Für diese Erörterung wiederum scheint es notwendig 
zu sein, die Theorie wirtschaftlicher Aktivitäten zu ergänzen, und zwar mit ei-
ner Theorie des Bedarfs, beispielsweise jener von Gough (2020). Hierbei wird 
angenommen, dass einerseits die objektiv feststellbaren Bedarfe zur Abde-
ckung menschlicher Grundbedürfnisse (z. B. zugeführte Energiemenge aus 
Nahrungsmitteln für eine ausreichende Ernährung) für alle Menschen zumin-
dest im Durchschnitt gleich sind. Wie diese Bedarfe jedoch befriedigt werden, 
ist in den einzelnen Gesellschaften und Kulturen unterschiedlich, somit sind 
die „versorgenden Systeme“ stark kontextabhängig. Diese bedarfszentrier-
te Betrachtung des Wirtschaftens steht somit in Kontrast zur herkömmlichen 
Theorie der individuellen (hedonistischen) Nutzenmaximierung (Brand-Cor-
rea & Steinberger, 2017).

Auf dieser Bedarfs- und Versorgungsorientierung beruhen schlussend-
lich auch die im ersten Abschnitt kurz erwähnten Konzepte der Produktions- 
und Konsumkorridore (z. B. Bärnthaler & Gough, 2023). Der innerhalb der 
planetaren Grenzen liegende und naturwissenschaftlich bestimmbare Res-
sourcenverbrauch wird verglichen mit jenem Minimum an Ressourcen, das 
für ein „gutes Leben“, mindestens also für eine Grundqualität der Lebensbe-
dingungen, notwendig sind. Es zeigt sich, dass mit den von den Ökosystemen 
zur Verfügung gestellten Ressourcen tatsächlich das Auslangen für dieses 
Minimum für ein „gutes Leben“ gefunden werden kann. Es ist an dieser Stelle 
anzumerken, dass es abseits dieser Modellrechnungen und der konzeptio-
nellen Ideen derzeit kaum weitere Überlegungen gibt, mit welchen politischen 
Instrumenten oder demokratischen Prozessen diese Korridore zu definieren 
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und zu gewährleisten sein könnten.3 Natürlich kann beispielsweise eine abso-
lute Begrenzung von Emissionen, wie sie vom Europäischen Handelssystem 
für CO2-Zertifikate vorgesehen ist, als eine Maximal-Schranke interpretiert 
werden. Eine sozial-ökologische Transformation im Sinne der Suffizienz und 
Nachhaltigkeit würde jedoch eine weitreichende Änderung von Gewohnhei-
ten und Lebensstilen bedeuten und in vielen Bereichen auch gegenläufig zu 
den derzeitigen Verhaltensweisen und auf Wachstum ausgerichteten Konsum- 
und Produktionsweisen liegen (Wiedmann et al., 2020) – politische Mehrhei-
ten sind dafür derzeit nicht erkennbar. Insbesondere die Überwindung der fos-
silen Infrastrukturen und Lock-in-Bedingungen (nicht nur technische, sondern 
auch rechtliche, institutionelle, politische, verhaltens- und lebensstilbezogene 
sowie mentale Schranken) ist ein wichtiger Schritt zu einem ver- und vorsor-
genden wirtschaftlichen System.

Ein weiteres wichtiges Element zu einer Theorie der Grundversorgung 
ist als „Easterlin Paradoxon“ bekannt. Aus der Glücksforschung ist bekannt, 
dass ein steigendes (absolutes) Einkommen – entgegen den theoretischen 
Konzepten der Mikroökonomik – nicht zwangsweise zu einer Verbesserung 
des Wohlbefindens führt. Die Wohlfahrt (Wohlbefinden, Glück) hängt von 
einer Vielzahl von Faktoren ab, u. a. auch dem relativen Einkommen, den 
Erwartungen in Bezug auf die Steigung des Wohlbefindens bei höherem Ein-
kommen, aber auch von vielfältigen sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen 
Determinanten. Wie zuletzt Behera et al. (2024) in ihrer internationalen Ver-
gleichsstudie (166 betrachtete Länder) zeigen, tragen neben dem Einkom-
men, dem eine gewisse Rolle zukommt, auch die soziale Sicherheit und die 
Autonomie individueller Entscheidungen sowie die Umweltqualität zur Le-
benszufriedenheit bei.

2.2	 Wichtige und weniger wichtige Bereiche der Wirtschaft

Die wissenschaftliche Debatte um Konsumkorridore und eine bestimm-
te Grundausstattung konzentriert sich auch auf die Frage, ob es aus wirt-
schafts- und sozialpolitischer Sicht unterschiedlich zu schützende oder zu 
betrachtende Bereiche der Wirtschaft gibt, die sich in ihrer Bedeutung für die 
gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklung unterscheiden. Unter „Da-
seinsvorsorge“ wird hierbei die Bereitstellung von grundlegenden Gütern und 
Dienstleistungen, insbesondere Infrastrukturleistungen (z.  B. Ver- und Ent-
sorgung, Wohnen, Energie, Mobilität, soziale Infrastrukturen), verstanden; im 
Begriff der Daseinsvorsorge ist die tragende Rolle des öffentlichen Sektors, 
insb. der kommunalen Ebene, gleichsam inhärent (vgl. Hansen, 2022; Mar-
tynovich et al., 2023). Neben der Daseinsvorsorge erweitert der Begriff der 

„Alltagsökonomie“ (Economy of everday life; Foundational Economy) die Be-
reiche der Infrastrukturen mit Dienstleistungen der Nahversorgung und mit 
Reparatur- und Finanzdienstleistungen.

3	  Derzeit (2025) wird am Forschungsbereich Finanzwissenschaft und Infrastrukturpolitik der TU 
Wien an einem vom ACRP geförderten Forschungsprojekt gearbeitet, welches den vorhandenen und mög-
lichen zukünftigen Mindeststandards und oberen Grenzen der Ressourceninanspruchnahme im Bereich des 
Wohnens (inkl. des damit zusammenhängenden Energiekonsums und der mit dem Wohnstandort verbunde-
nen Mobilität) nachgeht. Nähere Informationen sind unter corridors.at zu finden.
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Mit der Alltagsökonomie ist schlussendlich auch die Frage verbunden, wie 
die Grundbedürfnisse für ein „gutes Leben“ befriedigt werden können, also 
in welchem versorgenden System: Wie soll die Bereitstellung reguliert und fi-
nanziert werden, welche Rolle übernimmt der Staat (und damit schlussendlich 
wir alle), welche Aufgaben können dem gemeinnützigen und/oder privaten 
Sektor überlassen werden – und welche Rolle spielt hierbei auch die Planung 
räumlicher Strukturen, die die Möglichkeiten und Effizienz der Daseinsvorsor-
ge strukturell maßgeblich mitbestimmt.

Hinsichtlich der Wahrnehmung der Bedeutung der verschiedenen Be-
reiche der Alltagsökonomie ergibt sich eine unterschiedliche gesellschaftliche, 
aber auch statistische Benachteiligung: Wie weiter unten gezeigt wird, sind 
manche Bereiche der Alltagsökonomie unbezahlt, finden in Familien oder 
lokalen Netzwerken statt und werden häufig von Frauen bestritten. Die ge-
sellschaftliche Wertschätzung gegenüber unbezahlter Arbeit ist häufig niedrig, 
zumal sich aus der Konzeption der statistischen Erhebungsinstrumente, die 
für die Messung der Wirtschaftsleistung herangezogen werden (insb. Markt-
transaktionen im Rahmen der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung [VGR]), 
eine strukturelle Benachteiligung dieses Sektors ergibt (Dengler & Plank, 
2024; Dengler & Strunk, 2018).

Eine unterschiedliche Einschätzung der Bedeutung einzelner Berei-
che der Wirtschaft hat sich vor allem in Zeiten der Covid19-Pandemie gezeigt. 
Wie Biwald et al. (2021) anhand der Resilienz des österreichischen Finanz-
ausgleichs ausführen, wurden die Leistungen der Daseinsvorsorge und vor 
allem der kritischen Infrastrukturen (im Sinne der lebensnotwendigen Güter 
und Dienstleistungen) kontinuierlich bereitgestellt. Andere wirtschaftliche Ak-
tivitäten, z. B. in der Sachgüterproduktion, wurden kurz- bis mittelfristig ein-
gestellt. Tabelle 1 zeigt eine systematische Übersicht über die verschiede-
nen Bereiche wirtschaftlicher Aktivitäten und ihrer möglichen Bedeutung im 
Rahmen einer sozial-ökologischen Transformation. Zur Sicherstellung aus-
reichender Lebensbedingungen und der Einhaltung planetarer Grenzen führt 
eine Hierarchisierung wirtschaftlicher Aktivitäten zur Schlussfolgerung, dass 
beispielsweise finanzialisierte Dienstleistungen einen rein extraktiven bzw. 
umverteilenden Effekt haben, und daher aus sozial-ökologischer Sicht sogar 
als schädlich betrachtet werden können (vgl. Plank & Volmary, 2023).
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TABELLE 1	 Einteilung der wirtschaftlichen Aktivitäten nach Bereichen und Priorisierung 
im Zuge einer sozial-ökologischen Transformation 

Bereiche der Ökonomie
Unbezahlt Bezahlte wirtschaftliche Aktivitäten (erfasst in der Volkswirtschaftlichen 

Gesamtrechnung)

Alltagsökonomie Exportorien-
tierte Markt-
ökonomie 
(internationaler 
Wettbewerb)

Renten-/
Extrak-
tionsöko-
nomie

Reproduk-
tions- und 
Freiwilligen-
arbeit

Fundamentalökonomie Nicht unbe-
dingt notwen-
dige lokale 
Versorgung

Daseins-
vorsorge 
(öffentliche 
Infrastruktu-
ren)

Nahversor-
gung (Güter 
des täglichen 
Bedarfs)

Beispiele für die verschiedenen Bereiche der Ökonomie

Unbezahlte 
Pflegearbeit, 
Hausarbeit, 
Kinder-
betreuung, 
zivilgesell-
schaftliches 
Engagement

Ver- und 
Entsorgung, 
Gesundheits- 
und Pflege-
einrichtungen, 
Energiever-
sorgung

Lebensmittel, 
Zahlungs-
verkehr, 
Apotheken, 
Reparatur-
leistungen

Restaurants, 
Friseure, 
Buch- und 
Möbelhandel

Fahrzeuge, 
Computer

Finanz-
produkte/
Finanz-
märkte, 
Hochfre-
quenzhan-
del, finanz-
ialisierte 
Dienst-
leistungen, 
Rohstoff-
handel

Räumliche Bedeutung

Lokal, klein-
teilig

Lokal/
regional, 
heimische 
Wirtschaft

Lokal/
regional, 
heimische 
Wirtschaft

Lokal/
regional, 
heimische 
Wirtschaft

Global Global

Temporale Dimension

Langfristig 
(Reproduk-
tionszyklen)

Langfristige 
Bereitstel-
lung/lange 
technische 
Lebensdauer

Länger-
fristige 
Geschäfts-
modelle

Sowohl kurz- 
als auch 
längerfristige 
Geschäfts-
modelle

Kurz-/ mittel-
fristige Inves-
titions- und 
Entwicklungs-
zyklen

(Sehr) 
kurzfristig

Hauptsächliche Art der Bereitstellung

Reziprozität, 
Altruismus

Öffentlich 
oder nicht 
gewinnori-
entiert, stark 
regulierte 
Märkte

Lokale/regio-
nale Märkte

Lokale/regio-
nale Märkte

Märkte, (inter-
nationaler) 
Handel zwi-
schen Unter-
nehmen

Aneignung, 
Wertex-
traktion, 
Regulatory 
Capture

Hauptsächliche Art der Nutzung bzw. des Konsums

Nichtmonetär 
abseits von 
Märkten oder 
öffentlicher 
Bereitstel-
lung

Daseinsvor-
sorge und 
alltägliche 
Nutzung

Alltägliche 
Nutzung

Konsum von 
Komfort-
gütern, auch 
wichtig für 
soziale Parti-
zipation

Privater Status- 
bzw. Luxus-
Konsum

Extraktion 
von Werten 
für Ver-
mögens-
aufbau und 
Umvertei-
lung
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Betrachtung des Bereichs aus Sicht der sozial-ökologischen Transformation und des „guten 
Lebens für alle innerhalb planetarer Grenzen“

Verbesse-
rung der 
Bedingungen, 
gesell-
schaftliche 
Anerkennung, 
ev. auch 
Anreize zur 
Absicherung

Ausweitung, Ergänzung, 
Dekommodifikation, Ökolo-
gisierung, Verbesserung der 
Arbeitsbedingungen

Stärkung und 
Absicherung, 
differenzierte 
Politiken zur 
Ökologisie-
rung und 
Teilhabe

Wesentlicher 
Strukturwandel, 
allenfalls selek-
tives Wachsen/ 
Schrumpfen

Deutliche 
Beschrän-
kungen 
und 
Rückbau 
extraktiver 
Geschäfts-
modelle, 
die zu-
lasten der 
Umwelt 
und Ge-
rechtigkeit 
gehen

Anmerkung. Eigene Darstellung, ergänzt und übersetzt nach Bärnthaler et al. (2021, S. 12).

2.3	 Universelle Grundversorgung im Vergleich zum Grundeinkommen

Die universelle Grundversorgung (Universal basic services, UBS) ist eine 
grundlegende Strategie, die Versorgung der Menschen mit lebensnotwendi-
gen Gütern und Dienstleistungen – als Teil der Fundamentalökonomie und 
Daseinsvorsorge entsprechend der obigen Klassifikation von wirtschaftlichen 
Aktivitäten – sicherzustellen. Das Konzept geht davon aus, dass der Zugang 
zu diesen Leistungen, d. h. eine bestimmte Quantität und Qualität (z. B. Bil-
dung, Gesundheit), auf Basis eines individuellen Rechts4 jeder Bürgerin/jedes 
Bürgers universell garantiert ist, und dass damit die grundlegende Bedürfnis-
befriedigung gewährleistet wird.

Das Konzept des Grundeinkommens geht davon aus, dass Bürger_in-
nen ein (hauptsächlich) bedingungsloses Grundeinkommen beziehen, um die 
grundlegenden Bedürfnisse, auch jene der Daseinsvorsorge, finanzieren zu 
können.

Beide Politikansätze werden in Österreich teilweise erfüllt, indem öf-
fentliche Dienstleistungen (z. B. Elementarpädagogik, Gesundheit) für alle zur 
Verfügung stehen, es aber auch ein bestimmtes Mindesteinkommen (z. B. 
Sozialhilfe) gibt, das es ermöglicht, dass die Bezieher_innen gewisse indivi-
duelle Möglichkeiten erhalten, Konsumgüter nachzufragen.

Eine gleichzeitige Ausweitung beider Ansätze, d. h. Ausweitung der 
Grundversorgung und des Grundeinkommens würde vermutlich an die Gren-
zen der Finanzierbarkeit stoßen und damit einen Zielkonflikt beinhalten. Aus 
ökonomischer Sicht sind aber auch andere Dimensionen zu berücksichtigen, 
wenn ein „gutes Leben für alle“ gewährleistet sein soll.
Wie die Tabelle 2 im Überblick zeigt, haben Realtransfers (also die direkte 
Bereitstellung von Gütern der Grundversorgung; UBS) eine Reihe von ökono-

4	  Der Begriff „Recht“ ist weitgefasst zu verstehen und beinhaltet sowohl kodifizierte Rechte im 
rechtswissenschaftlichen Sinn (z. B. Verfassungsnormen, Menschenrechte) als auch moralisch-ethische 
Rechte, die in allgemeinem Verständnis jeder_m zustehen. Während kodifizierte Rechte in Normen gegosse-
ne Ergebnisse von gesellschaftlichen Aushandlungsprozessen und entsprechenden legislativen Beschlüssen 
darstellen, haben andere (darüber hinausgehende) Rechte im weiteren Sinn noch zu keinem allgemein 
gültigen (kodifizierten) Ergebnis geführt.
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mischen Vorteilen (z. B. Größenvorteile, Gemeinwohlorientierung, preisdämp-
fende Wirkungen). Die Vorteile eines Grundeinkommens liegen vor allem in 
der persönlichen Autonomie und den Wahlmöglichkeiten. Während universel-
le Dienstleistungen (Grundversorgung) für alle, beispielsweise im Bildungs- 
und Gesundheitssektor, durch eine öffentliche und/oder gemeinwohlorientier-
te Bereitstellung wohl am effizientesten garantiert werden können, kann ein 
Grundeinkommen hierzu komplementär Grundbedürfnisse in jenen Bereichen 
der Alltagsökonomie abdecken, die eine größere Wahlmöglichkeit und Auto-
nomie aufweisen (z. B. Nahversorgung, lokale Dienstleistungen zur Ermög-
lichung gesellschaftlicher Teilhabe) (siehe Tabelle 1). Wie Coote (2022) zeigt, 
bedarf es gerade zur Abdeckung der Grundbedürfnisse einer kollektiven Stra-
tegie der Ressourcennutzung anstelle von individualisierten Marktlösungen, 
ergänzt durch ein Grundeinkommen (siehe auch McGann & Murphy, 2023).

TABELLE 2	 Vergleich der universellen Grundversorgung mit dem Grundeinkommen

Dimension der 
Betrachtung

Universelle Grundversorgung 
(UBS)

Universelles 
Grundeinkommen (UBI)

Ökonomische Ausrichtung Angebotsseitig Nachfrageseitig

Befriedigung von 
Grundbedürfnissen bzw. 
Grundbedarfs

Verlässliche und gerechte 
Bereitstellung, begrenzter/freier 
Zugang zu den Leistungen, 
Realtransfer, weniger 
Wahlmöglichkeiten

Freie Wahlmöglichkeiten 
und freier Zugang, 
Entstigmatisierung, 
Einkauf von Leistungen 
auf Märkten, finanzielle 
Freiheit

Berücksichtigung planetarer 
Grenzen

Größere (Ressourcen-) Effizienz, 
eventuell Suffizienz, geringerer 
Pro-Kopf-Ressourcenverbrauch

Fraglich, ob 
Grenzen eingehalten 
werden, höherer 
Ressourcenkonsum 
möglich durch geringere 
Skalenerträge

Sozial gerechte Verteilung Universeller Zugang, 
Finanzierung durch progressive 
Steuern möglich, Wirkungen auf 
die Gütermärkte

Gleiches 
Grundeinkommen für 
alle, Finanzierung durch 
progressive Steuern 
möglich, Wirkungen auf 
die Arbeitsmärkte

Demokratische Governance Partizipation in der 
Entscheidungsfindung 
& Bereitstellung der 
Grundversorgung, größere 
Zeitautonomie

Größere individuelle 
Wahlmöglichkeiten 
und Autonomie (Zeit, 
Partizipation)

Makroökonomische 
Wirkungen

Skalen-, Verbund- 
und Dichtevorteile, 
kooperative Bereitstellung, 
Gemeinwohlorientierung, 
preisniveaudämpfend

Private und kleinteiligere 
Produktion, Gütermärkte, 
inflationäre Wirkungen 
wahrscheinlich

Anmerkung. Eigene Darstellung und Übersetzung nach Büchs, 2021.
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Die planetare Notwendigkeit, den Ressourcenverbrauch zu begrenzen, 
scheint Strategien nahezulegen, die eine Grundversorgung bei Beachtung 
der ökologischen Grenzen besser gewährleisten können, und zwar im Sinn 
einer universellen und gemeinwohlorientierten Befriedigung von Grundbe-
dürfnissen bei Ausnutzung von Effizienzvorteilen (Skalenerträge) in Verbin-
dung mit Suffizienzansätzen (O’Neill et al., 2018). Dies ist umso dringender 
geboten, als die Grundbedürfnisse aus ökologischer Sicht derzeit sehr ineffi-
zient (mit einem Ressourcenaufwand, der bis zu sechsmal höher ist als es der 
Nachhaltigkeit entspricht) abgedeckt werden.

3	 STRATEGIEN FÜR EINE DASEINSVORSORGE INNERHALB 
PLANETARER GRENZEN

Aus den bisherigen Ausführungen ergibt sich, dass eine Sicherung der Grund-
bedürfnisse und eine gleichzeitige Einhaltung planetarer Grenzen einen 
wesentlichen wirtschaftspolitischen Paradigmenwechsel beinhalten würde. 
In Österreich wurden kürzlich sieben strategische Ansätze bzw. Schlussfol-
gerungen für die Daseinsvorsorge und ihre Entwicklung bis 2030 formuliert 
(Getzner et al., 2024). Die Schlussfolgerungen beruhen auf einer Untersu-
chung, die die Entwicklung ausgewählter Daseinsvorsorgebereiche (Ge-
sundheit und Pflege, Elementarpädagogik, Energieversorgung, Nahverkehr, 
Wohnraumversorgung, öffentliche (Grün-) Räume) bis 2030 skizziert und an-
hand einer Reihe von Dimensionen (u. a. Bedarfe, Ökologisierung, Demokra-
tisierung, Entmarktlichung, Finanzierung) betrachten. Im Folgenden werden 
diese Schlussfolgerungen in Form von Thesen präsentiert und kurz erörtert 
(zusammengefasst aus Getzner et al., 2024):

	- Eine wichtige Voraussetzung einer erfolgreichen sozial-ökologi-
schen Transformation ist die Bereitstellung von Gütern und Dienst-
leistungen der Grundversorgung. Dies bedarf der Ausweitung der 
Daseinsvorsorge.

Wie oben kurz ausgeführt, können die verschiedenen ökonomisch-techni-
schen Vorteile bei einer universellen Bereitstellung besser genutzt werden, 
wodurch planetare Grenzen bei gleichzeitiger Befriedigung von Grundbedürf-
nissen leichter eingehalten werden können (Gough, 2022; vgl. Bohnenberger, 
2020). Die Daseinsvorsorge kann kontextabhängig unterschiedlich reguliert, 
finanziert und bereitgestellt werden. Wichtig ist, dass der universelle Zugang 
zur Grundversorgung Sicherheiten schafft in Zeiten, in denen verschiedene 
Krisen und prekäre Verhältnisse individuelle Unsicherheiten erhöhen (vgl. z. B. 
Schroeder, 2024). Diese Sicherheiten können durch ‚soziale Rechte‘ (etwa im 
Sinne des Rechts auf Gesundheit und Bildung) gewährleistet werden.

	- Die Ausweitung der öffentlichen Daseinsvorsorge erfordert eine in-
tegrierte Betrachtung sozial gerechter und ökologisch nachhaltig 
ausgerichteter und koordinierter Planung und Bereitstellung, um 
den Ressourceneinsatz für die Befriedigung der Grundbedürfnisse 
zu minimieren und die planetaren Grenzen zu beachten.
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Die Verbindung zwischen ökologischen Parametern und sozialen Verteilungs-
aspekten ist seit langem bekannt: Die Emissionen von Treibhausgasen und 
die Ressourceninanspruchnahme sind – sowohl global als auch innerhalb 
von Ländern – ungleich verursacht (ein höheres Einkommen führt zu höheren 
Emissionen). Auch sind Menschen mit geringerem Einkommen in der Regel 
stärker von Umweltwirkungen (z. B. Erderhitzung, Extremwetterereignisse) 
betroffen. Schlussendlich haben Haushalte mit unterdurchschnittlichem Ein-
kommen auch wesentlich geringere Möglichkeiten, den Konsequenzen die-
ser Krisen zu entgehen oder ein Ausweichverhalten zu setzen. Suffizienz ist 
daher im Besonderen ebenso eine Frage der Verteilungsgerechtigkeit und 
betrifft daher vor allem Menschen mit höherem Einkommen und dadurch 
überdurchschnittlichem Ressourcenverbrauch – wodurch sich wiederum 
die obige Frage nach einem Höchstmaß des Ressourcenkonsums im Sinne 
von Konsumkorridoren stellt (vgl. Bärnthaler & Gough, 2023). Eine kürzlich 
durchgeführte Untersuchung zur Zugänglichkeit zur Daseinsvorsorge zeigt 
auf, dass in Wien die Ausstattung mit Infrastrukturen der Alltagsökonomie in 
Stadtteilen mit Haushalten, die über ein überdurchschnittliches Einkommen 
verfügen, tendenziell besser ist (Riepl et al., 2025). Obzwar für Wien die Gen-
trifizierungsprobleme als weniger bedeutsam eingeschätzt werden (Kadi & 
Matznetter, 2022), weisen die Ergebnisse der zitierten Untersuchung darauf 
hin, dass eine Ausweitung der Daseinsvorsorge nicht quasi automatisch zu 
durchgehend sozial positiven Verteilungswirkungen führt.

	- Die Verantwortung des öffentlichen Sektors (Staat, öffentliche 
Unternehmen, Raum-, Infrastruktur- und Energieplanung) und ein 
Fokus auf Gemeinwohl und Gemeinnützigkeit sowie auf das öffent-
liche Interesse sind grundlegende Prinzipien für die zukunftsorien-
tierte Daseinsvorsorge.

In den letzten Jahrzehnten wurde die Verantwortung des öffentlichen Sek-
tors vor allem in der Gewährleistungsverantwortung gesehen: der Staat (die 
Planung) hat die Erfüllung von öffentlichen Aufgaben, die ihrerseits kritisiert 
und teilweise auch gekürzt wurden, zu gewährleisten, muss dies aber nicht 
selbst erledigen und bedient sich auch privater, häufig gewinnorientierter In-
stitutionen, anstatt Leistungen selbst zu erbringen bzw. zu planen. So las-
sen sich beispielsweise im Bereich der Wasserver- und Abwasserentsorgung 
neoliberale Ansätze (z. B. Privatisierung, Finanzialisierung) als ineffizient 
nachweisen, während eine öffentliche Aufgabenerfüllung häufig verlässlicher, 
qualitativ hochwertiger und leistbarer ist (Getzner et al., 2018). Eine Stärkung 
der Übernahme der Leistungs- und Erfüllungsverantwortung des Staates, und 
damit vor allem auch der Planung (z. B. Raum-, Infrastruktur-, Energiepla-
nung) zur Erfüllung des Gemeinwohls und öffentlichen Interesses ist daher für 
die zukünftige Daseinsvorsorge im Sinne der Grundversorgung und Ressour-
ceneinsparung wesentlich. Die Orientierung an der Gemeinnützigkeit betrifft 
somit auch den Staat (in Bezug auf ausgegliederte öffentliche Unternehmen) 
und soweit notwendig die EU-Rechtsrahmen (z. B. Binnenmarkt, Dienstleis-
tungs-Richtlinie).

	- Die Ausweitung bzw. Rückgewinnung staatlicher Verantwortung 
und der öffentlichen Daseinsvorsorge sollte Hand in Hand mit einer 
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Demokratisierung der Planung und Leistungserbringung und einer 
verstärkten Partizipation und Transparenz gehen – im Sinne grö-
ßerer Möglichkeiten und Chancen für eine gemeinsame Gestaltung 
der Daseinsvorsorge.

Die Orientierung am Gemeinwohl und öffentlichen Interesse und eine stär-
kere Rolle der Planung erfordern eine Stärkung demokratischer Governance. 
In manchen Infrastrukturbereichen kann eine Re-Munizipalisierung (Albalate 
et al., 2021) sinnvoll sein, um die Effizienz und Leistbarkeit der Aufgabener-
füllung zu verbessern. Staatliche Aufgaben und die Orientierung am Gemein-
wohl und der Gemeinnützigkeit sind nicht notwendigerweise innerhalb des 
Sektors Staat (nach VGR), also durch Verwaltungseinheiten, zu leisten, son-
dern können in vielfältigen Organisationsformen (z. B. auch private gemein-
nützige Organisationen, lokale nicht gewinnorientierte Initiativen) erbracht 
werden. Zu beachten bei allen Ansätzen einer Stärkung der öffentlichen 
(staatlichen) Verantwortung und Planung ist, dass die öffentlichen Planer_in-
nen und Entscheidungsträger_innen, aber auch die Bürokratie, im Sinne der 
politischen Ökonomie ebenso Eigeninteressen verfolgen – eine Stärkung der 
demokratischen Governance (Transparenz) ist daher eine wichtige Voraus-
setzung für eine effiziente Planung und öffentliche Aufgabenerfüllung.

	- Die Stärkung und Ausweitung der öffentlichen Aufgabenerfüllung 
im Sinne des Gemeinwohls und der Gemeinnützigkeit bedarf eines 
Paradigmenwechsels insbesondere auch auf Ebene der Europäi-
schen Union.

Auch wenn die Verträge der Europäischen Union (z. B. Art. 106 des Vertrags 
über die Arbeitsweise der Europäischen Union; Bekkedal, 2011) eine Orien-
tierung am Gemeinwohl für Unternehmen, die mit Dienstleistungen von allge-
meinem wirtschaftlichem Interesse betraut sind, nicht ausschließen, liegt die 
‚Beweislast‘ doch auf der Seite des Gemeinwohls: Die Effizienz von Märkten 
ist quasi der Ausgangspunkt, Abweichungen von diesem müssen begründet 
werden. Hier wäre die Gemeinnützigkeit eindeutig zu stärken, indem eine 
kollektive (staatliche) Verantwortung für die gemeinnützige Erbringung dieser 
Dienstleistungen (Daseinsvorsorge, Infrastrukturen) anerkannt wird.

	- Eine Stärkung der öffentlichen Daseinsvorsorge bedarf insbeson-
dere auch einer Stärkung der öffentlichen Planung und ihrer Effi-
zienz und Effektivität.

Durch die oben angesprochene Zurücknahme staatlicher Verantwortung in 
manchen Infrastrukturbereichen kam es auch zu einer Reduktion der fach-
lichen Kompetenzen und Kapazitäten der Planung kommen. Entlang der drei 
Dimensionen der Bereitstellung, Regulierung und Finanzierung (Unger et al., 
2017) können die staatlichen Planungs- und Regulierungsaufgaben aus posi-
tiver und normativer Sicht transparent erörtert werden.

	- Schlussendlich bedarf eine Stärkung der öffentlichen Daseinsvor-
sorge auch einer geänderten Finanzierung staatlicher Aufgaben, 
sowie Reformen im Steuersystem und in den Fiskalregeln der Eu-
ropäischen Union.
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Eine Stärkung der öffentlichen Daseinsvorsorge ist in vielen Bereichen mit 
einem größeren Mittelbedarf verbunden. Zur Sicherstellung beispielsweise 
der Klimaneutralität in Österreich bis 2040 sind zusätzliche Investitionen in 
Höhe von rund 1,1 bis 1,9 % des BIP (Brutto-Inlandsprodukts) notwendig, wo-
von etwa zwei Drittel im Öffentlichen Sektor (davon die Hälfte im Sektor Staat) 
anfallen würden (Weyerstraß et al., 2024). Die Dekarbonisierung der Energie-
versorgung und von Wohngebäuden sind hierbei wichtige, die Daseinsvorsor-
ge betreffende Investitionsbereiche. Auch wenn die finanziellen Ressourcen 
gesamtwirtschaftlich vorhanden wären, müssten diese wesentlich umgeleitet 
werden. Zum einen sind finanzialisierte extraktive Geschäftsmodelle (z.  B. 
in der Pflege) zu beenden (dies bringt allein wesentliche Einsparungen an 
Transaktionskosten sowie an reinvestierten Gewinnen), zum anderen können 
wesentliche Einsparungen durch eine effizientere Klimapolitik sowie durch 
die Reduktion umwelt- und klimaproduktiver Subventionen erreicht werden 
(Holler & Maidorn, 2025). Steuerliche Instrumente können hierbei auch ver-
stärkt verursachergerecht sowie verteilungspolitisch (z. B. vermögens- und 
erbschaftsbezogene Steuern) gestaltet werden.

4	 ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK

Debatten über Definitionen zu den Standards eines „guten Lebens für alle 
innerhalb planetarer Grenzen“ können aus verschiedenen Blickwinkeln ge-
führt werden und bedürfen auch einer Klarheit in Bezug auf normative Fest-
legungen (z. B. welche Ressourcenverteilung wird als gerecht angesehen). 
Die absoluten und globalen planetaren Grenzen können - und wurden - natur-
wissenschaftlich analysiert und quantifiziert, und ihren Ausdruck finden diese 
Analysen beispielsweise in Nachhaltigkeitsvorstellungen, der Suffizienz und 
der Doughnut-Ökonomie. Es bleibt hierbei jedoch offen, wie die verfügbaren 
Ressourcen gerecht auf alle Menschen (also pro Kopf) verteilt werden sollen. 
Wird beispielsweise angenommen, dass jede_r Erdenbürger_in ein gleiches 
Recht auf Ressourcen hat, die von den Ökosystemen zur Verfügung gestellt 
werden, ergibt sich eine Reduktionsnotwendigkeit in den westlichen Indust-
riestaaten um zumindest den Faktors 4 bis 6, d. h. der Ressourcenverbrauch 
müsste auf 15 bis 25 % des derzeitigen reduziert werden. Diese groben Be-
rechnungen sollen die Herausforderungen illustrieren, vor denen die „sozial-
ökologische Transformation“ steht.

Ein wichtiger Ansatzpunkt ist die Bereitstellung der Daseinsvorsorge: 
Grundlegende Bedürfnisse (z. B. Ver- und Entsorgung, Wohnen, Energie, Mo-
bilität, Gesundheit, Pflege) sind einerseits notwendig, um einen gleichen Zu-
gang (Qualität und Quantität) zu gewährleisten; aber nur durch eine öffentliche, 
gemeinwohlorientierte (gemeinnützige) Bereitstellung ist aufgrund der Ska-
len-, Verbund- und Dichtevorteile auch ein Einhalten ökologischer Schranken 
möglich. Jedenfalls scheinen Perspektiven einer allgemeinen Grundversor-
gung (Universal basic services, UBS) für die Einhaltung planetarer Grenzen 
besser geeignet zu sein als ein bedingungsloses Grundeinkommen (Univer-
sal basic income, UBI). Einschränkend ist an dieser Stelle anzumerken, dass 
eine Konzentration auf die Sicherung und Ausweitung der Daseinsvorsorge 
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im Sinne der hier erörterten Strategien zwar eine notwendige, aber noch nicht 
hinreichende Bedingung für die sozial-ökologische Transformation darstellt: 
Wie Bärnthaler et al. (2025) ausführen, beinhalten transformative Ansätze 
eine Reihe von weiteren Strategien, beginnend bei einer grundsätzlichen Än-
derung des Verständnisses der Mensch-Natur-Beziehungen und der Über-
windung der vielfältigen, insbesondere auch politischen Barrieren (vgl. Görg 
et al., 2023; Novy et al., 2025). 

Die möglichen Steuerungs- und Finanzierungsinstrumente sind viel-
fältig und reichen von einer starken Verankerung der Gemeinnützigkeit und 
der öffentlichen Aufgabenerfüllung in den Europäischen Verträgen über eine 
effektive Raumplanung sowie Klima- und Infrastrukturpolitik bis hin zu neu-
en steuerlichen Ansätzen (z. B. Reduktion extraktiver Geschäftsmodelle und 
umweltkontraproduktiver Subventionen, vermögensbezogene Steuern). Die 
Stärkung der öffentlichen Daseinsvorsorge bedarf aber auch einer verbes-
serten Raum-, Infrastruktur- und Energieplanung sowie einer partizipativen, 
demokratischen Governance.

Ob und inwieweit eine Akzeptanz verschiedener politischer Maßnah-
men und Instrumente, die zu einer Stärkung der Daseinsvorsorge und einem 

„guten Leben für alle innerhalb planetarer Grenzen“ führen können, derzeit 
besteht, ist insgesamt allerdings fraglich. Die Diskussionen um die Einführung 
eines Tempolimits als kostengünstigste aller Maßnahmen, um Treibhausgase 
einzusparen (Holler & Maidorn, 2025), zeigt, dass je nach Instrument des so-
zial-ökologischen Umbaus und der Suffizienz Befragte in empirischen Erhe-
bungen (z. B. O’Dell et  al., 2025) regelmäßig Instrumente, die einen eigenen 
konkreten Beitrag erfordern würden (z. B. Erhöhung der CO2-Abgabe), an die 
Grenzen der Akzeptanz stoßen, so notwendig und sinnvoll diese sein mögen.

Somit zeigt dieser Beitrag ausgehend von den planetaren Grenzen auf, 
welche Strategien für eine effiziente und effektive Daseinsvorsorge und für 
die öffentliche Planung notwendig wären, um den Zielen einer sozial-ökologi-
schen Transformation langfristig näher zu kommen. Über die Realisierungs-
chancen und die vielen Unwägbarkeiten auf diesem steinigen Weg spekuliert 
dieser Beitrag nicht, es darf aber bezweifelt werden, dass die vorgestellten 
Ansätze und Strategien tatsächlich umgesetzt werden.
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VERTRAGSRAUMORDNUNG ALS 
INSTRUMENT DER KLIMA- UND 
MOBILITÄTSWENDE – FÜHRT 
DIE VERFASSUNGSNOVELLE ZU 
ART 15 ABS 5 B-VG ZU MEHR 
RECHTSSICHERHEIT?

Stephan Andessner, Tim Pöchhacker, Annalena Rinnhofer 

Zusammenfassung
Die Raumordnung hat das Potenzial, einen wesentlichen Beitrag zur Verfolgung der Klimazie-
le zu leisten. Durch eine entsprechende Raumordnungspolitik kann maßgeblich zur Ressour-
censchonung, zum Klimaschutz allgemein sowie zur gerechten Kostentragung der Klima- und 
Mobilitätswende beigetragen werden. Aus rechtswissenschaftlicher Perspektive spannend sind 
hier jene rechtlichen Instrumentarien, mit denen klimaschutzbezogene Raumordnungsziele um-
gesetzt werden können. Der Fokus dieses Beitrages liegt auf dem Instrument der Vertragsraum-
ordnung. Gemeinden greifen bei Neuwidmungen – vor allem im Falle von größeren Projekten 

– vermehrt auf dieses Instrument zurück und schließen Raumordnungsverträge mit Grundeigen-
tümer_innen ab. Der Rückgriff auf das Institut des Vertrages ermöglicht es, die Vorteile, die mit 
Umwidmungen für die Eigentümer_innen verbunden sind, an Verpflichtungen zu knüpfen. Darin 
steckt ein Potenzial für die Bewerkstelligung der Klima- und Mobilitätswende und für eine klima-
gerechte Planungspolitik. 
Zwar stellen Raumordnungsverträge österreichweit seit vielen Jahren einen Teil der raumplane-
rischen Praxis dar - die Novelle des B-VG (BGBl I Nr. 89/2024) rückt die Vertragsraumordnung 
jedoch wieder in den Fokus der Rechtswissenschaft: Auch wenn alle Landesgesetze gesetzliche 
Grundlagen für die Vertragsraumordnung geschaffen haben, verblieb aufgrund eines Erkennt-
nisses des VfGH im Jahr 1999 nur eine begrenzte Anwendungsmöglichkeit für dieses Instrument. 
Der Verfassungsgesetzgeber hat deshalb der Vertragsraumordnung eine neue verfassungs-
rechtliche Grundlage gegeben. Zum jetzigen Zeitpunkt ist jedoch nicht klar, ob diese Änderung 
faktische Auswirkungen für die Praxis der Raumordnungsverträge in Gemeinden haben wird. 
Dies ist abhängig von Anpassungen in den Raumordnungsgesetzen durch die Landesgesetz-
geber, der Handhabung durch die Gemeinden sowie eventuell daraus resultierender Judikatur. 
In Reaktion auf diese Novelle wurden in ersten Bundesländern bereits Anpassungen der landes-
gesetzlichen Grundlagen vorgenommen.
Durch die in unseren Augen erweiterte Anwendungsmöglichkeit wird ein mächtiges Instrument 
der Gemeinden zur Positivplanung weiter gestärkt. In einem zweiten Schritt richtet sich der 
Fokus daher auf die Nutzung dieses Instruments im Bereich der Klima- und Mobilitätswende. 
Hierbei werden speziell Möglichkeiten, eine gerechte Kostentragung der notwendigen Maßnah-
men sicherzustellen, erwähnt. Es wäre allerdings sinnvoll, in einigen Bereichen anzudenken, ob 
diese Ziele nicht auch mit hoheitlichen Instrumenten erreicht werden könnten, deren gesetzliche 
Grundlagen die Landesgesetzgeber noch schaffen könnten. In Bebauungsplänen der Bundes-
länder finden sich schon heute zahlreiche detaillierte Vorgaben aus dem Bereich der Klima- und 
Mobilitätswende. Ergebnisoffene Untersuchungen sind auch in weiteren Fragen erforderlich: So 
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etwa, ob Raumordnungsverträge nicht auch als öffentlich-rechtliche Verträge ausgestaltet sein 
könnten.

Stichwörter
Vertragsraumordnung, Klima- und Mobilitätswende, Instrumente der Raumordnung, Art 15 Abs 5 
B-VG, Koppelungsverbot

1	 EINLEITUNG

Seit vielen Jahren ist die Vertragsraumordnung eines jener Instrumente, wel-
ches den Gemeinden im Bereich der örtlichen Raumplanung ermöglicht, nicht 
nur negativ zu planen, sondern konkreter steuernd auf die Entwicklung von 
Flächen einzuwirken. Die Möglichkeiten sind vielfältiger als bei anderen Ins-
trumenten der örtlichen Raumplanung: So werden Raumordnungsverträge 
nicht bloß mit dem Ziel die Baulandhortung zu stoppen eingesetzt, sondern 
etwa auch, um Private zur Errichtung von Mobilitätsinfrastruktur zu verpflich-
ten oder eine bestimmte Nutzung bzw. Bebauung durch die Grundstücksei-
gentümer_innen sicherzustellen. Darüber hinaus sollte in Zukunft vermehrt 
über den Raumordnungsvertrag als Instrument zur Verfolgung von Klima- und 
Energiezielen nachgedacht werden (Siehe Punkt 4.1). Das Instrument der 
Vertragsraumordnung ermöglicht daher eine individuelle und flexible Detail-
planung, welche die – der Gemeinde zur Verfügung stehenden – hoheitlichen 
Instrumente nicht ermöglichen. 

Dieses den Raumordnungsverträgen inhärente Gestaltungs- und Pla-
nungspotenzial kann dabei auch für die notwendige Transformation unserer 
Gesellschaft im Zuge der erforderlichen Klima- und Mobilitätswende genutzt 
werden (Madner & Parapatics, 2016, S. 139). Insbesondere die Sicherstel-
lung einer klimafreundlicheren Bebauung ist vermehrt Inhalt von Raumord-
nungsverträgen geworden, etwa durch die Reduktion von Kfz-Stellplätzen, 
die Umsetzung von Rad-Infrastruktur, die Errichtung von Anzeigetafeln für 
den ÖPNRV1 oder von Begrünungsmaßnahmen. Die Vertragsraumordnung 
wird dadurch zu einem wichtigen Instrument der Gemeinden in der Klima-, 
Energie- und Mobilitätswende. Sie kann dazu beitragen, notwendige Maß-
nahmen in diesem Bereich zum einen zu ermöglichen und zum anderen eine 
klimagerechte Aufteilung der Kosten solcher Maßnahmen sicherstellen.

Zweifelsohne ist das Instrument der Vertragsraumordnung ein nütz-
liches Werkzeug, öffentlichen Planungsinteressen zum Durchbruch zu ver-
helfen und wird es wie eben dargelegt auch in Zukunft sein (Kleewein, 2003, 
S.  21). Das dabei entscheidende Element ist die Zuhilfenahme eines pri-
vatrechtlichen Vertrags. Dieser Griff ins Privatrecht im Bereich der – grund-
sätzlich als hoheitliche Verwaltungsaufgabe ausgestalteten – Raumordnung 
bringt einige rechtliche Hürden mit sich (Schüßler-Datler, 2020, S. 3). In erster 
Linie zeigte das Erkenntnis des VfGH zur Salzburger Vertragsraumordnung 
aus 1999 die Grenze der verfassungsrechtlichen Vereinbarkeit auf.2 Diese 
verfassungsrechtlichen Schranken versucht die jüngste Novelle des B-VG3 
unseres Erachtens neu zu setzen (siehe Punkt 3). Nach 25 Jahren gelebter 

1	  Etwa in Mobilitätsverträgen in Graz
2	  VfSlg. 15.1625/1999
3	  BGBl. I Nr. 89/2024
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Praxis stellt sich die Frage, ob die Novelle die Vertragsraumordnung tatsäch-
lich auf ein neues Fundament stellt und damit die erhoffte Rechtssicherheit 
herstellt. Dies soll im Folgenden näher untersucht werden. 

Darüber hinaus ist es Ziel dieses Beitrages einen Überblick zu schaf-
fen, in welchen Bereichen Instrumente der Vertragsraumordnung die An-
passung an den Klimawandel unterstützen können. Wie bereits angedeutet, 
vermag die Vertragsraumordnung zu einer klimagerechten Klimaschutzpolitik 
beizutragen und bietet die Möglichkeit einer primär technologieorientierten 
Planungsagenda entgegenzuwirken (Madner & Parapatics, 2016, S. 139). 
Durch ihr Konzept – die Zuhilfenahme des zivilrechtlichen Vertrages – kann 
zu Kostenwahrheit von klimaschädlichen Maßnahmen in Sinne eines Ver-
ursachungsprinzips beigetragen werden: Neue Flächenwidmungen z. B. in 
Bauland ermöglichen den Eigentümer_innen wirtschaftliche Vorteile zu reali-
sieren, sofern die Projekte entwickelt werden. Diesen wirtschaftlichen Vortei-
len stehen zumeist klimaschädliche Auswirkungen gegenüber - sei es durch 
ein mehr an Verkehr, Versiegelung etc. Mithilfe der Vertragsraumordnung 
könnten die Verursacher verpflichtet werden Kompensationsmaßnahmen zu 
tätigen, um so zu mehr Klimagerechtigkeit beizutragen. Die Untersuchung 
bezieht sich hierbei auf bereits bestehende Beispiele aus verschiedenen 
Bundesländern und andererseits soll diskutiert werden, in welchen Bereichen 
sich durch die Verfassungsnovelle neue Möglichkeiten ergeben. Der Beitrag 
schließt mit allgemeinen Überlegungen, ob es neben dem privatrechtlichen 
Instrument der Vertragsraumordnung zum Erreichen von Zielen der Klima- 
und Mobilitätswende und zur Sicherstellung einer gerechten Kostentragung 
der zur Erreichung dieser Ziele notwendigen Maßnahmen alternative Instru-
mente im Bereich der hoheitlichen Raumordnung geben könnte.

2	 VERTRAGSRAUMORDNUNG UND IHRE EINFÜGUNG IN DAS 
VERWALTUNGS- UND VERFASSUNGSRECHT

Raumordnungsverträge sind privatrechtliche Vereinbarungen zwischen der 
Gemeinde und Grundstückseigentümer_innen oder langfristig Nutzungsbe-
rechtigten eines von einer potenziellen, neuen Flächenwidmung betroffenen 
Grundstücks. Das Recht der Gemeinden solche Verträge abzuschließen, ist 
kein Ausfluss ihrer durch die Verfassung garantierten Privatrechtsfähigkeit 
(Berka, 2018, Rz 777), sondern bedarf vielmehr einer eigenen gesetzlichen 
Grundlage.4 Eine solche gesetzliche Grundlage findet sich mittlerweile in allen 
Raumordnungsgesetzen der Bundesländer, denen in der bundesstaatlichen 
Kompetenzverteilung die örtliche Raumplanung obliegt, zuletzt wurde eine 
solche 2014 in Wien geschaffen.5 Die Raumordnungsgesetze der Bundeslän-
der sehen nach derzeitigem Stand, im Einklang mit der bisherigen Judikatur6 
des VfGH, lediglich die Möglichkeit der fakultativen Vertragsraumordnung vor, 

4	  Siehe die Forderung des VwGH nach einer gesetzlichen Grundlage VwSlg 13.625, siehe auch 
die allgemeinen Ausführungen von (Korinek & Holoubek, 1993, S. 195); anders die Ansicht aus (Raschauer, 
2016, S. 834).
5	  §1a BO Wien
6	  VfGH 7.10.2015, E1055/2015. 
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da der VfGH in seiner Leitentscheidung aus 1999 bloß eine obligatorische 
Vertragsraumordnung für verfassungswidrig erklärte (Kleewein, 2000, S. 562). 

Obligatorisch meint dabei, dass der Landesgesetzgeber die Gemeinde 
dazu verpflichtet, in gewissen Fällen einen Raumordnungsvertrag abzuschlie-
ßen. Dies bewirkt, dass der Vertrag zwingende Voraussetzung für eine künf-
tige Umwidmung wird. Ohne Vertragsabschluss ist eine Umwidmung nicht 
möglich und hängt damit letztlich am Abschlusswillen der Vertragspartner_in-
nen (Schüßler-Datler, 2020, S. 50). Demgegenüber räumt die fakultative Ver-
tragsraumordnung der Gemeinde nur die Möglichkeit ein, solche Verträge ab-
zuschließen. Die Entscheidung, ob Verträge geschlossen werden und ob eine 
Umwidmung erfolgt, sind rechtlich nicht voneinander abhängig.7

2.1	 Die verfassungsrechtlichen Problematiken der obligatorischen 
Vertragsraumordnung

Mit dem – bereits vielfach diskutierten – Erkenntnis zur damaligen Salzbur-
ger Vertragsraumordnung8 zeichnete der VfGH die verfassungsrechtlichen 
Schranken der Vertragsraumordnung vor. Der Gerichtshof begnügte sich 
dabei nicht nur damit, eine Verfassungswidrigkeit festzustellen, sondern er-
klärte die ursprüngliche Rechtslage in Salzburg aus mehreren Gründen für 
verfassungswidrig. Vier Gründe sind dem Erkenntnis zu entnehmen: Verstö-
ße gegen das Legalitätsprinzip, das Gleichbehandlungsgebot, das Rechts-
staatsgebot sowie eine Verletzung des Eigentumsgrundrechts.9

Das Legalitätsprinzip normiert, dass alles staatliche Handeln nur auf 
Grundlage der Gesetze gesetzt werden darf. Die Salzburger Raumordnung 
knüpfte, so das Höchstgericht, in verfassungswidriger Weise jedoch einen 
hoheitlichen Akt (die Widmung in Form einer Verordnung) an das Vorhanden-
sein einer privatwirtschaftlichen Vereinbarung. Somit basierte die Flächen-
widmung nicht mehr allein auf den sie determinierenden Gesetzen. Der VfGH 
erblickte darin eine mangelnde Bestimmbarkeit und wohl die Begründung sei-
ner These, dass eine solche Kopplung vom System der Bundesverfassung 
nicht vorgesehen ist und daher gegen das Legalitätsprinzip verstößt. Diese 
Sichtweise stieß in der Lehre durchaus auf Kritik (Öhlinger, 2002, S. 204-205; 
Wiederin, 2000, S. 90-91), da die privatrechtliche Vereinbarung nicht die ge-
setzliche Grundlage des Hoheitsaktes bildet, sondern ein gesetzlich vorgese-
henes Tatbestandselement für die Erlassung des Hoheitsaktes ist.10

Der VfGH erblickte in dieser obligatorischen Kopplung auch eine Ver-
letzung des Gleichheitssatzes, da er keine sachliche Rechtfertigung hierfür 
erkennen konnte.11 Kern der Ungleichbehandlung bildete die nicht gerechtfer-
tigte Unterscheidung zweier gleich geeigneter Grundstücke, an deren Umwid-
mung ein raumplanerisches Interesse besteht, da „nicht die raumordnungs-

7	  Siehe hierzu die Ausführungen von (Schüßler-Datler, 2020, S. 42 ff).
8	  VfGH 13.10.1999, G77/99.
9	  VfGH 13.10.1999, G77/99.
10	  Siehe hierzu etwa die Ausführungen von Öhlinger (2002, S. 204f.) oder auch Wiederin, (2000, S. 90f.).
11	  VfGH 13.10.1999, G77/99.
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fachliche Beurteilung, sondern der Abschluss eines (…) Vertrags über die (W)
idmung entscheidet.“ (Kleewein, 2003, S. 213) 

Neben der gleichheitsrechtlichen Problematik stehen Raumordnungs-
verträge auch in einem Spannungsverhältnis mit der Eigentumsfreiheit. Die-
ses Spannungsverhältnis ist aber keineswegs Resultat einer Kopplung von 
hoheitlichem mit privatrechtlichem Rechtsakt, sondern wohnt jedwedem 
Raumordnungsvertrag inne.12 Dies resultiert für die vertragsschließende Ex-
ekutive aus der Fiskalgeltung der Grundrechte ( Dullinger, 1997, S. 18). Auch 
die Legislative ist bei der Schaffung der gesetzlichen Grundlage für solche 
Verträge an die Schranken der Eigentumsfreiheit gebunden. Es kommt daher 
auf die jeweilige Ausgestaltung des Vertrages und auf die gesetzliche Grund-
lage im Einzelfall an, eine pauschale Aussage kann nicht getroffen werden, 
wie auch Öhlinger (2002, S. 203) betont.

Darüber hinaus hielt der VfGH fest, dass eine – dem Rechtsstaatsge-
bot entsprechende – Kontrolle auf Einhaltung der Gesetze durch die gegebe-
nen Einrichtungen nicht vorhanden sei. Der Rechtsschutz auf Zivilrechtsweg 
sei nicht ausreichend, da durch die Vertragsraumordnung „in erheblicher Wei-
se“ in die Grundrechtspositionen der Eigentümer_innen eingegriffen würde. 
Das Übergewicht der Gemeinde lässt die ordentlichen Gerichte als Rechts-
schutzeinrichtungen nicht genügen. Diese Bedenken resultierten unseres Er-
achtens in erster Linie aus der Konzeption der damaligen Salzburger Raum-
ordnung: So wurde die Ausweisung von unbebautem Bauland als Bauland, 
in einem zukünftigen Flächenwidmungsplan, als Neuausweisung qualifiziert.13 
Mit der Konsequenz, dass ohne Abschluss eines Raumordnungsvertrages 
eine Rückwidmung von Bauland in Grünland drohte. Darin sah der VfGH 
das Potenzial die Privaten zum Abschluss eines Vertrages zu drängen. Die 
Privatautonomie sei in diesem Fall ein Trugschluss. Der Zivilrechtsweg sei 
einerseits zu schwach, da die Nichtigkeit des Vertrages einer fundierten Be-
weislage bedürfe; es würde ein hohes Kostenrisiko eingegangen und falls die 
Nichtigkeit tatsächlich vor dem Zivilgericht festgestellt werden sollte, besteht 
das Risiko einer Rückwidmung von Bauland in Grünland im Zuge der nächs-
ten Änderung des Flächenwidmungsplans. Auch ein aufsichtsbehördliches 
Verfahren kann laut VfGH jenen Missstand nicht auflösen, da die Eigentü-
mer_innen keine Parteistellung innehaben. 

Der rechtliche Status vor Inkrafttreten der Verfassungsnovelle14, wel-
che einen Paradigmenwechsel im Verhältnis von hoheitlichem mit privat-
rechtlichem Akt einläutet (siehe Abschnitt 3), hielt, wie eben dargestellt, eine 
obligatorische Vertragsraumordnung für verfassungswidrig. Ein Blick vom 
Rechtlichen ins Faktische zeigt allerdings, dass sich eine fakultative Vertrags-
raumordnung in der Praxis für die Vertragspartner_innen ähnlich auswirken 
kann wie eine obligatorische. In vielen Fällen kommt es nämlich zu einer 
faktischen Verknüpfung von Widmungsänderung und Vertragsabschluss, da 
ein Vertragsabschluss für die Gemeinde Vorteile bringt, die zu einer bloßen 

12	  Zum einen ist die Privatautonomie ganz allgemein vom Grundrechtsschutz umfasst. Siehe (Klee-
wein, 2000, S. 573); Zum anderen wird das Grundstück und somit das Eigentum selbst zum Vertragsgegen-
stand solcher Verträge. 
13	  Siehe §2 Abs 2 der damaligen Verordnung der Salzburger Landesregierung vom 20.09.1993, mit 
der Richtline für Vereinbarungen nach § 14 Abs 2 ROG 1992 erlassen wurden.
14	  BGBl. I Nr. 89/2024.
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Umwidmung hinzutreten. Die Grundstückseigentümer_in wird in den meis-
ten Fällen also wissen: Ohne Vertragsabschluss wird die Gemeinde keine 
Umwidmung durchführen (Schüßler-Datler, 2020, S. 45). Dies bedeutet, dass 
rechtlich eine obligatorische Verknüpfung bisher nicht möglich war, realpoli-
tisch aber sehr wohl vorgenommen wurde. Dementsprechend kam es für die 
Grundeigentümer_in als Vertragspartner_in in einigen Fällen schon vor der 
Novelle zu einer faktischen Verknüpfung, der Weg hin zu einer verfassungs-
rechtlich abgesicherten Möglichkeit der Landesgesetzgeber, eine obligatori-
sche Koppelung einzuführen, mag daher für sie zu keiner großen Verände-
rungen führen.

Die Zwecksetzung und damit der Anwendungsbereich der Vertrags-
raumordnung hat sich seit den später für verfassungswidrig erklärten Be-
stimmungen der Salzburger Raumordnung, wesentlich vergrößert. Ging es 
anfänglich darum, dem Phänomen der Baulandhortung etwas entgegenzu-
setzen, um eine widmungsgemäße Verwendung zu gewährleisten, also den 
Schwächen einer reinen Negativplanung durch ein Instrument der Positivpla-
nung entgegenzuwirken, ist der Anwendungsbereich heute ein viel größerer. 
Dies wird mit einem Blick auf die Stadt Wien deutlich. Zwar steht in §1a Abs 1 
BauO Wien, der die gesetzliche Grundlage für Raumordnungsverträge (städ-
tebauliche Verträge) ist, dass solche Verträge zur Verwirklichung der in der 
BauO normierten Planungsziele abgeschlossen werden können. Es zeigt sich 
aber mit Blick auf die Stadtentwicklungsprojekte Heumarkt und Danubeflats 
(Krutzler, 2015), dass es hier im Kern um einen Ausgleich von Umwidmungs-
gewinnen geht. Dies ist eine Abweichung von der klassischen Konzeption der 
Salzburger Raumordnung. Es geht also darum, einen Teil des oft immensen 
Wertzuwachses, den Immobilienentwickler_innen durch eine Umwidmung 
lukrieren, für öffentliche Zwecke zu verwenden. Genau dies macht das Ins-
trument der Vertragsraumordnung für das Ziel von mehr Klimagerechtigkeit 
interessant. Die Bekämpfung des Klimawandels z. B. durch ökologische 
Bauführung stellt dabei zweifellos einen öffentlichen Zweck dar. Doch auch 
in ihrer klassischen Funktion als ergänzendes Planungsinstrument können 
Raumordnungsverträge zur Ökologisierung beitragen; so ist, wirft man einen 
Blick in die Wiener Bauordnung, dies explizit als Planungsziel normiert.15 

3	  DIE NOVELLE DES ART 15 B-VG 

Der Verfassungsgesetzgeber fügte mit BGBl I Nr. 89/2024 die folgende Pas-
sage in das Gefüge der im Art 15 B-VG normierten „Generalklausel zuguns-
ten der Länder“ ein.

In den Angelegenheiten der örtlichen Raumplanung (Art. 118 Abs. 3 Z 9) 
sind die Länder im Bereich ihrer Gesetzgebung befugt, zur Verfolgung 
öffentlicher Interessen das Zustandekommen eines zivilrechtlichen 
Vertrages als eine Voraussetzung für hoheitliches Handeln vorzusehen. 
(Art 15 Abs 5)

15	  §1a Abs 1 iVm §1Abs 2 Z4 BauO Wien LGBl 11/1930 idF LGBl 37/2023.
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Hintergrund der Verfassungsänderung war es, wie bereits erwähnt, die Ver-
tragsraumordnung und ihre über Jahre bestehende Praxis, verfassungsrecht-
lich abzusichern.16 Als Begründung wurde von den initiierenden Abgeordneten 
genannt, dass die vorgeschlagene Novelle erhöhte Rechtssicherheit im Be-
reich der Vertragsraumordnung gewährleisten soll. Dabei wird in den Materia-
lien ausdrücklich auf die in der Literatur vielfach rezipierte Entscheidung des 
Verfassungsgerichtshofes zum sogenannten ‚Kopplungsverbot‘ im Kontext 
der Salzburger Vertragsraumordnung Bezug genommen. Für verfassungs-
widrig erkannte das Höchstgericht dabei bloß eine zwingende Verknüpfung 
(sogenannte „obligatorische Vertragsraumordnung“) (siehe Punkt 2).

Fraglich bleibt in diesem Zusammenhang nun, was die Novelle tat-
sächlich an der Rechtslage geändert hat und welche Aspekte auch nach der 
Änderung gleich zu beurteilen sind:

1. 	 Um eine negative Abgrenzung zu schaffen, ist festzuhalten, dass 
die Novelle nachfolgendes nicht für mit der Verfassung vereinbart 
erklärt hat: Das „Erkaufen“ einer Widmung durch Abschluss eines 
Vertrages mit der Gemeinde. Dies ergibt sich klar aus dem Wort-
laut des neuen Art 15 Abs 5 B-VG, der von einem „(…) zivilrechtli-
chen Vertrag als eine Voraussetzung (…)“ spricht. Die Verwendung 
des unbestimmten Artikels „eine“ lässt nur den Schluss zu, dass es 
sich um eine Voraussetzung von mehreren handeln muss. Der Ver-
trag darf daher nicht zur einzigen Voraussetzung für die Widmung 
gemacht werden, denn dies würde bedeuten, dass die raumord-
nungsrechtlichen Parameter wie etwa Aufschließung und Eignung 
der Fläche keine Voraussetzungen mehr darstellen würden. Einzig 
der Bestand eines Vertrages würde als Entscheidungsgrundlage 
für den hoheitlichen Widmungsakt herangezogen (Berka/Kletecka, 
2014, S. 101). Demgegenüber scheint Lendl-Lewisch, bezugneh-
mend auf einen Bericht und eine Stellungnahme17, in der Novellie-
rung auch die Möglichkeit zu erblicken, dass der Vertrag die einzige 
Voraussetzung für eine (Um-)widmung bilden könnte. Er bezieht 
sich dabei auf die verwendeten Klammerausdrücke – „eine (von 
mehreren) Voraussetzungen“ (Lendl-Lewisch, 2024, S. 10). 

2. 	 Eine mögliche Lesart wäre daher: Die Novelle ist lediglich eine Ab-
sicherung der bereits mehrmals durch den VfGH als verfassungs-
mäßig bestätigten18 fakultativen Raumordnung. Die Änderung des 
Art 15 B-VG würde nur die gelebte Praxis der Vertragsraumord-
nung absichern. Jene ist auch durch die Judikatur19 bestätigt und 
wie folgt ausgestaltet: Es kann ein Vertrag abgeschlossen werden 
und damit in die hoheitliche Planungsentscheidung einfließen. 
Neben dieser „Voraussetzung“ gibt es jedoch auch noch weitere 
gesetzlich determinierte Punkte, die notwendigerweise fachgemäß 
(raumplanerisch) ausgestaltet sind und für die Gemeinde ein sach-

16	  4013/A XXVII. GP – Initiativantrag
17	  AB 2701 BlgNR XXVII. GP 1; Stellungnahme des BKA-Verfassungsdienst, 277362/SN XXVII. GP.
18	  Etwa VfSlg 20.009/2015
19	  Siehe etwa VfSlg 16.199/2001.
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gerechtes Planungsermessen festlegen.20 Die Planungsentschei-
dungen und damit eine Änderung des Flächenwidmungs- bzw. 
Bebauungsplans sind jedoch nicht vom Bestehen eines Vertrages 
abhängig. Klarstellend sei an dieser Stelle noch auf Folgendes 
hingewiesen: Die Beschreibung der fakultativen Vertragsraumord-
nung in der Literatur, als die Möglichkeit den Vertrag als eine von 
mehreren Voraussetzungen vorzusehen, ist missverständlich.21 Es 
geht vielmehr darum, dass es sich um eine obligatorische Vertrags-
raumordnung handelt, wenn der Vertrag zwingende Voraussetzung 
der Widmung ist, unabhängig davon, ob noch andere Vorausset-
zungen erfüllt sein müssen oder nicht.

3. 	 Schließlich wäre denkbar, dass durch die Novelle eine obligatori-
sche Vertragsraumordnung „light“ verfassungsrechtlich ermöglicht 
wurde. Bereits der Wortlaut der neuen Bestimmung legt unseres 
Erachtens nahe, dass die Beweggründe für die Reform nicht ledig-
lich in einer Absicherung der bereits bestehenden Praxis bezüg-
lich der fakultativen Vertragsraumordnung liegen können, sondern 
vielmehr den Weg für eine zwingende Verknüpfung des Vertrages 
mit dem Widmungsakt ebnen soll. Dies, da ein solcher Raumord-
nungsvertrag – sofern im einschlägigen Landesgesetz umgesetzt 

– zu „einer Voraussetzung für hoheitliches Handeln“ gemacht wer-
den kann. Der Wortlaut impliziert, dass es – sofern sich der jewei-
lige Landesgesetzgeber zu einer so ausgestalteten Umsetzung 
entschließt – ohne Abschluss eines Vertrages keine Widmung 
geben kann. Dies ergibt sich auch aus der expliziten Erwähnung 
der Entscheidung aus 1999 in den Materialien zur Verfassungs-
novelle22. Auch der Gemeindebund hat in seiner Stellungnahme 
zum Entwurf der Novelle erwähnt, dass die Gemeinde keinesfalls 
gesetzlich zu einer Koppelung verpflichtet werden dürfte (Pichler, 
2024) – somit besteht offensichtlich vonseiten des Gemeinde-
bundes die Auffassung, dass der Wortlaut dahingehend ausge-
legt werden könnte und den Landesgesetzgebern insofern eine 
Koppelung ermöglicht wird. In den erläuternden Bemerkungen 
einer Regierungsvorlage der Tiroler Landesregierung wird unter 
Verweis auf die Lehre ebenfalls die Auffassung vertreten, dass 
eine obligatorische Vertragsraumordnung nunmehr zulässig ist.23 
Das Bestehen eines Vertrags (unter anderen Voraussetzungen) 
wäre dann in den landesgesetzlich festzulegenden Fällen not-
wendig, um die hoheitliche Widmungsmaßnahme durchzuführen. 
Der bereits ausgeführten Ansicht, dass durch die Verfassungs-
novelle die zwingende Koppelung zwischen hoheitlichem Akt und 

20	  1Ob57/24z vom 19.11.2024, RN 35
21	  So nämlich Hofmann in Pabel, Gemeinderecht 19. Teil Rz 142; und darauf bezugnehmend auch 
die Materialien der Novelle des Art 15 (BGBl I Nr. 89/2024). So heißt es in der Stellungnahme BKA-Verfas-
sungsdienst, 277362/SN XXVII. GP: Das „Koppelungsverbot“ schließt jedoch schon aufgrund der geltenden 
Verfassungsrechtslage nicht aus, eine privatrechtliche Vereinbarung als eine (nicht einzige) Voraussetzung 
für einen Widmungsakt vorzusehen
22	  4013/A XXVII. GP – Initiativantrag
23	  ErlRV BlgLT (Tirol) zu LGBl 6/2025; Seite 7 ff. 
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privatwirtschaftlicher Maßnahme legalisiert wurde, folgt auch Mayr, 
welcher sowohl jene Koppelung als auch die Bedenken des VfGH 
bezüglich des Legalitätsprinzips nun als verfassungsrechtlich ab-
gesichert betrachtet (Mayr, 2024). Ausgehend von einer solchen 
obligatorischen Vertragsraumordnung „light“ soll im folgenden 
überblicksartig dargestellt werden, ob die Novelle tatsächlich alle 
Bedenken des VfGH, die dieser in der Leitentscheidung zur Salz-
burger Vertragsraumordnung (VfSlg 15.625/1999) geäußert hat, 
ausräumen kann. Es handelt sich dabei nur um eine erste grobe 
Einschätzung. 

3.1	 Bruch mit dem Legalitätsprinzip

Durch die Änderung des Art 15 B-VG eröffnet der Verfassungsgesetzgeber 
den Landesgesetzgebern die Möglichkeit, den Vertrag als Voraussetzung für 
die Widmung vorzusehen. Somit wäre die Verknüpfung eines hoheitlichen 
mit einem privatrechtlichen Akt vom System der Bundesverfassung erfasst, 
das dahingehende Argument des Höchstgerichts ist daher nicht mehr haltbar. 
Durch die Novelle wird das Instrument der obligatorischen Vertragsraumord-
nung in Verfassungsrang gehoben und ist nach dem Stufenbau der Rechtsord-
nung auf einer Ebene mit dem Legalitätsprinzip. Eine Verfassungswidrigkeit 
wäre daher nur dann denkbar, wenn die neue Bestimmung ein übergeordne-
tes Grundprinzip verletzt. Das Legalitätsprinzip ist zwar ein zentraler Baustein 
der rechtsstaatlichen (und demokratischen) Verfassung (Rill & Kneihs, 2023, 
S. 4), stellt selbst aber kein übergeordnetes Grundprinzip dar. Für eine Verlet-
zung dieser Grundprinzipien bedürfte es daher einer weitgehenden Preisgabe 
der Determinierungspflicht. Eine bloße Abschwächung genügt nicht (Berka, 
2021, S. 58-59). Von einer weitgehenden Preisgabe kann in diesem Fall aber 
nicht gesprochen werden. Zumal der Vertrag nur eine (von mehreren) Vor-
aussetzungen für hoheitliches Handeln sein kann. Darüber hinaus bedarf es 
weiterhin einer einfachgesetzlichen Ermächtigung für die Gemeinde, welche 
auch die Umstände für welche öffentlichen Zwecke solche Verträge einzuset-
zen sind, determinieren muss (siehe hierzu die Anforderungen an die fakulta-
tive Vertragsraumordnung).

Von diesen Überlegungen ausgehend ist festzuhalten, dass nunmehr 
eine rechtliche Grundlage für die obligatorische Vertragsraumordnung in Ver-
fassungsrang geschaffen wurde und die zwingende Kopplung nicht mehr per 
se verfassungswidrig ist. Zentral wird in Zukunft daher die einfachgesetzli-
che Ausgestaltung sein. Je umfassender die Landesgesetzgeber die konkre-
te Ausgestaltung der Verträge und den Verhandlungsprozess determinieren, 
desto weniger besteht die Gefahr, dass die Bestimmungen dem Legalitäts-
prinzip nicht gerecht werden. 

3.2	 Rechtsstaatlichkeit als Grundprinzip der österreichischen Verfassung 

Wie oben (Siehe 2) bereits ausgeführt, wurde in Hinblick auf das Rechts-
staatlichkeitsprinzip die Stellung bezüglich des Rechtsschutzes vor allem mit 
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der – in Salzburg damals gesetzlich vorgesehen – Möglichkeit der Rückwid-
mung von Bauland in Grünland als verpönt angesehen, so führte gerade das 
Nichtzustandekommen des Vertrages zu einer veränderten Ausweisung im 
Flächenwidmungsplan. So hielt der VfGH fest, dass das aus diesem Prinzip 
abgeleitete Gebot, „die Einhaltung von Verfassung und Gesetz durch entspre-
chende Einrichtungen zu sichern“, dann verletzt ist, wenn durch die Kopplung 
in erheblicher Weise in die Grundrechtsposition der Grundstückseigentümer_
in eingegriffen wird und kein ausreichend sichernder Rechtsschutz eröffnet ist 
(VfSlg 15.625/1999). Eine solche Konstellation ist der Vertragsraumordnung 
jedoch nicht per se inhärent. Der gängige Fall ist vielmehr jener, der eine 
Neuwidmung vom Abschluss eines Vertrages abhängig macht und der Nicht-
abschluss zu keiner Widmungsänderung führt. Kommt kein Vertrag zustande 
ändert sich die Rechtsposition der Eigentümer_in nicht. Es liegt in diesem 
Fall kein Eingriff in die Grundrechtsposition vor, da gerade kein subjektiver 
Anspruch auf Umwidmungen besteht. Kommt demgegenüber ein Vertrag zu-
stande, ändert sich im Zuge dessen auch der Flächenwidmungsplan. Es steht 
nun neben dem zivilgerichtlichen Rechtschutz (gegen den Raumordnungs-
vertrag) auch der öffentlich-rechtliche Rechtsschutz gegen die Verordnung 
offen. Es ist daher fraglich, inwiefern eine „Schlechterstellung“ aufgrund des 
Rechtsschutzes auf Zivilrechtsweg abstrahiert von dem konkreten Fall in 
Salzburg bei einer obligatorischen Vertragsraumordnung zwingend vorliegt. 

3.3	 Die Vertragsraumordnung, der Gleichheitssatz und die Diskussion 
um (In)Transparenz

In einem weiteren Schritt gilt es, die Neuerungen des Art 15 B-VG in Verbin-
dung mit den ursprünglichen Bedenken in Hinblick auf den Gleichheitssatz zu 
untersuchen. Der VfGH hat es als unsachlich angesehen, aus Perspektive 
der Raumplanung gleich geeignete Grundstücke lediglich aufgrund eines Ver-
trages hoheitlich (durch Widmung) unterschiedlich zu beurteilen.

Durch die Novelle tritt der Vertrag als Voraussetzung jedoch wohl 
neben die anderen raumplanerischen Voraussetzungen. Die Argumentation, 
dass die Widmung nicht mehr bloß an raumordnungsrelevanten Maßstäben 
gemessen würde, könnte nun ins Leere laufen. Durch die Hebung des Ver-
trags als Voraussetzung in den Verfassungsrang kann nun argumentiert wer-
den, dass das raumfachliche Interesse (Berka & Kletecka, 2014, S.89) neben 
den Interessen an einem Vertragsabschluss steht und sohin bei Widmung 
aufgrund eines Vertrages nicht mehr unsachlich vorgegangen wird, im Weite-
ren auch keine Problematik mit dem Gleichheitssatz mehr besteht. Dies kann 
aber nur gelten, sofern der Landesgesetzgeber dies auch entsprechend um-
setzt und den Vertrag als Kriterium für die Widmung festlegt.

Ein damit verbundener und vielerorts kritisierter Aspekt der Vertrags-
raumordnung ist mangelnde Publizität der einzelnen Verträge, damit einher 
geht der Vorwurf der Intransparenz der Verwaltung (Schüßler-Datler, 2020, 
S. 59-60). Das Verwaltungsgericht Wien wurde in einer Rechtssache mit die-
ser Thematik befasst, die Entscheidung wurde nun auch letztinstanzlich durch 
den VwGH bestätigt. Anlassfall war eine verweigerte Auskunftserteilung im 
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Sinne von Offenlegung der Raumordnungsverträge durch die Stadt Wien an 
die Tageszeitung „Der Standard“. Aufgrund der Entscheidungskette hat die 
Stadt Wien nun sämtliche von ihr geschlossene Raumordnungsverträge auf 
Ihrer Website veröffentlicht (Stadt Wien, o. J.). 

An dieser Stelle zu erwähnen ist noch das – am 1.September 2025 
in Kraft tretende – Informationsfreiheitsgesetz, mit welchem die Abschaffung 
des Amtsgeheimnisses einhergeht und das darüber hinaus auch Verträge 
staatlicher Einrichtungen als Informationen von allgemeinem Interesse quali-
fiziert, sofern ihr Gegenstandswert mindestens 100 000 Euro darstellt. Sohin 
muss ab September 2025 über solche Verträge Auskünfte erteilt bzw. diese 
in vielen Fällen veröffentlicht werden, worunter wohl der Großteil der Raum-
ordnungsverträge fallen dürfe.24

4	 EIN BLICK IN DIE ZUKUNFT DER VERTRAGSRAUMORDNUNG

Die zukünftige Entwicklung der Vertragsraumordnung ist hierbei von zahl-
reichen Faktoren abhängig: Zuvorderst ist die Reaktion der Landesgesetz-
gebung auf die Verfassungsnovelle zu nennen. Etwaige landesgesetzliche 
Änderungen werden beeinflussen, ob Gemeinden zukünftig vermehrt auf 
Raumordnungsverträge zurückgreifen. So wäre es unter Zugrundelegung der 
oben vertretenen Auffassung wohl denkbar, dass sich die Landesgesetzgeber 
dazu entscheiden, bei gewissen Widmungen eine obligatorische Vertrags-
raumordnung vorzusehen. 

Im Falle, dass die Raumordnungsgesetze von einer solchen obligato-
rischen Vertragsraumordnung absehen, liegt es auch weiterhin ausschließ-
lich in den Händen der zum Vertragsabschluss berechtigten Gemeinden, wie 
oft das Instrument des Raumordnungsvertrages Verwendung findet. Die Fra-
ge, unter welchen Voraussetzungen sich Gemeinden für den Abschluss von 
Raumordnungsverträgen entscheiden, könnte Gegenstand weiterer wissen-
schaftlicher Untersuchungen sein. Hierbei könnte auch untersucht werden, 
inwiefern es von der Größe und personellen Ausstattung der Gemeinden ab-
hängt, ob diese vermehrt Raumordnungsverträge abschließen. 

4.1	 Novellen der Landesgesetze in Tirol und Salzburg

Im Folgenden soll ein kurzer Überblick über die jüngsten Novellen der Raum-
ordnungsgesetze in Tirol25 und Salzburg26 gegeben werden. In diesen wurden 
als Reaktion auf Art 15 Abs 5 B-VG Änderungen an jenen Bestimmungen 
vorgenommen, die Gemeinden zum Abschluss von Raumordnungsverträgen 
ermächtigen.

In der Novelle zum Tiroler Raumordnungsgesetz (TROG) wurden die 
im Gesetz deklarativ aufgezählten zulässigen Inhalte von Raumordnungsver-
trägen deutlich ausgeweitet. Die meisten dieser Inhalte haben die Sicherstel-

24	  Informationsfreiheitsgesetz BGBl I 5/2024
25	  LGBl 6/2025.
26	  LGBl 78/2025.
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lung von leistbarem Wohnraum zum Inhalt. Eine allgemeine Verpflichtung der 
Gemeinden zum Abschluss von Raumordnungsverträgen sieht das TROG 
nicht vor. Mit § 33 Abs 8 TROG existiert zwar (bereits vor der Novellierung 
in § 33 Abs 6 TROG idF LGBl 43/2022) eine Bestimmung, die Gemeinden 
unter gewissen Umständen zum Vertragsabschluss verpflichtet. Dem Geset-
zestext entsprechend ergibt sich allerdings keine Verpflichtung zum Vertrags-
abschluss, wenn sich im Rahmen des Planungsermessens der Gemeinde 
ergibt, dass eine - etwa von der/vom Grundeigentümer_in vorgeschlagene 

- Festlegung/Widmung nicht weiterverfolgt werden soll. Im Rahmen der Novel-
le wurde die Bestimmung insofern ergänzt, als nach der aktuellen Rechtslage 
eine hoheitliche Festlegung einem zuvor abgeschlossenen Vertrag nicht wi-
dersprechen darf. Insoweit ist die Gemeinde also bei Ausübung ihrer hoheitli-
chen Raumordnungskompetenz an den abgeschlossenen Vertrag gebunden.

Salzburg nimmt - nach der bereits angesprochenen Rechtslage in den 
1990er-Jahren - abermals eine Pionier_innenrolle unter den Bundesländern 
ein: Für sogenannte “überörtlichen Wohnfunktionsgemeinden” ist nunmehr 
gem. § 18 Abs 3 des Salzburger Raumordnungsgesetzes 2009 idF LGBl 
78/2025 bei bestimmen Baulandneuwidmungen über 2.000 m² der Abschluss 
von Raumordnungsverträgen verpflichtend vorgesehen. In diesen Verträgen 
ist “eine Preisvereinbarung zur Ermöglichung förderbaren Wohnbaus”27 auf-
zunehmen. 

Beiden Novellen gemein ist ihr Fokus, mit Mitteln der Vertragsraum-
ordnung leistbaren Wohnraum zu ermöglichen. Die Salzburger Bestimmung 
stellt einen Versuchsballon für eine obligatorische Vertragsraumordnung dar, 
deren faktische Auswirkungen bei Widmungen durch die Gemeinden zukünf-
tig zu beobachten wäre.

4.2	 Nutzung der Vertragsraumordnung als Instrument der 
Klimagerechtigkeit

Wie eingangs erwähnt findet die Vertragsraumordnung in vielen Bereichen 
der Klima- und Mobilitätswende Anwendung. Das niederösterreichische ROG 
nimmt etwa explizit Bezug auf mögliche Inhalte von Raumordnungsverträgen, 
die die Folgen des Klimawandels berücksichtigen. Da die meisten Raumord-
nungsgesetze die möglichen Vertragsinhalte allerdings demonstrativ aufzäh-
len, sind Raumordnungsverträge, die Maßnahmen zur Klima- und Mobilitäts-
wende enthalten, auch in den anderen Bundesländern zulässig (Parapatics, 
2021, S. 296-297). Gemeinden haben zwar einen Gestaltungsspielraum, der 
es ihnen erlaubt, in Raumordnungsverträge von den demonstrativen Aufzäh-
lungen der Landesgesetze abweichende Inhalte aufzunehmen. Sie unterlie-
gen hierbei aber der Beschränkung durch den „beschränkten Inhaltszwang“ 
(Kleewein, 2014, S. 101). Gemeinden müssen sich – in einigen Ländern er-
gibt sich das explizit aus dem Gesetzestext – auch in den nicht-hoheitlichen 
Bereichen der Raumplanung an den Zielen des jeweiligen Landesgesetztes 
orientieren (Laimgruber & Nigmatullin, 2022, S. 121). Da diese in vielen Fäl-

27	  § 18 Abs 3 des Salzburger Raumordnungsgesetzes 2009 idF LGBl 78/2025



39

Ve
rtr

ag
sr

au
m

or
dn

un
g 

al
s 

In
st

ru
m

en
t d

er
 K

lim
a-

 u
nd

 M
ob

ili
tä

ts
w

en
de

 –
 fü

hr
t d

ie
 V

er
fa

ss
un

gs
no

ve
lle

 z
u 

A
rt 

15
 A

bs
 5

 B
-V

G
 z

u 
m

eh
r R

ec
ht

ss
ic

he
rh

ei
t?

len allgemeine Ziele im Bereich der Klima- und Mobilitätswende enthalten28, 
müssen Gemeinden im Falle des Abschlusses von Raumordnungsverträgen 

– bis zu einem gewissen Grad – wohl auch Überlegungen im Bereich der 
Klima- und Mobilitätswende anstellen. Diese Pflicht zur Berücksichtigung gilt 
hierbei natürlich gleichermaßen auch für andere in den Landesgesetzen vor-
gesehenen Raumordnungsziele, die im Konflikt mit Zielen der Klima- und Mo-
bilitätswende stehen können. 

Die möglichen Inhalte von Raumordnungsverträgen im Bereich der 
Klima- und Mobilitätswende sind hierbei vielseitig. Die folgende Betrachtung 
beschränkt sich daher auf den Bereich des Bodenschutzes durch Bauland-
mobilisierung, der Mobilität sowie der Energieraumplanung.

4.2.1	 Baulandmobilisierung

Der nachhaltige Umgang mit der Ressource Boden gewinnt an Bedeutung 
in der Wahrnehmung von Raumplanung in der Öffentlichkeit.29 Ein zentra-
ler Baustein ist die Herausforderung, zur Bebauung geeignetes und bereits 
gewidmetes Bauland zu mobilisieren. Neben den direkten Folgen einer flä-
chenschonenden Widmungspolitik durch erfolgreiche Baulandmobilisierung 
kann eine solche auch mittelbar die Klima- und Mobilitätswende unterstützen: 
Sofern durch Baulandmobilisierung sichergestellt ist, dass vermehrt geeig-
nete Grundstücke in Ortskernen bebaut werden, kann von der Widmung von 
Grundstücken am Rande von Siedlungsgebieten, die durch Mobilitätsformen 
des Umweltverbundes erschwert angebunden werden können, abgesehen 
werden.

Im Bereich der hoheitlichen Raumplanung existieren mittlerweile eini-
ge Instrumente, denen sich die Gemeinden bedienen können. Beispiele für 
solche Instrumente sind etwa befristete Baulandwidmungen sowie deren er-
leichterte Rückwidmung oder auch verschieden ausgestaltete Abgaben auf 
unbebautes Bauland sowie Leerstands- und Zweitwohnsitzabgaben. Diese 
hoheitlichen Möglichkeiten werden allerdings durch zahlreiche Bestrebungen 
der Länder und Gemeinden ergänzt, mit Instrumenten des Privatrechtes Bau-
land zu mobilisieren (Bußjäger & Eller, 2023). Neben der Stärkung der Ver-
tragsraumordnung nehmen immer mehr Gemeinden selbst aktiv am Markt teil 
und betreiben selbst oder über andere Rechtsträger aktive Bodenpolitik. 

Gerade der Bereich der Baulandmobilisierung ist somit auch einer je-
ner Bereiche, wo Raumplanungsverträge häufig verwendet werden, die si-
cherstellen sollen, dass gewidmetes Bauland auch bebaut wird. Die hierbei 
zulässigen Vertragsinhalte unterscheiden sich in den verschiedenen Bundes-
ländern, wobei auch hier darauf hingewiesen werden kann, dass im Gesetz 
genannte mögliche Vertragsinhalte in vielen Fällen bloß deklarativ sind. Bei-
spielweise ist im Burgenland, in Niederösterreich und in Kärnten explizit vor-
gesehen, dass die Bebauung binnen einer bestimmten Frist Gegenstand von 
Raumordnungsverträgen sein kann. Die möglichen Konsequenzen, wenn 
einer solchen Frist nicht entsprochen wird, unterscheiden sich dann erneut 

28	  Siehe für Wien etwa §1 Abs 2 Z4 BauO Wien.
29	  Siehe für eine umfassende Problemdarstellung (Stöglehner, 2024).
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in den Bundesländern: Während etwa Niederösterreich ermöglicht, dass die 
Grundstücke sodann der Gemeinde oder Dritten zum ortsüblichen Preis an-
geboten werden müssen, überlässt das burgenländische Landesgesetz die 
Festlegung der Rechtsfolgen weitestgehend den Vertragsparteien (Häusler, 
2021, S. 162). 

In Niederösterreich werden Gemeinden gar dazu verpflichtet, „bei 
Erstwidmungen von Bauland durch geeignete Maßnahmen (…) eine rasche 
Bebauung durch Hauptgebäude sicherzustellen“30. Eine der im Gesetz ge-
nannten Möglichkeiten ist hierbei der Abschluss eines Raumordnungsvertra-
ges. Es handelt sich bei der Bestimmung aber keineswegs um einen Fall 
der obligatorischen Vertragsraumordnung, da einerseits die Aufzählung der 
möglichen „geeigneten Maßnahmen“ im Gesetz bloß deklarativ ist und an-
dererseits auch eine mögliche, hoheitlich gesetzte Befristung als „geeignete 
Maßnahme“ erwähnt wird.

Die Mobilisierung von gewidmetem Bauland trägt – sofern es sich um 
Flächen handelt, die sich innerhalb bestehender Siedlungsgebiete befinden 

– zum Erreichen von Zielen der Klima- und Mobilitätswende bei, da damit 
etwa die durch Zersiedelung verursachte Mobilität verringert wird (Parapa-
tics, 2021, S. 300). Häusler weist zutreffenderweise auf den Umstand hin, 
dass gerade das Instrument der befristeten Baulandwidmung, welches als 
Instrument der hoheitlichen Raumordnung auf den ersten Blick wohl als be-
sonders wirksam einzustufen wäre, gewisse Schwächen hat: Gerade durch 
die Rückwidmung in Folge von unterbliebener Bebauung könnte eine „hetero-
gene Ortsentwicklung“ weiter verstärkt werden (Häusler, 2021, S. 166). Diese 
Überlegung zeigt, dass im Bereich der Baulandmobilisierung den Gemeinden 
zwingend Instrumente zur detaillierten Positivplanung zur Verfügung stehen 
müssen. Gegenstand einer vertieften Untersuchung könnte sein zu evaluie-
ren, ob die Vertragsraumordnung die einzige Möglichkeit dafür darstellt oder 
ob gesetzliche Grundlagen für weitere hoheitliche Instrumente geschaffen 
werden könnten.

4.2.2	 Mobilität

Im Bereich der Mobilität werden Raumordnungsverträge intensiv genutzt: So 
wurden Bauwerber_innen bereits verpflichtet, Fahrradservicestationen oder 
elektronische Fahrplananzeigen für öffentliche Verkehrsmittel zu errichten, 
Fahrradservicetage zu veranstalten, Car-Sharing-Autos für zukünftige Be-
wohner_innen anzubieten oder ihnen wurde untersagt, direkte Übergänge 
vom Wohngebäude zur Tiefgarage zu errichten (Beispiele entnommen aus 
Ivankovics, 2023, S. 202). Allen genannten Beispielen ist gemeinsam, dass 
diese ganz offensichtlich zum Ziel haben, eine Verhaltensänderung im Be-
reich der Mobilität der zukünftigen Bewohner_innen herbeizuführen. 

Bei den meisten der genannten Beispiele ist eine Umsetzung mit tra-
ditionellen hoheitlichen Raumordnungsinstrumenten schwer vorstellbar: Am 
ehesten denkbar wäre hierfür das Instrument des Bebauungsplanes – aller-
dings scheint es kaum vorstellbar, dass eine Verordnungsermächtigung weit 

30	  17 Abs 1 NÖ ROG LGBl 3/2015 idF LGBl 10/2024
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genug gefasst sein kann, um alle denkmöglichen Inhalte abzudecken. Es ist 
darüber hinaus davon auszugehen, dass die Vielfalt der Möglichkeiten, die 
Raumordnungsverträge im Bereich der Mobilitätswende bieten, noch lange 
nicht ausgeschöpft worden sind. In diesem Bereich stellt die Vertragsraum-
ordnung daher ein taugliches Instrument dar, um den Herausforderungen zu 
begegnen und eine gerechte Kostentragung von Mobilitätsinfrastruktur sicher-
zustellen. Insbesondere bei Großprojekten kann die Vertragsraumordnung so 
auch dazu beitragen, das Mobilitätsverhalten zukünftiger Bewohner_innen 
und Nutzer_innen zu beeinflussen. 

4.2.3	 Energieraumplanung

Derzeit spielt die Vertragsraumordnung in der Energieraumplanung noch eine 
untergeordnete Rolle. Auch die gesetzlichen Regelungen der Bundesländer 
zur Vertragsraumordnung nehmen wenig Bezug auf den Bereich der Energie-
raumplanung, die landesgesetzlichen Ermächtigungen der Gemeinden wür-
den Raumordnungsverträge im Bereich der Energieraumplanung allerdings 

– wie zuvor auch bereits allgemein bezugnehmend auf andere Maßnahmen 
des Klimaschutzes ausgeführt – zulassen (Laimgruber & Nigmatullin, 2022, 
S. 120-121). 

Im Bereich der Energieraumplanung gäbe es allerdings zahlreiche 
Anwendungsfälle für Raumordnungsverträge. So können Gemeinden etwa 
gewisse energetische Mindeststandards im Falle von Neubauten, den An-
schluss an das Fernwärmenetz oder durch die bereits angesprochenen Bau-
landmobilisierungsverträge die Errichtung von Infrastruktur für erneuerbare 
Energien beschleunigen (Laimgruber & Nigmatullin, 2022, S. 121). Zweifels-
ohne wären die genannten Beispiele auch durch andere - teilweise erweiterte 
gesetzliche Grundlagen erfordernde - Raumordnungsinstrumente erreichbar.

4.2.4	 Nutzung der Vertragsraumordnung als Instrument der 
Klimagerechtigkeit

Vielen der angesprochenen Beispiele - insbesondere jener aus den Berei-
chen Mobilität - ist gemein, dass Gemeinden mit dem Instrument der Ver-
tragsraumordnung entweder Kosten, die andernfalls die Allgemeinheit tragen 
würde, einzelnen Parteien überantwortet, oder sicherstellen, dass neben den 
Parteien auch die Allgemeinheit an Projekten profitiert. 

In den meisten Fällen handelt es sich um Kosten, die direkt oder mittel-
bar mit dem Bauprojekt in Verbindung stehen: Wenn Projektentwickler_innen 
etwa dazu verpflichtet werden, den umliegenden Straßenraum umzugestal-
ten und Fahrradabstellplätze im öffentlichen Raum31 bereitzustellen, dann tra-
gen diese zur Finanzierung einer Infrastruktur bei, deren veränderte Nutzung 
durch das private Projekt mitverursacht worden sind. Bei der Wahl der kon-
kreten Infrastrukturmaßnahmen (öffentliche KFZ- oder Fahrradabstellplätze; 

31	  Punkt 4.1 des städtebaulichen Vertrages (Jänner 2025) zwischen der Timber Marina Tower Im-
mobilien GmbH & Co KG sowie der Stadt Wien.
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Radweg oder zusätzlicher Fahrstreifen für den MIV) haben Gemeinden die 
Möglichkeit32, Ziele der Klima- und Mobilitätswende besonders zu berücksich-
tigen.

Die gewählten Beispiele zeigen, dass die Grenze zwischen der ge-
rechten Kostentragung und dem Versuch, zusätzliche Ziele im öffentlichen 
Interesse zu erreichen, verschwimmt: Eine in einem Raumordnungsvertrag 
vorgesehene Straßensanierung auf Kosten Privater wird oftmals über jenes 
Ausmaß hinausgehen, das direkt durch ein Projekt verursacht wird; öffentli-
che Fahrradabstellplätze können zukünftig auch von Personen genutzt wer-
den, die nicht im Zusammenhang mit dem Bauprojekt stehen. 

In anderen Fällen sehen Raumordnungsverträge Maßnahmen vor, die 
ganz offensichtlich über die Kompensation der durch das jeweilige Projekt ent-
stehenden Kosten hinausgehende Ziele im öffentlichen Interesse verfolgen. 
Auf diese Art können Gemeinden standortspezifisch Modelle entwickeln, die 
sicherstellen, dass auch die Allgemeinheit von den Widmungsgewinnen der 
Grundeigentümer_innen profitiert. Auch hier finden sich zahlreiche Beispiele, 
die Ziele der Klima- und Mobilitätswende verfolgen: So wird etwa durch die 
Errichtung öffentlicher Durchgänge33 die aktive Mobilität gefördert und alltägli-
che Wege der Nachbar_innen verkürzt oder durch Maßnahmen zur Verkehrs-
beruhigung34 die Verkehrssicherheit für Fußgänger_innen erhöht. Zukünftig 
weiter an Bedeutung gewinnen könnten auch vertragliche Verpflichtungen, 
die das Zurverfügungstellen von öffentlichen Freiräumen35 durch Projektwer-
ber_innen vorsehen. Das Vorhandensein solcher öffentlicher Freiräume trägt 
ganz maßgeblich zu mehr Klimagerechtigkeit bei, da von diesen jene Be-
wohner_innen des Umfeldes besonders profitieren, die (etwa aus finanziellen 
Gründen) keinen Zugriff auf private Freiräume haben. 

Raumordnungsverträge können also zweifelsohne dazu beitragen, bei 
(Groß)projekten Aspekte der Klimagerechtigkeit zu berücksichtigen. 

4.3	 Mögliche Alternativen zum derzeitigen Modell der 
Vertragsraumordnung im Bereich der Klima- und Mobilitätswende

Wie zuvor angesprochen könnten viele Inhalte von Raumordnungsverträgen 
auch durch andere Raumordnungsinstrumente erreicht werden. Dieser Be-
fund legt nahe, mögliche Alternativen zur vermehrten Vertragsraumordnung 
zu prüfen und Vor- und Nachteile dieser Alternativen gegenüber dem nun-
mehr in der Bundesverfassung manifestierten Modell der Vertragsraumord-
nung abzuwägen. 

32	  Bei Vorhandensein entsprechender Raumordnungsziele im Landesgesetz möglicherweise: die 
Pflicht (siehe 4.2)
33	  Punkte 3.2.4 und 3.2.5 des städtebaulichen Vertrages (April/Juni 2017) zwischen der WertInvest 
Hotelbetriebs GmbH und der Lothringerstraße 22 Projektentwicklungs GmbH sowie der Stadt Wien.
34	  Punkt 3.2.5 lit a des städtebaulichen Vertrages (Dezember 2017/März 2018) zwischen der CC 
Wien Invest GmbH sowie der Stadt Wien.
35	  Punkt 2.1 ff des städtebaulichen Vertrages (November 2019) zwischen der LOGOS Immobilien 
GmbH sowie der Stadt Wien.
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4.3.1	 Instrumente der hoheitlichen Raumordnung

Es bedarf einer vertiefenden Untersuchung, ob Inhalte, die derzeit oder 
zukünftig im Rahmen der Vertragsraumordnung geregelt werden, auch Ge-
genstand von – noch zu schaffenden – hoheitlichen Instrumenten der Rau-
mordnung sein könnten. So haben die Landesgesetzgeber etwa im Bereich 
der Baulandmobilisierung mit dem Instrument der befristeten Baulandwid-
mung hoheitliche Instrumente entwickelt, die sicherstellen können, dass wid-
mungskonform gebaut wird (Kleewein, 2014, S. 99-100). Auch im Bereich 
der Mobilität gibt es freilich zahlreiche Beispiele: Zu nennen sind hier etwa 
Stellplatzverpflichtungen für Kfz und Fahrräder oder Abtretungen von Flächen 
zur Errichtung von Straßen.

Hoheitliche Instrumente hätten gegenüber der Vertragsraumordnung 
den Vorteil, dass diese auch weiterhin auf bereits bewährte Möglichkeiten des 
Rechtschutzes im Bereich der Verwaltungsgerichte sowie der Gerichtshöfe 
des öffentlichen Rechtes setzen könnten. Damit würden einerseits Sorgen 
im Bereich der Rechtsstaatlichkeit entkräftet, da durch diese Zuständigkeit 
ein ausreichender Rechtsschutz gewährleistet sein würde, und andererseits 
wäre sichergestellt, dass raumordnungsrechtliche Sachverhalte weiterhin 
überwiegend Gegenstand von Verfahren vor den Gerichtshöfen des öffentli-
chen Rechtes sein würden – dies würde insbesondere den Aufbau von Fach-
kompetenz innerhalb der Gerichte erleichtern. 

Die Wahl von Instrumenten der Vertragsraumordnung wiederum ent-
spricht meist dem verfassungsrechtlich gebotenen Grundsatz der Sparsam-
keit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit, da vertragliche Regelungen nach 
Ansicht einiger Autor_innen in vielen Fällen schneller zu einem Ergebnis füh-
ren werden als Instrumente der hoheitlichen Raumplanung (Kleewein, 2014, 
S. 103). Ebenfalls für den Einsatz der Vertragsraumordnung sprechen die 
Überlegungen von Ivankovics, der ausführt, dass Raumordnungsverträge be-
sonders im Falle von großen Projekten die planerische Realität deutlich bes-
ser abbilden als das rein hoheitliche Handeln: In den meisten Fällen wäre die 
Alternative für jene Inhalte, die oftmals Teil von Raumordnungsverträgen sind, 
Regelungen im Bebauungsplan. Zwar handle es sich bei der Erstellung von 
Bebauungsplänen um einseitiges hoheitliches Handeln der Gemeinde – aller-
dings würde die Realität der Erstellung der Bebauungspläne bei Großprojek-
ten eher einer Vertragsverhandlung ähneln, in denen die Bebauungspläne in-
tensiv durch den Bedarf der Projektwerber_innen beeinflusst werden können. 
Insofern entspräche der Raumordnungsvertrag bei Großprojekten eher der 
Realität (Ivankovics, 2023, S. 203). Diese Entwicklung kann allerdings durch-
aus auch kritisch betrachtet werden: Zwar ist die vermehrte Kooperation von 
Gemeinden und Projektwerber_innen vor Erlassung von Bebauungsplänen 
insgesamt jedenfalls zu begrüßen. Gleichzeitig handelt es sich bei der Bebau-
ungsplanung um ein hoheitliches (und einseitig durch die Gemeinde zu ver-
ordnendes) Instrument der Raumplanung, das ermöglicht, von den Wünschen 
der Projektwerber_innen im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten einseitig 
abzuweichen bzw. diese auch überhaupt nicht zu berücksichtigen und unter-
scheidet sich damit wesentlich von einem Vertrag. Geht man (wie Ivankovics) 
davon aus, dass Projektwerber_innen insbesondere bei Großprojekten aktiv 
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Einfluss auf Bebauungspläne nehmen können, könnte man ebenfalls kritisch 
beleuchten, ob sich daraus Nachteile für kleinere Projekte ergeben.

Im Ergebnis erscheint es gerade unter diesen Gesichtspunkten den-
noch sinnvoll, Überlegungen zu einer etwaigen obligatorischen Raumplanung 
von der Größe und Art des Bauprojektes abhängig zu machen. Wie zuvor an-
hand von Beispielen gezeigt ermöglicht es gerade die Vertragsraumordnung, 
Interessen der Allgemeinheit zu berücksichtigen und damit bei Maßnahmen 
im Bereich der Klima- und Mobilitätswende eine gerechte Kostentragung si-
cherzustellen. Die meisten Beispiele kommen nur bei Großprojekten in Frage. 
Bei kleinen Projekten sowie bei Umwidmungen, die nicht aufgrund konkreter 
Projekte erfolgen, werden Raumordnungsverträge oft kein ideales Instrument 
sein, während im Falle von konkreten Großprojekten Raumordnungsverträge 
in vielen Fällen dazu beitragen, öffentliche Interessen besser abzubilden.

4.3.2	 Öffentlich-Rechtliche Verträge

Auch in Österreich wären öffentlich-rechtliche Verträge verfassungsrechtlich 
zulässig, sofern diese gesetzlich vorgesehen sind und ein ausreichender 
Rechtsschutz sichergestellt ist. Dieser Rechtsschutz könnte etwa durch die 
gesetzliche Begründung der Zuständigkeit der Verwaltungsgerichte vorgeseh-
en werden (Berka, 2021, Rz 664a). Eine solcherart eingeführte Zuständigkeit 
der Verwaltungsgerichte sowie in weiterer Folge der Gerichtshöfe des öffen-
tlichen Rechts hätte den – schon zuvor angesprochenen – Vorteil, dass der 
Rechtsschutz in Fragen von Raumplanungs- und Baurecht auch weiterhin in 
der öffentlich-rechtlichen Gerichtsbarkeit konzentriert wäre. Denn wenn die 
Landesgesetzgeber eine (in bestimmten Fällen) obligatorische (und wie bish-
er privatrechtliche) Vertragsraumordnung vorsehen würden, könnte bei jeder 
Neuwidmung der Vertragsinhalt potenziell auch Gegenstand von Verfahren 
vor der ordentlichen Gerichtsbarkeit sein und direkte Auswirkungen auf die 
Zulässigkeit der hoheitlichen Widmung haben. 

Durch öffentlich-rechtliche Verträge könnte daher gleichzeitig sicher-
gestellt werden, dass die der Vertragsraumordnung inhärente Flexibilität er-
halten bliebe sowie die genannten Vorteile des öffentlichen Rechts dennoch 
bestünden.

5	 FAZIT

Das Instrument der Vertragsraumordnung kann einen wichtigen Beitrag zur 
Klima- und Mobilitätswende leisten. Im Bereich von Großprojekten ermög-
lichen es Raumordnungsverträge Gemeinden, nicht nur anfallende Kosten 
an Projektwerber_innen weiterzuverrechnen, sondern auch zusätzliche Maß-
nahmen der Klima- und Mobilitätswende umzusetzen und zu finanzieren. 
Das ermöglicht insbesondere auch, dass die Allgemeinheit vermehrt an Wid-
mungsgewinnen Privater beteiligt wird. 

Im Bereich der Baulandmobilisierung können Raumordnungsverträge 
zu einer nachhaltigeren Nutzung von gewidmetem Bauland beitragen. Auch 
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das lässt sich unter dem Aspekt der Klimagerechtigkeit betrachten, da Bau-
landhortung oftmals zu einer Wertsteigerung einzelner Grundstücke führt, 
ohne dass die Allgemeinheit profitiert. Dadurch erforderliche Neuwidmungen 
außerhalb der Ortskerne konterkarieren etwa Ziele der Mobilitätswende. Im 
Bereich der Baulandmobilisierung stehen allerdings mit befristeten Widmun-
gen oder Abgaben auf ungenutztes Bauland auch alternative hoheitliche Ins-
trumente zur Verfügung. Gegenstand zukünftiger wissenschaftlicher Unter-
suchungen könnte sein, die verschiedenen hoheitlichen Instrumente sowie 
mögliche Inhalte von Raumordnungsverträgen auf dem Gebiet der Bauland-
mobilisierung bezüglich ihrer Effektivität zu untersuchen und zu vergleichen.

Im Bereich der Mobilität gibt es ebenfalls bereits jetzt zahlreiche Bei-
spiele, bei denen Raumordnungsverträge zu einer gerechteren Kostentra-
gung von Infrastrukturen beitragen und somit die Mobilitätswende unterstüt-
zen. Viele dieser Beispiele im Bereich der Mobilität wären mit Instrumenten 
der hoheitlichen Raumplanung nicht oder nur mit neuen gesetzlichen Grund-
lagen umsetzbar. Darüber hinaus zeigt die Vielfalt der bisherigen Raum-
ordnungsverträge im Bereich der Mobilität, dass es schwierig ist, mögliche 
Regelungen bereits vorab (etwa bei Verordnungsermächtigungen) zu berück-
sichtigen. Die Vertragsraumordnung scheint somit im Bereich der Mobilitäts-
wende das passende Instrument zu sein, um Gemeinden flexible Regelungen 
mit Grundeigentümer_innen zu ermöglichen. Aufgrund der zuvor genannten 
Überlegungen im Bereich des Rechtsschutzes könnte die Konstruktion der 
Vertragsraumordnung als öffentlich-rechtliche Verträge angedacht werden. 
Art 15 Abs 5 berücksichtigt in seiner aktuellen Fassung allerdings nur zivil-
rechtliche Verträge.

Die Novelle des Art 15 Abs 5 B-VG kann sich auf unterschiedliche Ar-
ten verstanden wissen. Eine, wie geplant und erhofft, eindeutige Klarstellung 
und damit einhergehende Rechtssicherheit kann durch die neue Bestimmung 
daher nicht verortet werden. Doch sprechen nach Ansicht der Autor_innen 
die besseren Gründe dafür, dass mit der Novelle ein Ermöglichen der obli-
gatorischen Vertragsraumordnung eingeleitet wurde. Es gilt aber einstewei-
len abzuwarten, ob und in welcher Form weitere Landesgesetzgeber an den 
gesetzlichen Grundlagen der Vertragsraumordnung Änderungen vornehmen. 

Erst das Tätigwerden der Landesgesetzgeber und der Gemeinden so-
wie folgende Judikatur werden die Frage beantworten können, inwiefern die 
Verfassungsnovelle tatsächliche faktische Änderungen herbeigeführt hat. 
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WIE DIE ENERGIEWENDE 
„KLIMAGERECHT“ BEWERTET 
WERDEN KANN: EIN ANSATZ FÜR 
DIE KOMMUNALE RAUMPLANUNG, 
UNTER BERÜCKSICHTIGUNG 
DER ENERGIE- UND 
KLIMARELEVANTEN 
BERICHTERSTATTUNG, ANHAND 
DES FORSCHUNGSPROJEKTES 
TRANSFORMAT-LINK

Daniel Youssef, Hartmut Dumke, Elias Grinzinger

Zusammenfassung
Die nationalen Energie- und Klimapläne (NEKPs) (Europäische Kommission, 2021) der EU-Mit-
gliedsstaaten dienen als zentraler Rahmen für die Erreichung nationaler Klima- und Energieziele, 
indem sie Strategien und Maßnahmen zur Verringerung von Treibhausgasemissionen und zur 
Verbesserung der Energieeffizienz festlegen. Während es auf nationaler Ebene im österreichi-
schen NEKP erstmals nach Bedarfssektoren, Status quo und Zukunft, Wärme, Strom und Elekt-
rizität differenzierte qualitative Energiewende-Ziele und auch quantitative Szenarien-Zahlen gibt, 
fehlt ein „gerechter“ Aufteilungsschlüssel zu Mengen und Flächen der Energie-Beiträge zwischen 
Bund, Ländern, Regionen und Gemeinden nach wie vor fast vollständig.
Die Forschungsfragen dieses Beitrages lauten: Wie kann die Energiewende klimagerecht bewer-
tet werden, welche Gerechtigkeitskonzepte zeigen nationale Energie- und Klimapläne und wie 
können „gerechte“ Beitragsanteile zwischen Bund, Ländern, Regionen und Gemeinden künftig 
transparenter und schneller umgesetzt werden.
Als methodische Case Study wird dazu das Forschungsprojekt „transFORMAT-LINK“ (t-LINK) 
präsentiert. Es hat sich mit der Komplexität der Steuerung und Umsetzung des österreichischen 
NEKP befasst und bietet dazu eine Toolbox, die einfacher als bisher die Energiewende-Prozesse 
kommunal, aber konform zur EU Governance-Verordnung (Verordnung (EU) 2018/1999) visua-
lisieren kann. 
Der zweite methodische Zugang ist eine kompakte Literaturrecherche, die ausgewählte Gerech-
tigkeitskonzepte nennt und argumentiert, welche Gerechtigkeitszugänge (sozial, ökonomisch 
und räumlich) beim künftigen Umbau des planerischen Instrumentariums zu beachten sind. 
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1	 ENTSTEHUNG UND GOVERNANCE-EBENEN DER NEKPS IN 
DER EU UND ÖSTERREICH

Mit der Governance-Verordnung (Verordnung (EU) 2018/1999) wurde ein 
Steuerungsinstrument eingeführt, um die Energie- und Klimaziele der Euro-
päischen Union zu erreichen: die integrierten nationalen Energie- und Klima-
pläne (NEKPs). Mitgliedsstaaten sind verpflichtet, der Europäischen Kom-
mission alle 10 Jahre einen NEKP vorzulegen und diesen nach 5 Jahren zu 
aktualisieren. Der Plan enthält nationale Ziele entlang der fünf Dimensionen 
der Energieunion – Dekarbonisierung, Energieeffizienz, Versorgungssicher-
heit, Energiebinnenmarkt sowie Forschung, Innovation und Wettbewerbsfä-
higkeit – und Maßnahmen zu deren Verwirklichung. 

Im Einklang mit der Governance-Verordnung beschloss der österrei-
chische Ministerrat 2019 erstmalig einen nationalen Energie- und Klimaplan. 
Darin finden sich Maßnahmen zur Verringerung der Treibhausgasemissionen 
und zur Verbesserung der Energieeffizienz.

Neben den zum großen Teil quantitativ, etwa in CO2 Reduktionsmen-
gen formulierten Zielen beinhaltet der österreichische NEKP aber auch an 
28 Stellen Wörter, die „gerecht“ einschließen (Bundesministerium für Klima-
schutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie (BMK), 2023). 
Hierbei gibt es drei Gerechtigkeitsdimensionen bei der „nationalen“ Zielerrei-
chung: 

1. 	 In der Übersetzung des „Just Transition Mechanisms“ aus der EU-
Kohäsionspolitik und vor dem Hintergrund des „European Green 
Deal“ soll der Prozess zur Klimaneutralität „fair und gerecht“ ab-
laufen (S. 23);

2. 	 Dieser „gerechte Übergang wird ökonomisch in Form von Kosten 
und Nutzen so wie Kosteneffizienz präzisiert (S. 282);

3. 	 Gleichwohl gilt: „… dürfen keine sozialen und ökologischen Nach-
teile mit sich bringen, sondern sollen die Risiken für die Demokratie, 
Gesundheit, Sicherheit und soziale Gerechtigkeit minimiert werden“ 
(S. 91).

Während auf Unionsebene das Prinzip der Lastenteilung („Effort Sharing“) 
gemäß EU-Klimaschutzverordnung (Verordnung (EU) 2018/842) gilt, d. h. die 
Mindestbeiträge der einzelnen Mitgliedsstaaten unter Berücksichtigung des 
Bruttoinlandsprodukts quantifiziert wurde, lässt sich im NEKP keine konkrete 
Verteilung unterhalb der nationalen Ebene finden, obwohl die Kompetenz zur 
Implementierung von Maßnahmen, mit denen sich Emissionsreduktion und 
Effizienzsteigerung erzielen lassen, maßgeblich bei den Ländern bzw. bei 
den Gemeinden liegt. Dieser Widerspruch zwischen Steuerungs- und Umset-
zungskompetenz ist ein Hauptproblem des NEKP. Denn obwohl ökonomische, 
soziale und prozessuale Gerechtigkeitsprinzipien zwar allgemein genannt 
werden, wird nicht definiert, wie die räumlich und zeitlich „gerechte“ Aufteilung 
zwischen Bund, Ländern, Regionen und Gemeinden genau erfolgen soll. Die 
handelnden Akteur_innen stehen deshalb mangels räumlicher Priorisierung 
oder gar Verteilungsschlüssel und in Anbetracht des fehlenden Rahmens für 
Anpassungsmaßnahmen vor der Herausforderung, die Verpflichtung zur soli-
darischen Leistung nur schwer wahrnehmen zu können.
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Aufgrund der föderalen Struktur sowie unterschiedlicher naturräumlicher Vo-
raussetzungen und politischer Zielsetzungen fällt der Zielerreichungsgrad 
zwischen den einzelnen Bundesländern jedoch sehr unterschiedlich aus und 
weist teilweise hohe Anpassungslücken auf (Baumann et al., 2021). Auch der 
Eignungsgrad der unterschiedlichen Raumtypen für den Ausbau erneuerbarer 
Energieträger als Basis für eine nationale Verteilungslogik findet gegenwärtig 
keine Berücksichtigung. Die Startposition der unterschiedlichen Gebietskör-
perschaften ist somit schwer nachvollziehbar. Die Frage nach dem Beitrag 
der Länder bzw. Gemeinden zur Zielerreichung bleibt offen und hemmt den 
Fortschritt der NEKP-Umsetzung.

Dieser im Rahmen des Forschungsprojekt „transFORMAT-LINK“ 
(t-LINK) identifizierte „strategische NEKP-Steuerungslücke“ steht nun auch 
die nationale Verpflichtung gemäß Erneuerbare-Energien-Richtlinie/ RED III 
(Richtlinie (EU) 2023/2413) gegenüber, Beschleunigungsgebiete für den Aus-
bau erneuerbarer Energien auszuweisen. Die Auseinandersetzung mit der 
Entwicklung einer räumlichen Verteilungslogik innerhalb Österreichs ist damit 
unumgänglich. Um die Beiträge der einzelnen Gemeinden zu den nationalen 
Energie- und Klimazielen nachvollziehbar zu machen und die NEKP-Bericht-
erstattung zu vereinfachen, wurde im Rahmen von t-LINK das Tool „Klima- 
und Energieexpertise“ (KLEXI) entwickelt, welches im Folgenden erläutert 
wird.

2	 DAS PROJEKT „TRANSFORMAT-LINK“ UND DAS ERGEBNIS-
TOOL „KLIMA- UND ENERGIEEXPERTISE“ (KLEXI)

Die Erkenntnisse des in diesem Artikel vorgestellten Forschungsprojekts 
t-LINK wurden im Rahmen des vom Klimafonds geförderten Austrian Climate 
Research Programme Förderprogrammes gewonnen (14. Call; Projektlauf-
zeit: 01.10.2022–30.09.2024; Konsortium: SERA global, TU Wien - Institut für 
Raumplanung und Kleboth & Dollnig ZT). 

Im folgenden Kapitel werden Ausgangssituation, Ziele und Methoden 
vorgestellt, sowie ein Überblick über die Projektergebnisse gegeben. Hierbei 
werden insbesondere die quantitativen Indikatoren der Energie- und Klimapo-
litik beleuchtet und mit qualitativen Dimensionen der (örtlichen) Raumplanung 
verknüpft, um die Erkenntnisse anschließend im Kontext einer „Klimagerech-
tigkeit“ zwischen verschiedenen Politik- und Verwaltungsebenen einzuordnen.

Ausgangssituation und Motivation

Die EU-Verordnung (EU) 2018/1999 über die Governance der Energieuni-
on und des Klimaschutzes legt den Rechtsrahmen für die Umsetzung der 
Energie- und Klimapolitik der EU fest (Europäisches Parlament, 2018). Eine 
wesentliche Herausforderung für die Mitgliedsstaaten ist hierbei die Berichts-
legung an die Europäische Kommission über den Fortschritt zur Erreichung 
der nationalen Energie- und Klimaziele, auf Basis des NEKP. In der (energie-)
raumplanerischen Praxis ist die Implementierung von Projekten zur Erhöhung 



52

D
an

ie
l Y

ou
ss

ef
, H

ar
tm

ut
 D

um
ke

, E
lia

s 
G

rin
zi

ng
er

des erneuerbaren Energieanteils beziehungsweise zur Reduktion von Treib-
hausgasemissionen maßgeblich durch die Kompetenzen der österreichischen 
Bundesländer und insbesondere der Gemeinden determiniert. Das Örtliche 
Entwicklungskonzept (ÖEK), in den Landesgesetzgebungen unter anderem 
auch als kommunaler oder räumlicher Entwicklungsplan bzw. -konzept be-
zeichnet, stellt einen potenziellen Ansatzpunkt für eine räumlich koordinierte 
Energie- und Klimapolitik dar, die grundsätzlich zum Anspruch der klimage-
rechten Raumentwicklung (siehe Einleitung) passt.

Der in diesem Kapitel vorgestellte Forschungsansatz bildet eine 
Grundlage hinsichtlich einer verbesserten gemeinde- und länderübergreifen-
den Abstimmung der Energiebedarfe mit den räumlich differenzierten erneu-
erbaren Energiepotenzialen, im Sinne einer Verteilungsgerechtigkeit bezüg-
lich der Energieproduktion und der THG-Einsparungspotenziale. 

Ziele und Methoden

Das Projekt t-LINK widmet sich der sogenannten „strategischen NEKP-Steue-
rungslücke“ zwischen dem Bund, den Bundesländern und den Gemeinden. 
Diese Steuerungslücke verletzt direkt den Anspruch einer „just Transition“, 
also einem fairen und gerechten Prozess in der Kooperation verschiedener 
Raum- und Machtebenen. Das in diesem Rahmen entwickelte prototypische 
Tool „Klima- und Energieexpertise“ (KLEXI), soll dazu klimapolitische Ent-
scheidungsfindungsprozesse hinsichtlich der Festlegung klimawirksamer 
Maßnahmen insbesondere auf örtlicher Ebene beschleunigen. 

ABBILDUNG 1	 Struktur und Methodik des Forschungsprojekts transFORMAT-LINK. 
(Grafik: Geissler et al., 2024a, CC BY-SA)

Die Entwicklung von KLEXI war methodisch-strukturell in Arbeitspaket 5 des 
Projekts eingebettet (siehe Abbildung 1): Basierend auf energie- und klimare-
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levanter Sekundärforschung wurden kommunale Fallstudienanalysen durch-
geführt. Für die Entwicklung des KLEXI-Tools als Prototyp, wurden zunächst 
qualitative Leitfadeninterviews auf Bundesebene, mit den Bundesländern und 
sechs Partner-Test-Gemeinden ausgeführt, danach wurden die Hauptergeb-
nisse „LINK-Leitlinie“ und KLEXI (Work Package (WP) 5 und 6, siehe Abbil-
dung 1) aufgebaut und über mehrere Entwicklungs- und Feedbackrunden bis 
zum Projektende verbessert.

Projektergebnisse und Funktionen des KLEXI-Tools

Die Kartenanwendung für den Planungs- und Berechnungsabschnitt [quanti-
tativ] von KLEXI (Geissler et al., 2024b) führt zu den in nachfolgender Tabelle 
angeführten Indikatoren. Die in diesen Tabellen verwendeten Begriffe wer-
den im Folgenden erläutert: Energiemosaik (Abart-Heriszt & Reichel, 2022) 
ist eine Datenbank mit Standardwerten für jede Gemeinde, welche einerseits 
energie- und klimarelevante Daten enthält und andererseits für die kommu-
nale Energieplanung wesentliche (räumliche) Strukturdaten bereitstellt. Sta-
tistik Austria ist die offizielle österreichische Statistikbehörde, die fundierte 
planungsrelevante Daten bereitstellt. 

TABELLE 1	 Indikatoren und Datenquellen für erneuerbare Energieträger in den 
Gemeinden

Indikatoren und Einheiten Quelle

Einwohner_innen [Anzahl] Energiemosaik

Fläche [km²]
Statistik Austria

Siedlungsfläche [km²]

Bevölkerungsdichte [Einwohner_innen/km²] Energiemosaik, 
Statistik Austria

Stadt-Land-Typologie [qualitativ] Statistik Austria

Stromerzeugung aus Wasserkraft: vorhanden/geplant [MWh/a]

Schätzung mit 
Zeichentool und/
oder manueller 
Eingabe

Stromerzeugung aus Fotovoltaik: vorhanden/geplant [MWh/a]

Stromerzeugung aus Windkraft: vorhanden/geplant [MWh/a]

Wärmeerzeugung aus Solarthermie: vorhanden/geplant [MWh/a]

Wärmeerzeugung aus Waldhackschnitzeln: vorhanden/geplant [MWh/a]

Wärmeerzeugung aus Mais: vorhanden/geplant [MWh/a]

Wärmeerzeugung aus geothermischer Energie: vorhanden/geplant 
[MWh/a]

Anmerkung. Aus Abart-Heriszt & Reichel (2022, Energiemosaik) sowie Statistik Austria (2023, 
Ein Blick auf die Gemeinde (2020))
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„Manuelle Eingabe“ bedeutet, dass keine Standarddaten vorhanden sind und 
eine manuelle Eingabe erforderlich ist. Diese Eingabe erfolgt über die Karten-
anwendung, wie Abbildung 2 zeigt. Im Prototyp des Tools können die Werte 
für die Erträge erneuerbarer Energie mittels Kartentool abgeschätzt werden, 
oder durch individuelle Werte im Feld „Manuelle Eingabe“ ersetzt werden, so-
fern diese verfügbar sind.

Im Kartentool sind für jeden auszuwählenden erneuerbaren Energie-
träger mittlere österreichische Flächenertragswerte (Dumke, 2020) hinterlegt, 
welche nach dem Einzeichnen eines Polygons automatisch den potenziellen 
jährlichen Energieoutput berechnen. Dies ist sowohl für die Darstellung des 
Fortschritts hinsichtlich erneuerbaren Energieanteil als auch für die Berech-
nung der THG-Einsparung durch Substitution fossiler Energieträger relevant. 
Die folgende Abbildung zeigt ein Beispielset bereits verorteter (geplanter) er-
neuerbarer Energieanlagen in einem Gemeindegebiet.

ABBILDUNG 2	 Kartieren erneuerbarer Energieanlagen mittels Kartentool als Basis zur 
Abschätzung der Wirkung, Fortschritt: Anteil Erneuerbarer und THG-Einsparungspotenziale 
(Screenshot: Geissler et al., 2024a, CC BY-SA)

Geplante erneuerbare Energieanlagen verändern den erneuerbaren Energie-
anteil am Gesamtenergiebedarf und auch die Treibhausgasemissionen1 im 
Gemeindegebiet, was sich in einem Fortschritt als örtlicher Beitrag zur Errei-
chung der Ziele der Energie- und Klimaunion visualisieren lässt. „Fortschritt“ 
bedeutet dabei, dass die Gemeinden einfach und ökonomisch (über die sich 
durch ihre Eingaben „in Echtzeit“ verändernden CO2 Mengen) bewerten kön-

1	  1. Mittlere direkte THG-Emissionen der österreichischen Stromaufbringung (0,182 [kg CO2 eq./kWh]) 
(Umweltbundesamt (UBA), 2023)  
	 2. Mittlere direkte THG-Emissionen der österreichischen Wärmeenergieaufbringung (0,2113 [kg 
CO2 eq./kWh]) (Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie 
(BMK), 2022) und eigene Berechnung   

	 3. Mittlere direkte THG-Emissionen von PKW-Verbrennungsmotoren (Diesel 0,255 [kg CO2 eq./kWh] 
/ Benzin 0,262 [kg/kWh] à Mittelwert: 0,2585 [kg/kWh]) (Umweltbundesamt (UBA), 2023)
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nen, wie „klimagerecht“ ihr Klimawandelbeitrag bereits ist bzw. künftig sein 
könnte. 

TABELLE 2	 Energie- und klimarelevante Indikatoren auf Gemeindeebene „MyNEKP“

Indikator Einheit Datenquelle

Energiebedarf gesamt MWh/a Energiemosaik

Strombedarf gesamt (exkl. Mobilität) MWh/a Energiemosaik

Wärmebedarf gesamt (exkl. Mobilität) MWh/a Energiemosaik

Prozesswärme gesamt (exkl. Mobilität) MWh/a Energiemosaik

Energiebedarf Mobilität MWh/a Energiemosaik

Anteil Erneuerbare am Gesamtenergiebedarf % Energiemosaik

Treibhausgasemissionen t CO2-eq. /a Energiemosaik

Anmerkung. Eigene Darstellung, basierend auf der Systematik von Abart-Heriszt & Reichel 
(2022)

ABBILDUNG 3	 Prozentuelle, exemplarisch gleichverteilte Aufteilung des erneuerbaren 
Energieertrags einer geplanten Anlage über fünf Bedarfssektoren. (Screenshot: Geissler et al., 
2024a, CC BY-SA)

Als Ergänzung zur quantitativen Dimension wurden auch qualitative raumpla-
nerische Indikatoren erarbeitet, um die Verknüpfung der strategischen Ent-
wicklungsziele der Gemeinde mit den Anforderungen an die Energie- und 
Klimaplanung zu gewährleisten. Dieses Modul beinhaltet einen Kriterienkata-
log zur Unterstützung für Gemeinden bei der Erstellung oder Revision von 
örtlichen Entwicklungskonzepten (ÖEKs) und beinhaltet u. a. Fragestellungen 
der Klimawandelanpassung und dem schonenden Umgang mit der wertvollen 
Ressource Boden. Die 30 entwickelten Kriterien, welche in ÖEK-relevante 
Kategorien gegliedert sind, wurden in Form einer Checkliste implementiert. 
Mittels dieser Kriterien-Checkliste können Gemeinden den Status hinsichtlich 
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der Berücksichtigung dieser Inhalte in ihrem ÖEK angeben. Dies bietet die 
Möglichkeit, Klimagerechtigkeit in (örtliche) Planungsdokumente zu integrie-
ren. So kann ein stets aktuelles Energiewende-Logbuch entstehen, das auch 
dem Wissensmanagement und als Grundlage der Beschlussfassung im Ge-
meinderat dient. Die folgende Abbildung illustriert Kategorien, Kriterien und 
die Funktionsweise der ÖEK-Checkliste. Solch ein Energiewende-Logbuch 
bedient unmittelbar den im NEKP genannten Gerechtigkeitsanspruch, Risi-
ken für die Demokratie, Gesundheit, Sicherheit und soziale Gerechtigkeit 
über faire und transparente Planungsprozesse zu minimieren.

ABBILDUNG 4	 Veränderung des Anteils erneuerbarer Energien am Gesamtbedarf und 
der THG-Emissionen durch geplante erneuerbare Energieanlagen, visualisiert durch Auf- oder 
Abwärtsbewegungen der Balkendiagramme und Änderung der Absolutwerte. (Screenshot: aus 
Geissler et al., 2024a, CC BY-SA)

Als Ergänzung zur quantitativen Dimension wurden auch qualitative raumpla-
nerische Indikatoren erarbeitet, um die Verknüpfung der strategischen Ent-
wicklungsziele der Gemeinde mit den Anforderungen an die Energie- und 
Klimaplanung zu gewährleisten. Dieses Modul beinhaltet einen Kriterienkata-
log zur Unterstützung für Gemeinden bei der Erstellung oder Revision von 
örtlichen Entwicklungskonzepten (ÖEKs) und beinhaltet u. a. Fragestellungen 
der Klimawandelanpassung und dem schonenden Umgang mit der wertvollen 
Ressource Boden. Die 30 entwickelten Kriterien, welche in ÖEK-relevante 
Kategorien gegliedert sind, wurden in Form einer Checkliste implementiert. 
Mittels dieser Kriterien-Checkliste können Gemeinden den Status hinsichtlich 
der Berücksichtigung dieser Inhalte in ihrem ÖEK angeben. Dies bietet die 
Möglichkeit, Klimagerechtigkeit in (örtliche) Planungsdokumente zu integrie-
ren. So kann ein stets aktuelles Energiewende-Logbuch entstehen, das auch 
dem Wissensmanagement und als Grundlage der Beschlussfassung im Ge-
meinderat dient. Die folgende Abbildung illustriert Kategorien, Kriterien und 
die Funktionsweise der ÖEK-Checkliste. Solch ein Energiewende-Logbuch 
bedient unmittelbar den im NEKP genannten Gerechtigkeitsanspruch, Risi-
ken für die Demokratie, Gesundheit, Sicherheit und soziale Gerechtigkeit 
über faire und transparente Planungsprozesse zu minimieren.
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der Berücksichtigung dieser Inhalte in ihrem ÖEK angeben. Dies bietet die 
Möglichkeit, Klimagerechtigkeit in (örtliche) Planungsdokumente zu integrie-
ren. So kann ein stets aktuelles Energiewende-Logbuch entstehen, das auch 
dem Wissensmanagement und als Grundlage der Beschlussfassung im Ge-
meinderat dient. Die folgende Abbildung illustriert Kategorien, Kriterien und 
die Funktionsweise der ÖEK-Checkliste. Solch ein Energiewende-Logbuch 
bedient unmittelbar den im NEKP genannten Gerechtigkeitsanspruch, Risi-
ken für die Demokratie, Gesundheit, Sicherheit und soziale Gerechtigkeit 
über faire und transparente Planungsprozesse zu minimieren.

ABBILDUNG 4	 Veränderung des Anteils erneuerbarer Energien am Gesamtbedarf und 
der THG-Emissionen durch geplante erneuerbare Energieanlagen, visualisiert durch Auf- oder 
Abwärtsbewegungen der Balkendiagramme und Änderung der Absolutwerte. (Screenshot: aus 
Geissler et al., 2024a, CC BY-SA)

Als Ergänzung zur quantitativen Dimension wurden auch qualitative raumpla-
nerische Indikatoren erarbeitet, um die Verknüpfung der strategischen Ent-
wicklungsziele der Gemeinde mit den Anforderungen an die Energie- und 
Klimaplanung zu gewährleisten. Dieses Modul beinhaltet einen Kriterienkata-
log zur Unterstützung für Gemeinden bei der Erstellung oder Revision von 
örtlichen Entwicklungskonzepten (ÖEKs) und beinhaltet u. a. Fragestellungen 
der Klimawandelanpassung und dem schonenden Umgang mit der wertvollen 
Ressource Boden. Die 30 entwickelten Kriterien, welche in ÖEK-relevante 
Kategorien gegliedert sind, wurden in Form einer Checkliste implementiert. 
Mittels dieser Kriterien-Checkliste können Gemeinden den Status hinsichtlich 
der Berücksichtigung dieser Inhalte in ihrem ÖEK angeben. Dies bietet die 
Möglichkeit, Klimagerechtigkeit in (örtliche) Planungsdokumente zu integrie-
ren. So kann ein stets aktuelles Energiewende-Logbuch entstehen, das auch 
dem Wissensmanagement und als Grundlage der Beschlussfassung im Ge-
meinderat dient. Die folgende Abbildung illustriert Kategorien, Kriterien und 
die Funktionsweise der ÖEK-Checkliste. Solch ein Energiewende-Logbuch 
bedient unmittelbar den im NEKP genannten Gerechtigkeitsanspruch, Risi-
ken für die Demokratie, Gesundheit, Sicherheit und soziale Gerechtigkeit 
über faire und transparente Planungsprozesse zu minimieren.

ABBILDUNG 5	 ÖEK-Kriterienkatalog Checkliste. (Screenshot: aus Geissler et al., 
2024a, CC BY-SA)

Ausblick zu transFORMAT-LINK

Aus den bisherigen Feedbacks sowohl der Bundes-, Länder- und Gemein-
deebene, hat sich bestätigt, dass alle diese Akteur_innen grundsätzlich sehr 
zufrieden mit den Projektergebnissen waren. Gleichzeitig wurde eine Vielzahl 
an Ausbau- und Verbesserungswünschen formuliert,  die das Projektteam in 
einem Folgeprojekt weiterentwickeln möchte. Aus der Perspektive der 6 Ge-
meinden, die das KLEXI Tool ausführlich getestet haben, wurden folgende 
Ausbau-Wünsche mehrfach genannt:

1. 	 Die räumliche und quantitative Szenarien-Bildung der Energiewen-
de-Transformation nicht nur in einer Variante, sondern in mehre-
ren Szenarien durchspielen zu können, um damit die Unterschiede 
flächig und bilanziell plakativer zu verstehen und zu visualisieren- 
sowohl für gemeindeinterne Planungsprozesse, aber auch in Kom-
munikation mit der Zivilgesellschaft und Wirtschaft;

2. 	 Szenarien nicht nur in einer Gemeinde, sondern auch für ganze 
Regionen (mit einem „zusammenklickbaren“ Ensemble mehrerer 
Gemeinden) anlegen zu können;
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3. 	 De Möglichkeit, künftig für die Startposition auch andere Energie- 
und Daten-Benchmarks, als die aus dem Energiemosaik als Start-
basis verwenden zu können.

Aus der nationalen Steuerungsperspektive (Interviews mit dem Klimafonds 
und dem Umweltbundesamt) wurden ebenfalls erweiterte Reporting-Features 
(etwa österreichweit, bundeslandweit, aber auch regional) gewünscht. Das 
Projektteam überprüft momentan geeignete Förderschienen, um t-LINK fort-
zusetzen, weil die Umsetzung dieser erweiterten Features die Stärken des 
Tools, insbesondere die Dimensionierung und räumlich einfach visualisierbare 
Aufteilung von Klimazielen und Klimagerechtigkeit weiter verbessern würde. 

Nach der thematischen europäischen Einleitung, ausgewählten Öster-
reich-Befunden und t-LINK Projektergebnissen samt Projekt-Ausblick erfolgt 
nun eine Abschlussreflexion zur Klimagerechtigkeit der NEKPs, die nicht ös-
terreichspezifisch, sondern europaweit gültig ist.

3	 WIE KLIMAGERECHT SIND NEKPS BISHER – UND WARUM?

In dieser Abschlussreflexion wird versucht, die bisher geschilderten Projekter-
gebnisse in das „big Picture“ der Klimagerechtigkeit einzureihen. „Versuchen“, 
da die Deklination sämtlicher sozialer und räumlicher Perspektiven unter-
schiedlicher Gerechtigkeitskonzepte nicht umsetzbar ist. Stattdessen werden, 
nach Einordnungen der Theoriegrundlagen vier wichtige Fragen beantwortet, 
die über die rein quantitativen Zielstellungen der NEKPs weit hinausgehen. 
Als Einstieg dazu ein Zitat aus dem Profil dieses Jahrbuches:

Während Environmental Justice als ethische Subdisziplin seit Jahr-
zehnten diskutiert wird, werden Ansätze der Climate Justice und der 
Ausgestaltung einer Just Transition, also eine gerechte Transforma-
tion der Wirtschaft und Gesellschaft hin zur Klimaneutralität, erst in 
den letzten Jahren verstärkt erörtert. (Dumke, Getzner, Hahnenkamp, 
Neuhuber, & Witthöft, 2025, S. 1)

Die relativ kurze zeitliche Dimension erklärt sich unter anderem dadurch, 
dass integrativ arbeitende akademische Disziplinen wie die Raumplanung (in 
Österreich beispielsweise erst 55 Jahre „alt“) erheblich jünger sind. So zum 
Beispiel die an den Gerechtigkeitskonzepten forschenden Geistes- und So-
zialwissenschaften  Soziologie, Philosophie und Ökonomie. 

Geschichtlich ist das europäische Klimaschutzgesetz aus dem Klima-
abkommen Paris 2015 entstanden (Council of the European Union, 2020). 
Grundsätzlich wird in diesem Klimaschutzgesetz unter Klimaneutralität bis 
2050 verstanden, klimaschädliche Treibhausgase erheblich drastischer als 
bisher zu reduzieren – aber zugleich auch Kompensationsmaßnahmen und 
CO2-Senken für die (noch lange nicht unvermeidlichen) verbleibenden Emis-
sionen umzusetzen. Eine Folge dieses Gesetzes war eine EU-Richtlinie (Eu-
ropean Commission, 2021), die alle Mitgliedsstaaten verpflichtete, nationale 
Klima- und Energiekonzepte (NEKPs) zu entwerfen und zu beschließen.
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Dieser Lenkungsmechanismus beinhaltet utilitaristisches Gedankengut, weil 
hierbei für alle EU-Mitgliedsstaaten gleiche Ziele gelten. Ein berühmter Philo-
soph und Begründer des Utilitaristischen Gerechtigkeitskonzeptes, Jeremy 
Bentham (Bentham, 1780), prägte dazu die berühmte Phrase des „größ-
ten Glückes für die meisten Menschen“. Denn fraglos würde eine deutliche 
Reduktion der mittlerweile drastischen Schäden der Klimakrise unser einer 
größeren Zahl an Menschen den Zugang zu glücklichen Lebensumständen 
ermöglichen. Dies führt, im Raumbezug der EU als „Summe“ ihrer Mitglieds-
staaten, zur ersten Gerechtigkeitsfrage.

Sind die übergeordneten Nachhaltigkeitsziele der NEKPs per se gerecht?

Der Utilitarismus bewertet ethisches Handeln entlang messbarer, positiver 
Nutzwerte. Die Maßeinheit des in den NEKPs beinhalteten Nutzens sind 
Emissionsreduktionen, denen sich die Mitgliedsstaaten in zeitlichen Etappen-
zielen verpflichten. Räumlich gerecht sind diese Ziele deshalb, weil es sowohl 
für alle Staaten zunächst gleichartige relative Zieldimensionen gibt (mindes-
tens minus 55 % Emissionen bis 2030 und ein Anteil erneuerbarer Energien 
von mindestens 42,5 %), aber in den absoluten Zielen je Staat methodisch 
gleichartig aufgebaute, national sehr unterschiedliche Rahmenbedingun-
gen wie Bevölkerungsdichten, Wirtschaftskraft und Potenziale erneuerbarer 
Energien dennoch berücksichtigt wurden. Als Beispiel dieser großen Ent-
wicklungsunterschiede seien hierzu die aktuellen Startwerte der Anteile der 
erneuerbaren Energien am Gesamtbedarf von Schweden (66 %) und Öster-
reich (34 %) genannt2. Als utilitaristisch gerecht kann auch gewertet werden, 
dass das laufende Monitoring der Umsetzungsquoten transparent, laufend, 
europaweit konsistent und öffentlich leicht zugänglich erfolgt (European Com-
mission, 2020).

Bringt die „gerechte“ NEKP-Governance zugleich auch eine sozio-
ökonomische Gerechtigkeit?

Bundesländer sind in föderalen Demokratien absolut als sozio-ökonomische 
Einheiten zu betrachten. Ein sozioökonomisch national gerechter Steuerungs-
mechanismus würde aber eine stärkere bundeslandübergreifende Solidarität 
benötigen. In dieser Richtung argumentiert auch das Kapitel 17 des Austrian 
Panels on Climate Change (APCC) Special Reports „Strukturen für ein klima-
freundliches Leben“ (Görg et al., 2023): Hier wird postuliert, dass die Auswir-
kungen von Umwelt- und Klimaschäden sozial und räumlich ungleich verteilt 
sind und dass u.  a. mit Steuerungsinstrumenten der Raumplanung die inf-
rastrukturellen Bedingungen beeinflusst werden können. Dies erfordert aber, 
wie in diesem Paper bereits argumentiert wurde, eine stärkere nationale Len-
kungsverantwortung im Design „gerechter“ Aufteilungsschlüssel. Stattdessen 
wurden in den bisherigen Energiepolitiken bisher vor allem isolierte Bundes-

2	  Umgekehrt wären in diesem Sinne fixe Zielwerte, die keine flächige Zusammenschau zwischen 
Potenzialen und Bedarfen beinhalten, ungerecht- ein Beispiel dafür sind u. a. die Beimischquoten erneuerba-
rer Treibstoffe, hier sollen künftig für alle Staaten dieselben Mindestquoten gelten (DER SPIEGEL, 2023).
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landziele verfolgt, die, aufsummiert, erhebliche Anpassungslücken zu den 
im NEKP manifestierten Zielen zeigen. Diese Anpassungslücken bestehen 
sowohl flächig durch deutlich zu klein dimensionierte Potenzialflächen, aber 
auch im sozialen Governance-Entscheidungsraum zwischen Bund, Bundes-
ländern, Regionen und Gemeinden. Diese Steuerungsschwäche manifestiert 
sich durch das Fehlen einer Arbeitsweise, die als Pendant zu den erwähnten 
Potenzialflächenmodellierungen einen passenden Aufteilungsschlüssel defi-
nieren würde. Hierbei zeigen sich Aspekte des deontologischen, den Utili-
tarismus kritisierenden Gerechtigkeitskonzeptes, weil Gerechtigkeit sich hier 
weniger am Output bewerten lässt, sondern daran, wie ethisch und moralisch 
das Handeln selbst ist. Dieser Zugang passt gut zum Anspruch der „Good 
Governance“ (Benz, 2009), also des auf Augenhöhe stattfindenden Verhan-
delns zwischen verschiedenen Akteur_innen-Ebenen. Bei Energiewende-Me-
chanismen wird es hier sehr komplex – weil genaue Ver- und Aufteilungs-
schlüssel der Energiewende-Beiträge zwischen Bund, Ländern, Regionen 
und Gemeinden schlichtweg noch fehlen. Dies wurde auch in den qualita-
tiven Leitfadeninterviews des Projektes t-LINK bestätigt. Denn obwohl das 

„ethische Handeln“ der vielen engagierten Akteurinnen und Akteure stattfindet, 
besteht trotzdem der von einem Gründer der deontologischen Gerechtigkeits-
theorie, John Rawl definierte „Schleier des Nichtwissens“ (Neumann, 2024): 
Der Auftrag ist klar, aber die genauen Rollenbilder, die die räumlich und zeit-
lich verbindliche Umsetzung braucht, sind es (noch) nicht. Zusammenfassend 
leistet das Projekt T-Link und insb. das KLEXI-Tool dabei folgende Beiträge 
im Sinne der Klimagerechtigkeit:

1. 	 Die Kombination von Visualisierung und Quantifizierung von CO2-
Reduktionen leistet wichtige Beiträge zu einer transparenteren „just 
Transition“. Dies reduziert zugleich auch Risiken für die Demokratie, 
Gesundheit, Sicherheit und soziale Gerechtigkeit;

2. 	 Die ökonomische Gerechtigkeit wird besser verständlich, weil Ge-
meinden erstmals ihren Klimawandel-Beitrag als „my NEKP“ simu-
lieren und auch kommunizieren können.

Selbst wenn Widmungen im nationalen oder regionalen Maßstab gerecht 
verteilt wären – wie sollte eine ausgleichende räumliche Planung aufgebaut 
sein, um trotz „Beschleunigungsstrategien“ lokal die Verschärfung von 
Ungleichheiten zu verhindern?

Durch den laufend beschleunigten Problemdruck aus permanent klar unter-
schrittenen Klimaschutzzielen besteht eine mögliche lokale Verschärfung von 
Ungleichheiten darin, dass künftig „zu schnell“ gewidmet wird und dabei lang-
jährig und zwischen verschiedenen Verwaltungs- und Machtebenen müh-
sam errungene Umweltschutzmechanismen (Umweltverträglichkeitsprüfung, 
strategische Umweltprüfung, Ausschluss- und Eignungszonierungen für er-
neuerbare Energieträger, ...) unterlaufen werden könnten. Eine sehr aktuelle 
EU-Richtlinie mit nationaler Umsetzungsverpflichtung ist aktuell die RED III 
(RED III, 2023), die die EU Mitgliedsstaaten schon bis 2026 (!) verpflichtet, 
sogenannte Beschleunigungsgebiete für erneuerbare Energien zu kartieren. 
Leider wird auch diese Frist nicht eingehalten werden, was zwar ein erneutes 
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Vertragsverletzungsverfahren mit sich bringen wird, aber kurzfristig zu keinem 
räumlich und sozial gerechtem Aufteilungsschlüssel führen dürfte. Bisher ist 
nicht abzusehen, ob bzw. wie stark die RED III Direktive eine solche Ver-
schärfung lokaler Verteilungsungerechtigkeiten real beschleunigen würde – 
gleichwohl sollte umgehend an Gegenstrategien gearbeitet werden, die im 
Folgenden kurz beschrieben werden:

Das aktuell gültige nationale Klimaschutzgesetz (Klimaschutzgesetz 
2023, o. J.) beinhaltet zwar maximal zulässige Emissionsmengen, und eine 
plausible föderale Zusammensetzung des (allerdings erst zu gründenden) 
Klimaschutzkomitees, aber keine Aufteilungsschlüssel wo, warum, wie viel, 
wodurch und bis wann Treibhausgasmissionen verbindlich reduziert werden 
können. Bisher ist in diesem Gesetz auch nichts zum Zusammenwirken zwi-
schen dem nationalen Klimaschutzgesetz und den Klimaschutzgesetzen der 
Bundesländer zu erkennen. Diese beiden Schwachpunkte wären aber in ei-
nem reformierten Klimaschutzgesetz reparabel. Grundgedanke wäre hierbei 
das Erreichen eines national solidarischen Gesamtzieles. Ein Beispiel dafür 
wäre etwa (dies wurde unter anderem auch in den Leitfadeninterviews aus 
t-LINK genannt), dass Bundesländer mit einem Potenzialüberschuss erneu-
erbarer Energien, diejenigen Bundesländer mit einem Energie-Nachfrage-
überschuss (etwa Oberösterreich und Wien) mitversorgen. Das Design sol-
cher Verteilungsschlüssel ist aktuell eine große Chance, methodisch deutlich 
konsistenter und besser als bisher zu zonieren, und zwar ohne das Umwelt-
standards leiden – im Gegenteil –, hierbei könnten Verbesserungen erreicht 
werden. 

Sollten solche rechtlichen Verbindlichkeiten juristisch im Klimaschutzgesetz 
selbst schwer verankerbar sein, bietet sich zum Design kluger 
Verteilungsschlüssel auch eine Artikel 15-Vereinbarung nach dem 
österreichischen Bundesverfassungsgesetz an, die Bundesland-
Benchmarks und Arbeitsweisen zwischen Bund, Bundesländern, Regionen 
und Gemeinden strategisch fixieren würden.

Nicht zuletzt dürfen auch kleinere Gebiete und Sozialräume nicht missach-
tet werden. Das wären im gebauten Raum Quartiere, Siedlungen und Ge-
bäudeensembles, im Sozialraum Milieus, sofern diese räumlich verortbar 
sind. Ungleichheitsschlagworte, die unmittelbar viele einzelne, und darunter 
vor allem einkommensbenachteiligte Kohorten betreffen, sind die „Energie-
armut“, die energierelevanten Anteile einer (leistbaren) Daseinsgrundversor-
gung. Vom Gerechtigkeitskonzept geht es für/bei einzelnen Menschen um 
distributive Gerechtigkeit. Etwas plakativ vereinfacht: „Gerecht ist, was den 
Schwächsten nutzt“. Als Steuerungsinstrumente gibt es hier seit Jahrzehn-
ten viele Förderungen, unter anderem die Pendlerpauschale, der (mittlerweile 
bereits wieder abgeschaffte) Klimabonus, Kilometergelder für PKW-Pendel-
strecken und öffentliche Verkehrsmittel, Wohnbau- und Sanierungsförderun-
gen. Diese Förderungen sind zwar durchaus wirksam im Abmildern von Ein-
kommensunterschieden, werden aber seit vielen Jahren und auch völlig zu 
Recht aus Umweltsicht ob dem „Belohnen von Verschwendung“ und anderer 
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klar umweltkontraproduktiver Effekte kritisiert (Kletzan-Slamanig et al., 2022). 
Wie bei den räumlich wirksamen Verteilungsschlüsseln (die es so noch nicht 
gibt – siehe die oben erläuterten Argumente) bleibt auch bei diesen Refor-
men, insbesondere auch durch den in (fast) ganz Europa voranschreitendem 
politischen Rechtsruck, zu hoffen, dass Bund und Bundesländer ihre Len-
kungsverantwortung, ob der Umweltaspekte und dem Verringern von sozialen 
Ungleichheiten ernster als bisher nehmen und die genannten (ursprünglich 
rein sozialpolitisch orientierten) Steuerungsinstrumente reformieren.
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DER KLIMARAUMPLAN 
ALS INSTRUMENT IN EINE 
KLIMAFREUNDLICHE UND 
KLIMAGERECHTE ZUKUNFT FÜR 
ALPENSTÄDTE

Theresa Janesch, Sibylla Zech

Zusammenfassung
Die Bewältigung der Klimakrise ist eine der zentralen Herausforderungen der Gegenwart und Vo-
raussetzung für unsere Zukunft. Die Alpenregion erhitzt sich im Zuge des Klimawandels schneller 
als andere Regionen. Durch die erwarteten Auswirkungen des Klimawandels wird eine Transfor-
mation der räumlichen Strukturen im Alpenraum – so auch in Alpenstädten – dringend notwendig. 
Eine vorausschauende Stadt- und Regionalplanung kann hierfür einen entscheidenden Beitrag 
leisten.
Klimapläne für Alpenstädte gibt es zwar bereits, jedoch fehlt es häufig an integrierten Maßnahmen 
mit Raumbezug sowie an einer Verortung von räumlichen Maßnahmen. Aus dieser Forschungs- 
und Planungslücke heraus entstand die Idee für ein neues Stadt- und Regionalplanungsinstru-
ment - einen „Klimaraumplan“. Als wichtigstes Ergebnis des Klimaraumplans werden räumliche 
Strukturen und Maßnahmen planlich verortet und visualisiert, die nicht nur ein klimaschonendes 
Verhalten ermöglichen können, sondern auch im Klimaschutz und in der Klimawandelanpassung 
wirkungsvoll sind. 
In diesem Paper wird der erstmalige Entwurf eines Klimaraumplans anhand der Pilotstadtregion 
Lienz in Osttirol mit seinen Methoden und Elementen vorgestellt und diskutiert, unter anderem in 
Hinblick auf den Aspekt der Klimagerechtigkeit.

Stichwörter
Klimawandel, Klimaraumplan, Alpenstädte, klimagerechte Raumplanung, Instrument, Transfor-
mation, planerisch-konzeptive Arbeit

1	 EINLEITUNG: DIE NOTWENDIGKEIT EINES KLIMARAUMPLANS

Die starken Auswirkungen der Klimakrise und die Dringlichkeit einer klima-
freundlichen Gesellschaft machen eine Transformation der räumlichen Struk-
turen für ein Leben innerhalb der planetaren Grenzen und ganz besonders im 
hoch sensiblen alpinen Raum unumgänglich. Die Chancen eines Klimaraum-
plans als neuer Ansatz bzw. neues Instrument der Raumplanung ergeben sich 
aus den Auswirkungen des Klimawandels auf alpine Städte und Regionen, 
der Notwendigkeit einer wirksamen transformativen Planung sowie der bisher 
unzureichenden Bearbeitung der räumlichen Dimension in Klimaplänen.

https://doi.org/10.34727/2025/isbn.978-3-85448-086-0_4 
Dieser Beitrag ist unter CC BY-SA 4.0 lizenziert. Informationen zur Lizenz unter: 
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.de

https://doi.org/10.34727/2025/isbn.978-3-85448-086-0_4
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.de


66

Th
er

es
a 

Ja
ne

sc
h,

 S
ib

yl
la

 Z
ec

h

Alpenstädte im Klimawandel – Herausforderung und Verantwortung

Die Alpenregion ist besonders stark vom Klimawandel betroffen, mit einer 
Temperaturerhöhung von etwa +1,8 °C seit 1880 – doppelt so hoch wie im 
globalen Durchschnitt (Kotlarski et al., 2023, S. 66). Daraus ergibt sich ein 
dringender Handlungsbedarf in Klimaschutz und -anpassung, wobei der 
Stadt- und Raumplanung eine zentrale Rolle zukommt (Svanda & Zech, 2023, 
S. 530). Das Österreichische Raumentwicklungskonzept (ÖREK) 2030 betont 
die Notwendigkeit transformativer Prozesse auf allen räumlichen Ebenen (Ös-
terreichische Raumordnungskonferenz, 2021, S. 42). Alpenstädte haben das 
Potenzial, als „Motoren der Transformation“ (Chilla et al., 2022b, S. 5) nach-
haltige Impulse für Stadt und Region zu setzen. Neben steigenden Temperatu-
ren zeigen sich im Alpenraum veränderte Niederschlagsmuster, zunehmende 
Naturgefahren, Verlust an Biodiversität sowie Auswirkungen auf Tourismus, 
Landwirtschaft und Wasserkraft (Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz 
und Reaktorsicherheit, 2008, S. 1–2; Kotlarski et al., 2023, S. 65). Klimati-
sche Veränderungen mit direkter Wirkung auf die räumlichen Strukturen von 
Alpenstädten und ihre umgebende Kultur- und Siedlungslandschaft umfassen 
vermehrte pluviale und fluviale Überschwemmungen, Hangrutschungen und 
Hitzewellen, abnehmende Schneetage, Biodiversität und Wasserverfügbar-
keit sowie steigenden Siedlungsdruck durch klimabedingte Migration.

Bestehende Klimapläne und ihre Grenzen

Mit der Intention einen Klimaraumplan zu entwickeln, wurden Klimapläne und 
Klima(bewertungs-)tools für Alpenstädte gesichtet und reflektiert. Besonders 
inspirierend für den Entwurf des Klimaraumplans waren vor allem der Klima-
Konkret-Plan (CCCA – Climate Change Centre Austria, 2020) und die Initiati-
ve Grünes Gallustal (WWF St. Gallen & GSI Architekten AG, 2022).

Die Auswertung der recherchierten Klimapläne und Klimatools für den 
Alpenraum zeigt, dass sie viele Fachbereiche umfassen und dass Raumpla-
nung meist als einer davon zumindest adressiert wird. Bezüglich der Trans-
formation hin zu klimafreundlichen räumlichen Strukturen erweisen sich die 
bisherigen Klimapläne jedoch als unzureichend. Zwar werden Maßnahmen 
mit Raumbezug benannt, doch fehlen meist konkrete räumliche Verortungen. 
Zudem liegt der Fokus überwiegend auf dem Energiesektor, während eine 
umfassende, integrierte Betrachtung weiterer relevanter Bereiche wie Bauen, 
Siedlungsentwicklung, Mobilität oder Betriebsstandorte weitgehend ausbleibt. 
Plandarstellungen sind zwar vorhanden, beschränken sich jedoch fast aus-
schließlich auf die Analyseebene. Insgesamt greifen die Maßnahmen zu kurz, 
und es mangelt an einer klar formulierten, transformativen Vision, die eine 
ganzheitliche und nachhaltige Neuausrichtung der räumlichen Strukturen er-
möglicht.
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Die Bedeutung transformativer Planung

Transformative Planung ist Teil der „Großen Transformation“ hin zu einer 
nachhaltigen Gesellschaft (Held, 2019, S. 35; WBGU – Wissenschaftlicher 
Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen, 2011, S. 5). Sie 
zielt darauf ab, bestehende Strukturen, die nachhaltigem Verhalten im Weg 
stehen, abzubauen („Phasing-out“) und klimafreundliche Alternativen zu för-
dern („Phasing-in“) (ARL, 2021, S. 4).

Da Strukturen – darunter auch räumliche Strukturen – das Verhalten 
beeinflussen, müssen sie so gestaltet werden, dass klimaschonendes Han-
deln ermöglicht wird. Derzeitige räumliche Strukturen erschweren dies, wes-
halb deren Transformation notwendig ist. (Aigner et al., 2023). Aspekte des 
Klimaschutzes und der Klimawandelanpassung sind in der räumlichen Ge-
staltung zu beachten. (Aigner et al., 2023; Svanda & Zech, 2023; Batista et 
al., 2021).

Der Entwurf für den Klimaraumplan soll das Denken in Richtung einer 
Transformation hin zu einer klimaverträglichen Stadt(region) befördern. Der 
Entwurf für die Pilotstadt Lienz zeigt eine Vision für eine klimaverträgliche 
Stadt und dient als Impulsgeber für die Umgestaltung der räumlichen Struk-
turen. Durch Visualisierungen soll der Klimaraumplan die Chancen zur Trans-
formation verständlich machen und dazu motivieren, nachhaltige Veränderun-
gen aktiv umzusetzen.

Klimagerechtigkeit als Argument für ein neues raumplanerisches Instrument

Die Klimakrise trifft nicht alle Menschen und Räume gleich – besonders so-
zial benachteiligte Gruppen und infrastrukturell schwache Gebiete sind häufig 
stärker betroffen. Bestehende Planungsinstrumente greifen diese Unterschie-
de oft nicht ausreichend auf oder bleiben zu allgemein, um gezielte räumliche 
Lösungen zu ermöglichen. Deshalb braucht es ein neues, raumbezogenes 
Instrument: den Klimaraumplan. Dieser kann gezielt dort ansetzen, wo sozia-
le und klimatische Verwundbarkeiten zusammenfallen, indem er Maßnahmen 
konkret verortet, Prioritäten setzt und so zur Verringerung klimabezogener 
Ungleichheiten beiträgt.

Der Klimaraumplan ist kein technisches Tool, sondern ein innovatives 
raumplanerisches Instrument, das über herkömmliche Klimapläne hinaus-
geht. Durch die klare räumliche Verortung und Steuerung von Maßnahmen 
schafft er die Grundlage für gerechte und wirkungsvolle Transformationen im 
urbanen Raum und fördert so die Integration von Klimagerechtigkeit in die 
räumliche Planung.

Ein erstmaliger Entwurf eines Klimaraumplans als neues Stadt- und 
Regionalplanungsinstrument entstand im Rahmen der Diplomarbeit „Hilfe, die 
Alpen glühen! Überlegungen zu einem Klimaraumplan für die Stadt Lienz“ 
(Janesch, 2024). Als Pilotstadt wurde die Stadtregion Lienz in Osttirol aus-
gewählt. Es handelt sich um die Einführung eines neuen Instrumentes und 
somit um eine planerisch-konzeptive Arbeit. Die planerisch-konzeptive Her-
angehensweise geht über eine rein theoretische Herangehensweise und die 
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Analyse bestehender Zustände hinaus und entwickelt auf dieser Grundlage 
räumliche Strategien, Gestaltungsideen oder Handlungskonzepte. Die Er-
kenntnisse der Diplomarbeit werden in diesem Artikel behandelt.

2	  DIE DEFINITION “KLIMARAUMPLAN“

Ein Klimaraumplan verortet geeignete Ziele und Maßnahmen für Klimawan-
delanpassung und Klimaschutz und weist entsprechende räumliche Struktu-
ren, die klimafreundliches Verhalten ermöglichen, auf einem Plan aus. 

Der Klimaraumplan erweist sich dabei als strategisches Instrument, 
das eine integrierte Vision für klimagerechtes Wohnen, Wirtschaften, Bewe-
gen und Leben entwirft. Zentral ist hierbei die Erkenntnis, dass individuelles 
Verhalten maßgeblich durch strukturelle Rahmenbedingungen geprägt wird. 
Räumliche Strukturen definieren, ob und wie klimafreundlich Menschen leben 
und wirtschaften können. Damit wird deutlich: Klimagerechte Raumplanung 
ist eine Frage der Ermöglichung – sie schafft Bedingungen, die ein nach-
haltiges Handeln nicht nur individuell verlangen, sondern kollektiv absichern.

Ein Klimaraumplan adressiert im Gegensatz zu einem Klimaplan nicht 
alle Sektoren. Beispielsweise definiert der Klimaraumplan keine expliziten 
Maßnahmen im Gesundheitssektor, sondern wirkt durch die Festlegungen 
und Gestaltung von Räumen und Nutzungen für den Klimaschutz und die 
Klimawandelanpassung indirekt auf die Gesundheit. Der Klimaraumplan fo-
kussiert auf die räumliche Ebene und auf die räumliche Verortung von Maß-
nahmen. Wichtiger Output einer Klimaraumplanung ist nicht nur der Klima-
raumplan selbst, sondern der Prozess transformativer Planung und deren 
Methodenbausteine, die zum einen das Bewusstsein für klimafreundliche 
Städte und Regionen fördern und zum anderen in die Umsetzung durch Ge-
meinde-, Stadt- und Regionalplanung sowie indirekt durch Sachplanungen 
(z. B. wasserwirtschaftliche Planung) hineinwirken. 

Die Erstellung des Klimaraumplans am Beispiel der Pilotstadt Lienz 
geht von der These aus, dass eine Transformation in Richtung einer klima-
freundlichen Raumstruktur von Stadt und Stadtregion nur dadurch angesto-
ßen werden kann, dass die räumlichen Maßnahmen konkret auf einem Plan 
verortet und damit nachvollziehbar kommunizierbar werden.

3	 DIE HERANGEHENSWEISE UND METHODIK

Der Klimaraumplan ist kein methodisches Verfahren im engeren Sinn, son-
dern ein planerisches Instrument, das sich verschiedener Methoden bedient, 
um räumlich wirksame Strategien für Klimaschutz und Klimawandelanpas-
sung zu entwickeln. Die Arbeit geht somit über rein theoretische oder empi-
risch-analytische Forschung hinaus und ist als planerisch-konzeptive Arbeit 
zu verstehen: Im Zentrum steht die Entwicklung eines räumlichen Entwurfs, 
der konkrete Transformationspotenziale sichtbar macht und damit als strate-
gisch-konzeptioneller Impuls wirkt.
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ABBILDUNG 1	 Vorgehensweise bei der Erstellung des Klimaraumplans und eingesetzte 
Methodik. (Infografik: bearbeitet aus Janesch, 2024, S. 14, CC BY-SA)

Der Klimaraumplan kombiniert unterschiedliche analytische, visuelle und pla-
nerisch-gestalterische Methoden – darunter Schichtenanalysen, kartografi-
sche Überlagerungen, Heatmaps, Fallstudienbetrachtungen und räumliche 
Skizzen. Diese Methoden dienen nicht der rein wissenschaftlichen Erkennt-
nisgewinnung, sondern werden gezielt eingesetzt, um Handlungsbedarfe 
zu identifizieren und räumlich verortete Lösungsansätze zu entwickeln. Die 
planerisch-konzeptive Herangehensweise ist dabei nicht auf Umsetzbarkeit 
im engen technischen Sinn fokussiert, sondern auf die Darstellung möglicher 
Entwicklungsrichtungen im Sinne einer transformativen Vision.

Analyse bestehender Zustände hinaus und entwickelt auf dieser Grundlage 
räumliche Strategien, Gestaltungsideen oder Handlungskonzepte. Die Er-
kenntnisse der Diplomarbeit werden in diesem Artikel behandelt.

2	  DIE DEFINITION “KLIMARAUMPLAN“

Ein Klimaraumplan verortet geeignete Ziele und Maßnahmen für Klimawan-
delanpassung und Klimaschutz und weist entsprechende räumliche Struktu-
ren, die klimafreundliches Verhalten ermöglichen, auf einem Plan aus. 

Der Klimaraumplan erweist sich dabei als strategisches Instrument, 
das eine integrierte Vision für klimagerechtes Wohnen, Wirtschaften, Bewe-
gen und Leben entwirft. Zentral ist hierbei die Erkenntnis, dass individuelles 
Verhalten maßgeblich durch strukturelle Rahmenbedingungen geprägt wird. 
Räumliche Strukturen definieren, ob und wie klimafreundlich Menschen leben 
und wirtschaften können. Damit wird deutlich: Klimagerechte Raumplanung 
ist eine Frage der Ermöglichung – sie schafft Bedingungen, die ein nach-
haltiges Handeln nicht nur individuell verlangen, sondern kollektiv absichern.

Ein Klimaraumplan adressiert im Gegensatz zu einem Klimaplan nicht 
alle Sektoren. Beispielsweise definiert der Klimaraumplan keine expliziten 
Maßnahmen im Gesundheitssektor, sondern wirkt durch die Festlegungen 
und Gestaltung von Räumen und Nutzungen für den Klimaschutz und die 
Klimawandelanpassung indirekt auf die Gesundheit. Der Klimaraumplan fo-
kussiert auf die räumliche Ebene und auf die räumliche Verortung von Maß-
nahmen. Wichtiger Output einer Klimaraumplanung ist nicht nur der Klima-
raumplan selbst, sondern der Prozess transformativer Planung und deren 
Methodenbausteine, die zum einen das Bewusstsein für klimafreundliche 
Städte und Regionen fördern und zum anderen in die Umsetzung durch Ge-
meinde-, Stadt- und Regionalplanung sowie indirekt durch Sachplanungen 
(z. B. wasserwirtschaftliche Planung) hineinwirken. 

Die Erstellung des Klimaraumplans am Beispiel der Pilotstadt Lienz 
geht von der These aus, dass eine Transformation in Richtung einer klima-
freundlichen Raumstruktur von Stadt und Stadtregion nur dadurch angesto-
ßen werden kann, dass die räumlichen Maßnahmen konkret auf einem Plan 
verortet und damit nachvollziehbar kommunizierbar werden.

3	 DIE HERANGEHENSWEISE UND METHODIK

Der Klimaraumplan ist kein methodisches Verfahren im engeren Sinn, son-
dern ein planerisches Instrument, das sich verschiedener Methoden bedient, 
um räumlich wirksame Strategien für Klimaschutz und Klimawandelanpas-
sung zu entwickeln. Die Arbeit geht somit über rein theoretische oder empi-
risch-analytische Forschung hinaus und ist als planerisch-konzeptive Arbeit 
zu verstehen: Im Zentrum steht die Entwicklung eines räumlichen Entwurfs, 
der konkrete Transformationspotenziale sichtbar macht und damit als strate-
gisch-konzeptioneller Impuls wirkt.
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Im Erstellungsprozess war es herausfordernd, das geeignete Methodenset 
für den Klimaraumplan zusammenzustellen. Dabei waren verschiedene Per-
spektiven einzunehmen und zu strukturieren, die durch Begehungen, Bild-
dokumentationen, Literaturrecherche, GIS-Auswertungen, Kartografien und 
Handskizzen gestützt wurden. Bei der Erstellung wurde kein linearer Prozess 
verfolgt, die eingesetzten Methoden griffen ineinander (siehe Abbildung 1). 
Das Hin- und Herspringen zwischen den verschiedenen räumlichen Ebenen 
(Zoom-in und Toom-out) stellte sich als besonders hilfreich heraus. Raum-
bezogene Maßnahmen des Klimaschutzes und der Klimawandelanpassung 
und die räumlichen Planinhalte wurden während des gesamten Prozesses 
gesammelt, zunächst grob skizziert und laufend überarbeitet. So konnten 
neue Erkenntnisse aus der Analyse direkt eingearbeitet werden. Der Analyse- 
und Entwurfsprozess konzentrierte sich bewusst auf technisch-planerische 
Methoden, um deren Validität und den mit der Bearbeitung verbundenen Auf-
wand laufend zu überprüfen. Planerisch-kommunikative Werkzeuge wurden 
vor allem aus dem Grund ausgeklammert, dass ein partizipativer Erstellungs-
prozess bzw. Stakeholder-Prozess für einen Klimaraumplan im Rahmen einer 
Diplomarbeit nicht leistbar war.

Die Bestandteile des Klimaraumplans

In der Diplomarbeit (Janesch, 2024) wurde der technische Erstellungspro-
zess eines Klimaraumplans und seiner Bestandteile am Beispiel einer alpinen 
Pilotstadt (Stadt Lienz) entwickelt und erprobt. Die Bestandteile sollen nun 
vorgestellt werden, um einen Überblick über die Inhalte des Klimaraumplans 
zu geben.

3.1	 Der Klima-Steckbrief

3.1.1	 Die Abgrenzung des Planungsgebietes

Die Stadt Lienz, welche als Pilotstadt ausgewählt wurde, ist die Bezirkshaupt-
stadt des gleichnamigen Bezirks Lienz in Osttirol und liegt an der Mündung 
der Isel in die Drau. In der Pilotstadt kann eine Vielzahl der räumlichen Her-
ausforderungen, die auf Alpenstädte durch die Klimakrise zukommen, bear-
beitet werden. Beispielsweise liegt ein Großteil der Siedlungen der Stadt Li-
enz im Einzugsbereich von größeren Fließgewässern. In diesen Zonen 
braucht es eine Anpassung der Siedlungsstruktur durch die infolge des Klima-
wandels gesteigerte Hochwassergefährdung. Da die Gemeinde Lienz bereits 
in der Vergangenheit durch innovative Ansätze in der Stadt- und Regionalpla-
nung wiederholt eine Vorreiterinnenrolle eingenommen hat und in der Region 
und darüber hinaus gut vernetzt ist, lassen neue Ansätze, wie die „Klimaraum-
planung“ Interesse seitens der Politik, Verwaltung, Unternehmen und Bevöl-
kerung erwarten. Die Relevanz von räumlichen Strukturen für ein klimafreund-
liches Leben wurde bereits im Planungsprozess ISEK4 (Integriertes räumliches 
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Innenstadtentwicklungskonzept für den SÜD ALPEN RAUM), an dem die Au-
tor_innen des vorliegenden Artikels mitgewirkt haben, gewürdigt.       

ABBILDUNG 2	 Abgrenzung des Planungsgebietes. (Infografik: bearbeitet aus Janesch, 
2024, S. 45, CC BY-SA)

Das Betrachtungs- bzw. Planungsgebiet für den Klimaraumplan der Pilotstadt 
Lienz wurde aufgabenbezogen abgegrenzt und folgt nicht administrativen 
Grenzen, sondern der funktionalen Raumstruktur (siehe Abbildung 2). Funk-
tionale Räume können unter anderem nach dem Verhalten der Nutzer_innen 
im Raum abgegrenzt werden (Bächtold, 2010). Im vorliegenden Fall wurde 
das Planungsgebiet dem funktionalen Stadtgefüge entsprechend ausgewählt. 
Diese Abgrenzung ist insbesondere notwendig, weil das zusammenhängen-
de Siedlungsgebiet in Lienz über die Gemeindegrenzen hinausgeht. Somit 
handelt es sich nicht um ein örtliches Konzept (eine Gemeinde betrachtend), 
sondern eine kleinregionale Betrachtung einer Stadtregion (Stadtgemeinde 
sowie mehrere Umlandgemeinden inkludierend).

3.1.2	 Die Analyse relevanter Daten und Größen

Der Klima-Steckbrief beinhaltet neben der Abgrenzung des Planungsgebietes 
zur einfacheren Einordnung der Herausforderungen vor Ort eine Analyse rele-
vanter Daten und Größen. Auf Basis einer gezielten Recherche, Auswertung 
und Aufbereitung erfolgt eine möglichst klare und leicht verständliche Darstel-
lung klimarelevanter Daten. Dazu gehören klimawirksame sozioökonomische 
Zusammenhänge (z.  B. Bevölkerungsentwicklung und Pendler_innenver-
flechtungen) ebenso wie beispielsweise Bodenversiegelung und Treibhaus-
gasemissionen.
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Für die Pilotstadt Lienz wird beispielsweise prognostiziert, dass der Anteil äl-
terer Personen (über 65 Jahren), die besonders von extremen Temperaturen 
und Hitzewellen belastet wären, beträchtlich steigen wird. Derartige Daten 
sind entscheidend, um gezielte Maßnahmen zum Schutz vulnerabler Bevöl-
kerungsgruppen zu entwickeln.

3.2	 Analyse des Handlungsbedarfs für klimafreundliche räumliche 
Strukturen

3.2.1	 Das Fotoessay

Im Fotoessay wird auf Basis von Begehungen und einer Sammlung dabei ent-
standener Fotos und Notizen anhand ausgewählter Fotografien reflektiert 
(siehe Abbildung 3), inwieweit die jeweiligen Räume klimafreundlich gestaltet 
sind. Die Fotografien stehen als Ergänzung zur kartografischen Schichten-
analyse (siehe 4.2.2), um den Raum aus der Alltagssicht von Raumnutzer_in-
nen (Bewohner_innen, Besuchende, Arbeitende etc.) kennenzulernen. In der 
Schichtenanalyse hingegen wurde die Draufsicht abgebildet, die so ähnlich 
von den Hängen und Hausbergen der Stadt aus wahrgenommen wird.

ABBILDUNG 3	 Zauchenbach, Auszug aus dem Fotoessay. (Foto: T. Janesch, aus 
Janesch, 2024, S. 71, CC BY-SA)

Die Fotografien werden im Fotoessay durch einen Text begleitet. Dieser er-
örtert, wie klimafreundlich die jeweiligen räumlichen Elemente und Raumsi-
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tuationen sind und wo Handlungsbedarf besteht. Es werden Fragen aufge-
worfen, die in der Folge im Entwurf des Klimaraumplans beantwortet werden 
sollen (Janesch, 2024, S. 69).

3.2.2	 Die Analyse klimarelevanter räumlicher Strukturen

Für die Analyse der klimarelevanten räumlichen Strukturen wurde die Metho-
de der Schichtenanalyse gewählt. In der Schichtenanalyse werden die rele-
vanten räumlichen Strukturen isoliert voneinander auf eigenen Ebenen (Lay-
ern) betrachtet (siehe Abbildung 4). Dadurch wird die Komplexität des Raumes 
reduziert und es können fokussierte Aussagen für die jeweilige Schicht getä-
tigt werden (Reicher et al., 2011). Zu jeder Karte (Schicht) bewertet ein be-
gleitender Text, wie klimafreundlich die jeweilige räumliche Struktur im Be-
stand ist und welche Fragen im Entwurf des Klimaraumplans zum jeweiligen 
Raum bearbeitet werden sollen. Beispiele für besonders relevante Schichten 
sind Baumdichte, Gewässer und Hochwasserrisiko sowie Bodenversiege-
lung. 

ABBILDUNG 4	 Baumdichte, Stand 2018. Auszüge aus der Schichtenanalyse. (Infogra-
fik: bearbeitet aus Janesch, 2024, S. 54–67, CC BY-SA)

Die Analyse der Baumdichte für die Pilotstadt Lienz zeigte beispielsweise, 
dass die stärkste Baumbedeckung vor allem in den Hanglagen rund um das 
Stadtgebiet zu finden ist, während im Talraum – insbesondere im Bereich des 
bebauten Zentrums – deutliche Defizite bestehen. Für den Entwurf sollte da-
her das Ziel verfolgt werden, das Grünvolumen im Talboden signifikant zu er-
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höhen und zugleich ununterbrochene, ökologisch wirksame Grünverbindun-
gen über den gesamten Talraum hinweg zu schaffen.

3.2.3	 Die Verortung des Anpassungsbedarfs der räumlichen Strukturen

In der Schichtenanalyse besteht die Möglichkeit, mittels Skizzen jene Gebiete 
grob zu verorten, in welchen besonderer Handlungsbedarf besteht (siehe Ab-
bildung 5), wie beispielsweise stark versiegelte Gebiete oder Räume mit ge-
ringer Baumbedeckung. 

ABBILDUNG 5	 Verortung des Anpassungsbedarfs der räumlichen Strukturen. (Infogra-
fik: bearbeitet aus Janesch, 2024, S. 89, CC BY-SA)

Durch das übereinanderlegen der Schichten entstand eine sogenannte Heat-
map, in der sich die Überlagerung mehrerer negativer Merkmale (z. B. hohe 
Versiegelung und geringe Vegetationsdichte) besonders deutlich zeigt. Je 
intensiver die Färbung in der Heatmap, desto größer der identifizierte Trans-
formationsbedarf in den jeweiligen Teilräumen. Diese aggregierte Darstellung 
zeigt auf einen Blick, wo Verbesserungen im Sinne einer klimafreundlichen 
und klimagerechten Raumstruktur besonders wirksam und notwendig wären.
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Die Heatmap zeigt, dass fast im gesamten Planungsgebiet Handlungsbedarf 
besteht, um die räumlichen Strukturen klimafreundlicher zu gestalten. Hoher 
Handlungsbedarf lässt sich an der Peripherie erkennen, vor allem um das 
Betriebs- und Gewerbegebiet und in zersiedelten Rand- und Hanglagen. Aber 
auch die Räume um die übergeordneten Landesstraßen, entlang der Flüsse 
(Drau und Isel) sowie die Innenstadt sind noch nicht klimafreundlich.

3.2.4	 Handlungsanforderungen an den Klimaraumplan

Aus den Erkenntnissen der Analyse des Handlungsbedarfs aus den verschie-
denen Methoden können Handlungsanforderungen für den Klimaraumplan 
des jeweiligen Raumes formuliert werden.

Für die Pilotstadt Lienz wurden folgende Handlungsanforderungen, 
welche der Klimaraumplan bearbeiten sollte, definiert (Janesch, 2024, S. 88):

	- Den Talraum flächendeckend mit einem feinmaschigen Grünnetz 
durchgrünen, welches die großflächigen Grünräume in Hanglage 
miteinander verbindet, insbesondere das Grünvolumen auf land-
wirtschaftlichen Flächen, in Siedlungen, an Gewässern und in Zwi-
schenräumen erhöhen;

	- Die Infrastruktur für klimaschonende Mobilitätsformen ausbauen, 
insbesondere durch Nutzung der durch die Mobilitätswende freige-
wordenen Flächenreserven des motorisierten Individualverkehrs;

	- Die Bevölkerung vor Naturgefahren schützen, insbesondere durch 
Verbesserung des natürlichen Hochwasserschutzes (z. B. Gewäs-
ser renaturieren, lokale Versickerung ermöglichen, Regenwasser-
management) und Kühlung bei Hitzeereignissen;

	- Kurze Wege gewährleisten, insbesondere durch die Auflösung mo-
nofunktionaler räumlicher Strukturen (z. B. Fachmarktagglomera-
tionen) und die Schaffung kompakter Siedlungen;

	- Die vorhandenen Potenziale zur Gewinnung erneuerbarer Ener-
gien nutzen, insbesondere Solar- und Windenergie;

	- Gelände und Exposition ausnutzen, insbesondere ein angenehmes 
Mikroklima;

	- Neugestaltung der Skigebiete, insbesondere durch nachhaltige Al-
ternativen für herkömmlichen Wintersporttourismus;

	- Eine weitere Beanspruchung von Böden und Naturraum stoppen, 
insbesondere durch das Einhalten von Siedlungsgrenzen und die 
Verdichtung der Siedlungen nach innen.

3.3	 Die relevanten planerischen Rahmenbedingungen

Als Basis für das Verständnis der planerischen Rahmenbedingungen erfolg-
te die Analyse von Gesetzen und strategischen Zielsetzungen auf den ver-
schiedenen Ebenen – globale Ebene, EU, Alpenkonvention, Bund, Land Tirol 
– mit Blick auf die potenzielle Relevanz für eine klimafreundliche Raument-
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wicklung. Dieser definierte Handlungsrahmen dient im Entwurfsprozess des 
Klimaraumplans als Argumentarium und Prüfgröße.

Für die Pilotstadt Lienz wurden regionale Planungen und Projekte für 
das Untersuchungsgebiet Lienz konkret auf ihren Beitrag zur Schaffung kli-
mafreundlicher räumlicher Strukturen hin beleuchtet. Beispielsweise kann 
das innerstädtische Mobilitätszentrum der Stadt Lienz genannt werden (siehe 
Abbildung 6), welches klimafreundliches Verhalten fördert. Andererseits sind 
zum Beispiel die Trennungen verträglicher Nutzungen im Flächenwidmungs-
plan bzw. die fehlende Durchmischung der Nutzungen als nicht klimafreund-
lich einzustufen.

ABBILDUNG 6	 Mobilitätszentrum Lienz. (Foto: T. Janesch aus Janesch, 2024, S. 82, 
CC BY-SA)

3.4	 Die Vision eines Klimaraumplans

Die Entwicklung des Klimaraumplans und seiner Bausteine war kein linearer 
Prozess. Es wurde problemorientiert zwischen den unterschiedlichen Ent-
wurfstechniken und den räumlichen (Ziel-)Ebenen gewechselt. Diese Flexi-
bilität erwies sich als zielführend. So erfolgte laufend ein Realitätscheck der 
Überlegungen zu Zielen und Maßnahmen und deren Verortbarkeit. Einzel-
maßnahmen konnten entwickelt werden, ohne das Gesamtbild aus den Au-
gen zu verlieren. Besonders hilfreich für die Erstellung des Entwurfs waren 
zudem die Durchsicht und Kommentierung von Klimaplänen und Klimatools, 
die Stützung mit relevanter Fachliteratur, die Identifikation des generellen 
Handlungsbedarfs zu Klimaschutz- und Klimaanpassung im Alpenraum und 
die Arbeitsweise mit Skizzen, Karten und Luftbildern sowie die Begehungen 
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vor Ort. Die Überlegungen zu einem Klimaraumplan für die Pilotstadt Lienz 
(Janesch, 2024) mündeten in Planentwürfen auf drei Ebenen: 

	- Das (Klima-)Räumliche Leitbild (siehe 4.4.3), übergeordnete räum-
lich-strategische Klimaziele, Maßstab 1:50.000 und größer;

	- Den Plan der klimafreundlichen räumlichen Strukturen (der Klima-
raumplan im engeren Sinn, siehe 4.4.4), lokale und kleinregionale 
räumliche Klimaziele, Maßstabsebene Örtliches Raumordnungs-
konzept ca. 1:5.000 / 1: 10.000 bzw. Regionalplan für Kleinregio-
nen, 1:25.000;

	- Die Zukunftsbilder (siehe 4.4.5), Visualisierung von kleinräumiger 
Umsetzung der Klimaziele (Quartier, Straßenraum), skizzenhafte 
Schrägansichten, Maßstabsebene Bebauungsplan bzw. Gestal-
tungsplan. 

	- Den textlichen Rahmen und Erläuterung zu den Plandarstellungen 
bilden:

	- Die Leitgedanken (siehe 4.4.1) und Ziele für einen Klimaraumplan 
(siehe 4.4.2);

	- Die Maßnahmen (siehe 4.4.6) ausgeführt als raumbezogener Maß-
nahmenkatalog.

3.4.1	 Die Leitgedanken

Für den Klimaraumplan wird vom Leitgedanken ausgegangen, dass geeigne-
te Veränderungen in der räumlichen Struktur auch zu klimaschonenden Ver-
haltensweisen führen. Raumstrukturen, die zu klimaschädlichem Verhalten 
führen, würden somit obsolet (z. B. die heute überdimensionierten Parkplät-
ze). Es geht um die Frage, wie man die freigelegten Raumpotenziale nutzt, 
um klimafreundliche räumliche Strukturen zu schaffen, beispielsweise durch 
eine klimafreundliche Ausgestaltung (z.  B. Entsiegelung und starke Durch-
grünung im Siedlungsgebiet).

3.4.2	 Die Ziele

Für den Entwurf des Klimaraumplans für die Pilotstadt Lienz wurden folgende 
Ziele formuliert (siehe Abbildung 7):

ABBILDUNG 7	 Die sechs Ziele des Klimaraumplans. (Infografik: bearbeitet aus 
Janesch, 2024, S. 117, CC BY-SA)
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Ähnliche Ziele finden sich unter anderem bereits in den Zielkatalogen der 
Raumordnung (Raumordnungsgesetz, Raumordnungsprogramme), der Kli-
maraumplan setzt jedoch auf eine klare Priorisierung. 

3.4.3	 Das Räumliche Leitbild

Das Räumliche Leitbild gibt die Flugebene und die Eingriffstiefe des Entwurfs 
vor. Ausgeführt als schematischer Plan umfasst das räumliche Leitbild eine 
grobe Verortung der wichtigsten räumlichen Maßnahmen, die zur Schaffung 
klimafreundlicher Strukturen beitragen sollen (siehe Abbildung 8). 
Für die Pilotstadt Lienz gehören dazu:

	- Verbesserungen im Grünraumnetz (z. B. Biodiversitätskorridore [1]),
	- Natürlicher Hochwasserschutz (z. B. Renaturierung des Augebietes 

[3]),
	- Klimafreundliche Siedlungsentwicklung (z. B. Verdichtung nach in-

nen und Anhebung des Grünvolumens in Siedlungen [7]),
	- Förderung klimafreundlicher Mobilität (z. B. Schaffung von Korrido-

ren der nachhaltigen Mobilität [9]),
	- Transformation der Skigebiete in nachhaltige Tourismuszonen [6].

ABBILDUNG 8	 Schematischer Plan zum räumlichen Leitbild. (Infografik: bearbeitet aus 
Janesch, 2024, S. 119, CC BY-SA)
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3.4.4	 Der Plan der klimafreundlichen räumlichen Strukturen 

In einer detaillierten räumlichen Darstellung werden teils grundstücksgenau, 
teils zonengenau die Maßnahmen für klimafreundliche räumliche Strukturen 
verortet (siehe Abbildung 9) und ergänzend textlich erläutert. 

Beispielhaft seien hier für die Pilotstadt Lienz stark durchgrünte Nach-
verdichtungsgebiete, Mobilitäshubs, Grünbrücken, Heckenstreifen oder Flä-
chen für Agrar-Photovoltaik genannt.

ABBILDUNG 9	 Plan der klimafreundlichen räumlichen Strukturen Stadt Lienz mit Zoom-
in. (Infografik: bearbeitet aus Janesch, 2024, S. 122–123, CC BY-SA)
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3.4.5	 Die Zukunftsbilder

Zukunftsbilder sollen beispielhaft an sechs ausgewählten Orten einen Blick in 
eine Zukunft ermöglichen, in welcher die Transformation zu einer klimafreund-
lichen Alpenstadt gelungen ist. Für jedes Zukunftsbild wird eine Visualisierung 
mittels Handskizze erstellt, um die Transformation des Ortes zu verbildlichen 
(siehe Abbildung 10). Die Visualisierungen zeigen dabei den gleichen Aus-
schnitt wie das gegenübergestellte Bestandsfoto. Ein begleitender Text erläu-
tert zusätzlich, wie der Ort durch die Transformation in Zukunft erlebt werden 
könnte. Ziel der Darstellungsweise ist es, die Vorteile der Maßnahmen durch 
die Verbildlichung leicht verständlich zu machen. 

Ein konkretes Beispiel für die Pilotstadt Lienz ist das Konzept eines 
„Grünen Industriegebiets“, das eine nachhaltige und umweltfreundliche Ge-
staltung von Gewerbe- und Industrieflächen anstrebt. Weitere Zukunftsbilder 
wurden für die Uferzone, den Siedlungsrand, Wohnsiedlungen, die Altstadt 
und ein Versorgungszentrum erstellt.

ABBILDUNG 10	 Zukunftsbild Grünes Industriegebiet; Auszüge der Zukunftsbilder. (Info-
grafik: bearbeitet aus Janesch, 2024, S. 136–141, CC BY-SA)

3.4.6	 Raumplanerische Maßnahmen hin zur klimafreundlichen Alpenstadt

Die Maßnahmen des Klimaraumplans zielen auf verschiedene räumliche 
Ebenen ab. Für jede Maßnahme wird dargestellt, wie sehr sie zur Erreichung 
des jeweiligen Zieles (siehe 4.4.2) beiträgt (siehe Abbildung 11). Diese Be-
wertung erfolgt mittels Netzdiagramm. Diese Darstellungsform wurde von der 
Urban Heat Island Strategie Wien (MA 22, 2015, S. 23) inspiriert.
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Für die Pilotstadt Lienz wurde eine Auswahl an 60 Maßnahmen erstellt, wel-
che in Themenbereiche gegliedert sind. Eine Maßnahme zum Regenwasser-
management wäre beispielsweise der Einsatz wasserdurchlässiger Beläge 
im öffentlichen Raum. In der regionalen Perspektive könnte zum Beispiel die 
Errichtung von Windparks in ehemaligen Skigebieten zu einer klimafreundli-
chen Stadtregion beitragen.

ABBILDUNG 11	 Auszüge aus der Maßnahmentabelle. (Infografik: bearbeitet aus 
Janesch, 2024, S. 144–149, CC BY-SA)

3.4.7	 Die Wirkung des Klimaraumplans

Um die Wirkung der im Klimaraumplan vorgeschlagenen Maßnahmen zu 
überprüfen, werden ausgewählte Schichten zu verschiedenen Themenberei-
chen in der Bestands- und Planungssituation gegenübergestellt und kom-
mentiert.

ABBILDUNG 12	 Gegenüberstellung der stark begrünten Flächen in Bestand und Pla-
nung; Auszüge aus der Wirkungsanalyse. (Infografik: bearbeitet aus Janesch, 2024, S. 152–
153, CC BY-SA)

Für die Pilotstadt Lienz zeigt die Gegenüberstellung beispielsweise, dass die 
stark begrünten Flächen im Betrachtungsraum von einem Drittel hin zur Hälfte 
der Gesamtfläche gesteigert werden konnten (siehe Abbildung 12). Die Er-
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höhung des Grünvolumens führt zu einer Verbesserung im Mikro- und Meso-
klima, im Wasserhaushalt und in der Biodiversität (u. a. durch die Herstellung 
von Grünkorridoren über den Talraum hinweg). Außerdem führt sie zu einer 
Steigerung der Lebensqualität, beispielsweise durch eine bessere Luft- und 
Aufenthaltsqualität und den Erholungswert eines vielfältigen, naturnäheren 
Landschaftsbildes.

4	 LESSONS LEARNT AUS DEM ENTWURF EINES 
KLIMARAUMPLANS – EINE AUSWAHL

4.1	 Eine klimawirksame Raum- und Stadtplanung braucht Plan-
darstellungen

Während herkömmliche Klimapläne verschiedene Fachmaterien meist ohne 
konkreten Raumbezug adressieren (z.  B. im Bereich Forstwirtschaft die 
Baumartenzusammensetzung, im Bereich Gesundheit die Vulnerabilität ver-
schiedener Bevölkerungsgruppen) und herkömmliche Raumpläne Klima-
schutz- und Klimawandelanpassung wenig explizit machen (unter anderem 
durch die fehlende Verortung), fokussiert der hier vorgestellte Klimaraumplan 
auf die Verortung klimafreundlicher räumlicher Strukturen für ein bestimmtes 
Gebiet. 

Standards für die Erfassung klimafreundlicher Raumstrukturen

Die Verortung von bestehenden klimafreundlichen Strukturen – mit dem Ziel 
diese zu erhalten bzw. zu verbessern – und von neuen Strukturen, die beste-
hende Defizite und klimaschädigende Situationen ausgleichen bzw. ersetzen 
sollen, ist herausfordernd – insbesondere in den in der Raumplanung üb-
lichen Planmaßstäben (Flächenwidmungsplan 1:5.000 – grundstücksgenau, 
Örtliches Raumordnungskonzept 1:5.000 bzw. 1:10.000 – Grundstücke gene-
ralisiert, Regionalplan 1:25.000 bzw. 1:50.000 – als Zonen und schematisiert). 
Die Landesinformationssystemen (hier für Tirol im Tiroler Rauminformations-
system TIRIS erprobt) und weitere im Geoinformationssystem (GIS) einspiel-
bare Datenbestände auf Basis von Satellitenaufnahmen (online verfügbar 
beispielsweise über die Europäische Umweltagentur) bieten mittlerweile eine 
Fülle von klimarelevanten Informationen auch für die lokale Maßstäblichkeit. 
Dennoch bringen das Auffinden und die Auswahl geeigneter GIS-Grundlagen 
erheblichen Aufwand mit sich. In der vorliegenden Arbeit (Janesch, 2024) wird 
ein Datenset vorgeschlagen, das für unterschiedliche Alpenregionen verfüg-
bar ist und als Standard weiterentwickelt werden könnte.
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Raumbezogene Daten und Raumkenntnis

Eine gute Raumkenntnis der Bearbeiter_innen ist unumgänglich. Begehun-
gen, Mappings und Fotodokumentationen vor Ort müssen die über das GIS-
System gewonnen Informationen ergänzen und stichprobenartig verifizieren. 
So entsteht im Wechselspiel der Arbeit vor Ort und am Computer die Ent-
wurfsbasis für die Plandarstellung heutiger und künftiger klimafreundlicher 
Strukturen. Eine qualitative Weiterentwicklung könnte die Einbindung von Re-
gionskenner_innen – Bürger_innen und Unternehmen vor Ort – im Sinne von 
Citizen Science sein, um die erkannten klimafreundlichen Strukturen durch 
Alltagserfahrung zu ergänzen und zu überprüfen.

Topografisch präzise und generalisiert

Das Leitbild und der Plan klimafreundlicher Strukturen sind schematisch-struk-
turelle Darstellungen einer möglichen räumlichen Zukunft des Planungsge-
biets. Die Inhalte sind lagegenau erfasst bzw. konzipiert, jedoch generalisiert 
(z.  B. Biodiversitätskorridore, Mobilitätsnetz) und nicht flächenscharf (z.  B. 
Flächen für erneuerbare Energien) dargestellt. Die gewählte Darstellungswei-
se passt mit den (rechtlich definierten) Darstellungen des Örtlichen Raumord-
nungskonzeptes bzw. Regionalplänen, die mehrere Gemeinden (Kleinregio-
nen) umfassen, zusammen, sodass sie jedenfalls als fachliche Grundlage für 
die örtliche und überörtliche Raumplanung Verwendung finden kann. 

Plandarstellungen als Kommunikationsgrundlage 

In der Bearbeitung zeigte sich deutlich, wie wichtig die Verortung von klima-
freundlichen Maßnahmen in einem Plan ist. Nur so wird Klimaraumplanung 
griffig und nachvollziehbar. Wird in bisherigen Klimaplänen beispielsweise die 
Verbesserung im Grünraumnetz nur textlich genannt, werden im Klimaraum-
plan konkrete Maßnahmen (beispielsweise Biodiversitätskorridore) räumlich 
konkret verortet. Die Pläne helfen dabei, die Potenziale für erforderliche Maß-
nahmen für einen bestimmten Raum zu kommunizieren und den politischen 
Aushandlungsprozess thematisch zu strukturieren, ohne die integrative Be-
trachtungsebene – den Blick aufs Ganze – zu verlieren. Gerade diese Ar-
gumentationslinie könnte aber auch gegenteilig diskutiert werden. Durch die 
räumliche Verortung der Maßnahmen im Klimaraumplan werden die Planun-
gen konkret, was konfliktscheue und wenig gestaltungsfreudige potenzielle 
Auftraggeber_innen abschrecken könnte. Eine Vermutung ist, dass unter 
anderem deshalb die Maßnahmen in bisherigen Klimaplänen nicht verortet 
wurden.
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Zukunftsbilder mit Atmosphäre statt Zeigefinger

Als wesentlich für die Kommunikation des Klimaraumplans erweisen sich die 
Visualisierungen künftig möglicher klimafreundlicher Umgestaltungen bei-
spielsweise von Straßenräumen, Stadtquartieren und Gewässern durch Zu-
kunftsbilder (siehe Kapitel 4.4.5). Beispielsweise wird für die Pilotstadt Lienz 
anhand einer Handskizze im vorher-nachher Vergleich gezeigt, wie sich ein 
begradigter Bachlauf hin zu einem Raum mit hoher Biodiversität sowie für 
Menschen zugänglichen kühlen Ort unter Beachtung des Hochwasserschut-
zes entwickeln kann. Die Zukunftsbilder stehen direkt im Zusammenhang 
mit dem Maßnahmenkatalog und veranschaulichen sachlich, aber auch at-
mosphärisch, wie eine klimafreundliche Stadt und Region aussehen könnte. 
Die Zukunftsbilder sind nicht als finale, normative Planungen anzusehen, viel-
mehr zeigen sie mögliche Zukunftsszenarien auf. Sie sind Diskussionsgrund-
lage und Anregung und nicht planerische Vorgabe (mit dem Zeigefinger). 

Klimaraumplanung endet nicht an Gemeindegrenzen

Das „Experiment“ Klimaraumplan für Lienz bestätigt, dass Klimaraumplanung 
nicht in administrativen Grenzen denken soll, sondern in funktionalen Räu-
men, die entsprechend den Aufgaben Klimaschutz und Klimawandelanpas-
sung definiert werden. Die Fallstudie anhand der Pilotstadt Lienz betrach-
tete das funktionale Stadtgefüge und reichte damit über Gemeindegrenzen 
hinaus. Nur so konnten wesentliche klimaräumliche Zusammenhänge (Bio-
diversität, Kühle, Gewässer, Siedlungs- und Gewerbegebiete) angemessene 
Berücksichtigung finden. In einem realen Planungsprozess wäre daher eine 
interkommunale bzw. kleinregionale Betrachtung erforderlich, beispielsweise 
auf der Ebene Planungsverband. Zusätzlich sollten auch die weiteren räum-
lichen Ebenen (Quartiersebene, Talschaften, etc.) ergänzend bearbeitet wer-
den, um wirksame Maßnahmen auf allen Ebenen umsetzen zu können (z. B. 
Biodiversitätskorridore über den gesamten Alpenraum betrachtet).

4.2	 Von der Idee des Klimaraumplans zum raumplanerischen Instrument

Noch ist unklar, wie die Grundlagen, Ziele und Maßnahmen eines Klimaraum-
plans konsequent und transparent in der Raumplanung verankert werden 
könnten. Im Folgenden werden einige der diskutierten Möglichkeiten kom-
mentiert.

Fach-/Sachkonzept Klimaraumplan

Denkbar wäre es, den Klimaraumplan als Fachkonzept bzw. Sachplanung 
auf unterschiedlichen räumlichen Planungsebenen zu sehen. Durch den Be-
schluss bzw. die Kenntnisnahme durch das zuständige politische Planungs-
gremium erhält der Klimaraumplan damit Berücksichtigungspflicht bei der 
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Erstellung von örtlichen bzw. überörtlichen Raumplänen (Sach- und Regio-
nalprogramme, Stadtentwicklungskonzept, Örtliches Raumordnungskonzept, 
Flächenwidmungs- und Bebauungsplan).

Der Beitrag des Klimaraumplans zur Bestandsanalyse in der Örtlichen 
Raumplanung und als Input für die Festlegungen im Örtlichen 
Raumordnungskonzept

In den Raumordnungsgesetzen sind die (Mindest-)Inhalte der Bestandsauf-
nahme für Entwicklungskonzepte auf örtlicher Ebene definiert (im Bundesland 
Tirol: Örtliches Raumordnungskonzept). Ein Klimaraumplan oder Elemente 
desselben könnten als Teil der Bestandsaufnahme gelten. Dazu müsste eine 
Anpassung in den Raumordnungs- bzw. Raumplanungsgesetzen der Länder 
(für das Bundesland Tirol: Tiroler Raumordnungsgesetz (TROG, 2022), § 28 
Bestandsaufnahme) erfolgen. Das Örtliche Raumordnungskonzept hat Fest-
legungen über die geordnete räumliche Entwicklung der Gemeinde im Sinne 
der Ziele der örtlichen Raumordnung zu treffen (TROG 2022, § 31). Sowohl 
Wortlaut als auch Plandarstellung(en) des Örtlichen Raumordnungskonzepts 
könnten Inhalte des Klimaraumplans aufnehmen.

Angesichts der bescheidenen Budgets für die Örtliche Raumplanung 
und ihre Planungsinstrumente und des doch beträchtlichen Aufwandes für die 
Erarbeitung eines Klimaraumplans, erscheint eine verpflichtende Erstellung 
eines solchen jedoch derzeit eher unrealistisch.

Zusätzlich wäre eine Ergänzung von Planzeichen als Ermöglichung 
von klimafreundlichen Festlegungen im Örtlichen Entwicklungskonzept denk-
bar. Dazu müssten die Planzeichenverordnungen der Länder überarbeitet 
werden. Beispiele für Planzeichen wären Biodiversitätskorridore oder Kaltluft-
schneisen. Dadurch würden die in der Bestandsaufnahme erkannten Potenzi-
ale durch die Festlegungen im Entwicklungsplan des Örtlichen Entwicklungs-
konzeptes rechtlich bindend werden.

Neue Widmungskategorien für eine klimafreundliche 
Flächenwidmungsplanung und für klimafreundliche Vorgaben in der 
Bebauungsplanung

Die Widmungskategorien im Flächenwidmungsplan und die Gestaltungs-
vorschriften im Bebauungsplan sollten überarbeitet und durch neue klima-
freundliche Bestimmungen ergänzt werden. Solche Festlegungen könnten 
beispielsweise Klimatransformationsgebiete, Kaltluftentstehungsgebiete und 
-schneisen, Entsiegelungsflächen, Flächen des natürlichen Hochwasser-
schutzes oder Flächen für den Biotopverbund bzw. die Grünraumvernetzung 
sein.
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Klimaraumplanung in der integrierten Entwicklungsplanung

Eine besondere Chance im Sinne der Klimaraumplanung bietet das in Öster-
reich neue Instrument „Integriertes Stadtentwicklungskonzept (ISEK)“ im Zu-
sammenhang mit der Baukulturförderung des Bundes. 

Die Frage nach einer geeigneten Eingliederung eines Klimaraumplans 
in den bestehenden rechtlichen und instrumentellen Rahmen könnte in weite-
ren Forschungen bzw. Stakeholderprozessen bearbeitet werden.

4.3	 Beitrag des Klimaraumplans zur Klimagerechtigkeit in Alpenstädten

Die Auseinandersetzung mit dem Konzept der Klimagerechtigkeit hat gezeigt, 
dass Klimaschutz nicht isoliert betrachtet werden kann, sondern stets in so-
zialen, räumlichen und politischen Kontexten verankert ist. Klimagerechtigkeit 
zielt unter anderem darauf ab, dass die Lasten und Folgen des Klimawandels 
ebenso wie die Chancen auf Schutz und Anpassung fair verteilt werden – glo-
bal, national und lokal.
Ein zentrales Ergebnis: Die Auswirkungen des Klimawandels treffen nicht alle 
Menschen gleich. Besonders vulnerable Gruppen – etwa ältere Personen 
(z. B. durch Hitzewellen), sozial benachteiligte Haushalte oder Geflüchtete 
– sind häufig stärker betroffen, verfügen aber gleichzeitig über weniger Res-
sourcen zur Anpassung. Auch im Alpenraum offenbart sich eine doppelte Be-
troffenheit: Die Region ist einerseits Mitverursacher durch emissionsintensi-
ves Wirtschaften und Mobilität, andererseits besonders exponiert gegenüber 
klimatischen Veränderungen durch den raschen Temperaturanstieg im Ver-
gleich zu anderen Regionen. Daraus ergibt sich eine doppelte Verantwortung 
– zur Emissionsminderung wie auch zur gerechten Anpassung.

Der Klimaraumplan erweist sich dabei als strategisch bedeutsames 
Instrument, welches eine integrierte Vision für klimaverträgliches Wohnen, 
Wirtschaften, Bewegen und Leben entwirft. Zentral ist hierbei die Erkenntnis, 
dass individuelles Verhalten maßgeblich durch strukturelle Rahmenbedingun-
gen geprägt wird. Rechtliche Vorgaben, räumliche Standards und Infrastruk-
turen definieren, ob und wie klimafreundlich Menschen leben und wirtschaften 
können. Damit wird deutlich: Klimagerechte Raumplanung ist eine Frage der 
Ermöglichung – sie schafft Bedingungen, die ein nachhaltiges Handeln nicht 
nur individuell verlangen, sondern kollektiv absichern.

Der Klimaraumplan ist kein technisches Tool, sondern ein innovatives 
raumplanerisches Instrument, das über herkömmliche Klimapläne hinaus-
geht. Durch die klare räumliche Verortung und Steuerung von Maßnahmen 
schafft er die Grundlage für gerechte und wirkungsvolle Transformationen im 
urbanen Raum und fördert so die Integration von Klimagerechtigkeit in die 
räumliche Planung. Damit bietet er eine greifbare Lösung und spricht all jene 
an, die nach Orientierung und einem klaren Plan für die Zukunft suchen. Zu-
gleich leistet ein Klimaraumplan einen wichtigen Beitrag zum Verständnis von 
Klimagerechtigkeit, indem er aufzeigt, welche Gruppen, Räume und Nutzun-
gen besonders von der Klimakrise betroffen sind – und wie durch gezielte 
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Maßnahmen faire und wirksame Transformationen geschaffen werden kön-
nen.

Ein zentrales Beispiel für die Verknüpfung von Klimaraumplan und Kli-
magerechtigkeit ist die Hitzebelastung in Alpenstädten. Diese trifft vulnerable 
Gruppen – insbesondere ältere Menschen – besonders stark. Der demografi-
sche Wandel verschärft die Problematik zusätzlich. Der Klimaraumplan ad-
ressiert dies, indem er kühlungswirksame Maßnahmen wie Begrünung oder 
Wasserelemente in der gesamten Stadt verortet und damit sicherstellt, dass 
alle Stadtteile gleichermaßen profitieren. Dies wirkt der sozialen Ungleich-
heit entgegen, da derzeit Wohngebiete mit überdurchschnittlichem Einkom-
mensniveau (z. B. Villenviertel) häufig deutlich besser durchgrünt sind. Somit 
unterstützt der Klimaraumplan klimaangepasstes Wohnen für alle Bevölke-
rungsgruppen und verhindert, dass entsprechende Maßnahmen primär sozio-
ökonomisch privilegierten Haushalten zugutekommen.

Auch im Bereich Mobilität zeigt sich das Potenzial des Klimaraum-
plans für Klimagerechtigkeit durch die Umsetzung der Mobilitätswende: Die 
Einführung eines feinmaschigen Netzes des öffentlichen Verkehrs (Phasing-
in von klimafreundlichen Raumstrukturen) gewährleistet eine gleichberech-
tigte Erschließung aller Stadtquartiere. Parallel dazu werden Strukturen des 
motorisierten Individualverkehrs schrittweise zurückgebaut (Phasing-out von 
klimaschädlichen Raumstrukturen), um Flächen gerechter zu verteilen. Dies 
wirkt dem überproportionalen Raumverbrauch und der vorwiegend von ein-
kommensstärkeren Bevölkerungsgruppen getragenen Nutzung ressourcen-
intensiver und klimaschädlicher Verkehrsmittel (z. B. SUVs) entgegen.

Im vorliegenden Fall erfolgte die Erarbeitung des Klimaraumplans 
ohne direkte Beteiligung der Bevölkerung. Um die Klimagerechtigkeit künftig 
zu stärken, sollten partizipative Verfahren integraler Bestandteil des Klima-
raumplans sein. Besonderes Augenmerk sollte darauf liegen, allen Bevöl-
kerungsgruppen gleichwertige Mitsprache zu ermöglichen und den Einfluss 
wirtschaftlicher oder politischer Eliten, die von klimaschädlichen Strukturen 
profitieren, zu begrenzen. Die Planung sollte dabei nicht dem Überkonsum 
dienen, sondern sich an den Erfordernissen des Klimawandels und der Klima-
gerechtigkeit orientieren.

Abschließend lässt sich feststellen, dass der Beitrag des Klimaraum-
plans zur Klimagerechtigkeit weiter erforscht werden sollte. Darauf aufbau-
end sollten Anpassungen des Instruments vorgenommen werden, um dessen 
Wirksamkeit in Bezug auf die Aspekte der Klimagerechtigkeit weiter zu er-
höhen.

5	 VISION UND WIRKLICHKEIT

Obwohl wir die Auswirkungen des Klimawandels bereits kennen und wissen, 
dass Maßnahmen dringend erforderlich sind, fehlt es oft an einer klaren Vor-
stellung davon, wie diese aussehen sollen und was sie für unseren Lebens-
alltag und die Wirtschaft bedeuten. Viele Menschen erkennen zwar die Not-
wendigkeit von Klimaschutzmaßnahmen, aber es fehlt eine Vision, die zeigt, 
wohin die Entwicklung gehen könnte. Genau hier setzt die vorliegende Dip-
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lomarbeit an: Sie schließt eine Lücke, indem sie eine räumliche Verortung 
von Klimaschutzmaßnahmen vornimmt und zeigt, wie klimafreundliche Städte 
konkret gestaltet werden können. Damit bietet sie eine greifbare Lösung und 
spricht all jene an, die nach Orientierung und einem klaren Plan für die Zu-
kunft suchen.

Im Klimaraumplan für die Pilotstadt Lienz – dessen Idee im Rahmen 
einer Diplomarbeit geboren und umgesetzt wurde und daher unabhängig von 
politischen Vorgaben oder dem Pflichtenheft eines Planungsauftrags freies 
Visionieren auf fachlicher Grundlage ermöglichte, werden die räumlichen 
Strukturen der Stadt Lienz zum Teil radikal neu gedacht. Beispielsweise gibt 
es im Entwurf des Klimaraumplans keine heute üblichen Fachmarktzentren 
mehr und Teile der Aulandschaft an der Drau werden durch den Rückbau 
von Siedlungen renaturiert. Dies wirft die (ethische) Frage auf, wie weit die 
Eingriffe durch Stadt- und Regionalplanung im Kontext der Klimakrise gehen 
dürfen. Die Eingriffstiefe im vorliegenden Entwurf stützt sich auf die Argumen-
tation, dass der Überkonsum im Sinne der Beachtung planetarer Grenzen aus 
Verantwortung gegenüber zukünftigen Generationen eingeschränkt werden 
muss. Dies bezieht sich auch auf jene räumlichen Strukturen, die klimaschäd-
liches Verhalten auslösen bzw. fördern (Aigner et al., 2023; Svanda & Zech, 
2023).

Im Zuge einer weiterführenden realen Testplanung sollten ein partizi-
pativer und Stakeholder-orientierter Ansatz erprobt und dabei die bereits vor-
liegenden Methoden getestet sowie gegebenenfalls angepasst werden. Dies 
sollte idealerweise in mehreren Alpenstädten geschehen, insbesondere in 
unterschiedlichen Regionen und Alpenländern. Ein besonderes Augenmerk 
sollte dabei darauf liegen, dass die Maßnahmen nicht verwässert werden, 
sondern tatsächlich wirkungsvoll bleiben. Gleichzeitig gilt es zu überlegen, 
wie der Übergang von der Planung zur Umsetzung bestmöglich gestaltet wer-
den kann und wie der Umsetzungsprozess langfristig und nachhaltig begleitet 
wird.

Seit ihrer Publikation im Juni 2024 erhielt die im vorliegenden Beitrag 
diskutierte Diplomarbeit in einem Workshop für den Alpinen Klimabeirat der 
Alpenkonvention unter Fachleuten bereits besondere Aufmerksamkeit. Wei-
ters wurde die Diplomarbeit mit dem Forschungspreis der Bundessektion 
Zivilingenieur_innen 2024 (Themenbereich Raumplanung, Landschaftsarchi-
tektur und Geographie) sowie mit einer Nominierung für den Rudolf-Wurzer-
Preis für Raumplanung 2024 ausgezeichnet. Diese Resonanz verdeutlicht, 
dass der Klimaraumplan ein relevantes und notwendiges Instrument für eine 
der drängendsten Fragen der Zukunft darstellt: Wie können wir unseren (alpi-
nen) Raum klimafreundlich gestalten? Noch ausständig ist der Schritt in Poli-
tik, Öffentlichkeit und Planungspraxis. Aufbauend auf den Erfahrungen mit 
dem Klimaraumplan Lienz sollte ein Leitfaden für Klimaraumpläne, spezifisch 
für Alpenstädte und -regionen entwickelt werden, d. h. für jene Gebiete, wo 
die Auswirkungen des Klimawandels bereits heute deutlich spürbar sind und 
deren gravierende Verstärkung prognostiziert wird. 
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MIT SIEBEN SÄULEN ZU 
GEMEINWOHL UND MEHR 
KLIMAGERECHTIGKEIT – EIN 
ZUKUNFTSFITTES STEUERUNGS- 
UND EVALUIERUNGSSYSTEM FÜR 
DIE STADTERNEUERUNG 

Gesa Witthöft, Dominik Hölzl

Zusammenfassung
Ganz im Sinne der Ausgestaltung auch der Just Transition, also einer „gerechte[n] Transforma-
tion der Wirtschaft und Gesellschaft hin zur Klimaneutralität“ (Dumke et al., 2024, S. 1) muss im 
Handlungsfeld der Stadterneuerung auf die Herausforderungen des Klimawandels eingegangen 
werden. Im Rahmen des FFG-geförderten Projektes Pocket Mannerhatten wurde entsprechend 
ein innovativer Ansatz für die Neugestaltung des Instrumentariums für die Wiener Stadterneue-
rung entwickelt, das es ermöglicht, das Setting der Stadterneuerung entsprechend zu reformie-
ren.
Im Sinne der Just Transformation sieht er vor, dass Erneuerungsvorhaben nur dann gefördert 
werden, wenn sie a) grundsätzlich liegenschaftsübergreifend konzipiert sind, b) dezidiert Nach-
haltigkeitskriterien entsprechen und ebenso dezidiert c) einen Gemeinwohl-Impact aufweisen, 
der über das unmittelbare Bauvorhaben hinauswirkt.
Im Beitrag werden der Ansatz und seine Grundlagen dargestellt, und es wird argumentiert, wie 
die Öffentliche Hand mit Hilfe dieses Instrumentes ihre Steuerungsmacht für die sozial-ökologi-
sche Transformation intensivieren kann.   

Stichwörter
Just Transition, liegenschaftsübergreifende Stadterneuerung, Gemeinwohl, Gerechtigkeit, Ge-
meinwohlorientierung, Steuerung der Stadterneuerung

1	 HERAUSFORDERUNGEN UND INNOVATIONSERFORDERNISSE 
IN DER STADTERNEUERUNG

Klima- und Umweltdaten belegen eindeutig, dass vor allem in den Indust-
rienationen des globalen Nordens eine ökologische Transformation der we-
sentlichen Felder städtischer Strukturen unabdingbar ist. Dies betrifft mit rund 
30 % des Gesamt-CO2-Ausstoßes in hohem Maß die Herstellung von neu-
en Gebäuden und den Betrieb des Gebäudebestands (siehe insbes. IPCC, 
2023). Insbesondere durch die Implementierung konsequent ressourcen- und 
bestandsschonender Strategien, kann der Eintrag deutlich gemindert werden.

Der Bestand ist die genuine Zielebene der Stadterneuerung. Als Stadt-
erneuerung werden „(…) sämtliche Eingriffe in den städtischen Bestand be-

https://doi.org/10.34727/2025/isbn.978-3-85448-086-0_5 
Dieser Beitrag ist unter CC BY-SA 4.0 lizenziert. Informationen zur Lizenz unter: 
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zeichnet, die über die kontinuierliche Instandhaltung von Gebäuden und Frei-
flächen durch ihre Eigentümer hinausgehen“ (Altrock, 2018, S. 2441). Die 
Eigentümer_innen haben in der Regel ein grundlegendes Interesse an der 
Instandhaltung, dies zumeist unabhängig von ihren spezifischen Verwer-
tungsinteressen und Handlungsmöglichkeiten (Witthöft & Hölzl, 2022). Da-
rüberhinausgehende Fragen der Modernisierung im Sinne der Anpassung 
des Bestandes an den Klimawandel wie andere, auch gemeinwohlorientierte, 
Maßnahmen sind insbesondere bei Einzeleigentümer_innen nicht immer vor-
rangig im Fokus der Zielsetzungen für ihre Gebäude. Deutlich wird in der Re-
flexion der Genese der Wiener Stadterneuerung, dass öffentliche oder auch 
gemeinnützige Wohnbauträger_innen in der Geschichte der Stadterneuerung 
vielfach eine Vorbildfunktion innehatten oder einnehmen mussten (siehe die 
Beiträge in Kirsch-Soriano da Silva et al., 2025, dort insbes. die Zeitzeug_
innenberichte). Die öffentliche Hand hat im Feld der Stadterneuerung also 
Anstoß- wie auch Steuerungsmöglichkeiten. Entsprechend „[…] bezeichnet 
(Stadterneuerung) somit in der Regel systematische Anpassungen der städ-
tebaulichen Strukturen eines abgegrenzten Gebietes in Städten (oder auch 
Dörfern), die unter Beteiligung der öffentlichen Hand zum Wohl der Allgemein-
heit mit dem Ziel vorgenommen werden, die Funktionsfähigkeit dieses Gebie-
tes nachhaltig zu sichern oder wiederherzustellen “ (Altrock, 2018, S. 2441). 

Die Erneuerung des Bestandes hat darüber hinaus eine große soziale 
Bedeutung, da alle wesentlichen Funktionen des Lebens und Alltags in ihm 
stattfinden: Tatsächlich „Alle“ sind auf funktionierende Gebäude und Infra-
strukturen angewiesen. Der Schwerpunkt der Stadterneuerung in Wien lag 
und liegt entsprechend vornehmlich auf dem Wohngebäudebestand (Hatz, 
2019; Witthöft, 2020; Kirsch-Soriano da Silva et al., 2025). 

Aktuell gewinnt die thermisch-energetische Erneuerung und die An-
passung der städtischen Strukturen an den Klimawandel erheblich an Bedeu-
tung. Neben „Strategien für eine Weiterentwicklung der Energieversorgung 
ganzer Quartiere […] (ist künftig) damit zu rechnen, dass weitere alternde Be-
stände zum Gegenstand von Stadterneuerungsanstrengungen werden. Dies 
gilt insbesondere für Gewerbegebiete, ältere Einzelhandelsstandorte […] und 
ältere Einfamilienhäuser“ (Altrock, 2018, S. 2449) wie auch städtische Gebie-
te mit gemischter Nutzungsstruktur und Bautypologie. Für beides, die sozial-
ökologische Erneuerung der dicht verbauten Stadt wie auch die der anderen 
genannten Typen des Bestandes, sind die gegenwärtigen Instrumente und 
Fördermechanismen nur bedingt geeignet, denn sie fokussieren vor allem auf 
einzelne Liegenschaften resp. Gebäude und umfassen vornehmlich passive 
Maßnahmen. 

Die Regulierungskompetenzen in Bezug auf den Gebäudebestand, 
u.  a. das Förderrecht, liegen v.  a. bei den Ländern. In Wien werden Mittel 
zur klimawandelangepassten Adaptierung des Bestandes in Form von Ob-
jekt- oder Bauteilförderungen vor allem von der Magistratsabteilung (MA) 50 
und dem wohnfonds_wien bereitgestellt, bei Photovoltaikanlagen aber von 
der MA 20 und bei Begrünungen von der MA 22. Weitere Maßnahmen, die 
für eine sozial-ökologische Anpassung der städtischen Räume relevant sein 
können, wie Maßnahmen im öffentlichen Raum, werden auch durch ande-
re Institutionen wie die Lokale Agenda abgewickelt (Beck et al., 2020, Ab-
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schnitt 1, S. 15). Die Förderlage ist, auch wenn seit 2020 mit der Hauskunft 
vor allem für Wohngebäude ein sogenannter One-Stop-Shop für die Beratung 
bereitsteht (Hauskunft Wien, 2020) eher unübersichtlich und den Ressorts 
unterschiedlicher Stadträtinnen zugeordnet. Insgesamt „werden also derzeit 
nur Teilschritte zur Ressourcenschonung und Energieersparnis gegangen“ 
(Witthöft, 2024, S. 33). 

Belegte Effekte der Förderungen im Bauwesen sind Innovationen v. a. 
auch bei der klimafreundlichen Adaptierung räumlicher Strukturen wie auch 
solche des sozialen Ausgleichs, Kostenreduktion und Impulse für die Bauwirt-
schaft (Görg et al., 2023, S. 529–530f.). Zugleich aber zogen und ziehen, hier 
im Feld der Stadterneuerung, die Förderungen zur Wohnqualitätsverbesse-
rung mit befristeter Mietpreisdeckelung neben einer qualitativen Aufwertung 
auch eine schleichende Gentrifizierung nach sich (Verlic & Kadi, 2015; Rein-
precht, 2017). Dies vor allem, weil mit jeder Erneuerung auch eine monetäre 
Aufwertung der Immobilie einhergeht (Hatz, 2019, zitiert nach Kadi & Verlic, 
2019) und die soziale Abfederung vor allem in der zeitlich befristeten Decke-
lung der Mietkosten besteht (Beck et al., 2021, S. 8; Rosifka, 2020, S. 345). 
Mittelfristig sind also vor allem die Eigentümer_innen die Nutznießer_innen 
der öffentlichen Förderung. Auch wenn also die geförderte Stadterneuerung 
mit ihren intendierten Effekten sicher auch dem Wohl der Allgemeinheit dient, 
bleibt festzuhalten, dass diese zeitlich befristet sind, und es immer auch nicht-
intendierte Auswirkungen gibt, die dem Wohl der Allgemeinheit nicht entspre-
chen oder aber diesem auch entgegenwirken (können). 

Bilanziert werden in Wien vornehmlich die absoluten Zahlen im Kon-
text der investierten öffentlichen Fördergelder und der realisierten wie auch 
avisierten Gebäudeerneuerungen (Wohnberatung Wien, o. D.) Diese Art der 
Bilanzierung hält quantifiziert die erwünschten Modernisierungs- und Aufwer-
tungseffekte fest, bietet aber nur einen geringen Aufschluss über erwünschte 
soziale Effekte der Erneuerungstätigkeit, und keine Angaben über deren un-
erwünschte soziale Effekte wie Verdrängungen oder Teuerung, oder mit der 
Veränderung ggf. einhergehende nicht intendierte Wirkungen. 

Sinnvoll wäre es also, ein Stadterneuerungsinstrumentarium zur Ver-
fügung zu haben, das im Kontext der Gebäudeerneuerung als Planungs-, 
Monitoring- und Evaluierungssystem dienen kann, und welches explizit Krite-
rien des Gemeinwohls integriert. Ein System, welches Eigentümer_innen ver-
anlasst und dabei unterstützt, gemeinwohlorientiert zu handeln und welches 
eine transparent nachvollziehbare Vergabe von (öffentlichen) Fördermitteln 
ausschließlich für Vorhaben mit Gemeinwohleffekten ermöglicht. Ein solches 
Instrumentarium wäre im Sinne der „ethischen Grundhaltung“ (Kemper, 2011, 
S. 134), die Susan Fainstein in ihrer Publikation The Just City (2010) vor-
schlägt:

Gerecht ist die Stadt, in der alle Teile der Stadtbevölke-
rung fair an ökonomischen Erfolgen beteiligt werden und Zu-
gang zu materiellen Ressourcen für die Verwirklichung einer 
gelingenden Lebensführung haben, demokratisch über ihre 
Lebensverhältnisse berührende (bau-)politische Vorhaben der Stadt-
verwaltung entscheiden können sowie untereinander unterschiedli-
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che Lebensentwürfe zulassen und respektvoll miteinander umgehen. 
(Kemper, 2011, S. 134)

2	 DER ENTSTEHUNGSKONTEXT DES 
GEMEINWOHLORIENTIERTEN EVALUIERUNGSSYSTEMS

Das Konzept des gemeinwohlorientierten Evaluierungssystems wurde im 
Rahmen des mehrjährigen zweistufigen Forschungsprojektes Pocket Man-
nerhatten (2016–2017; 2018–2021) entwickelt (Beck et al., 2017, 2020, 2021; 
Konsortium Pocket Mannerhatten, 2023). Das Projekt fokussierte sich auf die 
Umsetzung konzeptiv standardisierter räumlicher Sharing-Optionen in einem 
typischen Block im dicht verbauten gründerzeitlichen Bestand Wiens, war 
aber bereits von Anbeginn auf die Übertragung auch in andere Stadtstruktu-
ren ausgelegt. 

Das Verfahren basiert auf der Prämisse „Wer teilt, bekommt mehr“ und 
setzt dezidiert auf eine liegenschaftsübergreifende Praxis der Erneuerung, 
wodurch es im Stadtblock oder anderen räumlichen Strukturzusammenhän-
gen möglich wird, eine nachhaltige, also ressourcenschonende, kosten-, ma-
terial- und flächeneffiziente Erneuerung mit hohem sozialen Mehrwert zu initi-
ieren und durchzuführen (Beck et al., 2017, 2021). In Konsequenz ist „explizit 
die Gemeinwohlorientierung der Maßnahmen (…) also die Legitimation für die 
Förderungen und weitere nicht pekuniäre Anreize“ (Witthöft, 2024, S. 35). Da-
mit gewönne die planende Verwaltung eine wirksame Steuerungsmöglichkeit: 
„Es werden also nicht nur die baulichen Maßnahmen gefördert, sondern vor 
allem deren Wirkungen. Damit kann das System der Wiener Stadterneuerung 
(und das anderer Städte und Siedlungen; Anm. GW/DH) eindeutiger gemäß 
sozial-ökologischer Zielsetzungen priorisiert werden“ (Witthöft, 2024, S. 38).

Die Beispielprojekte des Forschungsvorhabens konnten aufgrund 
der Corona-Pandemie ab März 2020 nicht wie geplant umgesetzt werden. 
Entsprechend konnte auch das Evaluierungssystem nicht zur Gänze in An-
wendung gebracht werden. Auch gelang es leider im Anschluss an das For-
schungsprojekt nicht, eine Anschlussforschung zu lukrieren, in der das Eva-
luierungssystem weiter hätte erprobt werden können. Die Resonanz aber auf 
das System, das im Zuge seiner Entwicklung mit vielen Fachpersonen und 
Mitarbeiter_innen der Verwaltung diskutiert wurde, wie auch die Resonanz im 
Zuge der laufenden Dissemination der Ergebnisse des Forschungsprojektes, 
macht es dennoch sinnvoll, die Genese des Evaluierungssystems zu doku-
mentieren und weiterhin zu diskutieren.

Gerade die gründerzeitlichen Kubaturen sind von baustrukturellen 
Standards geprägt, die teilstandardisierte zeitgemäße bauliche Adaptierungen 
ermöglichen. Die baurechtlichen Vorgaben hinsichtlich der Liegenschaftsgrö-
ße und -form im Baublock, die Baulinienführung, die teilstandardisierte Kuba-
tur, die An- und Zuordnung der Höfe und (potenziellen) Freiräume zusam-
men mit den Erschließungssystemen, Dachflächen und Erdgeschoßzonen, 
die vielfach vorhandenen Optionen für den Realisierung (potenzieller) neuer 
Energiesysteme, wie Mobilitäts- und soziale resp. gemeinschaftliche Nut-
zungsoptionen im Bestand wie auch durch Nachverdichtung oder Umbau prä-
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destinieren diese Strukturen für eine liegenschaftsübergreifende, kompakte 
Erneuerung im räumlichen und sozialräumlichen Verbund (Beck et al., 2017, 
2021; Konsortium Pocket Mannerhatten, 2020, 2023; Pocket Mannerhattan, 
o.  J.). In ihrem Zusammenhang bieten gründerzeitliche Baublöcke ebenso 
wie räumlich-funktional zusammenhängende Einheiten deutlich mehr Ent-
wicklungsmöglichkeiten für eine nachhaltige Erneuerung im hier zu Grunde 
gelegten Sinn, als dies auf einer einzelnen Liegenschaft möglich sein kann.

Gleichwohl aber unterscheiden sich alle Blöcke, deren Gebäude und 
Liegenschaften aufgrund der vielfältigen Nutzungen und Ausgestaltung wie 
auch des Instandhaltungszustandes in vielfacher Hinsicht voneinander. Dies 
gilt ebenso hinsichtlich der sozialen Belegung der Liegenschaften im Block 
sowie dessen Umfeld, der Besitzstandsstruktur und den Interessenlagen für 
die vorgeschlagenen Formen der Erneuerung, und nicht zuletzt auch hinsicht-
lich der Handlungsmöglichkeiten und -bedingungen der beteiligten Akteur_in-
nen.

Aus diesen Gründen muss das Evaluationsinstrumentarium zur För-
derung der angestrebten Erneuerungsmaßnahmen sowohl formativ, also 
situationsspezifisch, wie auch summativ, also gesamthaft, ausgestaltet wer-
den; denn es soll anders als bei aktuell vielfach verwendeten baubezogenen 
Evaluationssystemen – wie bspw. jenes der Österreichischen Gesellschaft 
für Nachhaltiges Bauen (ÖGNI, o.  J.), der klimaaktiv-Standard (klimaktiv, 
o. J.) oder internationale Standards wie jener der Deutschen Gesellschaft für 
Nachhaltiges Bauen (DGNB, o. J.) Leadership in Energy and Environmental 
Design (USGBC, o.  J.) oder das System Building Research Establishment 
Environmental Assessment Method (BREEAM, o. J.) – üblich, nicht nur als 
Verständnis- und Kommunikationsinstrument für die Qualitätssicherung nach 
der Fertigstellung des Vorhabens dienen können. Es muss nach unseren Vor-
stellungen vor allem im Hinblick auf die Abschätzung der Gemeinwohleffekte 
ebenso schon als Entscheidungshilfe und Messsystem in der Planungsphase 
eines Vorhabens sowie als Kontroll-instrument während des Umsetzungspro-
zesses funktionieren.

Hierbei bestehen vor allem zwei Herausforderungen: Die erste ist, 
dass zu Beginn eines Vorhabens die setzbaren Optionen und Maßnahmen 
und/oder deren Kombination noch nicht konkret benannt werden können, da 
sich Möglichkeiten und Machbarkeiten erst peu à peu in den ersten Planungs-
phasen klären lassen. Erst nach der Vorbereitungsphase, also nachdem die 
Aushandlung der Interessen erfolgt ist und die finanziellen Möglichkeiten der 
Beteiligten konkreter benannt werden können, lässt sich auf dem Weg zur 
Umsetzung schrittweise klären, wie die bauliche Struktur und Ausstattung der 
Gebäude genau erfolgen kann und soll, wie die möglichen Unterstützungen 
durch die Fördergeber_innen der öffentlichen Hand aussehen können und ob 
dies baurechtlich genehmigungsfähig ist. 

Die zweite Herausforderung ist, dass die Bestimmung des Gemein-
wohls im Zusammenhang mit den avisierten Maßnahmen je ausschließlich 
ortsspezifisch bestimmt werden kann und hochgradig variabel ist. Es kann 
bspw. im dicht verbauten Bereich der Stadt ein höherer Gemeinwohl-Impact 
durch die Erweiterung des Angebotes an lokalen Grün- und Freiflächen durch 
die Öffnung eines Hofes für weitere Nutzer_innen als die Anwohnenden nur 
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dann realisiert werden, wenn eben auch ein Hof im Umfeld des Erneuerungs-
vorhabens vorhanden ist. Für die dann je konkrete Ausgestaltung lassen sich 
wiederum unterschiedlichste Varianten denken.

Um unter diesen Rahmenbedingungen ein valides Evaluierungssystem 
zu entwickeln, bietet sich die hypothesengeleitete Ursache-Wirkungsuntersu-
chung nach Stockmann an (Stockmann, 2006b, 2007). Diese folgt der Logik, 
die Wirkungen der möglichen vorgesehenen Maßnahmen hypothetisch ex-
ante zu formulieren, diese methodisch zu der spezifischen sozialräumlichen 
Situation des Vorhabens in Bezug zu setzen und entlang sinnvoll messbarer 
Indikatoren abzuprüfen. In den folgenden Phasen eines Vorhabens können 
dann die konkret gesetzten Maßnahmen begleitend evaluiert und im Prozess 
geprüft, sowie abschließend nach der Realisierung ex-post evaluiert und be-
wertet werden. 

2.1	 Grundzüge der Wirkungsanalyse

Wirkungsanalysen fokussieren ganz allgemein formuliert auf das Erfassen, 
Untersuchen und Bewerten aller erwarteten und unerwarteten Wirkungen 
einer konkreten Maßnahme mittels Datenerhebung, -auswertung und Bewer-
tung. 

Eine Maßnahme hat immer (mindestens) zwei Wirkungsebenen in je 
unterschiedlichem Maßstab: Zum einen die Outcome-Ebene, also das kon-
krete, lokal realisierte und wirksame Ergebnis einer Maßnahme; im Fall einer 
baulichen und/oder nutzungsbezogenen Veränderung das planerisch-archi-
tektonische Ergebnis und dessen Effekte, von dem explizit die Nutznießer_in-
nen profitieren, also in der Regel unmittelbar die Eigentümer_innen wie auch 
die Bewohner_innen/Mieter_innen. Dies können beispielsweise mehr Fläche 
für eine bestimmte Funktion sein, geringere Kosten durch eine effizienteres 
Heizungssystem oder eine gemeinschaftlich organisierte Bewirtschaftung, 
räumliche und soziale Qualitätsveränderungen wie ein erweitertes Nutzungs-
angebot oder engere nachbarschaftliche Kontakte.

Die zweite Wirkungsebene ist die Impact-Ebene, die Ebene der über-
lokalen Effekte, die die konkrete Veränderung auslöst oder beeinflusst. Hierin 
liegt auch der mögliche öffentliche Mehrwert eines planerisch-architektoni-
schen Vorhabens, wie beispielsweise ein Beitrag zu einer Reduktion der CO2-
Bilanz durch eine intensivere Begrünung, ein Beitrag zur Ressourceneffizienz 
durch eine neue nachhaltige Bewirtschaftung des Vorhabens oder auch eine 
Erweiterung der Nutzungsmöglichkeiten der Räume für die Öffentlichkeit oder 
Weiteres.

Während sich die Outcome-Ebene einer Maßnahme oder eines Vor-
habens in der Regel baulich und räumlich konkret bestimmen lässt, ist in Be-
zug auf die Impact-Ebene und den öffentlichen Mehrwert festzuhalten, dass 
Wirkungen auf gesellschaftlicher Ebene von vielen Faktoren bestimmt wer-
den „meist auch solchen, die das Projekt selbst gar nicht beeinflussen kann“ 
(Kubek & Kurz, 2017, S. 28). Ein kausaler Zusammenhang zwischen Projekt 
und Impact lässt sich entsprechend häufig nur schwer und oft auch gar nicht 
nachweisen, zumal sich Impacts meist erst verzögert und/oder nach erhebli-
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cher Zeit einstellen. Projektbezogene Wirkungsziele auf gesellschaftlicher 
Ebene sollten deswegen nach Kubek und Kurz eher zurückhaltend formuliert 
werden: „Das Projekt trägt dazu bei, dass …“ (Kubek & Kurz, 2017, S. 28). 
Das heißt aber nicht, dass eine Bestimmung der gesellschaftlichen Wirkun-
gen nicht möglich ist. 

ABBILDUNG 1	 Übersicht der Wirkungskette im Kontext einer planerisch-architektoni-
schen Maßnahme. (Grafik: eigene Darstellung basierend auf Beck et al., 2021, CC BY-SA)

2.2	 Vorgehensweise zur Entwicklung des Evaluierungssystems 

Wie eben skizziert ist es im Kontext planerisch-architektonischen Handelns 
geboten, einen systematischen Dreischritt zu entwickeln, um 

1. 	 in der Vorbereitungs- und Planungsphase ex-ante den Outcome und 
die möglichen Impact-Wirkungen einer Maßnahme oder einer Maß-
nahmenkombination in Bezug zueinander abschätzen zu können, 

2. 	 den Entwicklungs- und Realisierungsprozess entlang geeigneter 
Indikatoren zu monitoren und 

3. 	 nach der Fertigstellung der Maßnahme oder der Maßnahmenkom-
bination ex-post sowohl den Outcome wie die Impacts messen und 
bewerten zu können. Dies lässt sich mit einer schlichten Interventi-
on-Logic-Chain darstellen.

Die oben genannten Prozessschritte 1 und 2 sind formativ. Hier werden zu 
Beginn im Schritt 1 Varianten entwickelt und abgeprüft, Rahmenbedingungen 
und Handlungsmöglichkeiten geklärt und vereinbart, darauf aufbauend Ziel- 
und Erfolgskriterien formuliert. 

Deren Entwicklung wird in der laufenden Beobachtung im Schritt 2 ab-
geprüft. Der Prozessschritt 2 ermöglicht es zudem, Rückkoppelungen inner-
halb des Prozesses durchzuführen, um auf unerwartete Entwicklungen re-
agieren zu können und dennoch die Ziele zu erreichen. Und es lassen sich 
auch die Kommunikations- und Beteiligungsprozesse zwischen den Akteur_
innen reflektieren und ongoing bewerten. 

Der Schritt 3 erfolgt summativ nach dem Projektende und ermöglicht 
eine abschließende Bewertung –  sowohl des Outcomes wie auch des Im-
pacts.

Inputs / 
Ressourcen  
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Wirkungen in der 
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Overall Objective   

Speci�c Objective     
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Objective   

Inputs / 
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Leistungen   
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Leistungen   
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(Beispiel: PV)
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Wirkungen 
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Zielgruppen  
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Impact / 
Wirkungen 

in der 
Gesellschaft  

Public 
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ABBILDUNG 2	 Interventionslogik. (Grafik: Witthöft & Hölzl, 2025, CC BY-SA)

2.3	 Theoriegeleitete Entwicklung des gemeinwohlorientierten 
Evaluierungsinstrumentariums 

Was Gemeinwohl ist oder sein sollte wird vielfältig diskutiert, zumal im Kontext 
planerisch-architektonischer Strukturen: Wie gezeigt werden wird, geht es um 
Fragen der Verteilung von Räumen und Ressourcen, deren Nutzungsmög-
lichkeiten und deren Verfügung für die Einzelne/den Einzelnen als Teil einer 
Gesellschaft und den Nutzen aller. Es geht um Fragen der Gerechtigkeit und 
um die Frage, in welchem Verhältnis die Erfüllung von Partikularinteressen zu 
der Erfüllung der Interessen eines Gemeinwesens stehen (Fainstein, 2010; 
Beck et al., 2020, S.  1–14). All diese Aspekte stehen in einem komplexen 
Spannungsverhältnis zueinander und lassen sich schlussendlich nur in einem 
permanenten gesellschaftlichen und gesellschaftspolitischen Aushandlungs-
prozess ausformulieren, respektive klären. 

In der aktuellen Debatte über das Gemeinwohl werden auch sozial-
wissenschaftliche Strategien zur Lösung dieser Spannungsverhältnisse ge-
sucht. Für das hier vorgestellte System wurde als Ausgangspunkt für die Be-
stimmung der Impacts und die Entwicklung von sinnvollen Indikatoren auf 
sozialpsychologisch gesicherte Erkenntnisse über menschliche Grundbedürf-
nisse zugegriffen. In der Cognitive-Experimental Self Theory nach Norris und 
Epstein (2014) werden Basiskategorien von individuellen Bedürfnissen for-
muliert. Sie wurden mit kollektiven Wertekategorien des Gemeinwohls ver-
knüpft. Jede einzelne Person setzt sich demnach zur Befriedigung ihrer Be-
dürfnisse mit ihrem Umfeld auseinander und gestaltet dieses handelnd mit. 

Inputs / 
Ressourcen  

Impact / 
Wirkungen in der 

Gesellschaft  
Overall Objective   

Speci�c Objective     

Operational 
Objective   

Inputs / 
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Leistungen   
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(Beispiel: PV)
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Diese Handlungen machen die Personen zu einem sozialen Wesen, welches 
immer auch mit anderen handelnden Personen interagieren muss. Dass alle 
Personen ihren je unterschiedlichen Bedürfnissen nachgehen und diese be-
friedigen können, kann aber nur dann gelingen, wenn es ein Wertesystem 
gibt, das unterschiedlichste Anforderungen als Gemeinwohl integriert. Daraus 
folgt, dass die Auffassung wie auch die Ausgestaltung dessen, was als Ge-
meinwohl gilt, kontextabhängig und ein sozialer Prozess ist. Als solches ist er 
wandelbar und eher dynamisch, und ist deshalb nur bedingt vorab und ein-
deutig bestimmbar. 

Zudem sind Gesellschaften stets von sozialen Differenzen und sozia-
ler Ungleichheit gekennzeichnet. Diesen Ungleichheiten kann nach Rawls 
(2012) nur mit Fairness und der Vorstellung einer freien und gleichbehandeln-
den Gesellschaft begegnet werden. Was angesichts der Ungleichheit Gerech-
tigkeit ist und sein kann und wie die Prinzipien der Verteilung gestaltet sind 
oder sein sollten, ist abhängig von dem Verständnis von Gemeinwohl. Ge-
meinwohl ist demnach eine gesellschaftspolitische Regulationsidee, aus der 
heraus Werte und Normen für Individuen, Gemeinschaften und Gesellschaft 
entwickelt werden. Dies alles muss mit Bedacht definiert werden. 

ABBILDUNG 3	 Grundbedürfnisse und Wertekategorien des Gemeinwohls als erster 
Schritt zu Operationalisierung des Bewertungssystems. (Grafik: aus Niedworok, 2012, CC BY-SA)
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Im Kontext der Stadtentwicklung wird der Zugang zu Ressourcen häufig als 
zentraler Schlüssel zur Herstellung des Gemeinwohls genannt (Lefebvre, 
1968/2016; Ronneberger, Lanz & Jahn, 1999; Harvey, 2005, 2014; Fains-
tein 2010). Im Kontext der Stadtentwicklungspolitik wird dies weitgehend so 
ausgelegt, dass Gemeinwohl dann herstellt, gesichert und/oder erhöht wer-
den kann, wenn insbesondere diejenigen Gruppen, denen bisher bestimmte 
Aneignungs- und Nutzungsmöglichkeiten fehlen, diese bekommen (Holm & 
Gebhardt, 2010; Mayer, 2010). Oder aber, wenn Effekte erzielt werden, die 
allen zugutekommen. Insbesondere an letzterem Ansatz orientiert sich auch 
das hier vorgestellte System.

Weitere wesentliche Referenzen für das gemeinwohlorientierte Eva-
luierungsinstrumentarium sind neben den eben genannten Ansätze der Ge-
meinwohlbilanzierung aus der Gemeinwohlökonomie (Felber, 2014; ecogood.
org, o.  J.), die Kriterien zur Abschätzung und Bewertung von nicht kapital-
gebundener Arbeits- und Wertschöpfung sowie solidarische Formen bieten; 
Ansätze zur Definition des Public Value leistbaren Wohnens (Bauer, 2013; 
Schantl, 2014; Zentrum für Verwaltungsforschung [KDZ], 2011); weiters raum-
bezogene Elemente von Corporate Social Responsibility-Ansätzen aus dem 
Deutschen Nachhaltigkeitskodex sowie die übergeordneten Zielsetzungen 
der Sustainable Development Goals, die unter anderem auch von der Öster-
reichischen Raumordnungskonferenz verwendet werden (Deutscher Nach-
haltigkeitskodex, o. J.; ÖROK, o. J.; United Nations, o. J.).

All diese Referenzen arbeiten mit unterschiedlichen Beurteilungsver-
fahren auf unterschiedlichen Prüfebenen und operieren mit unterschiedlichen 
Methoden und Indikatoren. Sie bieten aber alle Anknüpfungspunkte die es 
erlauben, die komplexen und vielschichtigen Gemeinwohleffekte im Kontext 
eines Erneuerungsvorhabens theoretisch zu begründen und für deren Ermitt-
lung zu operationalisieren.

Die Zielsetzungen der unterschiedlichen Grundlagen, Ansätze wie 
auch die verwendeten Methoden wurden unter Bedacht auf die rahmen-
setzende Konzeption des Forschungsvorhabens und die entwickelten Maß-
nahmeoptionen gesichtet und ausgewählt. In Anlehnung an das Fünf-Di-
mensionen-Modell zur Analyse öffentlicher Verwaltungen des Zentrums für 
Verwaltungsforschung KDZ (2011) und unter Bezug auf die dort dokumentier-
te Vorgehensweise zur Erstellung einer methodischen Messung nach Cole 
und Parston (2006), sowie gestützt durch den Ablauf zur Ermittlung von Ge-
meinwohlwirkungen aus der Forschungsarbeit von Hölzl (2018), wurde das 
Sieben-Säulen-Bewertungssystem entwickelt. 

Das System beruht also ebenso wie auch die gegenwärtige liegen-
schaftsorientierte Betrachtung der rahmensetzenden Institutionen wie zustän-
dige Bundesministerien, die Österreichische Raumordnungskonferenz ÖROK 
wie auch die zuständigen Gebietskörperschaften wie die Stadt Wien auf ei-
nem Setting unterschiedlicher Kriteriensätze, in denen mehr oder weniger ex-
plizit gemeinwohlrelevante Kriterien enthalten sind. Der Begriff Gemeinwohl 
ist in den Werken der Wiener Raumordnung selten direkt zu finden. Zwar ist 
das Prinzip im planerischen Selbstverständnis der Vertreter_innen der Ver-
waltung in Wien und in strategischen Werken und Programme verankert, aber 
eine „genaue Definition, wie sich das Gemeinwohl im Kontext des Stadterneu-
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erungshandelns niederschlagen kann, [ist] allenfalls prinzipiell ausformuliert. 
Dieser Unklarheit kann mithilfe des im Rahmen des PMO entwickelten 7-Säu-
lenmodells der Gemeinwohlorientierung operationalisiert und argumentiert 
werden“ (Beck et al., 2020, 1, S. 14).

ABBILDUNG 4	 Grundlagen und Aufbau der Entwicklungsschritte für das Evaluierungs-
instrumentarium. (Grafik: Witthöft & Hölzl, 2018, CC BY-SA)
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ABBILDUNG 5	 Schematischer Ablauf zur Ermittlung möglicher Gemeinwohl-Wirkung 
und Empfehlung wesentlicher Schritte, um den Gemeinwohlbegriff sozialgerecht wirksam zu 
machen. (Grafik: aus Hölzl, 2018, S. 121, CC BY-SA)

Empfehlung wesentlicher Schritte, um den 
Gemeinwohlbegri� sozialgerecht wirksam zu machen

(Prinzipien und Kriterien)  
Gerechtigkeitsdiskurs (GKD)
Recht auf Stadt! (RAS)   

AUT

EU

Gemeinwohl-Richtlinie 
2014/95/EU

Integrierte internationale und 
nationale Berichtsstandards:

  # Global Reporting Initiative 
(GRI G4 und GRI Standards)
  # ISO 26000
  # UN Global Compact
  # Deutscher Nachhaltigkeitskodex (DNK)                 
(nachhaltigkeit 2018)

Gemeinwohl
De�nition und klare Darstellung 
durch Gerechtigkeits- und Recht 
auf Stadt-Diskurs!
Durch Verbindlichkeiten in 
Prozesse wirksam machen!

neue SDG-ÖREK-
Partner*innenschaft

„Stärkung der Orts- und Stadtkerne“

Vergleicht und skizziert für jede 
ÖREK-Partner*innenschaft mögliche 
Ziele und Subziele

Herausgearbeitete Subziele:
„Nachhaltige Siedlungs- und 
Freiraumentwicklung“
„Kooperative und e�ziente 
Handlungsstrukturen“ u.a.

VERFAHREN
Public Value oder der 
gesellschaftliche Mehrwert 
ö�entlicher Leistungen
Public Value leistbaren Wohnens

Corporate Social Responsibility

Empirische Sozialraumforschung

Systemische Wirkungsanalyse

Ökonomische Projektbewertung

Gemeinwohl-Bilanz

Ex-Ante, Ongoing, Ex-Post 
Evaluierungsverfahren

Erhebung von Sozialstandards

METHODEN
Global Footprint Analysis
Corporate Citizenship 
Ansatz
Sustainability Balances 
Scorecard
Sustainability Reporting
Kosten-Wirksamkeits-Analyse 
(KWA)
Kosten-Nutzen-Analyse 
(KNA)
CSR
SROI
Beobachtungen
Befragungen
Interviews
Fachgespräche
Stromzählerauswertungen

 WIRKUNG
Attraktives Wohnumfeld
Gemeinschaft
Solidarität
Geringerer 
Flächenverbrauch
Belebung der 
Nachbarschaft
Leistbarkeit
uvm.

 INDIKATOREN
Wohnnutz�äche
Gemeinschafts-
einrichtungen
Barrierefreiheit 
(physisch, ökonomisch)
Ökologische Bauweise
Integration 
Nahversorgung
Integration Kultur
Integration sozialer 
Einrichtungen
Räume ohne 
Konsumzwang
Erreichbarkeit
Selbstorganisation
Partizipation
Transparenz
Wohnkosten
uvm.

Berichtsp�ichtigkeit 
von Unternehmen

Sustainable 
Development 
Goals (SDGs)

UN Mitgliedsstaaten

Ziele verbindlich: 
GKD & RAS

ÖREK-
Partner*innenschaften

Ziele verbindlich: 
GKD & RAS

Planung / 
Gesetzgebung

Auftrag
Projektplanung
Bearbeitung
Ergebnis
Evaluierung

Berichtsp�icht mit 
Au�agen GKD & RAS

ÖROK
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2.4	 Die Konzeption des Sieben-Säulen-Bewertungssystems

Im Zusammenhang mit der liegenschaftsübergreifenden Erneuerung als Teil 
der Raumordnung ist ein praxisnaher Zugang, der sich politisch legitimieren 
lässt, grundsätzlich erforderlich. In Orientierung an den oben skizzierten prin-
zipiellen Fragestellungen für ein raumbezogenes Gemeinwohl wurde dem 
Bewertungssystem aufgrund der strukturell verankerten wie auch konkreten 
sozialräumlichen sozialen Ungleichheit in den städtischen Strukturen ein Ver-
teilungsprinzip zugrunde gelegt, welches das gesetzliche Prinzip der Gleich-
behandlung explizit mit dem Prinzip „Jeder Person gemäß ihrer Bedürfnisse“ 
kombiniert.

In Anlehnung an das in der Wiener Wohnbaupraxis bewährte 4-Säu-
len-Modell für die Grundlage zur Bewilligung einer Förderung und die Fest-
legung der Förderhöhe für Wohnbauvorhaben des wohnfonds_wien (wohn-
fonds_wien, 2024) sowie das ebenso bewährte Punktebewertungssystem für 
die Aufführung der geförderten Sanierung wurde das Sieben-Säulen-Bewer-
tungssystem verdichtet. 

Es stellt aber explizit und in Erweiterung der oben skizzierten Instru-
mente Gemeinwohlkriterien noch deutlicher in den Vordergrund. Dies mani-
festiert sich in der Prämisse, dass Maßnahmen nur dann öffentlich gefördert 
werden, wenn sie liegenschaftsübergreifend konzipiert sind und einen Bei-
trag zum Gemeinwohl leisten. „In Erweiterung des bisherigen Wiener Modells 
werden neben monetären auch nicht-monetäre Anreize vorgeschlagen“ (Beck 
et al., 2020, 1, S. 17), wie bspw. Baumassen- und Flächenausgleiche. Zudem 
ist das Sieben-Säulen-Bewertungssystem flexibler als die bisherigen Förder-
möglichkeiten: Alle geplanten Maßnahmen können angesichts der Vielfalt in 
Struktur und Ausgestaltung im Bestand und aufgrund möglicher Erneuerungs-
varianten ex-ante systematisch zueinander in Bezug gesetzt werden. So lässt 
sich bereits in der Entwurfsphase in einem Aushandlungsprozess erkunden, 

	- welcherart und wie hoch der Gemeinwohlanteil der Erneuerungen 
im Idealfall bei 100-prozentiger Ausnutzung der liegenschaftsüber-
greifenden Erneuerungspotenziale ist, 

	- sowie welcherart und wie hoch der Gemeinwohlanteil in der je spe-
zifischen Handlungssituation sein kann, und, 

	- last but not least, welcherart und wie hoch er im dann zu realisie-
renden Vorhaben auch aus Sicht der Fördergeberin sein soll. 

„Grundsätzlich gilt: Je höher der Gemeinwohlbeitrag eines Vorhabens resp. 
Vorhabenbündels ist, desto größer kann die Förderung sein. Nicht gemein-
wohlorientierte, exklusiv private Nutzungen werden im Bewertungssystem 
von PMO nicht gefördert“ (Beck et al., 2020, 1, S. 17).
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ABBILDUNG 6	 Sieben Säulen zur Bewertung des Gemeinwohls. (Grafik: aus Beck et 
al., 2021, S. 88, CC BY-SA)

In Beck et al. (2020, 1, S. 18) ist das Modell wie folgt dargestellt:
	- Der Ausschöpfungsgrad bezieht sich entsprechend auf das reali-

sierte Potenzial an dem gesamten Potenzial, das auf den betei-
ligten Liegenschaften für kollaborative Nutzungen genutzt werden 
kann. Je mehr des Potenzials genutzt wird, desto höher wird der 
Gemeinwohlbeitrag, desto höher kann die Förderung ausfallen.

	- Der Sharing-Grad misst den Flächenanteil an geteilter Fläche zur 
gesamt möglichen Nutzung. Auch hier kann entschieden werden, 
wie hoch der Anteil sein soll und ausgestaltet wird.

	- In der Säule Liegenschaftsübergreifend/Vernetzung wird beurteilt, 
wie viele Liegenschaften und ggf. öffentliche Räume vernetzt und 
zukünftig gemeinsam genutzt und/oder betrieben werden. Der 
Schwellenwert liegt bei mindestens zwei Liegenschaften und steigt 
mit der Anzahl weiterer.

	- Die Säule Zugänglichkeit/Leistbarkeit bezieht sich auf die Zugäng-
lichkeit für unterschiedliche Nutzungsgruppen sowie die die Aus-
gestaltung der Kostenweitergabe. Die Integration zusätzlicher 
Nutzer_innen(gruppen) in das Vorhaben, wie bspw. die (auch zeit-
weise) Öffnung eines Gartens für die Spielstunden einer benach-
barten Kindertagesstätte, sowie Realkostenmodelle oder soziale 
Verteilungsprinzipien haben einen höheren Gemeinwohlgrad.

Vernetzung und Leistbarkeit sowie Zugänglichkeit sind Knockout-
Kriterien: Wird nicht liegenschaftsübergreifend oder nicht mit kon-
kreten liegenschaftsübergreifenden Effekten geplant, entspricht die 
Maßnahme nicht den Gemeinwohlkriterien. Wird eine exklusiv priva-
te oder renditeorientierte Nutzung angestrebt, entspricht ein Vorha-
ben ebenfalls nicht den Prinzipien und kann nicht gefördert werden. 
(Witthöft, 2024, S. 36–37)
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	- In der Säule Ressourcenschonung/Ökologie werden entlang be-
währter ökologischer Bilanzierungsverfahren die Bauweise, Mate-
rialien, Rückbaumöglichkeiten sowie Lebenszyklusindikatoren in 
Betracht genommen.

	- Bei der Multifunktionalität wird eine möglichst nutzungsoffene, fle-
xible sowie barrierefreie Gestaltung und Ausstattung geprüft. 

	- In der Säule Partizipation/Gemeinschaft geht es die Bewertung der 
Beteiligung im Planungsprozess wie auch die Einbindung von Be-
teiligten und Interessierten für den (avisierten) laufenden Betrieb.

Das System ist dabei nicht statisch konzipiert: Im konkreten Anwendungsfall, 
wie auch zur Verhinderung von Rebound-Effekten - also ggf. sich gegenseitig 
unerwünscht beeinflussende Effekte - insbesondere im qualitätsbezogenen 
Bereich, können aus dem Planungs- und Bauprozess entstehende erforder-
liche Modifikationen in die Beurteilung und Bemessung der Förderung integ-
riert werden. 

Auch können falls es sachlich erforderlich wird, neue Wissensbestände 
mittels ergänzender Indikatoren in das System integriert werden (Beck et al., 
2021, S. 90–91). Ex-post kann geprüft werden, ob alle Vorhaben so realisiert 
wurden wie eingereicht und genehmigt. „Wird das Vorhaben nicht wie ein-
gereicht umgesetzt und betrieben, sollen Sanktionsmechanismen wie bspw. 
Rückzahlungen, ein Rückbaugebot oder auch die Bewirtschaftung durch die 
öffentliche Hand gesetzt werden können“ (Beck et al., 2021, S. 91). Damit 
könnte die Steuerung der Erneuerung wirksam unterstützt werden.

3	 DISKUSSION UND AUSBLICK

Im laufenden Forschungsprojekt wurden die dort entwickelten liegenschafts-
übergreifenden Vorhaben mit der Wiener Magistratsdirektion, der Baupolizei 
und allen weiteren relevanten Fachdienststellen entlang des Sieben-Säu-
len-Bewertungssystems hypothetisch geprüft. Dort wurde deutlich formuliert, 
dass der Ansatz praktikabel und auch inhaltlich sinnvoll sei. Einzelne der in-
novativen liegenschaftsübergreifenden Maßnahmen wären auch jetzt schon 
genehmigungsfähig, wenn das jetzige System diese Option ermöglichen 
würde. Andere der vorgeschlagenen Maßnahmen hingegen würde rechtliche 
Anpassungen erforderlich machen. Grundlegend aber konnte uns bestätigt 
werden, dass die Priorisierung des Gemeinwohls im Kontext der Förderung 
der Stadterneuerung und die Anwendung des Evaluierungssystems auch für 
die Bewilligung anderer Bauvorhaben machbar wäre: Das Gemeinwohl sei 
bereits jetzt Leitlinie des Verwaltungshandelns und der Genehmigungspraxis, 
eine deutlichere Priorisierung dessen wäre im Zuge eines politischen Rechts-
aktes umsetzbar. 

Diskutiert wurde aber auch, dass zur Implementierung des Sieben-
Säulen-Bewertungssystems einige grundlegende Klärungen und Entwick-
lungsschritte erforderlich wären: 

Wie im Forschungsprojekt mit juristischer Expertise ermittelt wurde, 
lassen sich schon gegenwärtig nahezu alle der vorgeschlagenen liegen-
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schaftsübergreifenden Erneuerungsoptionen privatrechtlich absichern (Beck 
et al., 2017, 2021). Damit bliebe aber die eingangs skizzierte Problemstellung 
der Fokussierung der Bau- und Genehmigungspraxis auf die einzelne Lie-
genschaft bestehen. Nachhaltige Lösungen mit höheren Gemeinwohleffekten 
können aber wirkungsvoller in der Nachbarschaft oder im räumlichen Verbund 
gelöst werden. Entsprechend wären für nachbarschaftliche Kollaborationen 
und Erneuerungsplanung im räumlichen Verbund eine dezidierte Entwicklung 
entsprechender Rechtsinstrumente hilfreich respektive erforderlich. 

Ganz neu und rechtlich noch nicht gesichert sind die im System ange-
legten nicht monetären Anreize wie beispielsweise der vorgeschlagene Bau-
masse- und Flächenausgleich. Hier müssten insbesondere Fragen der dingli-
chen Rechte, die sich aus der kollaborativen und liegenschaftsübergreifenden 
Nutzung ergeben, sowie die Sicherung der Gemeinwohlverpflichtungen auch 
im Falle des Wechsels der Eigentümer_in geprüft, und entsprechende Instru-
mente entwickelt werden. 

Auch die im System angelegten Sanktionsmöglichkeiten müssten kon-
kret entwickelt, geprüft und rechtsinstrumentell abgesichert werden.

Weiters bleibt zu diskutieren, wie es gelingen kann, die für gemein-
wohlorientierte, gemeinschaftliche Nutzungen erforderlichen Betreiber_in-
nenmodelle breiter zu verankern (Beck et al., 2020); unterscheiden sich diese 
doch teilweise deutlich von explizit kapitalverwertungsorientierten Modellen, 
welche wiederum gleichwohl für die meisten Nutzungen respektive Betreiber_
innen handlungsleitend sind. So standen auch die in das Forschungsprojekt 
eingebundenen Eigentümer_innen den Prämissen des Konzeptes zumeist 
zugeneigt oder zumindest nicht per se ablehnend gegenüber. Ihre Haltung 
zu dem Vorhaben war aber in der Regel ambivalent: Wenngleich die liegen-
schaftsübergreifenden Nutzungsideen weitgehend Zuspruch fanden und vie-
le der Eigentümer_innen (wie auch der Bewohner_innen und Gewerbetrei-
benden) das erste Mal ‚über den Grundstücksrand‘ hinausdachten und die 
intendierten Synergieeffekte in räumlicher und Nutzungshinsicht, hinsichtlich 
Effizienzsteigerungen und wirtschaftlicher Risikominimierung auch für sich er-
kannten, so waren sie doch unsicher, ob die Realisierung tatsächlich gelingen 
könnte, vor allem weil die Genehmigungs- und Förderpraxis eben noch nicht 
entlang der Prämissen des Projektes ausgerichtet war (Beck et al., 2021; Witt-
höft & Hölzl, 2022). Die Unsicherheit gegenüber dem Innovationsgehalt des 
Vorhabens war also nicht unerheblich. 

Zudem sind zur Implementierung auch soziale Innovationen erforder-
lich, wenn das Sieben-Säulen-Bewertungssystem im Stadterneuerungskon-
text handlungsleitend werden soll: Nicht nur bleibt es eine Herausforderung 
und bedarf kontinuierlicher Aktivierungs- und Beteiligungsarbeit, die Fachleu-
te und alle Stadtnutzer_innen von dem Nutzen des Systems zu überzeugen. 
Hier wird die Entwicklung passgenauer Vermittlungs-, Lern- und Umsetzungs-
strategien erforderlich sein. Auch bleiben viele Fragen zur Nachsorge zu be-
antworten. Hier wurden im Rahmen des Forschungsprojektes im Austausch 
mit einem großen Kreis von Fachkolleg_innen bereits entsprechende Emp-
fehlungen hinsichtlich der Rahmenbedingungen einer differenzierten Nach-
sorge, zu den zu involvierenden Akteur_innen und dem Umgang mit deren 
Diversität, zum Prozessverlauf und dessen Steuerung, der Organisation ent-
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sprechender Verfahren und einer differenzierten Partizipation, zur Kommuni-
kation und Kollaboration sowie wesentlichen räumlich-funktionalen Aspekten 
fundierte Vorschläge entwickelt (Beck et al., 2020, 3, S. 1–2).

Herausfordernd werden nicht zuletzt angesichts der „sich verschärfen-
den politischen Auseinandersetzungen um eine sozial-ökologische, liberal-
demokratische oder eine illiberal-autoritäre und den Klimawandel leugnende 
Zukunft“ (Witthöft, 2024, S. 31) auch die Fragen, wie dem Klimawandel, den 
rezenten multiplen Krisen und der zunehmenden sozialen Ungleichheit und 
kulturellen Polarisierung konstruktiv begegnet werden kann: Ein Vorschlag 
wie der hier dargestellte scheint im gegenwärtigen vielfach illiberal-autoritär 
geprägten gesellschaftspolitischen Diskurs gerade wenig Zuspruch zu finden, 
auch wenn er faktenbasiert entwickelt wurde. Ein System wie das hier vorge-
stellte kann erfolgreich nur etabliert werden, wenn die politischen Programme 
dieses grundlegend ermöglichen, wenn Mittel für weitere Forschungen und 
die wissenschaftliche Begleitung von am Gemeinwohl ausgerichteten Erneu-
erungsprojekten weiterhin bereitgestellt werden, wie auch wenn die Handeln-
den in der politischen, verwalterischen und baupraktischen Realität für die 
Zielsetzung offen sind und Gemeinwohl umsetzen wollen. 
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BEWERTUNGS- UND 
ZERTIFIZIERUNGSSYSTEME FÜR 
EINE NACHHALTIGE STADT- UND 
QUARTIERSPLANUNG

Julia Forster, Stefan Bindreiter

Zusammenfassung
Viele Gemeinden stehen vor der Herausforderung übergeordnete Nachhaltigkeitsziele mit kom-
munalen Entwicklungszielen und individuellen Marktinteressen zu vereinbaren. Dabei fehlen 
jedoch oft geeignetes methodisches Fachwissen oder auch die Ressourcen dieses zuzukaufen, 
um objektive Bewertungen von Projektvorhaben und ihrer Wirkung auf gemeindespezifische und 
übergeordnete Zielsetzungen durchzuführen. Formelle Prüfinstrumente (SUP, UVP, RVP) sind 
erst ab festgesetzten Schwellwerten in Bezug auf den geplanten Projektumfang und die vorge-
sehene Nutzung durchzuführen. Informelle Standards wie der klimaaktiv Gebäudestandard und 
Zertifizierungssysteme (ÖGNI/DGNB, LEED, BREEAM) für Gebäude und Quartiere bieten nur 
eingeschränkte ex-ante Evaluierungen – sie bewerten konkrete Projektvorhaben anhand aus-
gearbeiteter Pläne und Entwürfe. Die auf Zertifizierungssystemen beruhenden Bewertungen sind 
in der Regel mit externen, kostenintensiven Audits verbunden und werden fast ausschließlich von 
Seiten der Projektentwicklung initiiert, um einem Projekt ein Nachhaltigkeits-Label zu verpassen.
Kommunale Entscheidungsträger_innen sehen sich jedoch häufig entweder mit verschiedenen, 
noch nicht detailliert ausgearbeiteten Planungsalternativen (z. B. ÖEK-Prozess) konfrontiert oder 
müssen abschätzen, ob die Versprechen ausgereifter Projektideen von privaten Bauwerber_
innen mit den übergeordneten Entwicklungsstrategien in Einklang stehen.
Dieser Beitrag gibt einen ausführlichen Überblick über die unterschiedlichen formellen und infor-
mellen Instrumente im Bereich der Bewertungs- und Zertifizierungssysteme für die nachhaltige 
Quartiers- und Stadtentwicklung. Dabei wird die Lücke bei der Bewertung von kleinen und mittel-
großen Projektideen und Grobkonzepten in frühen Planungsphasen aufgezeigt. Gleichzeitig wird 
die konzeptionelle Methode einer ganzheitlichen Nachhaltigkeitsevaluierung dargelegt, die auf 
ökologische, soziale, ökonomische und gestalterische Aspekte eingeht. Ein besonderer Fokus 
wird in der Folge auf die Abbildung sozialer Nachhaltigkeit gelegt und ein erster Entwurf notwen-
diger Bewertungskategorien in diesem Gebiet gewagt. So können soziale Nachhaltigkeitsaspek-
te und deren Bewertung in Planungsprozessen zur Diskussion gebracht werden.
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1	 HERAUSFORDERUNGEN, BESTEHENDE SYSTEME UND NEUE 
IDEEN 

Viele Gemeinden stehen unter erheblichem Entwicklungsdruck. Sie sind ei-
nerseits mit sozialen Herausforderungen wie der Schaffung von Wohnraum, 
dem Aus- oder Neubau sozialer Einrichtungen oder dem Erhalt bestehender 
Sozialeinrichtungen konfrontiert, andererseits auch mit technischen Her-
ausforderungen wie dem Ausbau von Ver- und Entsorgungsinfrastrukturen, 
insbesondere der Schaffung von Infrastrukturen für die wachsende Nach-
frage nach elektrischer Energie. Wie von Forster et al. (2025) dargestellt, 
stehen dabei  „meist nur begrenzte  [zeitliche und]  finanzielle Mittel zur Ver-
fügung. Zusätzlich müssen sie übergeordnete Nachhaltigkeitsziele (z.  B. 
SDGs, Raumordnungskonzepte) einhalten. Um tragfähige Entscheidungen 
für eine nachhaltige Gemeindeentwicklung zu treffen, müssen Zielsetzungen 
und Rahmenbedingungen gemeinsam festgesetzt werden können, dazu ist 
Expert_innenwissen unerlässlich. Zertifizierungssysteme für Gebäude und 
Quartiere  […][ versprechen Unterstützung zur Sicherstellung nachhaltiger 
Entwicklungen. Sie basieren auf Bewertungsschemata und bieten Planungs- 
und Entscheidungshilfen], indem sie konkrete Projekte anhand ausgearbei-
teter Pläne und Entwürfe beurteilen. Entscheidungsträger_innen sehen sich 
jedoch häufig mit verschiedenen, noch nicht detailliert ausgearbeiteten Pla-
nungsalternativen konfrontiert. Die auf Zertifizierungen beruhenden Bewer-
tungen sind in der Regel mit externen Audits verbunden, die weder Entschei-
dungsträger_innen noch Projektentwickler_innen direkt einbeziehen. Diese 
Audits sind zeit- und kostenintensiv und werden deshalb meist nur für größere 
Projekte herangezogen.“

Die Bewertung bzw. der Vergleich von Projektideen oder groben Ent-
wicklungskonzepten in sehr frühen Planungsphasen ist in den bestehenden 
Systemen nicht vorgesehen. Auch die Möglichkeiten zur Selbstbewertung von 
Planungsalternativen, ohne externe Prüfungen, werden bei Zertifizierungen 
nicht verfolgt.

In diesem Artikel werden in Kapitel 2 bestehende Zertifizierungssyste-
me kritisch beleuchtet und ein neues Konzept für ein Planungs- und Entschei-
dungsunterstützungswerkzeug zur Bewertung „räumlicher Nachhaltigkeit“ 
vorgestellt – der Adaptive Design (AD) Evaluator und die damit einhergehen-
de neue AD-Methodik. Sie ermöglicht Planungsakteur_innen die Bewertung 
von Planungsalternativen unter Berücksichtigung von Aus- und Wechselwir-
kungen in allen Planungsphasen. Der AD-Evaluator fokussiert sich auf die 
Initiierung und Unterstützung kooperativer Planungsprozesse, um Ideen und 
Innovationen auf der Grundlage von Projektentwickler_innen, Gemeindever-
treter_innen, lokalen Expert_innen und Bürger_innen zu ermöglichen. Dabei 
wird die ganzheitliche Betrachtung entlang ökologischer, ökonomischer, so-
zialer und gestalterischer Aspekte angestrebt. Im Detail wird in den Kapiteln 
3 und 4 eine AI-gestützte Methodik vorbereitet und getestet, mit der für den 
AD-Evaluator Kategorien zur Beurteilung sozialer Aspekte basierend auf be-
stehenden Bewertungssystemen entwickelt werden können. Mit AI (in Form 
des Large Language Models Chat GPT4) wird getestet, wie soziale Aspekte 
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unterschiedlicher Bewertungssysteme im AD-Evaluator-Konzept ergänzt wer-
den können. Die Erkenntnisse werden in Kapitel 5 diskutiert.

2	 FÜR EINE VERKÜRZTE LEKTÜRE IST EIN DIREKTER ÜBERGANG 
VON KAPITEL 2 ZU KAPITEL 5 MÖGLICH, DA KAPITEL 3 UND 4 
ERGÄNZENDE DETAILS LIEFERN. ZERTIFIZIERUNGSSYSTEME 
– STÄRKEN UND SCHWÄCHEN 

In den UN-Nachhaltigkeitszielen (SDGs) 2015 spielt die Kreislaufwirtschaft 
eine große Rolle. Seither entwickelten sich zahlreiche Bewertungs- und Zerti-
fizierungsmethoden im Bau- und Planungssektor. Diese Systeme sollen die 
Planungspraxis bei nachhaltiger Gebäude- und Siedlungsentwicklung unter-
stützen.

Die meisten Zertifizierungen beruhen auf der International Organiza-
tion for Standardization [ISO] 59000-Normenfamilie, insbesondere der ISO 
59020 (ISO 59020:2024, 2024), die die Systemgrenzen der Messung und Be-
wertung in sozialen, ökologischen und wirtschaftlichen Systemen beschreibt. 
Die Bewertung erfolgt dabei anhand der Lebenszyklusanalyse (LCA), die 
einen Ansatz zur Analyse von Umweltaspekten bietet.

Die Literaturrecherche zeigt einen breiten Konsens darüber, dass Zer-
tifizierungs- und Prüfsysteme erfolgreich dazu beigetragen haben, das allge-
meine Bewusstsein für Nachhaltigkeitsgrundsätze zu schärfen (Garde, 2017). 
Nicht alle Zertifizierungsverfahren erfüllen jedoch die wesentlichen Kriterien 
(Doan et al., 2017) und gleichzeitig kann aufgrund unterschiedlicher Bewer-
tungskriterien das gleiche Projekt unterschiedliche Bewertungsergebnisse bei 
unterschiedlichen Zertifizierungsverfahren aufweisen (Suzer, 2019).

2.1	 Prüfsysteme für große Bauvorhaben

In Österreich gibt es formale Prüfungen wie die Strategische Umweltprüfung 
(SUP) oder die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP), die auf EU-Richtlinien 
beruhen. Sie werden bei großen Projekten angewandt, die oft im Zusammen-
hang mit technischen oder sozialen Infrastrukturentwicklungen stehen und 
zeit- und kostenintensive Prozesse umfassen.

2020 wurde im Rahmen der Klimaschutzinitiative des österreichischen 
Bundesministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innova-
tion und Technologie der Klimaaktiv Gebäudestandard (EU-Taxonomie) ini-
tialisiert. Dieses Gütesiegel für nachhaltiges Bauen und Sanieren ermöglicht 
Bauherr_innen, Gebäude online anhand eines Kriterienkatalogs zu bewerten. 
Neben dem Standort und der Energieeffizienz werden auch die Planungs- 
und Ausführungsqualität, die Qualität der Baustoffe und Konstruktion sowie 
zentrale Aspekte zu Komfort und Raumluftqualität von neutraler Seite beurteilt 
und bewertet. Auf Quartiersebene wird eine fachkundige Prozessbegleitung 
angeboten, um die Qualitätskriterien sicherzustellen (Mair am Tinkhof et al., 
2024). 
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Gängige Zertifizierungssysteme in Österreich sind der ÖGNI-Standard (Öster-
reichische Gesellschaft für Nachhaltige Immobilienwirtschaft), abgeleitet vom 
DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen), und der klimaaktiv-
Standard, die sowohl auf Gebäude- als auch auf Siedlungs- und Quartiers-
ebene angeboten werden und aufgrund ihrer Anpassung an österreichische 
Rahmenbedingungen auch für Fördermaßnahmen (z. B. Wohnbauförderung) 
herangezogen werden. Das ÖGNI-Zertifizierungssystem ist modular aufge-
baut und bewertet Gebäude anhand von Kriterien, die zu einer Gesamtnote 
zusammengeführt werden.

Internationale Standards wie die deutsche DGNB-Zertifizierung, das 
aus den USA stammende LEED (Leadership in Energy and Environmental 
Design) und das britische System BREEAM (Building Research Establish-
ment Environmental Assessment Method) werden in Österreich bei Projekten 
mit internationalen Investor_innen oder Partner_innen eingesetzt (Österrei-
chische Gesellschaft für Nachhaltige Immobilienwirtschaft, o. J.).

Sowohl die nationalen als auch international ausgerichtete Zertifizie-
rungs- und Prüfverfahren für Gebäude und Siedlungen sind mit externen Au-
dits verbunden. Dadurch sind es sehr zeit- und kostenintensive Prozesse, 
die eher bei großen Projekten sowie bei Projekten mit übergeordneter Pla-
nungsrelevanz in Betracht gezogen werden. Die Kosten stehen dabei bei al-
len Zertifizierungssystemen in verschiedenen Kategorien in Abhängigkeit von 
Bestand oder Neubau, geplanten Flächen, Wohnungseinheiten oder Kubatur 
sowie Nutzer_innengruppen (Planer_in, öffentliche Einrichtung, Verein, …). 
Die Zertifizierungskosten belaufen sich beispielsweise für einen Wohnbau mit 
24 Wohneinheiten und 2400 m² Bruttogrundfläche auf rund 5000 (BREEAM) 
bis 7000 (ÖGNI) Euro (abgeleitet aus Websitedaten der Zertifizierungssys-
teme am 7. 1. 2025). Diese Kosten wurden auf Basis der Kostentabellen für 
2024 errechnet und beinhalten keine Kosten die auf Beauftragungsseite (Ge-
meinde, Planer_in, Projektentwickler_in) für Personal gestellt werden müs-
sen.

Die Prüfungen konzentrieren sich auf konkrete Projekte, die dabei ein-
gesetzten Materialien und Energiekonzepte sowie quantitative Kennwerte zu 
Komfort, Gesundheit, Wohlbefinden und Funktionalität zur Abbildung sozialer 
Komponenten. 

Die Einbeziehung von planungsbeteiligten Akteur_innen wie Entschei-
dungsträger_innen, Projektentwickler_innen, Nutzer_innen und Bürger_innen 
im Rahmen kooperativer Planungsprozesse ist nicht möglich. Dabei sind die-
se Akteur_innen mit einer Vielzahl von unterschiedlichen Bewertungssyste-
men konfrontiert, die selten sektorübergreifend sind. Abbildung 1 gibt einen 
Überblick über gängige Zertifizierungs- und Prüfverfahren und zeigt deren 
Einsatz in Abhängigkeit von der Projektgröße und der Planungsphase.

2.2	 Prüfsysteme für späte Planungsphasen 

Gängige Zertifizierungssysteme (z.  B. ÖGNI, EU-Taxonomie, DGNB) sind 
darauf ausgerichtet, Projekte auf Basis konkreter Entwürfe zu bewerten. In 
der Praxis haben es die Entscheidungsträger_innen oft mit verschiedenen 
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Planungsalternativen zu tun, die noch nicht im Detail festgelegt sind. Der-
zeit ist keine Bewertung von Planungsalternativen im Rahmen von Gebäu-
de- oder Quartierszertifizierungen bekannt. Auch Pre-Assessments bereiten 
lediglich konkrete Projekte für spätere Zertifizierungsprozesse vor. Für frühe 
Planungsphasen ohne fertige Entwürfe gibt es jedoch keine etablierten Be-
wertungsmöglichkeiten (siehe Abbildung 1).

In frühen Planungsphasen lassen sich Ideen und Innovationen leichter 
abwägen, da noch nicht viel Zeit und Geld für die genaue Planung und Um-
setzung aufgewendet wurde. Daher sind Bewertungen in frühen Planungs-
phasen für die effiziente Planung nachhaltiger Transformationen unerlässlich 
und ermöglichen die Definition von Projektzielen innerhalb der Nachhaltig-
keitsziele übergeordneter Institutionen (Gemeinde, Land, EU).

Niederschwellige Bewertungswerkzeuge, die kooperative Planungs-
prozesse unter Einbeziehung von Gemeinden, Bauherr_innen und Entwick-
ler_innen ermöglichen und einen schnellen Vergleich von Planungsalternati-
ven bieten, fehlen derzeit. Dies wird auch vom deutschen Bundesamt für 
Bauwesen und Raumordnung (BBSR, 2020) festgestellt. Das Fehlen von Be-
wertungsmöglichkeiten insbesondere in frühen Planungsphasen führt zu Lü-
cken in Governance-Prozessen und informellen Entscheidungsprozessen. 

ABBILDUNG 1	 Übersicht der am häufigsten verwendeten Zertifizierungssysteme auf 
Gebäude und Quartiersebene in Österreich. (Infografik: bearbeitet und übersetzt von Forster & 
Bindreiter aus Forster, Bindreiter & Pansinger, 2025, CC BY-SA)

Abbildung 1 veranschaulicht, dass in frühen Planungsphasen und für kleine 
Planungsprojekte derzeit keine Prüfsysteme zur Verfügung stehen. Bisherige 
Verfahren sind daher nicht in der Lage, nachhaltige Transformationen effizient 
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zu unterstützen, da die notwendigen Praxiswerkzeuge für frühe und informel-
le Phasen fehlen. 

2.3	 Digitalisierung und Zertifizierungssysteme

Immer mehr Zertifizierungsanbieter_innen bieten digitale Tools an, die bereits 
in der Pre-Assessment-Phase die Leitfäden für eine Nachhaltigkeitszertifizie-
rung veranschaulichen. Die digitale Integration von Zertifizierungssystemen 
wird in einem Gutachten des wissenschaftlichen Beirats der deutschen Bun-
desregierung gefordert (WBGU, 2019). Diese Verfahren sind jedoch ebenso 
wie darauf aufbauende Bewertungssysteme für genau definierte Projektvor-
haben ausgelegt und dienen nicht einer Projektentwicklung die von den pla-
nungsbeteiligten Akteur_innen gemeinsam erarbeitet wird.

Derzeit gibt es noch keine Bewertungsansätze, die automatisiert in 
einem digitalen Framework bereits in Idee oder Konzeptphasen für unter-
schiedliche Akteur_innen nachvollziehbare Entscheidungsgrundlagen schaf-
fen und Handlungsempfehlungen auflisten. Die Automatisierung der Bewer-
tungsprozesse fördert präzise, datenbasierte Entscheidungen für langfristige 
räumliche Nachhaltigkeit. Sie reduziert den Prüfungsaufwand, verbessert die 
Analysequalität und ermöglicht transparente Darstellungen komplexer Sze-
narien.

Im Bereich des Life Cycle Assessment (LCA) ermöglicht die Integrati-
on von System Dynamics-Modellen (SDM) in Bewertungsprozesse, statische 
Zusammenhänge dynamisch miteinander in Interaktion treten zu lassen, so 
Veränderungen zu simulieren sowie die Auswirkungen eines Produkts auf die 
Umwelt während seines gesamten Lebenszyklus zu untersuchen (Yi et al., 
2023).

Die Literaturrecherche zeigt, dass SDM noch nicht in den relevanten 
Zertifizierungssystemen eingesetzt werden. SDM, welche die unterschiedli-
chen Säulen der Nachhaltigkeit abbilden, tun dies zumeist auf nationaler oder 
kontinentaler Ebene (z. B. Modelle iSDG, T21 und CLEWS, World3, World5). 
Allgemein anwendbare Modelle mit konkretem raumplanerischen Kontext auf 
regionaler oder örtlicher Ebene sind nicht bekannt, obwohl es einzelne jünge-
re Studien gibt, die SDM spezifisch für die Simulation der Entwicklung eines 
Stadtteils oder bestimmten Gebäudetyps (Hochhaus) einsetzen (z. B. Ho & 
Wang, 2025; Sustantio et al., 2022). Üblicher ist die Anwendung eher in der 
Bewertung von Umwelt- oder Klimaauswirkungen. Soziale Aspekte kommen 
in Form von Wirtschaftsindikatoren (z. B. Gini-Koeffizient), Demokratie-Indi-
zes und „Wellbeeing“ (Gesundheit, Bildung, Umwelt u. a.) vor. Der räumliche 
Kontext ist hier zumeist aber auf zumindest nationalem Maßstab. Durch die 
steigende Komplexität der Verknüpfung von SDM, die einzelne Nachhaltig-
keitsaspekte räumlich abbilden können, bietet sich hier ein breites Betäti-
gungsfeld für zukünftige Forschung und Entwicklungen.
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2.4	 Soziale Nachhaltigkeit und soziale Aspekte der Gestalt für 
ganzheitlich räumliche Nachhaltigkeit

Derzeitige LCA fokussiert auf eine integrierte Analyse von drei Säulen der 
Nachhaltigkeit: ökonomisch, ökologisch und sozial (ISO 59020:2024, 2024).

Die Analyse der Positionspapiere der Zertifizierungssysteme ÖGNI 
und BREEAM zeigt völlig unterschiedliche Ansätze zur Bewertung sozialer 
Nachhaltigkeit:

ÖGNI schlägt vor, keine singuläre Betrachtung von Gebäuden zu for-
cieren, sondern dass in ihrer Evaluierung Bewertungen unter der Berücksich-
tigung der Einbettung in ein Quartier erfolgen. Erfolg wird dabei in Bezug auf 
Geschäftsmodelle angeführt, was die Ableitung erlaubt, dass auch soziale As-
pekte durch ökonomische Maßstäbe gemessen werden. ÖGNI nennt „Raum 
mit Infrastruktur“ als Erfolgsfaktor und konkretisiert weiterführend die Schwer-
punktsetzungen „Digitalisierung“, „Mobilitätskonzepte“ und „gemeinschaftlich 
nutzbare Flächen“. Gleichzeitig wird „Flexibilität“, wobei sich dies auf Nutzun-
gen bezieht, nicht zwingend innerhalb der Gebäude, jedoch im Quartiersver-
bund für die soziale Nachhaltigkeit als Erfolg gewertet. Wie die Bewertung 
konkret auf die unterschiedlichen Aspekte einwirkt oder ob Wirkungsverbin-
dungen zwischen den genannten Bereichen bestehen, ist nicht dargestellt 
(ÖGNI-Positionspapier Soziale Nachhaltigkeit).

Das Zertifizierungssystem BREEAM verfolgt den Ansatz, einen „sozia-
len Wert“, definiert als „kumulativer Nutzen sozialer Auswirkungen der bebau-
ten Umwelt“, festzustellen (BREEAM – Social Impact Paper 2020-Überset-
zung d. Autor_innen)1. „Soziale Auswirkungen” werden als die „Auswirkungen 
auf Menschen und Gemeinschaften als Folge einer Maßnahme oder Aktivität“ 
definiert. Tabelle 1 zeigt die 7 Aspekte, innerhalb derer die sozialen Werte, die 
BREEAM unterstützt, festgemacht werden.

TABELLE 1	 BREEAM Aspekte zur Bewertung sozialer Nachhaltigkeit 

Sozialer Aspekt  Erläuterung

Gesundheit und 
Wohlbefinden der 
Nutzer_Innen 
und lokaler 
Gemeinschaften

Eine gebaute Umwelt, die körperliches, soziales, intellektuelles und 
emotionales Wohlbefinden fördert.

Verhaltensänderung 
und
Bewusstseinsbildung

Lösungen, die die Menschen ermutigen, die nachhaltigste Wahl zu 
treffen

Zugänglichkeit und
Inklusivität

Gestaltung und Betrieb von Umgebungen, die von allen Menschen 
genutzt werden können, so weit wie möglich, ohne dass eine 
Anpassung oder ein spezielles Design erforderlich sind 

Widerstandsfähigkeit, 
Safety
und Security

Förderung von Praktiken zur Risikominderung, zur erfolgreichen 
Bewältigung von Krisen und zur Ermittlung von Möglichkeiten zur 
Anpassung des Wohlstands in einer sich wandelnden Welt

1	  Das Original wurde von den Autor_innen mithilfe von KI [DeepL] am 20.08.2025 übersetzt.
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Sozialer Aspekt  Erläuterung

Einbindung der 
Nutzer_innen und der 
Gemeinschaft
und Engagement

Aktivitäten zur Förderung der aktiven Beteiligung und Einbindung 
von Nutzer_innen und Interessenvertreter_innen der bebauten 
Umwelt in Entscheidungsfindungsprozesse

Lokale Investitionen Förderung von Investitionen in lokale Unternehmen und 
Lieferketten, Ausbildung und Qualifizierung der lokalen Bevölkerung 
und Schaffung langfristiger Beschäftigungsmöglichkeiten für die 
Menschen vor Ort

Soziale Gerechtigkeit 
und
verantwortungsvolle 
Führung

Sicherstellung, dass die Bedürfnisse der Gemeinschaften gerecht 
befriedigt werden, wobei Gleichheit, Vielfalt und Integration im 
Mittelpunkt des Projekts stehen, und dass die Ausbeutung von 
Menschen abgeschafft wird

Anmerkung. Aus BREEAM – Social Impact Paper (2020).

Der Bewertung innerhalb dieser sieben Aspekte zur Abbildung sozialer Werte 
legt BREEAM „soziale Gerechtigkeit“ zu Grunde und definierte diese als 

gleichberechtigten Zugang aller Menschen zu Ressourcen und Mög-
lichkeiten und die volle Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben 
einer Gemeinschaft, unabhängig von ihrem Hintergrund [...] Soziale 
Gerechtigkeit erfordert zunächst die Anerkennung der in unserer Ge-
sellschaft bestehenden Ungleichheiten, damit Praktiken entwickelt 
und umgesetzt werden können, die diese Ungleichheiten beseitigen. 
(BREEAM, 2020)

Um Soziale Nachhaltigkeit zu bewerten, verfolgt die AD-Evaluator-Methodik 
den Ansatz, eine digitale Abbildung mittels SDM zu erstellen. Kapitel 3 zeigt 
konzeptionell auf, welche Aspekte hier bisher berücksichtigt werden und wel-
che Einflüsse auf diese Aspekte wirken.

Im Planungskontext kann zu den bestehenden 3 Säulen (ökologisch, 
ökonomisch, sozial) eine weitere Säule, jene der gestalterischen Nachhal-
tigkeit (Gestalt) (Pansinger, Prettenthaler, 2023) ergänzt werden. Im Zusam-
menhang mit der Adaptive Design-Methodik wird die Gestalt-Nachhaltigkeit 
als integraler Bestandteil der Planung angesehen (Forster et al., 2025), diese 
weist viele Verbindungen zu sozialen räumlichen Aspekten auf. Basierend 
auf 4 Hauptkategorien und den definierten Unterkategorien können Aus- und 
Wechselwirkungen räumlicher Entwicklungen eingeschätzt werden:

1. 	 Erkenntlichkeit/Klarheit für transparente räumliche Organisation, 
klare Identität:

	- Vernetzungsklarheit – logischen Verbindung von Funktion, Raum 
und Infrastruktur

	- Nutzungsklarheit – klare Organisation, Flexibilität
	- Figurklarheit – funktionale und topografische Verankerung der 

Raumorganisation
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2. 	 Kommunikation/Maßstab, Wechselwirkung des Raumes/Gebäu-
des mit der Umgebung, maßstabsübergreifende Integration

	- Feldbildung schafft klare Abgrenzungen und prägnante Kommuni-
kation

	- Affinität gewährleistet harmonische Einbettung in Kontext, Bezie-
hung zur Umgebung (durch Materialwahl, Formen, Proportionen 
und Nutzung)

	- Vermittelnde Maßstäblichkeit, harmonisches Zusammenspiel ver-
schiedener Maßstabsebenen (Ausgleich von Größenunterschie-
den, Unterstützung von Funktionalität und Ästhetik des Ensembles)

3. 	 Offenheit/Topologische Grenze bewertet, wie ein räumliches Sys-
tem durch physische, symbolische und funktionale Übergänge eine 
Grenze (z. B. eine topologische Grenze) bildet, die trennt und ver-
bindet und Austausch von Informationen sowie Zugänglichkeit er-
möglicht

	- Kontextualität verbindet räumliche Organisation durch symbolische 
und funktionale Grenzen mit der Umgebung

	- Durchlässigkeit schafft fließende Übergänge zwischen Innen- und 
Außenräumen (physisch und/oder symbolisch) 

	- Symbolische Grenze als Zugang zur Geschichte des Ortes.

4. 	 Anpassungs-/Wandlungsfähigkeit (Ort-Charakter, Kurz- und Lang-
lebigkeit, Adaptierbarkeit) bewertet die Fähigkeit eines Systems, 
sich an Veränderungen anzupassen und dabei seine Identität zu 
bewahren

	- Ort-Charakter als einzigartige Atmosphäre eines Ortes, geprägt 
durch Architektur, Natur, Kultur und Geschichte

	- Kurz- und Langlebigkeit als Fähigkeit, sich kurzfristig an neue Nut-
zungen anzupassen und langfristig durch kulturelle Bedeutung und 
Flexibilität zu bestehen

	- Adaptierbarkeit als Fähigkeit, gesellschaftliche und funktionale Ver-
änderungen zu integrieren, ohne die grundlegende Struktur oder 
Identität zu verlieren

Die in ÖGNI und BREEAM angeführten Bewertungsaspekte zeigen Paralle-
len zu einigen im AD-Evaluator verwendeten Gestalt-Nachhaltigkeits-Aspek-
ten auf, eine konkrete Vorgehensweise im Bewertungsprozess ist bei keiner 
der genannten Zertifizierungssysteme transparent dargestellt.
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2.5	 Bedarf zur Unterstützung nachhaltiger Entwicklungen

Die Entwicklung neuer Planungen basiert auf Entwicklungsideen und Entwür-
fen, die Planungseingriffe beschreiben, bauliche Veränderungen darstellen 
und Auswirkungen bewerten lassen. In der Raumplanung dient der Vergleich 
solcher Entwürfe als Erkundungs- und Prüfinstrument. Der Begriff „Planen“ ist 
hier „im Kontext von kollektiven Entscheidungs- und Kommunikationsprozes-
sen zu sehen“ und versteht sich „als explorative Tätigkeit, welche durch das 
Hervorbringen, Auswählen und Formulieren von Gestalt und Beschaffenheit 
eines Elements versucht, für eine bestimmte Fragestellung eine zufrieden-
stellende Antwort zu liefern. Das Ergebnis dieser Tätigkeit ist als Diskussi-
onsgrundlage und als Basis für das weitere Vorgehen zu verstehen“ (Nollert, 
2013). Um im Sinne der Nachhaltigkeit möglichst ganzheitliche und robuste, 
also langfristig funktionierende und an neue Bedingungen anpassbare Ent-
würfe zu entwickeln, muss das Hauptziel in einem Prüfprozess von Entwürfen 
und bei der damit einhergehenden Diskussion unterschiedlicher Ansätze sein, 
sich dem Raum möglichst ohne Vorbehalte zu nähern.

Bei realen Planungsaufgaben bedeutet die Initialisierung nachhaltiger 
Entwicklungen, entweder die Zielsetzungen der Gemeinde zu erfüllen oder 
die Gemeinde dabei zu unterstützen, Zielsetzungen klar und bewusst zu set-
zen. Dabei liegt ein besonderer Fokus auf der Bewusstmachung von Aus- und 
Wechselwirkungen von Entscheidungen und der damit einhergehenden Pro-
jektumsetzungen.

Die genaue Definition von Zielsetzungen unterstützt nicht nur die Ge-
meinde, ganzheitliche und robuste Strategien zu entwickeln, sondern hilft 
gleichzeitig weiterführend bei der Projektumsetzung und dem damit einher-
gehenden Umgang mit Planungskonflikten.

Die genaue Formulierung von Gemeindestrategien und die Ableitung 
von Zielsetzungen daraus bilden für jene, die Projekte entwickeln einen Rah-
men für eine zielgerichtete und effiziente Projektplanung. Der festgelegte 
Rahmen gibt Bewegungsraum für die Ideenumsetzungen und bietet Sicher-
heit, dass sich die Projektstrategie in die Gemeindestrategie (z. B. Örtliches 
Entwicklungskonzept) und übergeordnete Zielsetzungen (SDGs, Bund und 
Land) gut einbettet.

Um ganzheitliche Betrachtungen zu forcieren und dabei nachhaltige 
Ansätze der Gemeindeentwicklung zu verfolgen, brauchen Gemeinden Un-
terstützung. Der Druck durch übergeordnete Zielsetzungen und Forderungen 
nach Wohn-, Gewerbe- und Bildungseinrichtungen ist vor allem in vielen klei-
nen und mittelgroßen Gemeinden hoch. Fachliche Planungsexpertise fehlt 
jedoch oder muss hier oft unter hohem Kostenaufwand zugekauft werden.

In diesem Artikel wird der methodische Ansatz des AD-Evaluators 
(Forster et al., 2025) als Werkzeug zur Unterstützung von Planungs- und Ent-
scheidungsprozessen vorgestellt. Dieser bietet folgende Innovationen:

	- Ermöglicht die Bewertung von Planungsalternativen/Szenarien be-
reits in der Konzept-/Ideenphase, bevor ein konkretes Projekt vor-
liegt.

	- Erlaubt zu analysieren, welche Annahmen zu welcher Bewertung 
führen,
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	- welche Veränderungen auf Projektebene notwendig sind, um sich 
in die Rahmenbedingungen gut einzufügen,

	- welche Änderungen in den Rahmenbedingungen bzw. Zielsetzun-
gen auf Gemeindeebene zu formulieren sind, um gewünschte Er-
gebnisse auf Projektebene erreichen zu können;

	- Zusätzlich fördert der Ansatz die Zusammenarbeit interdisziplinärer 
Stakeholder und erhöht die Akzeptanz durch partizipative Prozesse 
und frühzeitige Definition nachhaltiger Rahmenbedingungen, mi-
nimiert und vermeidet potenzielle Interessenkonflikte in späteren 
Phasen und ermöglicht die Integration bestehender Zertifizierungs-
kategorien und fortschreitende projektspezifische Anpassung der 
Kategorien an Ziele.

	- Ein breiterer Nachhaltigkeitsansatz inkl. gestalterischer Aspekte 
(Pansinger & Prettenthaler, 2023) und baukultureller Leitlinien so-
wie Davos / NEB-Kriterien (New European Bauhaus) können be-
rücksichtigt werden,

	- der Ansatz ist niederschwellig, erfordert keine externen Audits, re-
duziert Zeit- und Kostenaufwand und ermöglicht Anwendung auch 
für kleine Projekte und für Vertreter_innen von Gemeinden, Bau-
träger_innen und Infrastrukturentwickler_innen.

	- Stellt eine Innovation von Methode und Entwicklungswerkzeug dar.

Der AD-Evaluator ist als Bewertungsinstrument konzipiert, um Gemeinden bei 
einer nachhaltigen Raumplanung zu unterstützen. Zwei Hauptanwendungs-
fälle sind in Abbildung 2 dargestellt:

	- a) Er unterstützt Co-Design- und Co-Creation-Prozesse, indem ge-
meinschaftliche Zielsetzungen, Prioritäten und Systemverhalten 
entwickelt und strukturiert werden. 

	- b) Projektentwickler_innen und Entscheidungsträger_innen (Ge-
meinde, Land, Bund) können durch den niedrigschwelligen Ansatz 
eigenständige Bewertungen zum Alternativenvergleich durchfüh-
ren.

Zielsetzung ist dabei eine nachhaltige räumliche Transformation von der Idee 
bis zur Realisierung mit dem Fokus auf strategische Mitgestaltung und Mit-
bewertung.

Der AD-Evaluator bietet so zeit- und kosteneffiziente Planungsunter-
stützung auch für frühe Planungsphasen, wo neue Ideen und Innovationen 
zur nachhaltigen räumlichen Transformation eingebracht sowie robuste Rah-
menbedingungen und Zielsetzungen strategisch entwickelt werden können 
(Forster et al., 2025). Damit stellt der AD-Evaluator ein Planungswerkzeug 
für die Praxis dar. Er ermöglicht die Entwicklung räumlicher Transformations-
strategien, die soziale, ökonomische und ökologische Dimensionen integrie-
ren. Durch die Automatisierung der Bewertungsprozesse wird eine präzise, 
datenbasierte Entscheidungsfindung für langfristige räumliche Nachhaltigkeit 
gefördert.
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Dem Konzept liegt die Zielsetzung zu Grunde, Konfliktpotenzial frühzeitig zu 
erkennen und allen Planungsbeteiligten Prozessunterstützung zu gewährleis-
ten. Projektträger_innen profitieren von umfassenden Auswirkungsanalysen 
und Checklisten zur Optimierung von Entwicklungsstrategien. Gesamtgesell-
schaftlich fördert der AD-Evaluator Entscheidungen, die räumliche Qualität 
und Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt rücken. Zeit- und ressourcenintensive 
Prüfprozesse werden automatisiert, was eine schnellere und präzisere Be-
wertung der räumlichen Auswirkungen bei baulichen Entwicklungen ermög-
licht.

ABBILDUNG 2	 Anwendungsfälle AD Evaluator: a) Gemeinsame Zielsetzungen/Rah-
menbedingungen entwickeln b) Projektideen/Planungen transparent prüfen und entwickeln. 
(Grafik: aus Forster et al., 2025, CC BY-SA)

3	 KONZEPTION EINES NEUEN BEWERTUNGSSYSTEMS FÜR 
FRÜHE PLANUNGSPHASEN

Der im AD-Evaluator angestrebte methodische Ansatz umfasst Fragebögen 
zur Abfrage und Abbildung von Zielsetzungen (vgl. Abbildung 3), wie es in 
Zertifizierungssystemen durchgeführt wird, leitet jedoch daraus automatisiert 
auf vorab definierte Kategorien inkl. deren Gewichtung in SD-Modelle über, 
wie bereits Assunção et al. (2020), Diemer & Nedelciu (2020) und Kiss & Kiss 
(2021) in unterschiedlichen Studien konzeptuell gezeigt wurde. So wird erst-
mals ein automatisierter Ansatz geschaffen, der effizient Bewertungen für die 
Planungspraxis liefert. Bei bisherigen Ansätzen mangelt es an transparenten, 
transdisziplinären, digitalen Tools (Technopolis & Institut für ökologische Wirt-
schaftsforschung, 2024).

Zur Bewertung werden Kategorien definiert, die eine Abbildung der 
räumlichen Nachhaltigkeit, basierend auf den 4 definierten Säulen ökolo-
gisch, ökonomisch, sozial und gestalterisch, zulassen. Basierend auf den Ka-
tegorien wird ein „Framing“-Ansatz aufgebaut, der mittels Fragebögen eine 
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ganzheitliche systemische Bewertung der räumlichen Nachhaltigkeit ermög-
licht. Die Fragebögen erlauben, folgende Zielsetzungen abzubilden:

	- des übergeordneten Systems (Zielsetzungen von Gemeinde, Land, 
SDGs)

	- der Projektträger_innen (Bauträger_innen, Infrastrukturentwickler_
innen,..) und

	- die konkreten Projektziele.

Mittels der Fragebögen können in den definierten Kategorien inkl. deren Ge-
wichtung Werte abgeleitet werden. Diese dienen als Input für SDM, die Aus- 
und Wechselwirkungen erfassen und die Bewertung der räumlichen Nach-
haltigkeit in ökologischen, ökonomischen, sozialen und gestalterischen 
Bereichen ermöglichen.

ABBILDUNG 3	 Systemskizze des AD Evaluators - Schrittweise Abfrage von Zielsetzun-
gen und Überprüfung ob die angestrebte Projektalternative (Adaptive Design Scenario) in die 
Zielsetzungen der übergeordneten Systeme passt. (Infografik: Forster & Bindreiter, 2025, CC 
BY-SA)

Der Forschungsansatz ist ein Prüfverfahren, das abschätzen lässt, ob die 
Zielsetzungen des Planungsvorhabens in das übergeordnete System passen 
und wo Verbesserungspotenziale bestehen, sowohl auf Entwicklungs- (Pro-
jektträger_innen) als auch auf Systemebene (Gemeinde, Land).

Das beschriebene methodische Vorgehen wird im Rahmen des For-
schungsprojektes SIMPLE AD Evaluator (FFG Projekt Nr. 58159469) als Kon-
zeptstudie in einem digitalen, modularen System (AD-Evaluator) umgesetzt, 
das in Python programmiert wird (Forster et al., 2025). Dadurch ist eine kon-
tinuierliche methodische und inhaltliche Verbesserung durch die Erweiterung 
und Verfeinerung von Indikatoren möglich, basierend auf neuen Forschungs-
ergebnissen und Standardisierungskenntnissen. Die Entwicklung in einer 
eigenen Umgebung ermöglicht außerdem vielseitige Anschlussmöglichkeiten 
an bestehende Bewertungs- und Analysewerkzeuge (z. B. bestehende Zerti-
fizierungen, Prüfverfahren), was zur Erweiterung des Methodensets und zu 
einem besseren Vergleich der Bewertungsergebnisse beiträgt. Der modulare 
Ansatz bietet die niederschwellige Möglichkeit, in zukünftigen Entwicklungs-
schritten auch andere Algorithmen (z. B. Machine-Learning-Modelle) für spe-
zifische Fragestellungen anzubinden.
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Zur praktischen Erprobung des Nutzens kann die digitale Umsetzung in Zu-
sammenarbeit mit Akteur_innen der Planungspraxis getestet und verfeinert 
werden. Die Ergebnisse werden transparent zugänglich gemacht, um eine 
breite Anwendung in verschiedenen Bereichen der räumlichen Transforma-
tion und durch unterschiedliche Expert_innen zu ermöglichen.

Der AD-Evaluator ist eine skalierbare Lösung, die sowohl für kleine 
als auch große Transformationsvorhaben in allen Planungsphasen sowie 
im Neubau und im Umgang mit Bestandsgebäuden eingesetzt werden kann 
(z. B. unterstützend zu OIB-Richtlinien). Methodisch basiert der Ansatz auf 
der Lebenszyklusanalyse nach ISO für Kreislaufwirtschaft (ISO59020:2024) 
und überträgt diese auf eine „räumliche Nachhaltigkeit“, wobei soziale, öko-
logische, ökonomische und zusätzlich gestalterische Aspekte gleichwertig 
berücksichtigt werden. Ein besonderer Fokus liegt auf den Herausforderun-
gen am Ende des Lebenszyklus gebauter „Substanz“ und der Transformation 
dieser „Räume“. Der Ansatz zielt auf die strategische Sicherstellung der Er-
reichung von Klimaneutralitäts- und Klimaanpassungszielen im Bausektor auf 
Planungsebene ab.

Methodisch erfolgt die Bewertung räumlicher Entwicklungen (Projekt-
ideen) mittels Fragebögen, die in vordefinierten Kategorien Bewertungen zu-
lassen. Diese Kategorien inkl. Wertung bilden den Input für Stock-Variablen 
innerhalb eines SDM. Durch die Verknüpfungen der Stock-Variablen, können 
Balance Sheets für jeden der 4 Bereiche der Nachhaltigkeit (ökologisch, öko-
nomisch, sozial und gestalterisch) erstellt werden. Eine Stock-Variable kann 
in unterschiedliche Balance-Sheets einfließen und bildet somit Verbindungen 
innerhalb des Gesamtbewertungssystems.

Forster et al. (2025) präsentiert ein „Basis Set-Up“ zur Identifizierung 
und Selektion von Kriterien zur Abbildung von Nachhaltigkeit, basierend auf 
den wichtigsten Gebäude-Zertifizierungsstandards ÖGNI und klimaaktiv. 
Diese Kategorien werden dabei noch um Einfluss-Kategorien von Radulova-
Stahmer (2023) erweitert. Die Kategorien wurden dabei so ausgewählt, dass 
räumliche Maßnahmen ableitbar sind, und sind in 5 Hauptkategorien geglie-
dert (Forster et al., 2025).

Abbildung 4 basiert auf den so abgeleiteten Kategorien und zeigt, wie 
daraus ein Social Balance-Sheet entwickelt werden kann. Konkret fließen in 
der ersten Konzeption Umweltrisiken, Mobilitätsservices, Erreichbarkeit, Auf-
enthaltsqualität, Soziale Infrastruktur, Transparenz, Partizipation und die Flä-
chenbilanz ein. Gleichzeitig wird so auch dargelegt, wie die einzelnen Aspek-
te parallel in den unterschiedlichen Balance-Sheets der Nachhaltigkeit 
(ökologisch, ökonomisch, sozial, gestalterisch) wirken können, da ein Aspekt 
mehrere Balance-Sheets speisen kann. Durch die gegenseitige Beeinflus-
sung der einzelnen Aspekte im SDM können stetig feinere Wechselbeziehun-
gen abgebildet werden. Das in Abbildung 5 dargestellte Konzept zeigt, welche 
Aspekte in der Flächenbilanz berücksichtigt werden können, die beispielswei-
se in alle 4 Balance Sheets der Nachhaltigkeit einfließt (Forster et al., 2025).

area balance
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education (school..)
daily supply (shops..)
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ABBILDUNG 4	 Abgeleitete Kategorien, die zur Erstellung der Sozialen Balance Sheets 
beitragen. (Infografik: Forster & Bindreiter, 2025, CC BY-SA) 

ABBILDUNG 5	 Darstellung der Entwicklung der Flächenbilanz, die in die Abbildung 
sozialer Nachhaltigkeit einfließt. (Infografik: Forster & Bindreiter, 2025, CC BY-SA)

communication / ICT
cooling systems
heating systems

power generation
waste / garbage disposal

water systems

technical infrastructure

blue and green infrastructure

mobility services
car dependency (motorized vehicles)

active mobility (walking, cycling)
public transport

area balancecultural
education (kindergarden, school..)

goods for daily use (grocery store, bakery..)
health (pharmacy, doctor..)

social infrastructure

open water areas
innovative concepts/constructions (Schwammstadt)

vegetation(trees,...)
unsealed soil

Zur praktischen Erprobung des Nutzens kann die digitale Umsetzung in Zu-
sammenarbeit mit Akteur_innen der Planungspraxis getestet und verfeinert 
werden. Die Ergebnisse werden transparent zugänglich gemacht, um eine 
breite Anwendung in verschiedenen Bereichen der räumlichen Transforma-
tion und durch unterschiedliche Expert_innen zu ermöglichen.

Der AD-Evaluator ist eine skalierbare Lösung, die sowohl für kleine 
als auch große Transformationsvorhaben in allen Planungsphasen sowie 
im Neubau und im Umgang mit Bestandsgebäuden eingesetzt werden kann 
(z. B. unterstützend zu OIB-Richtlinien). Methodisch basiert der Ansatz auf 
der Lebenszyklusanalyse nach ISO für Kreislaufwirtschaft (ISO59020:2024) 
und überträgt diese auf eine „räumliche Nachhaltigkeit“, wobei soziale, öko-
logische, ökonomische und zusätzlich gestalterische Aspekte gleichwertig 
berücksichtigt werden. Ein besonderer Fokus liegt auf den Herausforderun-
gen am Ende des Lebenszyklus gebauter „Substanz“ und der Transformation 
dieser „Räume“. Der Ansatz zielt auf die strategische Sicherstellung der Er-
reichung von Klimaneutralitäts- und Klimaanpassungszielen im Bausektor auf 
Planungsebene ab.

Methodisch erfolgt die Bewertung räumlicher Entwicklungen (Projekt-
ideen) mittels Fragebögen, die in vordefinierten Kategorien Bewertungen zu-
lassen. Diese Kategorien inkl. Wertung bilden den Input für Stock-Variablen 
innerhalb eines SDM. Durch die Verknüpfungen der Stock-Variablen, können 
Balance Sheets für jeden der 4 Bereiche der Nachhaltigkeit (ökologisch, öko-
nomisch, sozial und gestalterisch) erstellt werden. Eine Stock-Variable kann 
in unterschiedliche Balance-Sheets einfließen und bildet somit Verbindungen 
innerhalb des Gesamtbewertungssystems.

Forster et al. (2025) präsentiert ein „Basis Set-Up“ zur Identifizierung 
und Selektion von Kriterien zur Abbildung von Nachhaltigkeit, basierend auf 
den wichtigsten Gebäude-Zertifizierungsstandards ÖGNI und klimaaktiv. 
Diese Kategorien werden dabei noch um Einfluss-Kategorien von Radulova-
Stahmer (2023) erweitert. Die Kategorien wurden dabei so ausgewählt, dass 
räumliche Maßnahmen ableitbar sind, und sind in 5 Hauptkategorien geglie-
dert (Forster et al., 2025).

Abbildung 4 basiert auf den so abgeleiteten Kategorien und zeigt, wie 
daraus ein Social Balance-Sheet entwickelt werden kann. Konkret fließen in 
der ersten Konzeption Umweltrisiken, Mobilitätsservices, Erreichbarkeit, Auf-
enthaltsqualität, Soziale Infrastruktur, Transparenz, Partizipation und die Flä-
chenbilanz ein. Gleichzeitig wird so auch dargelegt, wie die einzelnen Aspek-
te parallel in den unterschiedlichen Balance-Sheets der Nachhaltigkeit 
(ökologisch, ökonomisch, sozial, gestalterisch) wirken können, da ein Aspekt 
mehrere Balance-Sheets speisen kann. Durch die gegenseitige Beeinflus-
sung der einzelnen Aspekte im SDM können stetig feinere Wechselbeziehun-
gen abgebildet werden. Das in Abbildung 5 dargestellte Konzept zeigt, welche 
Aspekte in der Flächenbilanz berücksichtigt werden können, die beispielswei-
se in alle 4 Balance Sheets der Nachhaltigkeit einfließt (Forster et al., 2025).
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4	 DIGITALE ABBILDUNG SOZIALER NACHHALTIGKEIT – 
KATEGORIEN ZUR MODELLBILDUNG

Kapitel 3 gab einen Überblick über die Zielsetzungen und den methodischen 
Ansatz des AD-Evaluators. Die digitale Abbildung der einzelnen Bereiche der 
Nachhaltigkeit basiert auf der Ableitung von Stock-Variablen und dem Aufbau 
unterschiedlicher SDM zur Entwicklung von Balance Sheets in den 4 Nach-
haltigkeitsbereichen. Die unterschiedlichen Bereiche abzubilden und Aus- und 
Wechselwirkungen in einem SDM aufzusetzen, ist ein schrittweiser Prozess. 
Dabei ist ein wichtiger Schritt, Kategorien und deren Einflüsse festzusetzen, 
die möglichst ganzheitliche Bewertungen und Aspekte einbeziehen. Sie die-
nen in weiteren Prozessen als Stock-Variablen und bilden die Grundbausteine 
der SDM.

In diesem Kapitel wird eine Methode aufgezeigt, wie Kategorien zur 
Abbildung der sozialen Nachhaltigkeit in unterschiedlichen Bewertungssyste-
men untersucht und ein Konzept zur Entwicklung von Stock-Variablen eines 
SDM in diesen Bereichen vorgelegt werden.

Zur Abbildung sozialer Nachhaltigkeit werden in den Zertifizierungs-
systemen ÖGNI und BREEAM unterschiedliche Kategorien und Bereiche, die 
in die Bewertung einbezogen werden, angeführt. Die OECD (Organisation 
for Economic Co-Operation and Development) hat zur Abbildung des „ge-
sellschaftlichen Wohlergehens“ die „OECD Better Life Index Kategorien“ ent-
wickelt (Organisation for Economic Co-operation and Development [OECD], 
o. J.). Tabelle 2 zeigt einen Überblick der OECD-Kategorien sowie Beurtei-
lungskategorien für soziale Nachhaltigkeit der Zertifizierungssysteme ÖGNI 
und BREEAM basierend auf deren Positionspapieren.

TABELLE 2	 Überblick der Kategorien zur Abbildung sozialer Nachhaltigkeit bei OECD 
Better Life Index, ÖGNI und BREEAM 

OECD Better Life Index ÖGNI BREEAM

Main Cate-
gory

Sub Category Main Cate-
gory

Sub Cate-
gory

Main Cate-
gory

Sub Category

Housing Dwellings 
without basic 
facilities

Flexibility Flexible 
floor plans

Health and 
wellbeing 
of asset 
users and 
local com-
munities 

Visual comfort 
and light pollu-
tion

Housing 
expenditure

Long-term 
variability

Indoor and local 
air quality

Rooms per 
person

AAL topics 
(Ambient 
Assisted 
Living)

Thermal comfort
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OECD Better Life Index ÖGNI BREEAM

Income Household 
net adjusted 
disposable 
income

Future in-
frastructure

 Acoustics and 
noise pollution

Household net 
wealth

Neighbor-
hood Con-
sideration

Integration 
of individual 
properties

Water quality 
and drinking 
Water provision

Jobs Labour market 
insecurity

Utilizing 
synergies

Responsible 
construction 
management

Employment 
rate

Network-
forming 
pathways

Commissioning 
and handover

Long-term un-
employment 
rate

Adaptable 
spaces

Aftercare

Personal 
earnings

Operated 
Property

Apartment 
changes

Access to ame-
nities

Community Quality of sup-
port network

Activation of 
ground-floor 
spaces

Sustainable and 
active transport

Education Educational 
attainment

Social net-
working

Contaminated 
land

Student skills Additional 
services for 
users

Ecology and bio-
diversity

Years in edu-
cation

Interge-
nerational 
Living

Behaviour 
change 
and
awareness 
raising

Responsible 
construction 
management

Environ-
ment

Air pollution Mobility Monitoring of 
construction site 
impacts

Water quality Energy Moni-
toring

Civic enga-
gement

Stakeholder 
engagement 
for developing 
regulations

Water Monito-
ring

Voter turnout construction 
waste manage-
ment

Health Life expec-
tancy

Operational 
waste manage-
ment
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OECD Better Life Index ÖGNI BREEAM

Self-reported 
health

Accessibi-
lity and
inclusivity

Inclusive and ac-
cessible design

Life Satis-
faction

Life satisfac-
tion

Safe Access

Safety Feeling safe 
walking alone 
at night

Travel plan

Homicide rate Resilience, 
safety
and secu-
rity

Environmental 
management of 
construction

Work-Life 
Balance

Employees 
working very 
long hours

Security of site 
and building

Time devoted 
to leisure and 
personal care

Water leak 
detection

Designing for 
durability and 
resilience

Adaptation to 
climate change

Design for dis-
assembly and 
adaptability

Refrigerant leak 
detection

Flood and 
surface Water 
management

Natural hazards

Asset 
user and 
community 
involve-
ment
and enga-
gement

Stakeholder 
consultation

Aftercare and 
post-occupan-
cy evaluation 
management

Local in-
vestment

Not currently di-
rectly addessed
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OECD Better Life Index ÖGNI BREEAM

Social jus-
tice and
responsi-
ble leader-
ship

Responsible 
construction 
practices

Responsible 
sourcing of 
construction 
products

Anmerkung. Daten aus OECD Data Explorer „Better Life Index“ (2020), BREEAM (2020, Social 
Impact Paper), sowie Österreichische Gesellschaft für Nachhaltige Immobilienwirtschaft (o. J., 
Positionspapier Soziale Nachhaltigkeit). 

Verschiedene Studien zeigen, dass Large Language Models (LLM) bei der 
vergleichenden Analyse von Texten (Li et al., 2024), aber auch bei der Klassi-
fikation und Zuordnung von Inhalten (Martorana et al., 2024) in weiten Teilen 
mit dem Menschen ebenbürtig sind. Bei einzelnen Anwendungen in medizini-
schen Fragestellungen verfügen die LLMs sogar über eine geringere Fehler-
quote als die Menschen (Meng et al., 2024). Um innerhalb der Kategorien 
unterschiedlicher Bewertungssysteme Verknüpfungen und Strukturen zu er-
kennen, lassen sich LLMs einsetzen, die semantische Zusammenhänge dar-
stellen.

ABBILDUNG 6	 Strukturierung und Verknüpfung der Hauptkategorien der sozialen Nach-
haltigkeit (OECD BLI, BREEAM, ÖGNI) durch die Bildung von “Dachkategorien” mittels LLM. 
(Infografik: Forster & Bindreiter, 2025, CC BY-SA)

Um Aspekte aus bestehenden Bewertungssystemen aufspüren zu können, 
die das in Kapitel 3 aufgezeigte „Social Balance Sheet-Konzept“ (SBS-Kon-
zept; siehe Abbildung 4) noch nicht berücksichtigt, wurde ein vierstufiger Pro-
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zess aufgesetzt, der mittels LLM durchgeführt werden kann. Die Methode ist 
ein iterativer Prozess, in dem sowohl Elemente der deduktiven Kategorien-
bildung als auch der induktiven Kategorienbildung nach Mayring (2022) „ma-
schinengestützt“ angewandt werden. Deduktiv entstehen im ersten Schritt die 
Dachkategorien mittels der Hauptkategorien von BREEAM und OECD Better 
Life Index mit Hilfe von LLM. Im zweiten Schritt versucht das LLM auch die 
zahlreichen Prüfaspekte von ÖGNI den neuen gemeinsamen Dachkategorien 
zuzuordnen. Die daraus resultierenden Ableitungen sind in Abbildung 6 dar-
gestellt.

Schritt 3: Um den Ansatz der Abbildung von Nachhaltigkeit mittels Ba-
lance-Sheets für soziale Aspekte festzusetzen, werden Verknüpfungen zwi-
schen den entstandenen Dachkategorien und den Kategorien des SBS-Kon-
zepts gesucht (siehe Abbildung 7).

Schritt 4: Durch die in Schritt 1–3 entwickelten Dachkategorien und die 
daran geknüpften Unterkategorien ist eine stringente Verknüpfungskette zwi-
schen den einzelnen Subkategorien der jeweiligen Bewertungssysteme (sie-
he Tabelle 2) möglich. Abbildung 8 zeigt am Beispiel „Social Infrastructure“, 
wie die Haupt- und Subkategorien bestehender Bewertungssysteme mittels 
der „Dachkategorie“ abgeleitet werden können. Die Subkategorien können 
anschließend inhaltlich mit denen in der ursprünglichen Aspekt-Liste des 
SBS-Konzepts abgeglichen und alle fehlenden Aspekte ergänzt werden (sie-
he Abbildung 8). Dabei wird auch eine feinere Untergliederung der Subkate-
gorien der Bewertungssysteme durch Aufteilung ausgewählter Ausdrücke 
möglich.

ABBILDUNG 7	 Darstellung der Aspekte und deren Verbindungen des Social Balance 
Sheet-Konzepts. (Infografik: Forster & Bindreiter, 2025, CC BY-SA)
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ABBILDUNG 8	 Graph zur Illustration der Herleitung neuer Aspekte zur Ergänzung der 
Sozialen Balance Sheet-Kategorien für den Beispielbegriff „Soziale Infrastruktur“. (Infografik: 
Forster & Bindreiter, 2025, CC BY-SA)

Das Ergebnis dieses Vorgangs ist eine erweiterte Liste mit zusätzlichen re-
levanten Aspekten. Die Methode ist geeignet, neue Aspekte inhaltlich einzu-
ordnen, auszuwählen und Überschneidungen, aber auch Lücken, zwischen 
verschiedenen Klassifizierungssystemen zu detektieren.

Wie auch bei Mayring (2022) ist der Prozess ein iterativer. Man muss 
immer testen, ob die Kategorien geeignet sind, die jeweiligen Aspekte gut zu 
erfassen, oder ob dann doch Kategorien entstehen, die nach Schritt 1–3 leer 
bleiben, bzw. ob gewisse Themen unterrepräsentiert sind. Wie in Abbildung 6 
durch die Methode aufgedeckt wurde, konnte in unserem SBS-Konzept das 
Themenfeld „education and awareness“ noch nicht ausreichend abgebildet 
werden. Mit diesen Erkenntnissen kann das SBS-Konzept ergänzt und über-
arbeitet werden.

Wie in Kapitel 3 dargestellt, wird das Social Balance-Sheet in ein SDM 
eingebettet. Durch die in Kapitel 4 vorgestellte Methode lassen sich rasch 
unterschiedliche Zertifizierungssysteme „scannen“ und relevante Schlüssel-
aspekte oder mögliche Lücken in der Betrachtung der sozialen Nachhaltig-
keit im Modell nachführen. Die Überführung dieser Eigenschaften in die SDM 
erfolgt zunächst in Causal Loop-Diagrammen, um die logischen Zusammen-
hänge nochmals prüfen zu können. Über Stock and Flow-Diagramme können 
dann auch konkrete Daten und Entwicklungsszenarien hinterlegt werden, um 
die Balance Sheets zu befüllen.

Die durch die SDM befüllten Balance-Sheets erlauben, wie von Forster 
et al. (2025, S. 21) dargestellt, dann den Vergleich von Projektvarianten/Ent-
wicklungsvorhaben.

Für dieses Paper haben wir ChatGPT 4.0 (OpenAI, 2025) verwendet. 
Weitere Tests könnten mit anderen LLMs (z. B. Gemini von Google oder LLa-
ma von Meta) durchgeführt werden.
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5	 DISKUSSION

Die Analyse bestehender Zertifizierungssysteme zeigt Lücken in frühen 
Planungsphasen und bei der Unterstützung von kleinen Projektgrößen auf. 
Weiterhin zeigt sich, dass der Ansatz zur nachhaltigen und ganzheitlichen 
Analyse mittels ökologischer, ökonomischer und sozialer Aspekte in den 
Zertifizierungssystemen unterschiedlich gehandhabt wird. Im Speziellen die 
Bewertung sozialer Aspekte baut dabei auf den unterschiedlichen Einschät-
zungen der Beurteilung von „Wert“ auf. Die Ausrichtung der Zertifizierungs-
systeme auf bereits detailliert geplante oder bereits gebaute Projektvorha-
ben zeigt eine klare Tendenz zur Bewertung sozialer Aspekte hinsichtlich 
wirtschaftlicher Überlegungen. BREEAM verfolgt mit der Bewertung sozialer 
Aspekte einen Ansatz zur räumlichen Abbildung und Nennung planerischer 
und baulicher Maßnahmen für „Soziale Gerechtigkeit“. Die Definition dieses 
Begriffs (siehe Kapitel 2.4) hat im Hinblick auf Nicht-Diskriminierung und Teil-
habe eine ähnliche Tonalität wie die Charta der Grundrechte der EU (Euro-
päische Union, 2012). Ein direkter Bezug zwischen Zertifizierungssystem und 
Gerechtigkeit kann nicht festgestellt werden. Die Recherchen zeigen, dass 
jedes Zertifizierungssystem eigene Rahmenbedingungen für „Planungsge-
rechtigkeit“ festlegt.

Als Grundlage ganzheitlicher Entwicklungen im Sinne einer Integra-
tion unterschiedlicher Interessengruppen und einer disziplinübergreifenden 
Planung ist es zielführend, kooperative Planungsprozesse anzustreben, wie 
Schönwandt (1999) und im Besonderen Selle (1997) feststellen. Die AD-Eva-
luator-Methode stellt einen adaptierbaren und transparenten Ansatz dar, der 
eine Eingabe ohne Planungsexpertise erlaubt. Diese Offenheit schafft eine 
breite Zugänglichkeit des Werkzeugs und stellt eine transparente Konzeption 
für die Bewertung von Aspekten sozialer Gerechtigkeit dar. Die Einbindung 
und Bewertung gestalterischer Aspekte und die dadurch gut abbildbaren Ver-
bindungen zu sozialen Aspekten erlauben, eine ganzheitliche „räumlichen 
Nachhaltigkeit“ zu analysieren.

Der Ansatz des AD-Evaluators, basierend auf Fragebögen die jewei-
ligen Rahmenbedingungen und Entwicklungsziele der planungsbeteiligten 
Akteur_innen abzubilden, zielt darauf ab, wesentliche Aspekte der Umlegung 
von Zielsetzungen in die Praxis bestmöglich zu gewährleisten. Um die Rah-
menbedingungen des übergeordneten „Systems“ (Zielsetzungen, die auf die 
Gemeinden wirken) abbilden zu können, wurden bei dem vorgeschlagenen 
Ansatz die SDGs als Vehikel genutzt. Grundsätzlich lassen sich so auch gut 
Raumordnungsstrategien der Länder oder das ÖEK einer Gemeinde abbilden 
und auch kritisch hinterleuchten. Wenn beispielsweise von der Gemeinde ein 
Projekt forciert wird, das nicht zu 100 % in die Zielsetzungen der Gemeinde 
passt, aber mit Sicherheit einen nachhaltigen Ansatz bildet, kann daraufhin 
entweder die Zielsetzung angepasst oder ein Dialog angestoßen werden, der 
alternative Entwicklungen hinterleuchtet.

Der AD-Evaluator als Werkzeug verfolgt grundsätzlich einen techni-
schen Zugang und ist wertneutral. Die Festlegung von Zielsetzungen ist von 
den Nutzenden abhängig – dabei sind „schlechte“ und „gute “ Zielsetzungen 
möglich. Damit werden sowohl „tolerante “ als auch „restriktive “ Auslegungen 
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gesetzlicher Verordnungen und ein kritisches Hinterleuchten dieser Verord-
nungen (z. B. Bebauungsplan, Festlegungen auf einzelnen Grundstücken) 
möglich. Diese „flexible“ Möglichkeit der Rahmensetzung birgt natürlich das 
Risiko, dass auch „nicht nachhaltige“ Zielsetzungen verfolgt werden können. 
Die geschaffene Transparenz bzgl. der Zielsetzungen und der Bewertung von 
Projekten bzw. Projektideen eröffnet neue Einsatzmöglichkeiten im Bereich 
partizipativer und kollaborativer Planungsprozesse. Politiken und Planungs-
vorgaben können im Tool als transparente Rahmenbedingungen für die Ent-
scheidungsträger_innen abgebildet werden. Transparenz kann die Grundlage 
für reflektierte Selbstklärung schaffen. Sie ermöglicht es allen Beteiligten, die 
Entstehung von Prozessen/Entscheidungen besser nachzuvollziehen und zu 
kommunizieren. Sie fördert gleichzeitig auch konstruktive Kritik, um bessere, 
gemeinschaftlich getragene Entscheidungen zu treffen. 

Dennoch ist klar: Dieser Tool-Ansatz garantiert keine erfolgreichen par-
tizipativen oder kollaborativen Planungs- und Entscheidungsprozesse. Hier 
liegt es nach wie vor an den Prozessgestalter_innen, alle relevanten Gruppen 
(auch vulnerable und marginalisierte Bevölkerungsteile) anzusprechen und 
im Prozess mitzunehmen. 

Der Ansatz bietet jedenfalls eine rasche, nachvollziehbare Möglichkeit, 
neue Ideen und Projekte vor transparent gesetzten Rahmenbedingungen zu 
testen und gegenüberzustellen. Er liefert somit Argumente und Orientierung 
für nachhaltige und gerechtere Entscheidungen. Die konkreten Entscheidun-
gen und Umsetzungen hängen aber weiterhin von vielen anderen Faktoren, 
vor allem von den Entscheidungsträger_innen, ab. Gerechtigkeits- und Ver-
teilungsfragen werden per se nicht gelöst. Bewertungssysteme bieten jedoch 
Anreizwirkung zur Umsetzung nachhaltiger baulicher Entwicklungen. Bedarf 
besteht hinsichtlich der Schaffung neuer Werkzeuge, um nachvollziehbar zwi-
schen den SDGs, Interessen der Gemeinschaft und individuellen Interessen 
abzuwägen, damit Planungs- und Fördermaßnahmen gerechter und trans-
parenter gestaltet werden können.

6	 AUSBLICK

Durch die erfolgte positive Förderzusage kann in den nächsten 2 Jahren die 
Konzeption des AD-Evaluators im Rahmen des Projekts SIMPLE - AD Eva-
luator unter Realbedingungen entwickelt, erprobt und verfeinert werden. Die 
größte Herausforderung im Projekt wird dabei sein, die umfangreichen be-
stehenden Listen und Kriterien der unterschiedlichen Prüfverfahren und Zer-
tifizierungssysteme transparent zu bewältigen. Die verschiedenen Systeme 
weisen zahlreiche Ähnlichkeiten und Redundanzen aber auch feine Unter-
schiede auf, die es für eine automatisierte Weiterverarbeitung zu analysieren 
und dokumentieren gilt. Das erfordert in der ersten Projektphase eine klare, 
temporale, räumliche (inkl. maßstäbliche) und thematische Abgrenzung der 
Kriterien, die nachvollziehbar dokumentiert werden muss. Wie in diesem Arti-
kel aufgezeigt, können LLMs dabei gut eingesetzt werden.

Dieser Artikel gibt Einblick in die Komplexität beim Versuch einer Er-
fassung sozialer Aspekte und Dimensionen. Im zukünftigen Projekt wird daher 
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ein breiter Untersuchungsansatz und ein stetiger Austausch mit Wissenschaft 
und Planungspraxis erfolgen. Die Integration von SDM in Bewertungsprozes-
se im Bereich LCA ermöglicht dann, die Wirkungszusammenhänge zwischen 
den Kriterien dynamisch miteinander zu verbinden und transparent für alle 
Projektbeteiligten aufzuzeigen. Die SDM sind dabei Modellierungsgrundlage 
und, durch ihre visuelle Komponente, Diskussionsgrundlage zugleich. Ziel ist, 
zwischen der Komplexität der Systeme und ihrer Anwendbarkeit in partizipa-
tiven und kooperativen Planungs- und Entscheidungsprozessen die richtige 
Schwerpunktsetzung zu finden. Dies ist als iterativer Prozess konzipiert. Eine 
weitere Herausforderung ist die klare Definition von räumlichen Wechselwir-
kungen zwischen unterschiedlichen räumlichen Maßstabsebenen (von Archi-
tektur bis zur regionalen Ebene) in Bezug auf die Skalierbarkeit des Modells. 
Um dieser Herausforderung zu begegnen, werden alle Kategorien zur Bewer-
tung auf ihre räumliche Skalierbarkeit geprüft.
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WOHNEN IM BESTAND ZWISCHEN 
KLIMAKRISE UND SOZIALER 
UNGLEICHHEIT 

Michael Friesenecker, Judith M. Lehner 

Zusammenfassung 
Wohnungsungleichheiten haben sich in den letzten Jahren durch multiple Krisen – darunter die 
Klimakrise, die globale Finanzkrise, die COVID-19-Pandemie und die Energiekrise – erheblich 
verschärft. Besonders einkommensschwache und vulnerable Gruppen sind von steigenden 
Wohnkosten und eingeschränktem Zugang zu qualitativ hochwertigem Wohnraum betroffen. 
Gleichzeitig erfordert die Dekarbonisierung des Gebäudesektors umfassende Maßnahmen, die 
neue soziale Herausforderungen mit sich bringen.
Dieser Beitrag analysiert die Wechselwirkungen zwischen sozialräumlichen Wohnungsungleich-
heiten und klimapolitischen Maßnahmen in Österreich. Dabei werden Stadt-Land-Disparitäten 
hinsichtlich Wohnungsbestand, Bevölkerungsentwicklung und Wohnkostenbelastung untersucht. 
Zudem wird die soziale Dimension klimapolitischer Maßnahmen wie CO₂-Bepreisung, energeti-
sche Sanierung und Heizungsumstellung kritisch reflektiert.
Die Ergebnisse zeigen, dass bestehende Förder- und Regulierungsmechanismen teils unzurei-
chend auf die strukturellen Unterschiede im Wohnungsbestand abgestimmt sind. Während in 
Städten insbesondere Mieter_innen von steigenden Sanierungskosten betroffen sind, stehen in 
ländlichen Regionen Herausforderungen wie Leerstand und ineffiziente Flächennutzung im Vor-
dergrund. Abschließend formuliert der Beitrag Handlungsempfehlungen für eine sozial gerechte 
Gestaltung der Energiewende im Wohnsektor. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf gezielten 
Förderinstrumenten, einer Reform des Mietrechts sowie integrierten Maßnahmen zur nachhalti-
gen Raumentwicklung.

Stichwörter 
Stadt-Land Unterschiede, Soziale Ungleichheiten, Klimapolitik, Wohnkosten, Dekarbonisierung, 
Heizungsumstellungen 

1	 EINLEITUNG 

Multiple Krisen – die Klimakrise, die globale Finanzkrise, die Migrationskrise, 
die COVID-19-Pandemie und die Energiekrise – haben weltweit Wohnungsun-
gleichheiten verstärkt (Seymour et al., 2020; Tosics, 2020; Wetzstein, 2017). 
Der Bau und Betrieb von Gebäuden war im Jahr 2015 für 38 % der weltweit 
energiebedingten CO2-Emissionen verantwortlich und damit einer der zent-
ralen Verursacher der globalen Klimakrise (UN Environmental Programme, 
2021). Während die COVID-19-Pandemie die Emissionen vorübergehend 
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reduzierte, bleibt die Dekarbonisierung des Gebäudesektors langfristig eine 
enorme Herausforderung. Zu den Herausforderungen zählen hohe Invest-
mentkosten für Hauseigentümer_innen, die für viele einkommensschwache 
Besitzer_innen oftmals nicht leistbar sind, das sogenannte Mieter_innen-Ver-
mieter_innen Dilemma, bei dem Vermieter_innen Investitionen zurückhalten, 
weil sie nicht unmittelbar von besserer Energieeffizienz profitieren, aber auch 
Herausforderungen bei der Steuerung von energetischen Sanierungen (See-
bauer et al., 2019; Steurer & Clar, 2015). Abgesehen davon, stehen weltweit 
viele Länder vor den Herausforderungen einer zunehmenden Urbanisierung: 
Städte- und Stadtumlandgebiete wachsen während die Bevölkerung in länd-
lichen Regionen stagniert und bestehende Wohnungen unternutzt oder leer 
bleiben (UN Environmental Programme, 2021; Colomb & Gallent, 2019). Die 
Diskrepanz zwischen Wohnungs- und Bevölkerungswachstum, die mit Fi-
nanzialisierung und marktorientierter Ausrichtung von Wohnungssystemen 
sowie den Abbau wohlfahrtstaatlicher Leistungen einhergehen, verstärken 
bestehende räumliche, aber auch soziale Ungleichheiten am Wohnungsmarkt 
zunehmend (James et al., 2022; Wetzstein, 2017).

Insbesondere marginalisierte Gruppen wie Migrant_innen und sozio-
ökonomisch benachteiligte Gruppen wie Geringverdiener_innen und armuts-
gefährdete Personen sind zunehmend von sozialer und wirtschaftlicher Aus-
grenzung am Wohnungs- und Arbeitsmarkt betroffen. Dies zeigt sich etwa 
durch höhere Wohn- und Energiekosten, prekäre Wohnverhältnisse und in-
adäquate Wohnsituationen für diese Personengruppen (James et al., 2024; 
Allen, 2022; Whitehead & Goering, 2021; Seebauer et al. 2019; Walker & Day, 
2012). Gleichzeitig haben wohlhabende Bevölkerungsgruppen von finanziel-
len Vorteilen sowie günstigen steuerlichen und wirtschaftlichen Rahmenbe-
dingungen profitiert und Vermögen durch Wohnungen aufgebaut (Arundel, 
2017). Gerade mit der COVID-19-Pandemie sind auch bestehende Stadt-
Land Unterschiede im Hinblick auf Wohnkosten und Verfügbarkeit von Woh-
nungen verstärkt in den Blick geraten (Colomb & Gallent, 2022; Eurofound, 
2023).

Angesichts dieser Herausforderungen wird versucht, sozial-räumliche 
Überlegungen zunehmend in klimapolitische Rahmenwerke zu integrieren. 
Auf europäischer Ebene hebt beispielsweise der europäische Green Deal 
die Notwendigkeit hervor, „niemanden, weder Mensch noch Region, im Stich“ 
zu lassen (European Commission, 2019). Vor dem Hintergrund der oben be-
schriebenen „wicked problems“ (Head & Alford, 2015) wächst der Bedarf an 
Forschungs- und Politikansätzen, die die ökologische, räumliche und soziale 
Dimension gleichermaßen berücksichtigen und eine ganzheitliche Strategie 
für nachhaltige Raumentwicklung ermöglichen. Bereits existierende For-
schungen zum Spannungsfeld von sozialen und ökologischen Zielsetzungen 
zum Thema Wohnen in Österreich, haben gezeigt, dass Neubau nur bedingt 
zur Lösung des Leistbarkeitsproblems oder zur Reduktion der Emissionen 
beiträgt. Aus sozialer Perspektive kann die derzeit praktizierte Wohnungs-
neubautätigkeit, die vor allem auf Gewinnorientierung ausgerichtet ist, die 
erwarteten Preisdämpfungseffekte nicht entfalten und verschärft das Leist-
barkeitsproblem im Wohnen auch in Österreich (Müller et al., 2024a; Novy et 
al., 2024; Plank et al., 2022). Ökologisch betrachtet verursacht der Neubau 
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viel mehr Emissionen als Sanierungen, wenn man die indirekten Kosten von 
Baumaterialen miteinrechnet (Haas et al., 2022). Zusätzlich trägt Wohnungs-
neubau zum bereits erheblichen Flächenverbrauch Österreichs bei und ver-
schärft dadurch die ineffiziente Nutzung (Leerstand, Unternutzung, etc.) des 
bestehenden Wohnungsbestands (Weber, 2025; Müller et al., 2024a, Janry 
et al., 2023, Getzner & Kadi, 2020). Raumplanerisch ist daher ganz klar die 
Innenentwicklung der Außenentwicklung vorzuziehen, wie etwa Müller et al. 
(2024a) sowie Weber (2025) argumentieren. Damit geht auch ein klarer Fo-
kus auf die Umnutzung, die energieeffiziente Sanierung der bestehenden Ge-
bäude sowie die Dekarbonisierung der Energiebereitstellung einher (Janry et 
al., 2023).

Hier setzt unser Beitrag an, der auf ersten Erkenntnissen des EU-Ho-
rizon Projektes „ReHousIn – Contextualized pathways to reduce housing in-
equalities in the green and digital transition“1 beruht. Der Beitrag befasst sich 
einerseits mit der Frage nach Trends und Mustern von räumlichen Ungleich-
heiten im Wohnungsbestand sowie Ungleichheiten bei den Wohnkosten und 
andererseits mit dem Zusammenhang dieser Ungleichheiten und klima- und 
umweltpolitischen Maßnahmen in Österreich. Folgende Kernfragen werden 
dazu verfolgt: Welche räumlichen Disparitäten im Wohnungsbestand und in 
der Bevölkerungsentwicklung entlang des Stadt-Land-Kontinuums bilden die 
Rahmenbedingungen für umwelt- und klimapolitische Maßnahmen? Welche 
räumlichen und sozialen Ungleichheiten bei der Wohnkostenbelastung müs-
sen dabei berücksichtigt werden? Wie beeinflussen klimapolitische Maßnah-
men im Gebäudesektor – insbesondere Sanierungspflichten, CO2-Bepreisung 
und Heizungsumstellungen – unterschiedliche Wohnsegmente und soziale 
Gruppen, und welche Instrumente sind erforderlich, um negative soziale Aus-
wirkungen zu vermeiden?

Der Beitrag ist wie folgt strukturiert: Kapitel 2 untersucht im ersten Teil 
Stadt-Land-Ungleichheiten am Wohnungsmarkt und analysiert räumliche Dis-
paritäten in Wohnungsbestand, Bevölkerungsentwicklung und Wohnraumver-
teilung. Im zweiten Teil widmet sich Kapitel 2 den sozialen Ungleichheiten 
bei Wohnkosten und beleuchtet Unterschiede zwischen verschiedenen sozio-
ökonomischen Gruppen sowie Stadt-Land-Disparitäten. Kapitel 3 betrachtet 
klimapolitische Maßnahmen im Gebäudesektor und deren soziale Auswirkun-
gen, insbesondere im Hinblick auf energetische Sanierung und regulatorische 
Herausforderungen. Die Conclusio (Kapitel 5) fasst zentrale Ergebnisse der 
identifizierten Ungleichheiten zusammen und gibt im Zusammenhang mit ak-
tuellen klimapolitischen Maßnahmen im Gebäudesektor eine Einschätzung 
für die Gestaltung einer sozial gerechten Klimapolitik die versucht bestehende 
Ungleichheiten abzubauen bzw. zumindest existierende Ungleichheiten nicht 
weiter verschärft. 

1	  Von der Europäischen Union finanziert. Die in diesem Projekt geäußerten Ansichten und Meinun-
gen stammen ausschließlich von den Autorinnen und Autoren und spiegeln nicht notwendigerweise die Posi-
tionen der Europäischen Union, der European Research Executive Agency (REA) oder anderer Förderbehör-
den wider. Weder die Europäische Union noch die Förderbehörden können für diese verantwortlich gemacht 
werden.
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2	 STADT-LAND UNGLEICHHEITEN AM WOHNUNGSMARKT 

Die Dekarbonisierung des Gebäudesektors ist eine der größten Herausforde-
rungen der Klimapolitik, die neben Sanierungen und Heizungsumstellungen 
auch auf der effektiven Nutzung des Bestands und adäquater Wohnungs-
größen beruht. Darüber hinaus hängt die bauliche Struktur (Einfamilienhäu-
ser vs. Mehrgeschoßwohnbauten) und Siedlungsstrukturen (geschlossen vs. 
dispers) stark mit Emissionsreduktionen im Verkehrssektor zusammen. Um 
gezielte Maßnahmen zur Energieeffizienzsteigerung und klimafreundlichen 
Sanierung und Nutzung umzusetzen ist es essenziell, die Struktur und Ent-
wicklung des Wohnungsbestandes in Österreich räumlich entlang der Stadt-
Land Kontinuums differenziert zu betrachten. 

Ungleichheiten im Wohnungsbestand

Basierend auf der Stadt-Land-Typologie der Statistik Austria2, lagen in 2021 
mehr als die Hälfte der 4,9 Millionen Wohnungen in urbanen Zentren (ca. 
55 %) und ca. 26,0 % in ländlichen Gebieten (siehe Tabelle 1). Die restlichen 
zwei Fünftel des Wohnungsbestands entfielen auf regionale Zentren (5 %) 
und den Raum im Umland von Zentren (15 %). Dieses Muster spiegelt sich, 
laut Tabelle 1, auch in der Verteilung der Bevölkerung entlang des Stadt-
Land-Kontinuums wider. Der Wohnungsbestand ist zwischen 2011 und 2021 
in allen Teilregionen gestiegen. Am stärksten ist der Zuwachs im Umland der 
Zentren (+13,0 %), gefolgt vom Zuwachs in regionalen Zentren. Dieser Trend 
deutet auf eine schwache, aber anhaltende Suburbanisierung hin, bei der sich 
der Wohnbau weiterhin auf Stadt-Umland Regionen verlagert, die sich auch in 
Wachstum der Wohnbevölkerung zeigt. 

Während die Zahl der Wohnungen insgesamt erheblich gewachsen 
ist, zeigt sich bei der Entwicklung der Bevölkerung in Hauptwohnsitzen eine 
deutlich geringere Dynamik. Österreichweit stieg die Zahl der Personen in 
Hauptwohnsitzwohnungen im Schnitt um 6,5 %. Das Wachstum der Bevölke-
rung konzentrierte sich vor allem auf urbane Zentren (+9,4 %) und den Raum 
im Umland von Zentren (+ 7,3 %), während es regionalen Zentren (+3,7 %) 
deutlich schwächer ausfiel und in ländlichen Gebieten mit +1,2 % nahezu 
stagnierte. Die Diskrepanz zwischen Wohnungs- und Bevölkerungswachstum 
deutet darauf hin, dass sich einerseits Zuwanderung auf die urbanen Zentren 
und das Stadtumland konzentriert. Andererseits geht damit eine Veränderung 
der Haushaltsstruktur einher und immer mehr Menschen wohnen in kleineren 
Haushalten und größeren Wohnungen. 

Die Zuwanderung in Städten trifft in der Regel auf ein Angebot von klei-
neren Wohnungen, was zum Teil auch in Überbelegung mündet. Im Schnitt 
haben Personen in urbanen Zentren um 10 m2 weniger Wohnfläche bzw. um 
0,5 Räume weniger pro Person zur Verfügung als Personen ländlichen Ge-
bieten und regionalen Zentren. Besonders stark hat die Wohnfläche in den 
letzten zehn Jahren in ländlichen Regionen zugenommen (+14,0 %), gefolgt 
von regionalen Zentren (+12,0 %) und Stadt-Umland Regionen (+10 %). In 

2	  https://www.statistik.at/atlas/?mapid=topo_stadt_land 

https://www.statistik.at/atlas/?mapid=topo_stadt_land
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ländlichen Regionen ist der dominante Trend eine alternde Bevölkerung und 
ein stagnierender Bevölkerungszuwachs wobei die verbleibende Bevölkerung 
in bestehenden und neuen Einfamilienhäusern mit weitaus höheren Nutzflä-
chen pro Person verbleibt. Aber wie an den Zahlen für regionale Zentren und 
dem Stadt-Umland ersichtlich werden auch größere Wohneinheiten gebaut.

TABELLE 1	 Stadt-Land Unterschiede des Wohnungsbestandes und Bevölkerung 2021 
und deren Entwicklung seit 2011

 

 

Urbane 
Zentren

Regionale 
Zentren

Raum im 
Umland von 

Zentren

Ländlicher 
Raum

Wohnungs- und Bevölkerungsverteilung
Wohnungen Gesamt 54,8 % 5,0 % 14,1 % 26,0 %

davon Wohnungen mit HWS 84,6 % 79,8 % 82,1 % 76,1 %

davon Wohnungen ohne HWS 15,4 % 20,2 % 17,9 % 23,9 %

Personen in HWS Wohnungen 53,5 % 4,9 % 15,3 % 26,4 %

Veränderung der Verteilung seit 2011 (in %)
Wohnungen Gesamt 10,2 % 11,6 % 13,0 % 9,7 %

Wohnungen mit HWS 10,5 % 10,0 % 12,9 % 8,0 %

Wohnungen ohne HWS 9,0 % 18,4 % 13,2 % 15,4 %

Personen in HWS Wohnungen 9,4 % 3,7 % 7,3 % 1,2 %

Wohnungsgrößen und Anzahl der Räume
Nutzfläche pro Person (m2) 45,8 56,7 57,1 59,5

Veränderung der Nutzfläche seit 
2011 (in %)

2,1 12,0 10,1 14,0

Durchschnittliche Anzahl der 
Räume pro Person 

2,14 2,71 2,68 2,80

Veränderung in % 1,7 14,8 14,2 17,5

Anmerkung. Eigene Berechnungen basierend auf STATcube – Statistische Datenbank von 
Statistik Austria.

Eine weitere Herausforderung für den Klimaschutz ergibt sich aus dem 
Wachstum der Wohnungen ohne Hauptwohnsitzangabe. Österreichweit 
machten diese 18,2 % des Wohnungsbestandes im Jahr 2021 aus und nah-
men im Schnitt um 10,0 % seit 2011 zu. In regionalen Zentren stieg ihr Anteil 
mit +18,4 % besonders stark, während auch ländliche Regionen mit +15,4 % 
ein erhebliches Wachstum von Wohnungen ohne Wohnsitzmeldung verzeich-
neten. Diese Wohnungen werden häufig als Zweitwohnsitze oder Ferienwoh-
nungen genutzt. Vor allem Maßnahmen zur Aktivierung und Wiedernutzung 
von Leerstand und eine Regulierung von Zweit- und Ferienwohnsitzen sind in 
besonders betroffen Gebieten wichtige klima- und umweltpolitische Beiträge. 

Die Umsetzung von thermischen Sanierungsmaßnahmen und Hei-
zungstausch hängt jedoch maßgeblich von den Eigentümer_innenstrukturen 
der Gebäude ab. Aber genauso von den Rechtsverhältnissen der Benutzung, 
wie die Diskussionen rund das Mieter_innen-Vermieter_innen Dilemma und 
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die Entscheidungsfindungsprozesse zur Sanierung in geteilten Eigentums-
verhältnissen zeigen. Tabelle 2 zeigt, dass die Wohnungsmarktstruktur je 
nach Region stark variiert. In urbanen Zentren dominieren Mietwohnungen, 
während der Anteil von Hauseigentum mit 19,1 % deutlich niedriger ist als in 
ländlichen Gebieten (64,9 %). Besonders relevant für sozial verträgliche Kli-
maschutzmaßnahmen ist der hohe Anteil an Hauptmietwohnungen im Besitz 
gemeinnütziger Bauvereinigungen (19,1 %) und öffentlicher Körperschaften 
(12,1 %). Gerade letztere sind häufig an öffentliche Sanierungsförderungen 
angewiesen und spielen daher eine Schlüsselrolle bei der klimagerechten 
Umsetzung von energetischen Modernisierungsmaßnahmen in Städten.

In regionalen Zentren und ländlichen Gebieten hingegen ist Hausei-
gentum die dominierende Wohnform. In regionalen Zentren beträgt der Anteil 
46,7 %, im ländlichen Raum sogar 64,9 %. Wohnungseigentum macht hier mit 
8,1 % nur einen kleinen Teil aus. Maßnahmen zur Klimaanpassung müssen 
daher stärker auf Einfamilienhäuser und kleinere Wohngebäude ausgerichtet 
sein. Da individuelle Eigentümer_innen nicht immer über ausreichende finan-
zielle Mittel für umfassende Sanierungen verfügen, sollten Förderprogramme 
besonders für diese Zielgruppe ausgeweitet werden.

Der Mietmarkt unterscheidet sich ebenfalls deutlich zwischen Stadt 
und Land. Während in urbanen Zentren 13,1 % der Hauptmietwohnungen 
von Privatpersonen vermietet werden, liegt dieser Anteil in ländlichen Regio-
nen bei nur 3,0 %. Privatpersonen haben in der Regel weniger finanzielle 
und organisatorischen Mittel für eine Sanierung zur Verfügung. Zielgerichtete 
finanzielle Hilfestellungen und Informationsangebote sind auch hier wichtig, 
um den Betrieb solcher Häuser durch Privatpersonen zu gewährleisten. Be-
sonders auffällig ist der hohe Anteil an Mietwohnungen im Besitz sonstiger 
juristischer Personen (17,1 % in Städten, 10,4 % in ländlichen Regionen). 
Diese gewerblichen Immobilienbetreiber_innen bedürfen wiederum einen dif-
ferenzierten Zugang durch Förderungen, Verpflichtungen und Informations-
kampagnen. 

TABELLE 2	 Stadt-Land Unterschiede in der Wohnungsmarktstruktur nach 
Rechtsverhältnis und Eigentümer, 2021

 

  

Urbane 
Zentren

Regionale 
Zentren

Raum im 
Umland von 

Zentren

Ländlicher 
Raum

 W
oh

nu
ng

en
 (H

W
S)

Hauseigentum 19.1 46.7 63.7 64.9

Wohnungseigentum 15.9 14.0 10.6 8.1

H
au

pt
m

ie
te

Privatperson(en) 13.1 3.7 2.5 3.0

Sonstige jur. Person 17.1 13.6 9.4 10.4

In öffentlicher Hand 12.1 3.0 1.7 1.8

Gemeinnützige 19.1 15.2 8.4 7.0

Sonst. Rechtsverhältnis 3.6 3.8 3.8 4.9
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Urbane 
Zentren

Regionale 
Zentren

Raum im 
Umland von 

Zentren

Ländlicher 
Raum

Pe
rs

on
en

 (H
W

S)
Hauseigentum 23.0 54.6 69.9 72.5

Wohnungseigentum 16.3 13.0 10.2 7.4
H

au
pt

m
ie

te

Privatperson(en) 12.0 3.0 1.9 2.3

Sonstige jur. Person 15.4 11.0 7.2 7.7

In öffentlicher Hand 11.9 2.2 1.2 1.2

Gemeinnützige 18.1 13.0 6.6 5.4

Sonst. Rechtsverhältnis 3.3 3.1 2.9 3.6

Anmerkung. Eigene Berechnungen basierend auf STATcube – Statistische Datenbank von 
Statistik Austria.

Ungleichheiten bei Wohnkosten

Wohnkosten, differenziert nach sozioökonomischem Status und territorialen 
Merkmalen, sind ein zentraler Aspekt von Ungleichheiten am Wohnungs-
markt. Ein zentraler Indikator für Wohnkostenungleichheiten sind Wohnkos-
tenanteile, der Anteil der Wohnkosten am verfügbaren Haushaltseinkommen. 
Basierend auf EU-SILC Mikrodaten von Eurostat haben wir die die Wohn-
kostenbelastung einerseits als Trend sowie als Durchschnitt für 2011 bis 2020 
berechnet und hinsichtlich unterschiedlichen Bildungsniveaus, dem Erwerbs-
status, Herkunftsländer, Haushaltstypen, NUTS-1 Regionen und des Grads 
der Urbanisierung der Haushaltsreferenzperson verglichen. Die in Abbildung 
1 dargestellte deskriptive Übersicht ermöglicht es, die unterschiedlichen fi-
nanziellen Belastungen durch Wohnkosten für verschiedene sozioökonomi-
sche Gruppen und Regionen aufzuzeigen und den potentiellen Einfluss von 
umwelt- und klimapolitischen Maßnahmen auf ohnehin belastete Gruppen ab-
zuschätzen.

Die Wohnkostenbelastung variiert zwischen verschiedenen Regionen 
und Stadt-Land-Gebieten. Während regionale Unterschiede der Wohnkos-
tenbelastung nach NUTS-1-Gebieten (Ost-, Süd- und Westösterreich) eher 
moderat ausfallen, sind die Unterschiede zwischen urbanen und ländlichen 
Gebieten weitaus ausgeprägter. In dicht besiedelten Gebieten wie Wien und 
den Landeshauptstädten liegt die durchschnittliche Wohnkostenbelastung 
bei etwa 24 % des Einkommens, während in dünn besiedelten Regionen die 
durchschnittliche Wohnkostenbelastung um ca. 10 Prozentpunkte niedriger 
ist. 

Die Analyse zeigt deutliche Ungleichheiten zwischen Haushalten mit 
österreichischer und nicht-österreichischer Staatsbürgerschaft. Haushalte mit 
ausländischer Staatsbürgerschaft – unabhängig davon, ob sie aus EU- oder 
Nicht-EU-Staaten stammen – zahlen durchschnittlich ca. 25 % ihres Einkom-
mens für Wohnen, während österreichische Haushalte mit 18 % eine deutlich 
geringere Wohnkostenbelastung aufweisen. Seit 2011 haben sich diese Un-
terschiede leicht verstärkt, was auf eine wachsende Kluft in der Wohnkosten-
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belastung zwischen österreichischen und nicht-österreichischen Haushalten 
hinweist.

ABBILDUNG 1	 Wohnkostenanteile nach ausgewählten sozio-ökonomischen und 
territorialen Kategorien der Haushaltsreferenzperson. (Grafik: Friesenecker & Lehner, 2025, CC 
BY-SA)

Die Analyse der Wohnkostenbelastung zeigt, dass bestimmte Haushaltsfor-
men stärker von hohen Wohnkosten betroffen sind als andere. Besonders 
Ein-Eltern-Haushalte tragen mit durchschnittlich 27 % die höchste Wohn-
kostenbelastung, gefolgt von Einpersonenhaushalten mit 25 %. Diese hohe 
finanzielle Belastung ist wenig überraschend, da Alleinerziehende und allein-
lebende Personen ihre Wohnkosten mit nur einem Einkommen decken müs-



145

W
oh

ne
n 

im
 B

es
ta

nd
 z

w
is

ch
en

 K
lim

ak
ris

e 
un

d 
so

zi
al

er
 U

ng
le

ic
hh

ei
t 

sen. Haushalte mit zwei Erwachsenen (mit oder ohne Kinder) weisen eine 
moderate Wohnkostenbelastung von 14–17 % auf. Insgesamt zeigen diese 
Trends, dass Familienhaushalte mit nur einem Einkommen besonders anfällig 
für hohe Wohnkostenbelastungen sind.

Die finanzielle Wohnkostenbelastung variiert je nach selbst definiertem 
wirtschaftlichemStatus erheblich. Besonders stark betroffen sind Haushalte 
mit Personen in Ausbildung (durchschnittlich 40 % des verfügbaren Einkom-
mens), arbeitslose Personen (30 %) und Personen, die aus gesundheitlichen 
Gründen nicht erwerbstätig sein können (29 %). Diese Gruppen tragen die 
höchste Wohnkostenbelastung, während Haushalte, die von Erwerbstätigen 
und Pensionist_innen geführt werden, im Durchschnitt unter 20 % ihres Ein-
kommens für Wohnkosten aufwenden. Diese Ungleichheiten haben sich über 
den Zeitraum von 2005 bis 2020 kaum verändert, was darauf hinweist, dass 
bestehende soziale Unterschiede in der Wohnkostenbelastung über längere 
Zeiträume hinweg stabil bleiben.

Das Bildungsniveau spielt dabei eine weitere wichtige Rolle. Haushalte, 
bei denen die Haushaltsreferenzperson einen niedrigeren Bildungsabschluss 
besitzen, tragen durchgehend eine höhere finanzielle Belastung. Der Anteil 
der Wohnkosten am verfügbaren Einkommen für Haushaltsvorsitzenden, die 
maximal über einen Pflichtschulabschluss verfügen, zahlen im Schnitt 27,5 % 
ihres verfügbaren Einkommens für Wohnen. Der durchschnittliche Wohn-
kostenanteil liegt bis zu 10 Prozentpunkte höher als bei Personen mit einem 
Universitätsabschluss. Auch hier verdeutlichen die Ergebnisse, dass geringer 
gebildete Haushalte langfristig höheren Wohnkostenbelastungen ausgesetzt 
sind und strukturelle Ungleichheiten bestehen bleiben.

Ungleichheiten in der Wohnkostenbelastung bestehen auch hinsicht-
lich des Gebäudetyps. Haushalte, die in Einfamilienhäusern oder Doppel-
haushälften leben, haben mit durchschnittlich 15 % ihres Einkommens die 
niedrigste Wohnkostenbelastung. Im Gegensatz dazu tragen Haushalte in 
größeren Mehrfamilienhäusern eine leicht höhere finanzielle Last – häufig 
über 20 % des Einkommens. Dieses Muster blieb über die Jahre stabil, was 
zeigt, dass städtische Haushalte in großen Wohngebäuden höhere Wohn-
kostenbelastungen tragen müssen als Haushalte in Einfamilienhäusern oder 
kleineren Gebäuden. Auch die Wohnform (Eigentum vs. Miete) zeigt deutliche 
Unterschiede in der Wohnkostenbelastung. Mieter_innen, insbesondere jene 
auf dem freien Wohnungsmarkt, tragen mit etwa 25 % ihres Einkommens 
die höchste Belastung. Im Gegensatz dazu haben Eigentümer_innen sowie 
Personen mit mietfreiem Wohnrecht eine deutlich geringere Belastung von 
unter 15 %. Über alle Jahre hinweg sind Eigentümer_innen im Durchschnitt 
um 13 % weniger belastet als Mieter_innen.

Traditionell bleiben für Österreich Unterschiede zwischen privaten 
Markt- und Sozialmieten. Nationale Statistiken zeigen, dass die finanzielle 
Belastung für private Mieter_innen mit ca. 32 % höher als für Bewohner_in-
nen gemeinnütziger oder öffentlich geförderter Wohnungen (26 bzw. 27 %) ist 
(Statistik Austria, 2025, S. 64). Dies liegt unter anderem daran, dass die Miet-
preise pro Quadratmeter im privaten Wohnungsmarkt erheblich höher sind 
als in gemeinnützigen oder Gemeindewohnungen. Dies spiegelt sich auch in 
der Wohnkostenüberbelastungsrate wider – also dem Anteil der Haushalte, 
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die mehr als 40 % ihres Einkommens für Wohnkosten aufwenden. Diese ist in 
gemeinnützigen und öffentlich geförderten Mietwohnungen deutlich niedriger 
als im privaten Sektor (Statistik Austria, 2025, S. 66).

Während Eigentümer_innen im Allgemeinen geringere Wohnkosten-
belastungen haben, gibt es dennoch Haushalte, die mit Zahlungsschwierig-
keiten bei Hypotheken konfrontiert sind. Zwischen 2005 und 2020 blieb die 
Anzahl der Haushalte mit Hypothekenrückständen relativ gering, es zeigte 
sich jedoch während wirtschaftlicher Krisen, insbesondere 2008–2010, ein 
vorübergehender Anstieg (Friesenecker & Warzewska, 2024, S 32). Dies deu-
tet darauf hin, dass wirtschaftliche Abschwünge kurzfristig zu einer höheren fi-
nanziellen Belastung für Haushalte mit Immobilienkrediten führen, auch wenn 
sich die Situation in wirtschaftlich stabileren Jahren wieder verbessert.

3	 KLIMAPOLITISCHE MASSNAHMEN 

Klima- und umweltpolitische Maßnahmen im Gebäudesektor gelten als we-
sentlich Hebel zur Reduktion von Treibhausgasemissionen. Der Anteil des Ge-
bäudesektors an den Treibhausgas-Emissionen (ohne Emissionshandel, EH) 
in Österreich im Jahr 2022 lag bei 16 % (Umweltbundesamt, 2024). Gleichzei-
tig zeigte dieser Sektor auch eine der größten Treibhausgas-Reduktionen seit 
2005 (ohne EH) mit -5,4 Mio. Tonnen CO2-Äquivalent bzw. -42,1 % (Umwelt-
bundesamt, 2024). Ausschlaggebend für die sinkenden Pro-Kopf-Emissionen 
waren einerseits weniger Heizgradtage durch mildere Witterung und Energie-
sparen der Haushalte aufgrund hoher Energiepreise. Andererseits führen ins-
besondere Klima- und umweltpolitische Maßnahmen wie die thermisch-ener-
getische Sanierung, der Wechsel zu erneuerbaren Energieträgern aber auch 
strengere Vorgaben zur Energieeffizienz im Neubau zu einer Abnahme der 
Emissionen im Gebäudesektor (Umweltbundesamt, 2024, S. 95). 

Stadt-Land Unterschiede und Unterschiede in den Bundesländern zei-
gen sich mit einem Blick auf den Einsatz fossiler Brennstoffe (vor allem Heizöl 
in allen Gebäuden und Erdgas in Wohngebäuden), der nicht zuletzt durch 
die Umstellung auf erneuerbare Energieträger im Jahr 2023 gegenüber dem 
Vorjahr um 13 % sank (Umweltbundesamt, 2024). Emissionsreduktionen sind 
in den Bundesländern Kärnten, Burgenland, Niederösterreich und Steiermark 
durch die Steigerung der thermischen Gebäudequalität zu verzeichnen. Die 
Steigerung bei erneuerbaren Energieträgern in privaten Haushalten konnte 
besonders in der Steiermark, Vorarlberg, Oberösterreich und Burgenland er-
reicht werden, während zum Beispiel Tirol mit einem hohen Anteil an Ölhei-
zungen weiterhin hohe Pro-Kopf-Emissionen vorweist. In Bezug auf Stadt-
Land Unterschiede weisen ländliche Gebiete mit wenig kompakter Bauweise 
und hoher Anzahl an Wohngebäude pro Einwohner_innen mit vergleichs-
weise großer Wohnnutzfläche weiterhin hohe Pro-Kopf-Emissionen aus. Im 
Gegensatz dazu finden sich niedrigere Pro-Kopf-Emissionen in Wien, wo 
kompaktere Gebäudetypologien und ein ausgedehntes Fernwärmenetz (trotz 
eines relativ hohen fossilen Anteils) bestehen (Umweltbundesamt, 2024). 

Während bis Anfang der 1990er-Jahre insbesondere Energieeinspa-
rungen im Gebäudesektor und beim Energieverbrauch von Haushalten den 
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Energiediskurs dominierten, verschob sich dieser mit Österreichs EU-Beitritt 
im Jahr 1995. Europäische Vorgaben zur Liberalisierung des Energiemarktes 
und zur nachhaltigen Energieversorgung gewannen zunehmend an Bedeu-
tung. Durch den Einfluss von EU-Policies und die forcierte Nutzung erneuer-
barer Energiequellen erfuhr die langjährige neomerkantilistische Tradition der 
österreichischen Energiepolitik eine schrittweise Anpassung (Wenz, 2022). 
Seit 2019 hat die verstärkte Aufmerksamkeit der EU für Klima- und Umwelt-
schutzmaßnahmen eine starke Wiederbelebung erfahren, als die Europäi-
sche Kommission den Europäischen Green Deal vorstellte. In Reaktion auf 
niedrige Energieeffizienzklassen, hohe Energiekosten, Immobilienspekula-
tion, Gentrifizierung und chronisch unterfinanzierten öffentlichen Wohnbau-
programmen zielt zum Beispiel das Programm Renovation Wave darauf ab, 
die Sanierung von Wohngebäuden zu fördern, Energiearmut in der EU zu 
bekämpfen, Emissionen zu reduzieren, die Lebensqualität der Menschen in 
der gebauten Umwelt zu verbessern und zusätzliche Arbeitsplätze für einen 
ökologischeren Bausektor zu schaffen. Die weitreichenden Maßnahmen (u. a. 
neben Renovation Wave, die EU-Strategie zur Anpassung an den Klimawan-
del und Just Transition) werden kritisiert, da sie die unterschiedlichen natio-
nalstaatlichen Kontexte nicht genug berücksichtigen und ungleiche Effekte 
in den regional spezifischen Ausgangslagen (z. B. Stadt-Land Unterschiede) 
erzeugen können.

Die EU besitzt keine politische Kontrolle über die soziale Dimension im 
Wohnbau und kann somit verpflichtend nur durch energiebezogene Renovie-
rungsprogramme eingreifen, jedoch keine bindenden Richtlinien zu Program-
men, Politiken oder finanziellen Mechanismen zur Unterstützung von leist-
barem Wohnen oder zum Schutz einkommensschwacher Gruppen erlassen. 
Während EU-Initiativen wie Renovation Wave und die überarbeitete Richtlinie 
über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden darauf abzielen, die Energie-
effizienz von Gebäuden zu verbessern, beeinflussen sie auch die gebaute 
Umwelt und die soziale Dimension europäischer Städte und Regionen in er-
heblichem Maße. Dabei zeigen sich große Unterschiede in den möglichen 
Auswirkungen auf Metropolregionen, mittlere und kleinere Städten und auf 
den ländlichen Raum. 

Strategien zur Verbesserung der Energieeffizienz des Gebäudebe-
stands durch thermisch-energetische Sanierungen und digitale Energiespar-
lösungen sind nachweislich mit steigenden Wohnkosten verbunden (Gross-
mann & Huning, 2015), was soziale Ungleichheit durch Gentrifizierung, 
Verdrängung (Renoviction) und ungleiche Vermögensverteilung verstärkt. In 
Metropolregionen kann die energetische Aufwertung von Gebäuden zu einer 
low-carbon gentrification (Bouzarovski et al., 2018) führen, bei der umwelt-
freundliche Gebäude vorrangig wohlhabenderen Bevölkerungsgruppen zu-
gutekommen (Rice et al., 2020). In mittelgroßen Städten verschärfen diese 
Strategien die Wohnungsungleichheit, indem insbesondere die Wohnkosten-
belastung für finanziell schlechter gestellte Haushalte erhöht und in extremen 
Fällen Wohnungsarmut verstärkt wird (Bouzarovski et al., 2018). In kleinen 
Städten und wirtschaftlich schwachen, ländlichen Regionen kann die ener-
getische Sanierung hingegen zu wirtschaftlichen Verlusten führen, wenn Ge-
bäude aufgrund von Abwanderung und fehlenden Arbeitsplätzen letztlich leer 
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stehen. Gleichzeitig können sich widersprüchliche Effekte bei der Energie-
nutzung zeigen, beispielsweise durch einen verstärkten Einsatz von Holz als 
Brennstoff, der lokal – jedoch nicht unbedingt global – nachhaltig sein kann.

In Bezug auf Österreich prägt die föderale Struktur maßgeblich die 
Wohn- und Energiepolitik, da Verantwortlichkeiten zwischen dem Bund, den 
neun Bundesländern und den Gemeinden aufgeteilt sind. Während die Bun-
desebene übergeordnete Klimaziele wie die Klimaneutralität bis 2040 festlegt, 
liegt die Umsetzung größtenteils in der Zuständigkeit der Bundesländer. Die 
Wohnpolitik, einschließlich Bauvorschriften und Energiestandards, fällt primär 
in deren Verantwortungsbereich, was zu regionalen Unterschieden bei Sa-
nierungsförderungen, Baustandards und Heizungsregulierungen führt. Die 
sogenannten Vereinbarungen nach Artikel 15a des Bundesverfassungsgeset-
zes sind entscheidend, um die Kompetenzen und Umsetzungsverfahren im 
Energiebereich zwischen Bund und Ländern zu regeln, während die Wohn-
bauförderung ausschließlich in der Zuständigkeit der Bundesländer liegt. In 
Österreich gelten Wohnbauförderungen allgemein als eines der wichtigsten 
politischen Instrumente zur Sicherstellung und Umsetzung hoher Umweltstan-
dards im Wohnbau (IIBW & FV Steine-Keramik, 2022). Dies kennzeichnet den 
spezifisch österreichischen Ansatz, bei dem statt strengerer Vorschriften wirt-
schaftliche Anreize durch Förderungen gewährt werden. So werden Wohn-
bauförderungen zunehmend an anspruchsvolle ökologische Standards ge-
koppelt, beispielsweise an die thermische Sanierung der Gebäudehülle. Vor 
diesem Hintergrund sind die 15a-Vereinbarungen zwischen dem Bund und 
den Bundesländern von großer Bedeutung. Da die Verwaltung der Wohnbau-
förderungen vollständig in die Zuständigkeit der Bundesländer übergegan-
gen ist, legt eine 15a-Vereinbarung zwischen Bund und Ländern gemeinsa-
me Umweltqualitätsstandards für die Wohnbauförderung fest, basierend auf 
einer früheren Vereinbarung zur Emissionsreduktion (Amann & Mundt, 2021). 
Hier wird der Einfluss der EU-Regulierungen deutlich, da Richtlinien zur Ge-
samtenergieeffizienz von Gebäuden in nationales Recht umgesetzt und durch 
diese Vereinbarungen an die Bundesländer weitergegeben werden mussten.

Derzeit besteht eine der größten Herausforderungen im Austausch 
von Heizsystemen. Dies betrifft in Österreich insbesondere größere Städte 
wie Wien, da dort noch rund 500.000 Wohnungen mit Gasheizungen betrie-
ben werden – fast die Hälfte des gesamten Wohnungsbestands (Magistrat 
der Stadt Wien, 2022). Auch hier setzt die Politik vor allem auf wirtschaftliche 
Anreize in Form von Förderungen, die durch umfangreiche Informationskam-
pagnen begleitet werden, u. a. verstärkt durch die Energiekrise 2022/2023. 
Infolgedessen hat sich auf nationaler Ebene ein vielfältiges Fördersystem 
neben bereits länger laufenden Programmen entwickelt. Dazu gehören unter 
anderem „Raus aus Öl und Gas“ sowie „Sauber Heizen für Alle“, die sich auf 
einkommensschwache Haushalte konzentrieren und den Heizungstausch mit 
100 % fördern. 

Obwohl spezifische Förderprogramme für Mehrfamilienhäuser und 
Gebäude mit mehreren Eigentümer_innen entwickelt wurden, sind die meis-
ten nationalen Förderungen weiterhin auf Einfamilienhäuser ausgerichtet, die 
sich vorwiegend in ländlichen und suburbanen Gebieten befinden. Einfache-
re rechtliche Rahmenbedingungen und die Möglichkeit, Eigentümer_innen 



149

W
oh

ne
n 

im
 B

es
ta

nd
 z

w
is

ch
en

 K
lim

ak
ris

e 
un

d 
so

zi
al

er
 U

ng
le

ic
hh

ei
t 

von Einfamilienhäusern direkt in ihrem Vorhaben zum Austausch von fossi-
len Heizungssystemen zu unterstützen sind wesentliche Argumente für die-
se Zugangsweise und verdeutlichen die regionalen Unterschiede auch in der 
Förderpolitik. Im Gegensatz dazu erschweren der in Städten vorherrschen-
de hohe Anteil des Mietsektors und die komplexeren Eigentumsstrukturen in 
Mehrgeschoßhäusern die schnellere Umsetzung von klimapolitischen Maß-
nahmen wie die thermisch-energetische Sanierung mit Umstieg auf erneuer-
bare Energieträger. Das 2024 eingeführte Erneuerbare-Wärme-Gesetz sieht 
dennoch einen schrittweisen Übergang von fossilen Heizsystemen zu klima-
freundlichen Alternativen vor, und obwohl das Gesetz nur ein Verbot fossiler 
Heizsysteme in Neubauten umfasst, wird deren Nutzung aufgrund der Still-
legungsregelungen bis 2035/40 stark eingeschränkt (Braungardt et al., 2023). 
In der praktischen Umsetzung von Sanierungsmaßnahmen stellt jedoch ins-
besondere der Austausch von Gasheizungen innerhalb von Mietwohnungen 
erhebliche Herausforderungen dar, etwa aufgrund eingeschränkter Zugangs-
rechte zu vermieteten Wohnungen im Rahmen des bestehenden Mietrechts. 
In Gebäuden mit mehreren Eigentümer_innen – von denen Wohnungen auch 
vermietet sind – erschwert zudem der komplexe Entscheidungsprozess die 
erforderliche Mehrheit für Sanierungsmaßnahmen oder den Umstieg auf 
Fernwärme und andere erneuerbare Heizlösungen. Das derzeitige Mietrecht 
(MRG) als auch das Wohnungseigentumsgesetz (WEG) behindern somit 
nachhaltige und rasche Transformationsprozesse. 

Der hohe Anteil des Mietsektors in Österreich (43,2 % der Haushalte) 
führt weiterhin zu erheblichen Auswirkungen der CO2-Bepreisung3, da private 
Einzelpersonen (Eigentümer_innen) damit die Möglichkeit haben, steuerliche 
Abzüge für Kosten im Zusammenhang mit dem Umstieg auf klimafreundliche 
Heizsysteme und thermische Sanierungen geltend zu machen. Hinsichtlich 
der Auswirkungen der CO2-Bepreisung auf den Wohnsektor sehen Müller et 
al. (2024b) ein Vermieter_innen-Mieter_innen Dilemma, bei dem Mieter_in-
nen höhere Energiekosten tragen müssen, während Vermieter_innen keinen 
Anreiz zur Verbesserung der Energieeffizienz erhalten. Da, wie bereits im 
vorhergehenden Abschnitt erwähnt, ein überproportional hoher Anteil ein-
kommensschwacher Haushalte in Mietwohnungen lebt, wären striktere Maß-
nahmen wie eine Sanierungspflicht notwendig, um negative Effekte dieses 
Dekarbonisierungsziels auszugleichen (Müller et al., 2024b). In diesem Zu-
sammenhang fehlen jedoch klare Regelungen für den umfangreichen Miet-
sektor. Obwohl ein sanierungsfreundliches Mietrecht oder die Berücksich-
tigung des Klimaschutzes in der Raumplanung gelegentlich in politischen 
Dokumenten auftauchten, wurden sie bisher nie systematisch umgesetzt 
(Steurer & Clar, 2015). 

4	 CONCLUSIO

Wohnungsungleichheiten in Österreich können nicht isoliert betrachtet wer-
den, sondern sind in einem vielschichtigen Spannungsfeld aus ökonomi-

3	  Diese nationale ökosoziale Steuerreform mit einem CO₂-Bepreisungssystem wurde 2022 ein-
geführt und sieht u. a. auch einen ausreichenden finanziellen Ausgleich der Mehrkosten für die CO₂-Steuer 
durch den Klimabonus vor.
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schen, sozialen und klimapolitischen Herausforderungen eingebettet. Multip-
le Krisen, darunter die Klimakrise, die Finanzkrise, die COVID-19-Pandemie 
und die Energiekrise, haben bestehende Disparitäten auf Wohnungsmärkten 
weltweit weiter verschärft (Seymour et al., 2020; Tosics, 2020; Wetzstein, 
2017). Während wohlhabendere Haushalte von günstigen steuerlichen Rah-
menbedingungen und steigenden Immobilienwerten profitierten (Arundel, 
2017), sind einkommensschwache Haushalte und marginalisierte Gruppen 
zunehmend von steigenden Wohn- und Energiekosten betroffen (James et 
al., 2022; Whitehead & Goering, 2021).

Besonders deutlich treten diese Ungleichheiten entlang des Stadt-
Land-Kontinuums hervor. Unsere Untersuchung hat für Österreich gezeigt, 
dass sich das Wohnungswachstum stärker auf das Umland von Städten und 
regionale Zentren konzentriert, während in ländlichen Gebieten die Bevölke-
rung weitgehend stagniert. Diese räumlichen Disparitäten verstärken nicht 
nur die Herausforderungen der Flächeninanspruchnahme und Pendler_in-
nenströme, sondern führen auch zu ungleichen Zugängen zu Wohnraum und 
Infrastrukturen (Müller et al., 2024a; UN Environmental Programme, 2021; 
Colomb & Gallent 2022). 

Die Struktur des Wohnungsbestandes in Österreich erfordert eine 
regionale Differenzierung der Klimapolitik. In städtischen Gebieten liegt der 
Fokus auf der energetischen Sanierung von Mietwohnungen, insbesondere 
im gemeinnützigen und öffentlichen Wohnbau. Diese Segmente sind bereits 
institutionell organisiert und können leichter in großflächige Sanierungsmaß-
nahmen integriert werden. In suburbanen und ländlichen Räumen hingegen 
dominieren Einfamilienhäuser und Wohnungseigentum, was bedeutet, dass 
individuelle Hauseigentümer_innen verstärkt unterstützt werden müssen. 
Förderungen für Wärmedämmung, nachhaltige Heizsysteme und Photovol-
taik-Anlagen sollten in diesen Regionen gezielt ausgeweitet werden. Ein be-
sonderes Augenmerk sollte auf die steigende Zahl von Zweitwohnsitzen und 
leerstehenden Wohnungen gelegt werden, die in den letzten Jahren über-
durchschnittlich gewachsen ist. 

Während urbane Zentren eine hohe Wohnungsnachfrage aufweisen, 
sind sie gleichzeitig stärker durch steigende Wohnkosten und potentielle Ver-
drängungsprozesse durch Gebäudesanierungen gekennzeichnet. Haushalte 
mit niedrigerem Bildungsstand, prekärer Erwerbssituation und/oder Migra-
tionshintergrund sind vulnerable Gruppen, die bereits eine höhere finanzielle 
Last für Wohnkosten tragen und stärker durch steigende Kosten in Folge von 
Sanierungen und Heizungsumstellungen leiden könnten. Laut unserer Ana-
lyse sollten Ein-Eltern-Haushalte, Arbeitslose und Personen in Ausbildung, 
die ebenso von hohen Wohnkostenbelastungen betroffen sind, besondere 
Unterstützung erhalten. Aus einer räumlichen Perspektive sollten umwelt- und 
klimapolitischen Maßnahmen in Städten stärker durch sozialpolitische und 
raumplanerische Maßnahmen flankiert werden. 

Die klimapolitischen Maßnahmen im Gebäudesektor stehen somit vor 
einem Dilemma zwischen ökologischen und sozialen Zielsetzungen. Die an-
gestrebte Dekarbonisierung des Gebäudesektors ist zwar essenziell, um die 
Klimaziele zu erreichen, bringt jedoch gleichzeitig die Gefahr sozialer Ver-
drängungseffekte mit sich. Maßnahmen wie die Renovation Wave der Euro-
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päischen Union oder die CO2-Bepreisung im Wohnsektor zeigen in ihrer bis-
herigen Umsetzung in anderen Städten eine ungleiche Verteilung der Kosten 
und Lasten (Grossmann & Huning, 2015; Bouzarovski et al., 2018). Während 
Eigentümer_innen von staatlichen Förderprogrammen profitieren und Moder-
nisierungsmaßnahmen steuerlich absetzen können, müssen Mieter_innen 
die gestiegenen Kosten oftmals ohne ausreichende Entlastung tragen (Müller 
et al., 2024b). Insbesondere das Mieter_innen-Vermieter_innen Dilemma, bei 
dem Vermieter_innen wenig Anreize für energetische Sanierungen haben, 
stellt eine zentrale Herausforderung für die effektive Umsetzung klimapoliti-
scher Maßnahmen dar (Seebauer et al., 2019; Steurer & Clar, 2015).

Eine zentrale Frage bleibt daher, wie im Wohnungssektor eine sozial 
gerechte Klimapolitik gestaltet werden kann, die existierende Ungleichheiten 
reduziert bzw. minimiert. Die Studie zeigt, dass bestehende Förderprogram-
me häufig auf Einfamilienhäuser und private Eigentümer_innen ausgerichtet 
sind, während der große Mietsektor sowie Mehrfamilienhäuser mit geteiltem 
Eigentum nur unzureichend berücksichtigt werden. Hier besteht ein dringen-
der Anpassungsbedarf, um die sozialen Dimensionen der Energiewende 
stärker zu berücksichtigen. Neben gezielten Förderinstrumenten für einkom-
mensschwache Haushalte sind auch rechtliche Reformen erforderlich, um 
Sanierungspflichten gerechter zu verteilen und Mieter_innen vor hohen Sa-
nierungskosten zu schützen.

Zusätzlich wird die Notwendigkeit einer differenzierten Wohnraum-
politik deutlich. Während Städte vor der Herausforderung stehen, leistbaren 
Wohnraum trotz steigender Sanierungskosten zu sichern, benötigen ländliche 
Regionen gezielte Anreize zur Revitalisierung von Leerständen und Zweit-
wohnsitzen. Hier sind integrierte raumplanerische Maßnahmen erforderlich, 
um die Balance zwischen nachhaltiger Flächennutzung, Energieeffizienz und 
sozial gerechter Wohnraumpolitik zu wahren.

Abschließend lässt sich festhalten, dass die klimafreundliche Trans-
formation des Wohnsektors eine enorme Herausforderung darstellt, die nicht 
isoliert durch technische Maßnahmen oder Marktmechanismen gelöst wer-
den kann. Vielmehr bedarf es eines koordinierten Zusammenspiels aus sozia-
ler Wohnpolitik, klimapolitischen Anreizen und regulatorischen Reformen, um 
eine nachhaltige und gerechte Entwicklung zu gewährleisten. Die Ergebnisse 
dieser Untersuchung verdeutlichen, dass die soziale Dimension in der Debat-
te um den klimaneutralen Wohnbau stärker berücksichtigt werden muss, um 
die bestehenden Ungleichheiten nicht weiter zu verschärfen.
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VERKEHRS- UND 
MOBILITÄTSWENDE: JA BITTE – 
ABER GERECHT!

Jens S. Dangschat

Zusammenfassung
Am Beispiel der Verkehrs- und Mobilitätswende lassen sich gesellschaftliche Interessensgegen-
sätze und unterschiedliche Grundhaltungen zur Gerechtigkeitsfrage aufzeigen, welche aktuell 
die Transformationsherausforderungen bestimmen. Diese spiegeln sich innerhalb der Bevölke-
rung und – quasi als sichtbares Schaufenster – auch in der parteipolitischen und Medienland-
schaft wider. In diesem Beitrag wird gezeigt, dass ein wesentlicher Grund für die zunehmenden 
Konflikte um die Verkehrs- und Mobilitätswende die Parallelität unterschiedlicher Gerechtigkeits-
vorstellungen moderner Gesellschaften ist, welche in Zeiten wirtschaftlicher Stagnation beson-
ders sichtbar werden. Die Verkehrs- und Mobilitätswende sollen zu einer nachhaltigeren Mobili-
tät führen, d. h. dem Prinzip der Verteilungsgerechtigkeit folgen. Sie sollen aber von Parteien 
umgesetzt werden, die traditionell und von ihrem Markenkern her entweder die Besitzstands-, 
Leistungs- oder Chancengerechtigkeit in den Mittelpunkt stellen. Dieser grundlegende Konflikt 
wird in der kommunalen/regionalen Politik sowie der Raumordnung und -planung dahingehend 
„aufgelöst“, indem man sich auf die Verfahrensgerechtigkeit beruft und den dahinterstehenden 
normativen Konflikt ausblendet.

Stichwörter 
Gerechtigkeit, Erreichbarkeit, Mobilitätsarmut, Verkehrs- und Mobilitätswende

1	 EINLEITUNG

Schon Platon und Aristoteles philosophierten über Fragen der Gerechtigkeit 
in einer gewissen Systematik. Dazu unterschied Aristoteles zwischen perso-
naler Gerechtigkeit als Bürgertugend und gesellschaftlicher Gerechtigkeit. 
Die Idee der personalen Gerechtigkeit dominierte in Europa bis ins Mittelalter 
im Rahmen einer göttlichen Ordnung. Erst mit Beginn der Neuzeit entstand 
die Idee, Gerechtigkeit als Vertragsbeziehung zwischen Menschen zu bestim-
men (beispielsweise von Thomas Hobbes und etwa hundert Jahre später von 
Jean-Jacques Rousseau).

Der Gerechtigkeitsbegriff als Orientierung am Gemeinwohl ist traditio-
nell grundlegend für raumbezogene Planungen. Er hat zunehmend bei Pla-
nungen, allgemeinen Verwaltungshandlungen, politischen Entscheidungen 
und sozialen Bewegungen an Bedeutung gewonnen. Begriffe wie climate jus-
tice, environmental justice, territorial justice, just housing, just cities, right-to-

https://doi.org/10.34727/2025/isbn.978-3-85448-086-0_8 
Dieser Beitrag ist unter CC BY-SA 4.0 lizenziert. Informationen zur Lizenz unter: 
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.de
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the-city und eben auch transport equity, transport justice und mobility justice 
bestimmen daher zunehmend die Debatten1.

Doch was bedeutet eine verstärkte Orientierung an Gerechtigkeit ge-
nauer, insbesondere dann, wenn von einzelnen Interessensgruppen unter-
schiedliche Vorstellungen von Gerechtigkeit argumentativ ins Feld geführt 
werden und wenn sehr unterschiedliche Organisationen und Gruppen für ihre 
Vorstellung von Gerechtigkeit streiten? Wenn das Gemeinwohl die Zielvorga-
be ist, dann muss es doch mehr sein als dass nur die eigenen Wert- und Ziel-
vorstellungen gelten dürfen. Sich auf die eigene Vorstellung von Gerechtigkeit 
zu berufen, unterstellt zudem, dass die andere Seite eben nicht gerecht sei, 
ähnlich wie beim wechselseitigen Vorwurf, der Andere sei im Handeln ideo-
logiegetrieben.

Im nächsten Schritt werden unterschiedliche Vorstellungen von Ge-
rechtigkeit vorgestellt, die in einem jeweils anderen Gesellschaftsbild veran-
kert sind und daher bestimmte gesellschaftliche Strömungen repräsentieren. 
Im dritten Kapitel beziehe ich mich auf das Verkehrssystem – zuerst auf die 
dem Verkehrssystem immanenten Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten 
(insbesondere Mobilitätsarmut). Daran schließt sich die Forderung an, dass 
die Verkehrs- und Mobilitätswende nicht ausschließlich auf ökologische Ziel-
setzungen wie die Reduktion von Emissionen ausgerichtet werden darf, son-
dern auch darauf, das System insgesamt und insbesondere für spezifische 
vulnerable Gruppen gerechter zu machen. Dass dies zu erheblichen gesell-
schaftlichen Verwerfungen führen kann, die letztlich zu parteipolitischer Pola-
risierung und demokratiefeindlichen Bewegungen führen (können), wird im 
abschließenden Kapitel angesprochen und es werden Wege aufgezeigt, wie 
die Auseinandersetzungen um eine gerechte Mobilitäts-Zukunft einvernehm-
licher gestaltet werden können.

2	 GERECHTIGKEIT – EIN VIELSEITIG STRAPAZIERTER BEGRIFF 
DES GUTEN

Planerinnen und Planer sowie politisch Verantwortliche gehen davon aus, 
dass sie gerecht handeln – nach der sorgfältigen Abwägung aller Vor- und 
Nachteile ihrer Maßnahmen und Beschlüsse. Maßstab hierfür ist die Verfah-
rensgerechtigkeit (siehe 2.2.6), d. h., dass die einzelnen Verfahrensschritte 
transparent, demokratisch und entsprechend der juristischen Rahmenbe-
dingungen abgewickelt werden. Doch welche Vorstellung von spatial justice 
liegt diesem zugrunde, insbesondere vor dem Hintergrund, dass politische 
und planerische Maßnahmen nie für alle und überall gleich gut sind, sondern 
Vor- und Nachteile für bestimmte soziale Gruppen resp. für bestimmte Re-
gionen und Siedlungsstrukturen bewirken. Aus dieser Selbstverständlichkeit 
gerechter Entscheidungen entstehen daher sowohl nicht-intendierte, als auch 

1	  Ich habe Anregungen zu diesem Beitrag auch aus den Diskussionen und Ergebnissen des Arbeits-
kreises „Mobilität, Erreichbarkeit und soziale Teilhabe“ der Akademie für Raumentwicklung in der Leibniz-
Gemeinschaft (ARL) erhalten – insbesondere aus den Arbeiten von Laura Mark, Annika Busch-Geertsema, 
Jessica Le Bris, Gesa Matthes und Kerstin Stark. Die Ergebnisse des Arbeitskreises liegen mittlerweile als 
Arbeitspapier (ARL, 2023) und als Themendossier (ARL, 2024) vor.
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bewusst intendierte Vor- und Nachteile für bestimmte soziale Gruppen und 
Regionen.

Eine einvernehmliche Vorstellung von Gerechtigkeit ist eine wesentli-
che Grundlage des gesellschaftlichen Zusammenlebens und prägt Menschen-
bilder sowie die Vorstellungen vom angemessenen Leben. Vorstellungen von 
Gerechtigkeit haben sich jedoch im Zuge gesellschaftlicher Entwicklung ge-
wandelt, wurden durch weitere ergänzt und überlagert. In ausdifferenzierten 
modernen Gesellschaften bestehen daher sehr unterschiedliche Formen des 
Verständnisses von Gerechtigkeit oftmals sehr kontroversiell nebeneinander.

Eine – zuletzt in Deutschland wieder verstärkte – Debatte bezieht sich 
auf die Forderung nach gleichwertigen Lebensverhältnissen (Dangschat, 
2018; Davy, 2020; Miosga 2020; Siedentop, 2020). War der ursprüngliche An-
lass ein zunehmendes Süd-Nord-Gefälle in Deutschland und ein späteres An-
gleichen der Lebensbedingungen in den „alten“ und „neuen“ Bundesländern, 
so ist es heute die breite Diskussion über „abgehängte“, ländliche Regionen 
als Resultat auch einer Raumplanung, in der die Wettbewerbsorientierung 
und das „Stärken stärken“ der EU eher zu Polarisierungen geführt hat. Räum-
liche Gerechtigkeit solle wieder im Vordergrund stehen, um „zum sozialen 
Ausgleich, zu sozialer Sicherheit und zu sozialer Gerechtigkeit auch in räumli-
cher Hinsicht beizutragen“ (Miosga, 2020, S. 11). Im Gegensatz zur Sozialpo-
litik, die sich auf Personen resp. Haushalte bezieht, wird innerhalb der Raum-
planung ein Ausgleich zwischen Teilräumen eines Gesamtraumes angestrebt.

Davy (2020, S. 16–17) analysiert den Wandel der politisch-planerischen 
Vorstellungen zu gleichwertigen Lebensverhältnissen als eine Überlagerung 
unterschiedlicher rationaler Gerechtigkeits-Philosophien: Im ursprünglichen 
Raumordnungs-Gesetz der Bundesrepublik Deutschland (ROG) von 1989 
waren noch „die Menschen in ihren Teilräumen“ der Bezugspunkt (egalitäre 
Rationalität), während es im aktuellen ROG die abstrakten „Teilräume“ sind 
(hierarchische Rationalität). Eine weitergehende Interpretation orientiert sich 
an der liberalen Vorstellung von eigenverantwortlichen Individuen, die unter 
Bedingungen der Chancengleichheit (siehe 2.2.3) gleiche Rahmenbedingun-
gen schaffen und nach dem Prinzip der Leistungsgerechtigkeit (siehe 2.2.2) 
in einen Wettbewerb treten, ohne allerdings die Rechte und Möglichkeiten 
Anderer einzuschränken.

2.1	 Philosophische Ansätze zur Gerechtigkeit

Seit Aristoteles haben sich viele Philosophen Gedanken zur gerechten Ge-
rechtigkeit gemacht. Die moderne Debatte bezieht sich häufig auf Kant (1724 
–1804)2. In der Folge werden aktuelle Ansätze vorgestellt, die sich hinsicht-
lich des gesellschaftlichen Kontextes und des Menschenbildes voneinander 
unterscheiden. Der amerikanische Diskurs ist vor dem Hintergrund einer neo-
liberalen (2.1.2) respektive liberalen Grundhaltung zu verstehen (2.1.3 und 

2	  Kant war ein Vertreter der deontologischen Ethik, d. h. Handlungen werden nach ihrer grundsätz-
lichen Haltung bewertet (Kant‘scher Imperativ). Davon grenzt sich der Konsequentialismus ab, der eine Hand-
lungen nach deren Auswirkungen betrachtet (Der Zweck heiligt die Mittel). Ich gehe auf diese Unterschiede 
nicht weiter ein, auch wenn diese von Rawls und Walzer sowie im Zuge der Diskussion zu transport(ation) 
equity und transport justice diskutiert wurden (Martens, 2006, 2012; van Wee & Geurs, 2011; Verlinghieri & 
Schwanen, 2020).
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2.1.4). Im Mittelpunkt steht das Recht (und die Verpflichtung) des Einzelnen, 
sich eigenverantwortlich, aber gesellschaftlich nicht benachteiligt entwickeln 
zu können (American Dream).

2.1.1	 Friedrich August von Hayek (1899–1992)

Nach Hayek (1971) müsse eine Gesellschaft um eine Marktordnung herum 
organisiert werden, in der der Staatsapparat fast ausschließlich zur Durch-
setzung einer Rechtsordnung aus abstrakten Regeln eingesetzt wird, die für 
einen Markt freier Individuen erforderlich ist. Unter diesen Bedingungen einer 
idealen individualistischen und marktwirtschaftlichen Politik reguliere sich eine 
Gesellschaft selbst. Der Staat solle sich auf die Bereitstellung öffentlicher Gü-
ter, die Erhebung von Steuern, eine Rechtsordnung zu Eigentum, Vertrags-
freiheit und Haftung konzentrieren, ein Sicherheits- und Gesundheitssystem 
etablieren und ein Mindesteinkommen sichern.

Um eine freie Gesellschaft zu ermöglichen und die Rechte Einzelner 
zu schützen, müssen in einer Verfassung die staatlichen Handlungsmöglich-
keiten präzise definiert und stark eingeschränkt werden. Daher seien Preis-
kontrollen oder der Versuch, soziale Gleichheit herzustellen, mit einer freien 
Gesellschaft nicht vereinbar; umgekehrt lehnt Hayek aber das Laissez-faire-
Prinzip ab.

2.1.2	 John Rawls (1921–2002)

Für Rawls als wesentlichem Vertreter des egalitären Liberalismus ist – im 
Gegensatz zu Hayek – Gerechtigkeit die maßgebliche Tugend sozialer Ins-
titutionen. Diese darf aber die Freiheit des Einzelnen nicht verletzen – auch 
nicht zu Gunsten der gesamten Gesellschaft (Rawls, 1979). Die institutionelle 
Zuweisung von Rechten und Pflichten und die Verteilung von Gütern müssen 
nach Gerechtigkeitsgrundsätzen festgelegt werden, d. h. seine Überlegungen 
beziehen sich auf die Verfahrensgerechtigkeit öffentlicher Institutionen. Die-
ses öffentliche System ist jedoch nur dann gerecht, wenn ein völlig adäquates 
System gleicher Grundfreiheiten besteht, das für alle gilt. Dabei dürfen die 
sozialen und ökonomischen Ungleichheiten nur in der Ausübung von Ämtern 
und Positionen begründet sein, die unter Bedingungen fairer Chancengleich-
heit allen offenstehen und den am wenigsten begünstigten Angehörigen der 
Gesellschaft den größten Vorteil bringen. Es ist also eine Position, in der Leis-
tungsgerechtigkeit auf der Basis von Chancengerechtigkeit aufbaut und zu-
gleich die Möglichkeiten für vulnerable Gruppen verbessert.

2.1.3	 Michael Walzer (* 1935)

Rawls prägte lange die wissenschaftliche Gerechtigkeitsdebatte. In Abgren-
zung von Rawls und anderen Gerechtigkeitstheoretikern entwickelte Walzer 
(1992) seine Vision einer komplexen Gleichheit. Er geht davon aus, dass die 
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menschliche Gesellschaft eine Verteilungsgesellschaft ist, in der Güter pro-
duziert und untereinander verteilt werden. Die Gesellschaft als Gemeinschaft 
legt die Prinzipien fest, nach denen einzelne Güter verteilt werden sollen 
(kommunitaristischer Ansatz).

Damit dies gerecht geschehen kann, fordert Walzer eine komplexe 
Gleichheit. Danach kann Gerechtigkeit nur dann verwirklicht werden, wenn 
verschiedene wichtige Güter nach jeweils adäquaten Prinzipien verteilt wer-
den. Dazu unterteilt er das gesellschaftliche Leben in elf Sphären mit jeweils 
unterschiedlichen Prinzipien der Verteilung. Komplexe Gleichheit könne ver-
hindern, dass der Erfolg in einem gesellschaftlichen Bereich (z. B. hohes Ver-
mögen) zum Erfolg in einem anderen Bereich (z. B. politische Macht) führe. 
Die relative Autonomie der Sphären soll also eine gerechte Verteilung der 
Güter sicherstellen.

2.1.4	 Amartya Kumar Sen (geb. 1933) & Martha Craven Nussbaum (geb. 
1947)

Auch Sen setzt sich mit der Gerechtigkeitstheorie von Rawls auseinander, die 
er nur idealtypisch als gerecht einordnet (Sen, 2010). Die gerechte Verteilung 
von Gütern, d. h. die Zielsetzung von Walzer, reiche nicht aus, weil damit nur 
Mittel (means) zur Verfügung gestellt und nicht notwendigerweise auch Lö-
sungen erreicht werden. Sen verschiebt dabei den Schwerpunkt von der ge-
rechten Verteilung von Gütern auf die Verwirklichungschancen von Menschen 
(capability approach) (Nussbaum & Sen, 1993). Robeyns (2005) beschreibt 
den capability approach folgendermaßen:

The capability approach is a broad normative framework for the evalua-
tion and assessment of individual well-being and social arrangements, 
the design of policies [and planning, J.S.D.], and proposals about so-
cial change in society. … policies [and planning, J.S.D.] should focus 
on what people are able to do and be, on the quality of their life, and on 
removing obstacles in their lives so that they have more freedom to live 
the kind of life that, upon reflection, they have reason to value (S. 94).

Mit dem capability approach wird die Frage danach beantwortet, was der 
Mensch für ein gutes, erfüllendes Leben benötigt und wie der Staat und die Zi-
vilgesellschaft erreichen, dass diese goals und services von allen auch genutzt 
werden können. Materielle Güter und Ressourcen sind danach zwar wichtige 
Mittel – aber kein Selbstzweck. Es gehe vielmehr um Verwirklichungschancen 
(capabilities) jedes Menschen, damit das Leben erfolgreich gestaltet werden 
kann (Nussbaum, 2015). Das wiederum hängt von den unterschiedlich verteil-
ten individuellen Fähigkeiten (functionings) ab, welche den jeweiligen Hand-
lungsspielraum (agency) ermöglichen. Der capability-Ansatz berücksichtigt 
jedoch kaum sozioökonomische und soziodemografische Strukturen sowie 
Einstellungen, Werte und Ziele (daher die Erweiterungen in Abbildung 1).
Nussbaum entwickelte über die Darstellungen von Sen hinausgehend eine 
konkrete Liste der Faktoren eines guten Lebens. Die gemeinsamen Arbeiten 
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beim World Institute for Development Economics Research (WIDER) wurden 
in verschiedenen Aufsätzen dokumentiert, u. a. Nussbaum & Sen (1993). Der 
capability-Ansatz wird auch als Gerechtigkeits-Theorie verwendet. Das setzt 
nach Sen (2004, S. 337) aber voraus, dass der institutionelle und normative 
Kontext und die damit verbundenen Machtverhältnisse berücksichtigt werden 
müssten. Nussbaum interpretiert den Ansatz so, dass eine Regierung allen 
Bürger_innen zentrale Befähigungen und Ressourcen (central human capaci-
ties) zur Verfügung stellen sollte (beispielsweise eine autoarme Mobilitätsga-
rantie: FLADEMO-Projekt: Laa et al., 2022 und Shibayama & Laa, 2024 und 
MyFairShare-Projekt3; Krajzewicz et al., 2024; Millonig et al., 2022; Rode, 
2023; Rode et al., 2025).

ABBILDUNG 1	 Capability-Ansatz in sozialer Ausdifferenzierung. (Grafik: eigene Dar-
stellung des Capability-Ansatzes nach Robeyns (2005, S. 98), CC BY-SA)

Angewendet auf die Gerechtigkeitsfrage im Verkehrssystem, insbesondere 
hinsichtlich dessen Transformation, stellen die öffentliche Hand und markt-
orientierte Mobilitätsdienstleistende Verkehrsangebote und damit verbundene 
Dienstleistungen zur Verfügung. Ein ausschließlicher Ausbau des ÖPV oder 
der Fahrradinfrastruktur als hinreichend für eine Verkehrswende zu betrach-
ten, entspricht der Vorstellung von Walzer. Dieses Angebot erweitert lediglich 
das Potenzial für eine intermodale Mobilität, was allenfalls sozial selektiv ge-
nutzt wird.

Nach dem Ansatz von Sen und speziell von Nussbaum reicht das aber 
nicht aus, um ein gerechtes Angebot bereitzustellen. Politik und planende 
Verwaltung müssten ebenso Menschen in die Lage versetzen, die Angebote 
auch nutzen zu können. Der Ansatz sieht jedoch nicht vor, den Besitz eines 
Autos zu verbieten, sondern zusätzliche Mobilitätsangebote und die Befähi-

3	  	 https://www.myfairshare.eu.
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gung, diese auch zu nutzen, sollten attraktive Alternativen zum eigenen Pkw 
sein. Dieser aktiv erweiterte Möglichkeitsraum eröffnet erst die wahrgenom-
menen und akzeptierten Alternativen zur bestehenden (Im-) Mobilität.

Die dominante Gerechtigkeitsvorstellung in der Verkehrsforschung und 
Angebotsplanung bezieht sich vor allem auf Rawls und Walzer, während sich 
die Sichtweise in der Mobilitätsforschung und auf eine unmittelbare Einstel-
lungs- und Verhaltensänderung eher an Sen und Nussbaum orientiert. Damit 
geht auch eine Verschiebung der Diskussion der Gerechtigkeit von dem, was 
der Staat zur Verfügung stellen müsste (Angebot), mit der Betrachtung aus 
der Sicht der Nutzbarkeit (Nachfrage) einher (Busch-Geertsema et al., 2016; 
Karner et al., 2020). Das schließt zum einen die weiteren intendierten und 
nicht intendierten Folgen politisch-planerischen Handelns ebenso mit ein, wie 
auch die Reaktionen der privaten Anbietenden und zivilgesellschaftlicher Or-
ganisationen (Verlinghieri & Schwanen, 2020, S. 2).

2.2	 Parallel existierende Gerechtigkeitsansätze moderner Gesellschaften

Für die folgende Darstellung unterschiedlicher Gerechtigkeitsschwerpunkte 
beziehe ich mich auf die Definitionen bei Kerber (1989), Köckler (2020) und 
Miosga (2020). Diese Einordnungen beziehe ich zudem auf die parteipoliti-
sche und gesellschaftliche Landschaft in Österreich und Deutschland. Diese 
Vorstellungen können sich überlagern und variieren meist zwischen einzelnen 
Politikfeldern (z. B. der Wirtschafts- und der Sozialpolitik).

2.2.1	 Besitzstandsgerechtigkeit

Besitzstandsgerechtigkeit als Maßstab des Rechts reicht in die Ständegesell-
schaft des Mittelalters zurück. „Von Natur“ aus, d. h. durch Geburt, wurde 
jeder Mensch Teil einer Bevölkerungsschicht, Berufsgruppe (Zunft), Kaste 
oder Klasse mit klar umschriebenen gesellschaftlichen Rechten und Pflich-
ten. Diese gesellschaftliche Ordnung wurde seitens der christlichen Kirchen 
als Teil des göttlichen Schöpfungsplans interpretiert, d. h. als „natürlich“ und 
selbstverständlich angesehen und wurde nicht in Frage gestellt.

Die Besitzstandsgerechtigkeit sichert jedem das Seine im Sinne einer 
einmal erworbenen Position innerhalb der Gesellschaft: Rechte aufgrund öf-
fentlich anerkannter Regeln, früherer Leistungen, gewährter Ansprüche und 
Privilegien4, die nicht von dem aktuellen Verhalten oder persönlichen Eigen-
schaften und Fähigkeiten abhängig sind.

Diese Position wird von konservativen mittleren und gehobenen 
Schichten und Milieus vertreten. Sie ist normative Grundlage insbesondere 
in den konservativen politischen Parteien (in Ö: ÖVP, in D: CDU/CSU). Die 
Raumordnung und das Planungsrecht bauen in doppeltem Sinn auf dieser 
Rechtsvorstellung auf, weil mit ihnen das Eigentum an Boden gesichert, das 
bestehende Rechts- und Verordnungssystem als solches anerkannt wird und 

4	  Beispielsweise das Recht, das eigene Fahrzeug im öffentlichen Raum (kostenfrei) abstellen zu 
können; interessanter Weise gilt dieses Gewohnheitsrecht nicht für andere private Güter.
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Grundlage allen Handelns ist. Die Besitzstandsgerechtigkeit wurde insbeson-
dere durch weitere Gerechtigkeits-Entwürfe, hervorgerufen durch die Franzö-
sischen Revolution und die zunehmende Durchsetzung von Sozialstaatlich-
keit, ergänzt und überlagert.

2.2.2	 Leistungsgerechtigkeit

In deutlicher Abgrenzung zur Besitzstandsgerechtigkeit wird – basierend auf 
den Überlegungen von Hayek – das Prinzip der Leistungsgerechtigkeit vor al-
lem in Namen der Freiheit der individuellen Lebensgestaltung und der Selbst-
verantwortung von Bürger_innen reklamiert (Meritokratie). Dabei zählen 
keine überkommenen, ererbten Rechtsansprüche, sondern die persönliche 
Tüchtigkeit und Kenntnis rechtfertigen eine höhere gesellschaftliche Position. 
Eine auf dem Leistungsprinzip aufgebaute Gesellschaft nutzt den jeweiligen 
Egoismus der Einzelnen (Wettbewerb), um über den Markt mit möglichst we-
nig staatlicher Regelung ein Höchstmaß an Effizienz und Flexibilität zu er-
reichen (Neoliberalität). Die auf dem Dogma der Neoliberalität aufbauende 
Gerechtigkeitsvorstellung bevorteilt Personen und Institutionen mit besseren 
Ressourcen und Rahmenbedingungen (und damit höherem Besitzstand) und 
verstärkt daher bestehende soziale und sozialräumliche Ungleichheiten (Pi-
ketty, 2013; Zürn, 2024).

Eine zweite Form der Liberalität orientiert sich an den Überlegungen 
von Rawls und Walzer. Diese sieht den Staat als in tayloristische sozialstaat-
liche Regelungen eingebunden und baut explizit auf einer Verteilungs- und 
Chancengerechtigkeit auf (führend bis in die 1980er Jahre in Westeuropa und 
in den USA).

Liberale Positionen werden von urbanen karriereorientierten gut (aus)
gebildeten sozialen Gruppen geteilt. Sie werden von liberalen Parteien (in 
Ö: NEOS. In D: FDP) betont, treten aber auch in Kombination mit der Be-
sitzstandsgerechtigkeit unter jüngeren Konservativen auf. Leistungsgerech-
tigkeit findet sich im traditionellen Planungsrecht nicht; allerdings entspricht 
die umstrittene Strategie der EU von Stärken stärken dieser Gerechtigkeits-
vorstellung. In diesem Zusammenhang wurden Beschleunigungsverfahren 
und allgemeine Effizienzsteigerungen in der Stadt- und Regionalentwicklung 
genutzt, um bestehende polit-planerische Prozesse zu „verschlanken“ und 
oftmals die fachliche Expertise der Raumplanung zu überstimmen. Parallel 
dazu wurde der Standortwettbewerb zwischen Städten und Metropolregionen 
erhöht. Ein Beispiel hierfür ist, dass der damalige Erste Bürgermeister der 
Freien und Hansestadt Hamburg, von Dohnanyi, in einem Festvortrag vor der 
versammelten Hamburger Wirtschaft seine Stadt als „Unternehmen“ bezeich-
nete und entsprechend steuerte (Dangschat, 1993).
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2.2.3	 Chancengerechtigkeit

Die Idee der Chancengerechtigkeit5 steht in starkem Widerspruch zu den bei-
den genannten Formen des Gerechtigkeitsverständnisses. In Berufung auf 
das Diskriminierungsverbot sollen die gesellschaftlich-institutionellen Rege-
lungen des Staates eine gewisse Gleichheit der Lebensbedingungen aller 
Menschen durch politisch-planerische Rahmenbedingungen setzen, um glei-
che Startchancen für alle zu erreichen. Diese sind die Voraussetzung dafür, 
dass soziale Gruppen, Unternehmen oder Regionen in einen (fairen) Wett-
bewerb treten können.

Chancengerechtigkeit betont die Rolle des Menschen als Gemein-
schaftswesen, das neben den materiellen Grundbedürfnissen auch nach 
Selbstverwirklichung und Persönlichkeitsentwicklung strebt. Hierzu gehören 
vor allem auch niedrigschwellige Erreichbarkeit der wesentlichen Einrichtun-
gen und Dienstleistungen des täglichen und mittelfristigen Bedarfs, insbeson-
dere für vulnerable Gruppen.

Die Forderungen der Chancengerechtigkeit werden von Gewerkschaf-
ten, der Arbeiterkammer, von sozialdemokratischen, linken und grünen Par-
teien vertreten. Das Selbstverständnis der Raumplanung baut seit den 1970er 
Jahren darauf auf, bestehende räumliche Ungleichheiten (Standort- und Er-
reichbarkeitsdifferenzen) zumindest tendenziell abzubauen und gleichwerti-
ge Lebensbedingungen zu ermöglichen. Dieses sei die Voraussetzung dafür, 
den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu fördern. Innerhalb der Gesellschaft 
finden sie sich zum einen in den Resten der traditionellen Arbeiterschaft sowie 
in jüngeren urbanen Gruppen, die allerdings auch große Affinität zu Vorstel-
lungen der Verteilungsgerechtigkeit haben.

Jede gesellschaftliche Veränderung zugunsten Benachteiligter greift 
jedoch in den gegebenen Besitzstand ein und bedeutet eine Umverteilung 
gesellschaftlicher Ressourcen. Diese Umverteilung findet in Phasen wirt-
schaftlichen Wachstums weniger Kritik seitens der Gruppierungen, deren 
Gerechtigkeitsvorstellungen sich an der Besitzstands- und vor allem an der 
Leistungsgesellschaft orientieren, treten aber in der aktuellen Phase in einen 
starken Widerspruch.

Das zeigt sich zum einen bei dem Versuch, den öffentlichen Raum, der 
im urbanen Kontext über sechs Jahrzehnte lang vor allem dem MIV gewidmet 
wurde (autogerechte Stadt), wieder zu Gunsten aktiver Mobilität und der Auf-
enthaltsqualität umzugestalten. Letztlich sind die vorletzten Regierungen in 
Deutschland und Österreich auch an der Diskrepanz der Gerechtigkeitsvor-
stellungen hinsichtlich der Dynamik der Bekämpfung des Klimawandels sowie 
der Gestaltung der Antriebswende gescheitert.

5	  Als ein Teil der Chancengerechtigkeit kann die Bedürfnisgerechtigkeit angesehen werden: be-
stimmte Mindeststandards müssen für alle Menschen gegeben sein (Sammer et al., 2013) – das findet sich 
bei der Standardisierung von Mindest-Erreichbarkeiten, in Modellen zentraler Orte und letztlich auch in der 
Mobilitätsgarantie in Österreich wieder; Laa et al. (2022), Shibayama & Laa (2024). Weitere Überlegungen 
beziehen sich auf Mobilitätsangebote, um auch in weniger verdichteten Räumen nachhaltig unterwegs sein 
zu können (Shibayama & Emberger, 2023).
Ein weiterer Ansatz wurde im Rahmen des EU-geförderten Projektes MyFAIRway entwickelt, wonach jedem 
Haushalt in Abhängigkeit ökonomischer und sozialer Rahmenbedingungen sowie siedlungsstruktureller Er-
reichbarkeiten Mobilitätsbudgets zugewiesen werden, mit denen es möglich wird, den Alltag zu organisieren, 
ohne die Emissionsobergrenzen zu überschreiten (Krajzewicz et al. 2024; Millonig et al. 2022; Millonig & 
Rudloff, forthcoming; Rode, 2023; Rode et al., 2025). 
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2.2.4	 Verteilungsgerechtigkeit

Die Verteilungsgerechtigkeit baut auf der Chancengerechtigkeit auf. Sie wird 
prominent im ersten Nachhaltigkeitsbericht der UN vertreten, in dem gefordert 
wird, allen Menschen auf der Erde und künftigen Generationen gleichwertige 
Lebensbedingungen zu bieten. Das bedeutet, dass vorgelagert zu den Maß-
nahmen der Verteilungsgerechtigkeit erst einmal eine Situation geschaffen 
werden müsste, um die vorhandenen Chancen auch in gleicher Weise nutzen 
zu können.

Diese Vorstellung liegt auch den 17 UN Sustainable Development 
Goals (SDG) zugrunde, die jedoch sehr unterschiedlich konsequent umge-
setzt werden. Dem Verkehr wurde explizit kein Ziel gewidmet, aber gerade die 
Umweltbelastungen aus dem Verkehr haben weltweit deutlich zu- und nicht 
abgenommen – sie sind auch in Europa das Sorgenkind des Klimawandels 
(Haas & Richter, 2020). Die Initiative der UN entspricht insofern einer Symbol-
politik, weil weder das Macht-Ungleichgewicht zwischen dem Globalen Nor-
den und Globalen Süden und das Wettbewerbsprinzip, noch Verhaltensände-
rungen wirklich in Frage gestellt werden (Brand & Wissen, 2017; Dangschat 
& Sgibnev, 2025).

Das Ziel der Verteilungsgerechtigkeit wird grundsätzlich von Grünen 
und linken Parteien verfolgt, wurden aber in den Koalitionskonstellationen in 
Österreich und Deutschland schrittweise zurückgesteckt. Es wird insbesonde-
re von zivilgesellschaftlichen Gruppierungen wie Fridays for Future und Um-
weltschutz-Organisationen, allerdings meist mit Prioritäten auf den Umwelt-
schutz und weniger auf soziale Zielsetzungen vertreten (Öko-Institut, 2020).

Köckler (2020) betont – in Abgrenzung zum Begriff der Umweltgerech-
tigkeit (Walker, 2011) – als eine Sonderform der Verteilungsgerechtigkeit die 
umweltbezogene Verteilungsgerechtigkeit, mit der die bestehenden Differen-
zen in der Verteilung von Umwelt-Ressourcen und -belastungen angespro-
chen werden. Aufgrund bestehender Infrastrukturen und der Lage emittieren-
der Betriebe sowie der Konzentrationsmuster der ärmeren Bevölkerung in 
exponierten Lagen über den Wohnungsmarkt und sozialpolitischer Interven-
tionen, ist eine Gleichwertigkeit kaum herstellbar (siehe 3.1 Mobilitätsarmut). 
Ungleichgewichte werden im Sinne einer umweltbezogenen Ergebnisgerech-
tigkeit über Kompensationsleistungen hergestellt (Einbau von schalldichten 
Fenstern an verkehrsbelasteten Straßen; Finanzzuweisungen an betroffene 
Gemeinden; „Kuhhandel“ über außertourliche Ausstattung mit sozialer Infra-
struktur, etc.).

2.2.5	 Generationengerechtigkeit

Die Generationengerechtigkeit ist eine Unterform der Verteilungs- und Chan-
cengerechtigkeit, die insbesondere aus der Nachhaltigkeits-Definition des 
Brundtland-Reports, aber zunehmend auch aufgrund des demographischen 
Wandels abgeleitet wird. Danach soll das Handeln der heutigen Generationen 
so ausgelegt sein, dass auch künftige Generationen Handlungsspielräume 
haben, um ein angemessenes Leben für Alle zu ermöglichen.
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In der politischen Debatte wird dieser Begriff der Generationengerechtigkeit 
stark instrumentalisiert6, indem die Prioritäten knapper Budgets entweder 
zum Abbau von Schulden oder zur Investition in die Sanierung und Moderni-
sierung maroder sozialer und technischer Infrastruktur, zur Neufassung des 
staatlichen Rentensystems oder zur Bekämpfung des Klimawandels einge-
setzt werden. De facto stehen hinter diesen Auseinandersetzungen erneut die 
Kontroversen zwischen Besitzstands-, Leistungs-, Verteilungs- und Chancen-
gerechtigkeit in unterschiedlichen Kombinationen.

2.2.6	 Verfahrensgerechtigkeit

Die Verfahrensgerechtigkeit weist im Gegensatz zu den davor erwähnten 
Konzepten keine explizite normative Orientierung auf, sondern beschreibt le-
diglich die rechtmäßige Umsetzung der (politisch vorgegebenen) Gerechtig-
keitsvorstellungen. Politik findet jedoch zugleich auf mehreren Ebenen - von 
der EU bis zur Gemeinde - statt. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit zu 
horizontaler und vertikaler Abstimmung, bei denen erneut unterschiedliche 
Gerechtigkeitsvorstellungen koordiniert werden müssen (Sack et al., 2025).

Innerhalb eines demokratischen Rechtsstaates bedeutet Verfahrens-
gerechtigkeit: Einhalten der Gesetze und Verordnungen, Gleichheit aller Men-
schen im Zugang zu bürgerlichen und politischen Rechten, gleiche Abläufe 
der Maßnahmen von öffentlichen Verwaltungen und von Planungsverfahren 
etc. Hierzu gehören der Zugang zum Bildungs- und Gesundheitssystem so-
wie diskriminierungsfreie Zugänge zum Arbeits- und Wohnungsmarkt und 
gleiche Rechte und Möglichkeiten politischer und gesellschaftlicher Partizi-
pation. Deliberative Formen der Demokratie ermöglichen zudem eine Betei-
ligung an politischen und planerischen Entscheidungen (Dienel & Schröder, 
2025; Hajer et al., 2012; Rode et al., 2025). Hierbei sind vor allem vulnerable 
Gruppen und ihre Zugangsbarrieren zu beachten (Mark et al., 2023). Den-
noch führt eine rechtmäßige Planung nicht automatisch zu einer „gerechten“ 
Planung (Basta, 2016).

Haas (2023) hat die Debatte um die Verkehrswende in Deutschland 
analysiert. Auch wenn er sich nicht explizit auf unterschiedliche Zugänge zu 
Gerechtigkeitsvorstellungen bezieht, wird deutlich, dass die Konflikte über 
Dringlichkeiten, Wege und Ziele der Akteur_innen aus Wirtschaft, Politik und 
Interessensverbänden letztlich auf unterschiedlichen Gerechtigkeitsvorstel-
lungen beruhen.

6	  Innerhalb der Debatte im Globalen Norden wird der in die Vergangenheit gerichtete Aspekt völlig 
ausgeblendet: Über Generationen hinweg hat sich der Globale Norden durch Ausbeutung von Ressourcen 
und billigen Arbeitskräften gegenüber dem Globalen Süden einen Vorteil verschafft, der bis heute die öko-
nomische und normative Vormachtstellung zementiert. Weder ist der Globale Norden bereit, insbesondere 
die vom Klimawandel besonders betroffenen Staaten angemessen zu entschädigen, noch ist er bereit, den 
überzogenen Konsum an Ressourcen und die daraus resultierenden Emissionen angemessen zu reduzieren. 
Der Emissionshandel ist ein gutes Beispiel dafür, wie die Durchsetzung dieses Aspektes der Generationsge-
rechtigkeit unterlaufen wird.
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3	 WELCHES VERSTÄNDNIS VON GERECHTIGKEIT FÜR EIN 
VERKEHRSSYSTEM VOLLER UNGERECHTIGKEITEN?

Der ungleiche Zugang zu wichtigen Orten hat die Verkehrsforschung bereits 
seit den 1960er Jahren beschäftigt (spatial mismatch-Hypothese). Dazu tra-
gen zum einen Prioritäten der Infrastruktur-Politik (Präferenz der Straße vor 
der Schiene) und fehlgeleitete oder nicht durchsetzungsfähige Regionalpla-
nung bei (Verlinghieri & Schwanen, 2020). Daraus folgt eine ungleiche Vertei-
lung der Vor- und Nachteile für Quartiere, Unternehmen und soziale Gruppen, 
was zu ungleichen Wettbewerbschancen und im Extremfall zu sozialen Aus-
grenzungen führt (Gössling, 2016; Lucas, 2012; Rammler et al., 2022).

Die Diskussion um die Verkehrs- und Mobilitätswende hat das Be-
wusstsein dafür geschärft, dass das bestehende Verkehrssystem eine Rei-
he von Benachteiligungen und Ungerechtigkeiten erzeugt resp. verstärkt. Ein 
wesentlicher Faktor dafür ist, dass die Mehrheit der individuell erzeugten Kos-
ten externalisiert werden (VCÖ, 2022), d. h. dass das Verursacherprinzip in 
der Regel nicht angewendet wird. Darüber hinaus ist das Verhältnis aus Ver-
kehrsentwicklung/-planung und Siedlungsentwicklung/-planung aufgrund von 
Standort-Vor- und -nachteilen sowie Erreichbarkeits-Diskrepanzen ein wicked 
Henne-und-Ei-Problem (Berger et al., 2020).

Das Verkehrssystem erzeugt sozialräumliche und verstärkt soziale Un-
gleichheiten (zu dem Extrem der Mobilitätsarmut siehe 3.2). Sozialräumliche 
Ungleichheiten entstehen zum einen durch die Einbettung der Verkehrsinfra-
struktur in das Siedlungssystem unterschiedlicher Dichte und zentralörtlicher 
Hierarchie. Zum anderen konzentrieren sich aufgrund des Wohnungsmarktes 
und der Wohnungspolitik soziale Gruppen in unterschiedlichen Wohnungs-
marktsegmenten und Regionen (Dangschat, 2016). Durch die technik- und 
wettbewerbsorientierten smart city-Konzepte sowie durch die technologischen 
Optimierungen bis hin zur Automatisierung und Vernetzung der Fahrzeuge 
werden sich soziale und sozialräumliche Ungleichheiten zudem tendenziell 
weiter verstärken (Dangschat, 2019, 2020; Dangschat & Stickler, 2023; Strü-
ver & Bauriedl, 2020).

Die Qualität des öffentlichen Personenverkehrs (ÖPV) steht hinsicht-
lich der Dichte und Häufigkeit des Angebots in einem starken Zusammen-
hang mit der Zentralität von Standorten. Periphere Standorte weisen zudem 
weniger Angebote unterschiedlicher Verkehrsmittel auf, sodass multi- und 
intermodale Mobilitätsmuster dort eher die Ausnahmen sind. Das eigene Auto 
ist dort oft das einzig mögliche, als naheliegend durch Routinen ausschließ-
lich genutzte Verkehrsmittel auch bei kurzen Wegen. Periphere Standorte 
leiden zudem unter einer Zentralisierung privatwirtschaftlicher Einkaufsange-
bote und Dienstleistungen sowie Angebote der Städte und Gemeinden, was 
den Wegeaufwand und die Abhängigkeit vom motorisierten Individualverkehr 
(MIV) erhöht.

Ein zweiter Aspekt sozialräumlicher Ungleichheit ist die unterschied-
liche Exposition gegenüber den Risiken und Gefahren vor allem durch den 
MIV. Ring- und Ausfallstraßen sowie dichter und heterogener Verkehr in den 
Wohnlagen rund um die Zentren der Großstädte bergen Gefahren der Emissi-
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onen von Lärm, Gasen (CO2, NOx), Mikroplastik, Staub und Erschütterungen 
sowie Risiken von Unfällen.

Die Verstärkung sozialer Ungleichheit durch den Verkehr hat zum 
einen eine ökonomische Ursache, weil die Wohngebiete ärmerer Haushalte 
zunehmend entweder peripher und daher tendenziell schlechter ausgestat-
tet und schwieriger erreichbar mit dem ÖPNV sind. Sind sie zentral gelegen, 
dann sind sie gesundheitsgefährdenden Emissionen stärker ausgesetzt. Zum 
anderen gibt es Benachteiligungen entlang des gender-gaps, weil nach wie 
vor Frauen einen höheren Anteil an Reproduktionsarbeit leisten, was zu einer 
höheren Vielfalt an Wegen im Alltag führt, die oft auch ohne eigenen Pkw 
organisiert werden müssen (Kawgan-Kagan, 2024). Das gilt nicht für alle 
Frauen, sondern ist abhängig von den gender-roles und unterscheidet sich z. 
B. stark zwischen alleinerziehenden und berufstätig alleinstehenden Frauen, 
deren Mobilitätsmuster und -aufwand sich kaum von dem der berufstätig al-
leinstehenden Männer unterscheidet (Sammer et al., 2013).

3.1	 Transport Justice, Transport(ation) Equity und Mobility Justice

Während lange die bestehenden sozialen und sozialräumlichen Unterschie-
de und Ungleichheiten durch den Verkehr und die Siedlungsstrukturen zwar 
thematisiert, aber wenig kritisiert wurden, hat sich die Diskussion im Kontext 
nachhaltiger Verkehrsentwicklung seit Mitte der 2010er Jahre stark auf be-
stehende Siedlungsstrukturen, Planungsprozesse, Beteiligungsformate und 
letztlich auch auf den Verkehr und die Mobilität ausgedehnt.

In der Folge werden drei dieser Ansätze vorgestellt, die sich an un-
terschiedlichen Aspekten der Gerechtigkeitsüberlegungen von Walzer und 
Rawls auf der einen sowie Sen und Nussbaum auf der anderen Seite orien-
tieren7 (siehe Abbildung 1): Martens eher auf die Bereitstellung von Modi und 
Dienstleistungen und Sheller eher auf die Ausweitung der Freiheitsgrade der 
Zielerreichung. Diese Positionen stellen zugleich aber einen historischen Ab-
lauf (parallel zur politischen Gerechtigkeitsdebatte) dar, d. h. sie werden aus 
der Kritik am Bestehenden und über neue Entwicklungen weiterentwickelt.

3.1.1	 Transport Justice 

Martens (2006) kritisiert in seinem ersten Gerechtigkeits-Aufsatz an der be-
stehenden Verkehrsplanung, dass sie ausschließlich auf cost-benefit-Analy-
sen und rationalen Modellierungen aufbaue und dabei den Aspekt der sozia-
len Gerechtigkeit ausblende. Durch die zukunftsorientierte Modellierung und 
die effizienzorientierten Analysen wurden der Ausbau hochrangiger Verkehrs-
wege für schnelle Fahrzeuge und damit hoch mobile, einkommensstarke 
Gruppen und zentrale Orte forciert. Er spricht sich klar gegen das dominante 
Modell aus, mit dem aus Abschätzungen künftigen Verkehrsaufwandes ein 
immerwährender Ausbau der Netze abgeleitet wird (predict-and-provide-Mo-

7	  Der transport equity-Ansatz ist eine Weiterentwicklung des transport-justice-Ansatzes mit einer 
zunehmenden Orientierung auch am capability-Ansatz.
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dell). Stattdessen sollten aus dem erwarteten Wachstum Beschränkungen 
vorgenommen werden, um das prognostizierte Verkehrsaufkommen durch 
Citymaut, Parkplatzgebühren, low-emission zones, etc. zu beschränken (pre-
dict-and-prevent-Modell) (Owens, 1995; Vigar, 2002). Mit diesem Perspektiv-
wechsel wäre es zudem konsequent, den Begriff Verkehrsleistung (als aggre-
gierte zurückgelegte Zahl an Kilometern in einem Modus) durch den Begriff 
Verkehrsbelastung (als aggregierte soziale und ökologische Belastung durch 
einen Modus) zu ersetzen.

Martens (2017) geht vom Konzept der sozialen Gerechtigkeit8 aus, 
nach der die Verkehrsangebote gerecht verteilt werden. Er plädiert, u. a. auch 
bezogen auf Lucas (2006), für eine Nachfrage-, statt Angebotsplanung, die 
insbesondere die Erreichbarkeit und damit die soziale Teilhabe für marginali-
sierte Gruppen verbessert.

Beiler & Mohammed (2016) beklagen, dass der Zustand und Erfolg 
gerechter Verkehrsentwicklung nicht einheitlich gemessen werden kann und 
schlagen einen eigenen Index vor, der GIS-basiert Bodennutzung, Verkehrs-
situation sowie soziodemografische und sozioökonomische Daten zusam-
menbringt. Mit dem Transportation Justice Threshold Index (TJTIF) sollen 
Mindestanforderungen an soziale Aspekte nachhaltiger Entwicklung und fai-
rer Mobilität formuliert werden.

Die right-to-the-city- (Harvey, 2003; Lefebvre, 2016) und social justice-
Debatten (Soja, 2010) im Rahmen von interessensgeleiteter Stadtentwicklung 
haben dazu geführt, dass innerhalb der Überlegungen zur transport justice 
auch Aspekte rassistischer und geschlechtlicher Ausgrenzung, Aspekte der 
Macht und von Interessenskonstellationen berücksichtigt wurden (Verlinghieri 
& Schwanen, 2020, S. 3).

3.1.2	 Transport(ation) Equity

Die zunehmenden und zunehmend wahrgenommenen Ungleichheiten führ-
ten zur Forderungen nach einer transport(ation) equity (Beiler & Mohammed, 
2016; Lucas et al., 2019; Martens, 2021; Martens et al., 2019; Millonig et al., 
2022). In dieser Debatte wird ‚equity‘ nicht als gleich, sondern als gleichwertig 
verstanden und bezieht sich vor allem auf ein gleichwertiges, faires Angebot 
an Verkehrsmitteln und Dienstleistungen.

Transport(ation) equity kann sich auf Personengruppen, Regionen 
oder Verfahrensabläufe politisch-planerischen Handelns beziehen. Das Kon-
zept berücksichtigt, dass unterschiedliche Menschen auch unterschiedliche 
Bedürfnisse haben. Dabei wird sich insbesondere an den Bedürfnissen vul-
nerabler Gruppen orientiert (Haushalte mit niedrigem Einkommen, Einwan-
der_innen, insbesondere Nicht-Weiße Gruppen, Frauen, ältere Menschen 
und Kinder; vgl. kritisch zu dieser Einschätzung Sammer et al., 2013). Auf 
den Punkt gebracht: Gemessen an den jeweiligen Bedürfnissen müssen Ver-
kehrsmittel sicher und zuverlässig sein sowie die Erreichbarkeit verbessert 
und die Mobilität in fairer Weise gestaltet werden. Es soll allen Menschen 

8	  Mit genau dieser Position wird unterstellt, es gäbe nur eine gemeinsam geteilte Vorstellung von 
Gerechtigkeit in modernen Gesellschaften.
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ermöglicht werden, nicht nur am sozialen Leben teilnehmen zu können, son-
dern sich auch aktiver und gesünder fortbewegen zu können.

Einen guten öffentlichen Nahverkehr, gute Radfahr- und Fußwege be-
reit zu stellen, reiche demnach nicht aus, um das Angebot gerecht zu gestal-
ten, denn die Menschen sind aufgrund ihrer Möglichkeiten in unterschiedli-
cher Weise bereit und fähig, diese Angebote auch zu nutzen. Der Staat müsse 
nach Schwanen (2020) seine bisherigen Routinen der Verkehrspolitik und 
-planung deutlich ändern. Zusätzlich müssen sich entsprechende zivilgesell-
schaftliche Gruppen darum kümmern, dass die Angebote auch angenommen 
werden. Diese Position ist bereits durch die Ideen hinter dem capability ap-
proach beeinflusst.

3.1.3	 Mobility Justice 

Mit dem Begriff der mobility justice orientieren sich die jeweiligen Autor_innen 
an dem capability-Ansatz von Sen (1993) und grenzen sich bewusst gegen 
den der transport justice ab. Sie entwickeln den transport(ation) equity-Ansatz 
insofern weiter, als sie die Befähigung, unterschiedliche Angebote nutzen zu 
können, nicht als Zusatzaufgabe ansehen, sondern die Aktivierung mit dem 
Capability-Begriff in den Mittelpunkt stellen. Dass Angebote gerecht verteilt 
werden, sei zwar notwendig, aber nicht hinreichend für eine gerechte Teil-
habe am Verkehr. Es gehe demgegenüber vor allem um die unterschiedliche 
Befähigung sozialer Gruppen, die Verkehrsangebote auch nutzen zu können. 
Infrastrukturen und Mobilitätsangebote sichern potenziell zwar Erreichbarkei-
ten, sind aber letztlich keine eigentlichen Ziele, sondern nur Voraussetzungen 
dafür, den Alltag zufriedenstellend zu organisieren. Intervenierend bewirken 
die individuellen und soziostrukturellen capabilities, ob ein Angebot wahrge-
nommen und als sinnvoll empfunden wird (siehe Abbildung 1).

Orientiert am Konzept der Verteilungsgerechtigkeit entwickelt Sheller 
(2018a, 2018b, 2020) ein mehrdimensionales Gerechtigkeits-Konzept von 
der Mikro-Ebene der körperlichen Erfahrungen bis zur Makro-Ebene planeta-
rischer Zusammenhänge über globale Diskurse und Machtstrukturen im Ver-
hältnis zwischen dem Globalen Norden und dem Globalen Süden. Unter dem 
Einfluss des von ihr und Urry entwickelten new mobility paradigms9 (Sheller & 
Urry, 2006, 2016) weitet sie den Blick sowohl auf eine vielfältige Mobilität (von 
der Alltagsmobilität bis zu Tourismus- und Flüchtlingsströmen) als auch auf 
Güter, Ressourcen, Informationen, Ideen und Paradigmen. In diesen Überle-
gungen seien Zeit und Raum nicht voneinander zu trennen – ebenso, wie Um-
weltgerechtigkeit und Klimagerechtigkeit von der Transportgerechtigkeit nicht 
zu trennen sind. Henderson (2020, S. 3) sieht in Shellers komplexen Ansatz 
eine Parallele zu dem right-to-the-city-Ansatz, weil es ihr darum gehe, dass 
Bürger_innen bei der Ausgestaltung des Mobilitätsangebotes beteiligt werden 
sollten (co-design und co-production), diese ggf. anpassen, so dass sie die 

9	  Auch wenn man anerkennt, dass der Mehrebenen-Ansatz und die Betrachtung vielfältiger, unter-
einander kausal verwobener Formen der Bewegung theoretisch ertragreich sind, sehe ich hier Parallelen 
zur Migrationsforschung, bei der alle Formen der Bewegung von Menschen im Raum (vom Pendeln bis zur 
internationalen Wanderung) versucht werden, zu berücksichtigen. Für die empirische Analyse und politisch-
praktische Interventionen ins Verkehrssystem ist eine Komplexitäts-Reduktion notwendig.
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(veränderten) Angebote (besser) dazu nutzen können, sich den öffentlichen 
Raum und die gesamte Stadtregion zu erschließen.

Sheller (2018a, S. 17) sieht im unzureichenden Zugang zu Mobili-
tätsangeboten und aufgrund sehr unsicherer Verkehrsbedingungen die Rah-
mendbedingungen ungleicher Mobilitäts(chancen) und betont, dass bisherige 
politisch-planerische Entscheidungen meist Ungleichheiten erzeugen, legiti-
mieren und auf diese Weise festschreiben. Sie plädiert dafür, die Dominanz 
des Privateigentums im MIV (insbesondere des Pkws) zu Gunsten kollektiver 
Formen zu überwinden. Nach Verlinghieri & Schwanen (2020, S. 1) verstärkt 
zudem die Orientierung an immer schnelleren Verkehrsverbindungen, an neu-
en Mobilitäts-Angeboten (mobility as a service) und die Automatisierung der 
Fahrzeuge weiter die soziale und sozialräumliche Ungleichheit (Dangschat, 
2019, 2020; Dangschat & Stickler, 2023; Rammler et al., 2022).

3.2	 Mobilitätsarmut

Betrachtet man das negative Ende des Kontinuums von (Un-)Gerechtigkeiten 
im Verkehrssystem (räumliche Erreichbarkeiten, modale Vielfalt, Exponiert-
heit zu negativen Auswirkungen des Verkehrssystems, etc.), spricht man von 
Mobilitätsarmut. Mobilitätsarmut wirkt sich durch ungleiche Mobilitätschancen 
und Erreichbarkeiten zwischen sozialen Gruppen innerhalb der räumlichen 
Bedingungen aus (Cass et al., 2005, Gössling, 2016; Mattioli & Colleoni, 2016; 
Rammler et al., 2022). Stark eingeschränkte Chancen werden ebenfalls unter 
dem Begriff der Mobilitätsarmut diskutiert (Daubitz, 2016). Vordergründig wird 
darunter verstanden, sich kein Auto oder eine Monatskarte des ÖPNV leisten 
zu können. In der Literatur geht man mittlerweile von vier unterschiedlichen 
Aspekten der Mobilitätsarmut aus (Agora Verkehrswende, 2023; FOES, 2022; 
Mattioli, 2021):

1. 	 Zu wenig Geld haben, um den Alltag (über Mobilität) organisieren 
zu können (Mobility Poverty im engen Sinne), resp. weil man auf 
das Auto angewiesen ist, ist für andere wichtige Dinge kein Geld 
mehr übrig.

2. 	 Kein geeignetes Verkehrsmittel zur Verfügung haben, keinen 
ÖPNV, kein Auto, kein Fahrrad (transport affordability).

3. 	 Keine notwendige Infrastruktur bzw. keine sozialen Kontakte in 
„Reichweite“, oder die Öffnungszeiten passen nicht (accessibility 
poverty; Moleman & Kroesen 2025). Auch zum Thema distributive 
justice vgl. Pereira et al. (2017) sowie zur Zeitplanung der Kommu-
nen Henckel (2018).

4. 	 Den durch den Verkehr verursachten Gesundheitsrisiken ausge-
setzt sein (Immission von Treibhausgasen, Feinstaub, Mikroplastik, 
Lärm, Erschütterungen), Gefährdungen durch Fahrzeuge, Hitze-
inseln aufgrund intensiver Versiegelungen (exposure to transport 
externalities) (Heising & König, 2021).

Während der erste Aspekt der Mobilitätsarmut Aufgabe einer Sozial- und 
Arbeitsmarktpolitik ist, ist u. a. die Raum- und Verkehrsplanung in den drei 
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anderen Punkten gefordert. Die Verkehrswende im engeren Sinne (siehe Ab-
schnitt 4) hat zum Ziel, die Multimodalität auch in dünn besiedelten Regionen 
zu ermöglichen (Punkt 2). Auch die Aspekte zu Punkt 4 werden aktuell stark 
debattiert und ansatzweise umgesetzt (Superblock, 15-Minuten-Stadt). Der 
dritte Punkt ist hingegen insbesondere im dünn besiedelten und kleinstädti-
schen Kontext noch kaum bearbeitet, auch wenn der Rückgang an Einkaufs-
möglichkeiten, Dienstleistungen und Treffpunkten dort als massiver Verlust 
wahrgenommen wird und dazu beiträgt, sich als „abgehängte Region“ zu be-
greifen. Das Gefühl des Abgehängtseins stellt sich zunehmend als wesent-
licher Faktor für Wahlentscheidungen für rechtspopulistische und rechtsra-
dikale politische Parteien heraus (Deppisch, 202010; Rippl & Seipel, 2024). 
Umso mehr müssen soziale und sozial-räumliche Ungleichheiten im Zuge der 
Verkehrs- und Mobilitätswende abgebaut werden.

4	 VERKEHRS- UND MOBILITÄTSWENDE – TECHNOLOGISCH 
EFFIZIENT ODER GERECHT?

Mit der Verkehrs- und Mobilitätswende soll vor allem das Ziel erreicht wer-
den, die Emission von Treibhausgasen so weit zu verringern, dass der Ver-
kehr (lokal) emissionsfrei wird. Eine sozio-technische und sozial-ökologische 
Transformation erfordert aber auch, verkehrsbedingte Ungleichheiten nicht 
nur stärker zu beachten, sondern bestehende auch abzubauen, um das Ver-
kehrssystem gerechter zu machen (Agora Verkehrswende, 2021; Cass & 
Manderscheid, 2018; Dangschat, 2022; George, 2021; Hesse & Lucas, 1990; 
Jakob, 2023; Millonig et al., 2022; Ruhrort, 2021; Ternes et al., 2024) – es geht 
hierbei vor allem darum, durch die Transformation die Erreichbarkeiten für 
vulnerable und die soziale Teilhabe von vulnerablen Gruppen zu verbessern 
(ARL, 2023).

Im Grunde genommen muss im Zuge der Verkehrs- und Mobilitäts-
wende die dominante Automobilität in Frage gestellt und deren negativen 
Auswirkungen auf soziale und sozialräumliche Ungleichheiten verhindert wer-
den (Canzler, 2020; Dangschat, in Vorb.; Geels et al., 2012; Knie, 2025). Mit 
Automobilität ist erstens das Auto selbst mit seinen Vorzügen (flexible Nutz-
barkeit, Abschluss gegenüber Fremden), mit gesellschaftlichen Zuschreibun-
gen (Image, Status) und mit individueller Identifikation verbunden. Zweitens 
sind die industrielle Produktion und Wertschöpfung sowie die für den Stra-
ßenverkehr notwendigen und vom Autoverkehr abhängigen Infrastrukturen 
(Straßen, Brücken, Tunnel, aber auch Tankstellen, Reparaturbetriebe, Motels, 
Einkaufszentren und Freizeiteinrichtungen) von Bedeutung. Drittens ermög-
lichte die Verbreitung privater Autos suburbane Siedlungsstrukturen, neue 
Logistikkonzepte und führte somit durch zunehmende funktionale Trennun-
gen zu nicht-nachhaltigen Siedlungsstrukturen (Dangschat, in Vorbereitung; 
Dennis & Urry, 2009; Sheller & Urry, 2000; Urry, 2004). Die in die Automobilität 

10	  Deppisch (2020) unterscheidet drei verschiedene Formen des Gefühls, abgehängt zu sein, die sich 
in unterschiedlichen Ängsten äußern: die Angst vor Versorgungsstrukturschwäche und Erreichbarkeitsdefi-
ziten (infrastrukturell), die Angst vor dem sozialen Abstieg (ökonomisch) sowie die Angst vor dem Fremden 
(als fremd empfundene Menschen, aber auch fremde Wertvorstellungen und Lebensweisen; kulturell). Bei 
der generellen Infrage-Stellung des Besitzes eines Pkw wirken im ländlichen Raum häufig alle drei Formen 
verstärkend zusammen.
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getätigten Investitionen wirken sich als lock-in-Effekt aus, die ein „weiter so“ 
nahelegen und die Pfadabhängigkeit politisch-planerischer Entscheidungen 
befördern. Ein dritter Aspekt besteht in den Narrationen von Freiheit und Un-
abhängigkeit, die weltweit exportiert und über die Werbung reproduziert wer-
den11.

Wie von verschiedenen Sozialwissenschaftler_innen mehrfach betont 
wird, ist die internationale Debatte über die Verkehrs- und Mobilitätswende 
des Straßenverkehrs sehr stark technologielastig und orientiert sich überwie-
gend an der lokalen Emissionsfreiheit von Antrieben (Antriebswende) (Dang-
schat, 2022, 2025, in Vorbereitung; Dangschat & Millonig, 2023; Dangschat & 
Sgibnev, 2025; Manderscheid, 2020, 2022, 2023).

Mit der Antriebswende werden nur technische Möglichkeiten und 
Machbarkeiten diskutiert, wodurch die Fahrzeuge „emissionsfrei“12 gemacht 
werden sollten. Jedoch ist dieser Diskurs politisch und gesellschaftlich höchst 
streitbar – Stichwort: Technikoffenheit und Aufhebung des Verbrenner-Verbo-
tes (Haas, 2023). Andere Probleme des Verkehrs, wie zum Beispiel die weite-
re Versiegelung und Zerschneidung der Landschaft mit Folgen für die Arten-
vielfalt, die umfangreiche Inanspruchnahme des öffentlichen Raumes und die 
Gefährdung durch den Verkehr werden dabei nicht angesprochen.

Die parallele Entwicklung der Automatisierung und Vernetzung der 
Fahrzeuge soll zwar – so die politischen Thesen auf nationaler und EU-Ebe-
ne – das Verkehrsaufkommen im Straßenverkehr verringern, Staus vermei-
den, Emissionen einsparen und die Sicherheit erhöhen, doch vieles davon 
ist „Prinzip Hoffnung“, resp. von weiteren Faktoren abhängig (Sharing, ver-
änderte Mobilitätsstile) (Dangschat, 2019, 2020; Dangschat & Stickler, 2023; 
Stockmann & Graf, 2023). Gerechtigkeitsfragen bleiben hierbei unberührt.

Die Antriebswende folgt dem Wettbewerbs- und Leistungsprinzip; mit 
ihr wird die Automobilität nicht nur nicht infrage gestellt, sondern sie wird wei-
ter verstärkt, weil erstens das Auto als smart, clean und social inclusive dar-
gestellt und damit der Kritik entzogen wird und zweitens muss ein erheblicher 
Investitionsaufwand für die Anpassung der Straßenräume an die Bedingun-
gen des automatisierten Verkehrs getätigt werden.

Die Verkehrswende im engeren Sinne umfasst vor allem die Investitio-
nen in und den Ausbau des ÖPV, der Rad- und Fußgänger_innen-Infrastruktur 
sowie deren Modernisierung. Diese sollen die Strategie der „3 V“ ermöglichen: 
Das Vermeiden von Verkehrsaufkommen, das Verlagern auf emissionsfreie, 
öffentliche und aktive Mobilität sowie das Verbessern der Multioptionalität und 
der Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum. Diese Ansätze entsprechen mit 
der breiteren und aktiveren Bereitstellung von Modis und entsprechenden 
Dienstleistungen der Gerechtigkeitsvorstellung von Rawls und Walzer.

Zusätzlich werden meist im Rahmen von mobility-Lab-Aktivitäten Nud-
ging-Aktionen wie „Schnupperwochen“ des ÖPNV, Biking-Tour-Angebote, 
Probefahrten mit batteriebetriebenen E-Fahrzeugen oder mit Angeboten der 

11	  In der aktuellen Automobilwerbung erfährt man nichts mehr über technische Daten, Effizienz oder 
Preis. Stattdessen werden positive Images über urbanen Lifestyle in menschenleeren Städten auf leeren 
Straßen (für kleinere Autos) resp. souveränes Durchqueren von attraktiven Landschaften (hochpreisige 
Autos) vermittelt.
12	  Diese Begrifflichkeit betont allenfalls die ‚smartness‘ der Autos - de facto stecken in der Produktion 
gerade der E-Autos hohe Emissionen (Dangschat & Sgibnev, 2025); neben der „lokalen Emissionsfreiheit“ 
fallen zudem lokal Emissionen aus Feinstaub, Mikroplastik und Lärm an.
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Micro-Mobilität für die „erste“ und „letzte Meile“ angeboten. Hier wird sich am 
transport equity-Ansatz und am Prinzip der Chancengleichheit orientiert, auch 
wenn in der Regel Merkmale sozialer Ungleichheit, unterschiedlicher Möglich-
keiten und Fähigkeiten sozialer Gruppen kaum berücksichtigt werden.

Die Mobilitätswende richtet sich auf einen Wandel der Wertvorstellun-
gen und Verhaltensweisen in Politik, Planung, Wirtschaft und Zivilgesellschaft 
(Rammler et al., 2022, S. 26). Vergragt & Brown (2007) betonen, dass tech-
nologische Innovationen allenfalls die Voraussetzungen einer Verkehrs- und 
Mobilitätswende seien, es gehe letztlich aber vor allem um einen gesellschaft-
lichen Lernprozess politisch-planerischer Entscheidungsträger_innen, Unter-
nehmen und der Zivilgesellschaft. Wichtig ist in diesem Zusammenhang, die 
künftige autoarme Mobilität positiv zu gestalten und die Automobilität als do-
minante Narration einer modernen Mobilität zu überwinden.

Dazu müsste verdeutlicht werden, dass ein gesellschaftliches System 
nicht mehr auf dem privaten Autobesitz, das den Fordismus geprägt hatte, 
aufbauen kann und sollte. Dazu ist das System gesellschaftlich zu teuer - 
letztlich aufgrund der Externalisierung der Kosten und des Beibehaltens nicht-
nachhaltiger Subventionen, verbraucht es auch vor allem durch die Elektri-
fizierung, Automatisierung und Vernetzung zu viel Energie (Canzler & Knie, 
2016). Die Materialien der Fahrzeuge werden nur zu geringen Teilen recycled 
- Autos sind bislang noch nicht Teil einer Kreislaufwirtschaft. Zudem rechnet 
es sich auch privat nicht, denn das eigene Fahrzeug steht im statistischen 
Mittel 23 Stunden eines Tages - häufig kostenlos im öffentlichen Raum.

Um andere Modi als das eigene Auto erlebbar zu machen, sind Bil-
der einer erweiterten Mobilität hilfreich. Dazu müssen geeignete Zielgrup-
pen-Strategien entworfen werden. Im Gegensatz zur überwiegenden Arbeit 
in Mobility-Labs, bei denen mit allen Personen „gearbeitet“ wird, die zu den 
Veranstaltungen kommen, muss auf bestehende Einstellungs- und Zielset-
zungsunterschiede hinsichtlich der Mobilität geachtet werden. Hierzu gibt es 
bereits Erfahrungen mit Typologien aus sozialen Milieus und von Mobilitätssti-
len, wobei zudem siedlungsstrukturelle Merkmale des Wohnortes berücksich-
tigt werden (Dangschat & Millonig, 2023)13. Mit diesem, am capability-Ansatz 
orientierten Zugang ist es möglich, den Zielgruppen entsprechende Narratio-
nen und Stories zu entwickeln und mit weiteren Informationen zu dem media-
len Verhalten der sozialen Milieus können auch Kommunikationsmedien und 
Zeitfenster optimiert werden.

13	  Im FFG-geförderten Projekt pro:NEWmotion (https://projekte.ffg.at/anhang/66e2ce149038e_pro-
NEWmotion_Ergebnisbericht.pdf) wurde erstmalig eine Typologie aus sozialen Milieus, Mobilitäts- und 
Kommunikationsstilen sowie siedlungsstrukturellen Merkmalen und Erreichbarkeiten gebildet. In diesem 
Zusammenhang wurde auch eine open source-toolbox entwickelt, die es ermöglicht, im Rahmen von For-
schungsprojekten oder Planungsverfahren diese Typologie anzuwenden und weiter zu entwickeln.

https://projekte.ffg.at/anhang/66e2ce149038e_proNEWmotion_Ergebnisbericht.pdf
https://projekte.ffg.at/anhang/66e2ce149038e_proNEWmotion_Ergebnisbericht.pdf
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5	 WIE IST DAS WICKED PROBLEM UNTERSCHIEDLICHER 
GERECHTIGKEITSVORSTELLUNGEN ZU LÖSEN?

Wie oben gezeigt, bestehen im politisch-planerischen System auf den unter-
schiedlichen Maßstabsebenen (von der EU- bis zur kommunalen Ebene) un-
terschiedliche Gerechtigkeitsvorstellungen. Diese weisen unterschiedlichen 
Wertvorstellungen und Gesellschaftsbilder auf, was sich auch im Spektrum 
politischer Parteien widerspiegelt. Im Kontext der Raum- und Verkehrsplanung 
dominiert die Besitzstandsgerechtigkeit (hinsichtlich der Planungsgrundlagen 
und des Eigentumsrechts) und der Anspruch an eine Verfahrensgerechtigkeit. 
Hinter dieser Eindeutigkeit können allerdings entweder politische Vorstellun-
gen der Besitzstands-, Leistungs-, Chancen- oder Verteilungsgerechtigkeit 
stehen. Bei vielen Planungen treffen Akteur_innen der öffentlichen Hand im-
mer wieder auf lokale Gruppen, die vor allem ihren Besitzstand gegen Ein-
schränkungen ihres Besitzes, ihrer Gewohnheiten oder Lebensweisen resp. 
zugunsten der umliegenden Natur schützen wollen.

Innerhalb der Breite raumbezogener Koordination haben Fachplanun-
gen jeweils unterschiedliche Gerechtigkeitsvorstellungen. Zudem sollen sich 
die EU, die einzelnen Staaten, Regionen und Kommunen eindeutig zu den 
Zielen der Nachhaltigkeit und damit der Verteilungsgerechtigkeit bekennen, 
um zukunftsfähig zu sein. Dieses findet jedoch in der Konkurrenz der Ge-
meinden in einer Region resp. den Großstadtregionen im jeweiligen Eigen-
interesse ihre Grenzen, was häufig noch durch übergeordnete Politiken und 
Planungen forciert wird. Das bedeutet, dass politische Entscheidungen und 
Verkehrsplanungen immer wieder in der Kritik stehen, dem „falschen“ Ge-
rechtigkeitsverständnis zu folgen – planende Verwaltungen berufen sich in 
diesem Dilemma meist auf die Verfahrensgerechtigkeit. Damit wird aber die-
ses wicked-Problem nicht gelöst.

Nach Kesselring et al. (2021) lässt sich das „wicked problem of mo-
bility“ nur auflösen, indem die Automobilität und damit eine gesellschaftliche 
Organisation überwunden wird, die auf dem Privatbesitz eines Autos aufbaut. 
Dieses System ist gesellschaftlich und individuell zu teuer, zu ineffizient, es 
verbraucht zu viel Energie (auch und gerade nach der Elektrifizierung und der 
Automatisierung) und der Anteil des Recyclings ist zu niedrig.

Im Zuge der Verkehrs- und Mobilitätswende sollte das Dilemma unter-
schiedlicher Gerechtigkeitsvorstellungen eindeutig „aufgelöst“ werden:

	- Die Antriebswende basiert auf dem Wettbewerbs- und Leistungs-
prinzip. Sie trägt allenfalls zur Reduktion der lokalen Treibhaus-
gas-Emissionen bei, erhöht aber vor Ort das Ausmaß sozialer Un-
gleichheiten und Erreichbarkeits-Diskrepanzen; zudem erzeugt sie 
weltweit zusätzliche ökologische und soziale Krisen. 

	- Der Ausbau des ÖPV, der Fahrradinfrastruktur, der Fußwege und 
des öffentlichen Raumes zu einer höheren Aufenthaltsqualität ist 
notwendig, um bessere Angebote alternativ zum (eigenen) Auto 
zu schaffen. Hierbei wird der Verteilungsgerechtigkeit gefolgt, die 
dem Nachhaltigkeits-Ansatz zu Grunde liegt. Er ist aber nicht hin-
reichend für eine notwendige Mobilitätswende, insbesondere dann, 
wenn der Ausbau als predict and provide-Ansatz verfolgt wird. Das 
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gilt auch für den Ausbau der Fahrradinfrastruktur, wenn den Hoch-
leistungs-Korridoren eine so hohe Priorität eingeräumt wird, dass 
das Angebot in der Fläche vernachlässigt wird (Verkade & te Bröm-
melstroet (2024).

	- Der enge Zusammenhang zwischen einer Ausweitung der Straßen-
infrastruktur und einem erhöhten Verkehrsaufkommen von Pkws 
lässt sich nur bedingt auf andere infrastrukturelle oder Dienst-
leistungsangebote übertragen. Dieser Zusammenhang wird beim 
ÖPNV geringer und nimmt mit Fahrradwegen, Fußgänger- und 
Sharing-Angeboten schrittweise weiter ab. Hier wäre zu prüfen, 
warum der „Determinismus“ wie bei Straße/ Auto nicht so eindeutig 
ist und welche Strategien sinnvoll sind, um durch den Ausbau der 
Infrastruktur die Nutzung der Modi des Umweltverbundes (aktive 
Mobilität und ÖPV) zu erhöhen.

	- Die dominante Orientierung am Wettbewerb und Konkurrenz stärkt 
die Wirtschaft in nicht-nachhaltiger Weise, weil dahinter auf der Ba-
sis der Verteidigung des Besitzstandes (einschließlich aller sozialer 
und sozialräumlicher Ungleichheiten) die Idee der Leistungsge-
rechtigkeit dominiert. Diese muss im Zuge der sozial-ökologischen 
Transformation in Frage gestellt und durch eine Orientierung am 
Suffizienzprinzip ersetzt werden (Kesselring et al., 2021; Millonig 
et al., 2022; Millonig & Rudloff, forthcoming; Rode, 2023). Unter-
schiedliche Siedlungsstrukturen und Erreichbarkeiten setzen die 
Möglichkeit, Grenzen des „genug“ zu formulieren. Eine Debatte der 
Chancen- und Verteilungsgerechtigkeit darüber, in welchem Maße 
der öffentliche Raum besetzt werden darf, wie viele und wie lange 
MIV-Strecken notwendig sind und wie umfangreich Luftverschmut-
zungen erzeugt werden dürfen, ist notwendig und politisch mach-
bar (Rode et al., 2025). Die liberale Vorstellung, möglichst unbe-
einträchtigt sein Leben führen zu können, hat eben ihre Grenzen 
in dem Maß der Beschneidung von Freiheiten, Rechten und der 
Gesundheit Anderer.

	- Es müssen daher über finanzielle Anreize hinaus weitere Ansätze 
verfolgt werden; wichtig sind hierbei zielgruppenspezifische Narra-
tionen im Rahmen von Kommunikationskonzepten zu einer „bes-
seren Mobilität“. Hierbei ist auf unterschiedliche Motivations- und 
Wertestrukturen sozialer Gruppen zu achten, denn für bestimmte 
Gruppen wirkt sich der Hinweis auf die Bekämpfung des Klimawan-
dels als kontraproduktiv aus. Dazu muss der Zyklus der Autoabhän-
gigkeit und der Zersiedelung als Ergebnis der Verkehrsmodellie-
rungen durch einen pro-aktiv vertretenen Zyklus multimodalen und 
smarten Zuwachses abgelöst werden (Litman, 2025, S. 2).

	- Für Informations-, Beeinflussungs- und Kommunikationsstrate-
gien zum Umstieg auf eine umweltfreundlichere Mobilität müssen 
auch positive technikbezogene Zukunftsbilder entworfen werden 
(Wentland, 2025). Daraus müssen aber unterschiedliche zielgrup-
penspezifische Strategien entwickelt werden. Dabei verlieren die 
„klassischen“ Zielgruppen wie Frauen, ältere Menschen, Familien, 
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Jugendliche etc. an Bedeutung, weil diese Gruppen in modernen 
Gesellschaften hinsichtlich ihrer Einstellungen (zur Mobilität), Mo-
bilitätspräferenzen und Mobilitätsstilen zunehmend heterogener 
werden.

	- Für eine Orientierung an der mobility justice ist es notwendig, den 
capability-Ansatz von Sen und Nussbaum zu verfolgen, d. h. die 
Bürger_innen sollen in spezifischer Weise mit den materiellen infra-
strukturellen Angeboten und den Mobilitätsdienstleistungen vertraut 
gemacht und darin bestärkt werden, diese pro-aktiv auch nutzen zu 
können. Das setzt insgesamt einen gesellschaftlichen Lernprozess 
voraus – insbesondere auch von den Entscheidungsträger_innen 
in Politik und planender Verwaltung.
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sowie Landschaftsplanung und Landschaftsarchitektur mit Standorten in 
Wien und Bregenz. Seit 2008 lehrt und forscht sie als Professorin an der 
Technische Universität Wien im Forschungsbereich Regionalplanung und 
Regionalentwicklung. Sie entwickelt und begleitet Projekte zur Stadt- und 
Regionalentwicklung, fördert Baukultur und gestaltet ökologische sowie 
soziokulturell orientierte Planungsprozesse. Besonders engagiert sie sich 
in der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit zwischen Stadtregionen 
und ländlichen Räumen. Sie arbeitet oft unterwegs und direkt vor Ort.



TU
 W

ie
n 

 
A

ca
de

m
ic

 P
re

ss
IS

B
N

97
8-

3-
85

44
8-

08
5-

3

D
um

ke
 / 

G
et

zn
er

 / 
H

ah
ne

nk
am

p 
N

eu
hu

be
r /

 W
itt

hö
ft 

(H
rs

g.
)

K
LI

M
A

- U
N

D
 U

M
W

E
LT

G
E

R
E

C
H

TI
G

K
E

IT

Wie geht die Raumplanung mit Fragen der Gerechtigkeit in 
der sozial-ökologischen Transformation um? Strategien und 
Lösungsansätze der Biodiversitäts-, Boden- und Klimakrisen sind 
lokal, aber auch national und international unmittelbar mit Debatten 
um die Verteilung der Lasten sowie der Nutzeffekte verbunden. Die 
notwendige Transformation scheitert bislang weniger an Fragen 
der Effektivität, der Effizienz oder fehlender Instrumente, sondern 
vielmehr an genau diesen Debatten empfundener oder tatsächlicher 
Verteilungsgerechtigkeit.

Das Jahrbuch Raumplanung 2025 stellt die Umwelt- und Klima-
gerechtigkeit der sozial-ökologischen Transformation in den 
Mittelpunkt: Die Beiträge behandeln die Daseinsvorsorge „für ein 
gutes Leben innerhalb planetarer Grenzen“ und die Bewertung 
öffentlicher Projekte im Sinne einer „Just Transition“, aber auch die 
sozial gerechte Versorgung mit Wohnraum und Mobilität.

Welche Voraussetzungen müssen für eine gerechte Versorgung mit 
Wohnraum, Mobilität und Leistungen der Daseinsvorsorge erfüllt sein? 
Wie können Nachhaltigkeits- und Gerechtigkeitsdimensionen in der 
Projektbewertung berücksichtigt werden?
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